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Kurzfassung 

Die im Zeitraum von August 2009 bis September 2010 von der Deutschen Hochschule der 

Polizei durchgeführte Studie "JuKrim2020 – Mögliche Entwicklungen der Ju-

gend(gewalt)kriminalität in Deutschland: Szenarien, Trends, Prognosen 2010–2020" hat Ent-

wicklungen der Jugendkriminalität in der Dekade bis 2020 mit prognostischer Zielsetzung 

analysiert und auf ihre Bedeutung für Prävention und Intervention untersucht. Die Studie hat 

sowohl auf qualitativ-heuristische Methoden (Delphi-Befragungen, Szenario-Methode, quali-

tative Interviews) als auch auf quantitative Ansätze (Extrapolationen von PKS-Daten) zu-

rückgegriffen. 

 

Untersuchungskomponenten und methodische Ansätze 

In drei Stufen einer Delphi-Befragung wurden Expertinnen und Experten aus den Bereichen 

der Wissenschaft, der Polizei, der Justiz und Rechtspflege, der Jugendsozialarbeit und Ju-

gendhilfe sowie der Kriminalprävention zur Entwicklung der registrierten Jugendkriminalität 

in der kommenden Dekade, den dafür als bedeutsam angesehenen Erklärungsansätzen sowie 

den sich ergebenden Schlussfolgerungen für die Praxis befragt. Im Rahmen zweier ebenfalls 

multidisziplinär besetzter Workshops wurden auf der Basis der Delphi-Befragung entwickelte 

Szenarien zur Entwicklung der Jugendkriminalität bearbeitet und Handlungsperspektiven 

entwickelt. In einem dritten methodischen Schritt wurden – im Hinblick auf die lokale Veran-

kerung von Phänomenen und Entstehungsbedingungen von Jugendkriminalität und wiederum 

mit einem multiprofessionellen Sample – leitfadengestützte Experteninterviews in einer groß-

städtischen und einer ländlich geprägten Region geführt. Über diese qualitativen Komponen-

ten hinaus wurden – ausgehend von Daten der Polizeilichen Kriminalstatistik sowie der koor-

dinierten Bevölkerungsvorausberechnungen des Statistischen Bundesamtes – unter 

verschiedenen Annahmen hinsichtlich der Stabilität und Veränderung der Kriminalitätsbelas-

tung Jugendlicher Extrapolationen zu Zahlen polizeilich registrierter jugendlicher Tatverdäch-

tiger für den Zeitraum bis 2020 erstellt. Zur Präsentation und Diskussion der im Projekt erar-

beiteten Ergebnisse folgte im September 2010 ein abschließender Workshop mit Praktikern 

und Wissenschaftlern. 
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Befunde zu möglichen Entwicklungen der Jugendkriminalität im Zeitraum bis 2020 

Im Zeitraum bis 2020 wird die Zahl der 14- bis 17-Jährigen gegenüber dem hier verwendeten 

Bezugsjahr 2008 um rund 20 % zurückgehen. Sofern die Tatverdächtigenbelastungszahl Ju-

gendlicher im Wesentlichen konstant bleibt, wird demnach auch die Reduktion der Zahl der 

Tatverdächtigen in dieser Größenordnung liegen. Die quantitativen Schätzungen der Delphi-

Befragung deuten auf eine leichte Erhöhung der TVBZ hin, die im Ergebnis jedoch auch eine 

Reduktion der Zahl der tatverdächtigen Jugendlichen bedeutet. 

Darüber hinaus werden folgende Entwicklungen von den Experten für wahrscheinlich gehal-

ten: 

 Jugendkriminalität wird auch im kommenden Jahrzehnt in erster Linie weit verbreitete 

Delinquenz geringer Schwere und überwiegend episodischen Charakters sein und sich 

in den meisten Fällen nicht zu kriminellen Karrieren verfestigen. 

 Die Experten gehen davon aus, dass insgesamt in der Gesellschaft die Akzeptanz für 

Gewalt weiter abnehmen wird (was sich auch in einem sinkenden Einsatz von Gewalt 

in der familialen Erziehung bemerkbar macht) und die Anzeigebereitschaft bei Ge-

waltdelikten wächst. Dies würde – analog zu Ergebnissen der Dunkelfeldforschung für 

die vergangene Dekade – tendenziell die Fallzahlen im Hellfeld erhöhen. 

 Der in Frage stehende Zeitraum bis zum Jahr 2020 wird nach Ansicht der Experten 

voraussichtlich durch wachsende soziale Ungleichheit, zurückgehende Finanzmittel 

der öffentlichen Haushalte, insbesondere der Kommunen, und abnehmenden privaten 

Wohlstand gekennzeichnet sein. In Folge dieser Entwicklungen könnte der Anteil von 

Jugendlichen, die unter ungünstigen Sozialisationsbedingungen aufwachsen, steigen 

und es besteht die Gefahr, dass sich insbesondere in Großstädten Tendenzen zu einer 

sozialräumlichen und ethnischen Segregation verstärken. In marginalisierten Multi-

problemmilieus könnte der Anteil von hoch kriminalitätsbelasteten Jugendlichen mit 

einer Tendenz zu schwerer und biographisch verfestigter Delinquenz wachsen. Hier 

wird eine zentrale Herausforderung für den polizeilichen und gesellschaftlichen Um-

gang mit Jugendkriminalität gesehen. 

 Der technologische Wandel, insbesondere die Nutzung neuer Kommunikationsmedien, 

wird aufgrund der sich eröffnenden und verändernden Tatgelegenheiten das Erschei-

nungsbild von Jugenddelinquenz weiterhin beeinflussen. Neben Urheberrechtsverlet-
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zungen sind hier vor allem Aggressionsdelikte wie Cybermobbing und Cyberbullying 

zu nennen; ein weiterer Anstieg der im virtuellen Raum begangenen Betrugsdelikte 

wird für Heranwachsende und junge Erwachsene angenommen, für Jugendliche hin-

gegen nur in beschränktem Maße für wahrscheinlich gehalten. 

 In Bezug auf Mädchen wird von einem Teil der Experten eine im Vergleich zu Jungen 

ungünstigere Entwicklung im Hellfeld angenommen. Dabei wird zum einen ein „Auf-

holeffekt“ mindestens bei Teilen der weiblichen Jugendlichen unterstellt, zum anderen 

eine erhöhte Aufhellung des Dunkelfeldes, die von Mädchen typischerweise begange-

ne Delikte stärker erfasst als Delikte männlicher Jugendlicher. 

 

Implikationen für den Umgang mit Jugendkriminalität 

Folgende allgemeinen Merkmale einer zukunftsorientierten Strategie im Umgang mit Jugend-

kriminalität lassen sich beschreiben: 

 Im Umgang mit dem Problemfeld der Jugendkriminalität wird eine breite Palette von 

Maßnahmen für erforderlich erachtet. Diese reicht von frühen Hilfen für von Gewalt, 

Armut, sozialer und sprachlicher Desintegration bedrohte Individuen, Familien und 

Gruppen bis zu einer zeitnahen, auch strafrechtlichen Reaktion auf gravierende Ju-

gendgewalt. 

 Die Experten heben hervor, dass es einer zielgruppenspezifischen Ausrichtung von 

Maßnahmen bedarf. Die Weiterentwicklung von Maßnahmen in Bezug auf in hohem 

Maße, über längere Zeiträume und mit schweren Delikten auffällige Täter wird aus-

drücklich nahegelegt. 

 Vernetztes Arbeiten verschiedener Institutionen wird als erfolgversprechende Strategie 

im Umgang mit Jugendkriminalität erachtet. Dabei sind Polizei, Justiz, Schule und Ju-

gendhilfe/Jugendsozialarbeit als Akteure von zentraler Bedeutung. 

 Repressiven Ansätzen, wie sie in der politischen Auseinandersetzung mit Problemen 

der Jugendkriminalität häufig in den Vordergrund gerückt werden, sprechen die Exper-

tinnen und Experten – dies gilt ganz überwiegend auch für solche aus dem polizeili-

chen Bereich – insgesamt eine sehr geringe Bedeutung zu, ihnen werden sogar fehlen-
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de bis kontraproduktive Effekte attestiert. Eine Ausnahme stellt die zeitnahe strafjusti-

zielle Reaktion auf Jugendstraftaten dar. 

Für die Polizei ergeben sich aus Expertensicht vor allem folgende Herausforderungen und 

Entwicklungsmöglichkeiten: 

 Eine durch entsprechende Aus- und Fortbildung gestützte spezialisierte Jugendsach-

bearbeitung wird allgemein für notwendig erachtet. 

 Als notwendige polizeiliche Ressource für den Umgang mit Jugendlichen wird dem 

Ausbau interkultureller Kompetenz innerhalb der Polizei – im Hinblick auf eine Popu-

lation von Tätern, die durch beträchtliche Anteile von Jugendlichen mit Migrationshin-

tergrund charakterisiert ist – hohe Bedeutung beigemessen. 

 Angesichts der durch die Experten nahegelegten primären Ausrichtung polizeilicher 

Arbeit auf den Bereich schwerer, sich nicht alleine als jugendtypisches Entwicklungs-

phänomen darstellender Delinquenz, wird das Erfordernis der Weiterentwicklung von 

spezifischen Konzepten für Mehrfach- und Intensivtäter betont. 

 Es wurde hervorgehoben, dass es bislang an Erkenntnissen zur Wirksamkeit von Mehr-

fach- und Intensivtäterkonzepten mangele. Hier wurde Forschungsbedarf gesehen. E-

benso fehlt eine Bestandsaufnahme praktizierter Programme mit der Zielgruppe 

Mehrfach- und Intensivtäter. 

 Neben den Mehrfach- und Intensivtäterkonzepten wurde auch die Weiterentwicklung 

von Konzepten für so genannte Schwellentäter, bei denen sich die Verfestigung einer 

kriminellen Karriere abzeichnet, empfohlen. 

 Der Ausbau institutionenübergreifender Fallkonferenzen (vor allem in Bezug auf 

Mehrfachauffällige) wird als effektives Mittel gesehen, um individuell angepasste in-

tervenierende Maßnahmen abzustimmen und so der weiteren Verfestigung krimineller 

Karrieren entgegenzuwirken. 

 Lokale Kriminalitätsanalysen wurden von den Experten als bedeutsame Instrumente 

im Umgang mit Jugendkriminalität charakterisiert. Der polizeiliche Bedarf an einer 

belastbaren aktuellen Datenbasis schließt Erkenntnisse zum Dunkelfeld ein; hier bie-

ten sich Verfahren nach dem Modell der Kriminologischen Regionalanalyse an. 
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 Von den Experten für notwendig erachtet wurde ein institutionalisierter regelmäßiger 

Erfahrungsaustausch der Länder in Bezug auf Probleme der Jugendkriminalität. 

 Die Erstellung und Pflege einer am Grad der Evaluation und praktischen Bewährung 

orientierten Datenbank zu Präventionsprogrammen im Jugendbereich würde Prakti-

kern wichtige Entscheidungshilfen geben. Eine bloße Erfassung und Darstellung vor-

handener Programme wurde als nur beschränkt hilfreich bewertet. 
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1 Jugendkriminalität in Zeiten demographischen 
Wandels 

1.1 Problemaufriss – Jugendkriminalität in Gegenwart und 
Zukunft 

In der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) treten die 14- bis 17-jährigen Tatverdächtigen als 

stark belastete Personengruppe in Erscheinung. In der Öffentlichkeit wird das Thema Jugend-

kriminalität regelmäßig und emotionsgeladen diskutiert. Häufig wird die Debatte durch einen 

aufsehenerregenden Fall medial angestoßen, so dass sich öffentliche und veröffentlichte Mei-

nung in einem ständigen Wechselspiel gegenseitig verstärken (vgl. Brüchert 2008; Cremer-

Schäfer, 2010; Scheerer, 1978; Steffen, 2007). Auch in der Politik wird Jugendkriminalität als 

„frei flottierende Angstmetapher“ (Lange, Behr, Gusy, Kutscha, Liebl, Nitschke & Prätorius, 

1998, S. 49) häufig thematisiert (vgl. Frehsee, 1998; Heinz, 1998; Stehr, 2002). Mit der kri-

minalpolitischen und medialen Auseinandersetzung mit Jugendkriminalität beschäftigt sich 

die kriminologische Forschung deswegen inzwischen genauso wie mit den Ursachen von Ju-

gendkriminalität, sich wandelnden Erscheinungsformen und nicht zuletzt ihrer Prävention und 

Bekämpfung. Dabei gehen die öffentliche Wahrnehmung der Entwicklung der Jugendkrimi-

nalität und die empirischen Befunde der Wissenschaft dazu mitunter weit auseinander (vgl. 

Neubacher, 2008). 

Aus dem Bestreben, prognostisches Wissen für die Polizei und andere Akteure im Bereich der 

Sozialkontrolle bereit zu stellen, sind zunehmend seit den 90er Jahren Versuche unternommen 

worden, eine zukunftsgerichtete Kriminalitätsforschung in die Tat umzusetzen. Im angelsäch-

sischen, aber auch – mit einiger Verzögerung – im deutschsprachigen Raum wurden Zu-

kunftsstudien durchgeführt, die allerdings in ihrer methodischen Herangehensweise und ihren 

Befunden und Schlussfolgerungen ein sehr heterogenes Bild bieten. Umfassende und bun-

desweite prognostische Analysen zur Kriminalität im Allgemeinen und zur Jugendkriminalität 

im Speziellen fehlen bislang. 

Ausgehend von dem durch polizeiliche Statistiken wie durch Dunkelfeldstudien gut belegten 

Befund, dass kriminelles Verhalten – vor allem bei Männern – in der Jugend stark zunimmt, 

im jungen Erwachsenenalter seinen Höhepunkt erreicht und dann zurückgeht (Moffitt, 1993), 
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stellt sich in Zeiten des demographischen Wandels die Frage, ob mit der Alterung der Gesell-

schaft auch ein beträchtlicher Rückgang der Jugendkriminalität einhergehen wird. In der kri-

minologischen Forschung wurde teilweise angenommen, dass zwischen Alter und Kriminali-

tät eine stabile Beziehung besteht, die von sozialen und demographischen Merkmalen (wie 

Geschlecht, ethnische Herkunft, Einkommen oder Familienstand) weitestgehend unbeeinflusst 

ist. Die beiden amerikanischen Kriminalsoziologen Travis Hirschi und Michael Gottfredson 

gingen davon aus, dass Täter grundsätzlich mit dem Älterwerden ihre kriminelle Aktivität 

reduzieren und aus Kriminalität gewissermaßen „herausreifen“ (Hirschi & Gottfredson, 

1983). 

Wäre dem so, ließe sich die Kriminalitätsentwicklung auf der Basis demographischer Daten 

relativ sicher vorhersagen. Die Qualität einer Kriminalitätsprognose hinge dann vor allem von 

der Güte der Prognose der Bevölkerungsentwicklung ab. Entwicklungskriminologische Stu-

dien zeigen aber, dass eine solche Annahme der Wirklichkeit nicht (mehr) gerecht wird (Far-

rington, 2005). Erstens ist der Zusammenhang zwischen Alter und Kriminalität nicht für alle 

Deliktsmuster gleich, und zweitens gibt es zwischen Individuen große Unterschiede, wann 

und wie lange sie im Lebenslauf kriminell werden (interindividuelle Differenzen und intrain-

dividuelle Verläufe). Neben der Bevölkerungsentwicklung sind außerdem weitere gesell-

schaftliche Merkmale und Prozesse von Bedeutung für Kriminalitätstrends. Dazu gehören 

insbesondere ökonomische und technologische Faktoren, aber auch kulturelle und politische 

Entwicklungen. Zudem kann Kriminalität selbstverständlich nur unter Berücksichtigung zu 

erwartender Entwicklungen im Bereich der Kriminalitätskontrolle vorhergesagt werden. 

1.2 Erkenntnisinteresse, Methodik und Aufbau der Untersu-
chung 

Die Studie analysiert mögliche Entwicklungen der Jugendkriminalität, insbesondere der Ju-

gendgewaltkriminalität, in der Bundesrepublik in den nächsten zehn Jahren. Sie bedient sich 

dazu einer Synthese quantitativer und qualitativer Ansätze. Ziel der Studie war es, für den 

Zeitraum 2010 bis 2020 zu systematisierten Schätzungen zu quantitativen und qualitativen 

Parametern für Jugendkriminalität insgesamt sowie für ausgewählte Deliktsbereiche zu gelan-

gen. 
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Die Leitfragen, an denen entlang die empirische Arbeit stattfindet, lauten: 

 Welche quantitativen und qualitativen Entwicklungen – d. h. täter-, delikt- und ge-

schlechtsspezifischen Verlagerungen, Verschiebungen, Verdrängungen und Verände-

rungen – können im Bereich der Jugendkriminalität für die nächsten zehn Jahre ange-

nommen werden? 

 Welche Zukunftsszenarien erscheinen als wahrscheinlich, und was bedeuten sie für die 

Struktur und den Umfang von Jugendkriminalität und ihre (polizeiliche) Bekämpfung 

und Prävention? 

 Was würden die einzelnen Szenarien für die strategische Ausrichtung der Polizei be-

deuten, um die damit verbundenen Herausforderungen erfolgreich bewältigen zu kön-

nen? 

 Welche Maßnahmen in welchen Handlungsfeldern können heute auf unterschiedlichen 

Ebenen ergriffen werden, um der Jugendkriminalität von morgen wirksam präventiv 

und repressiv zu begegnen? 

Das Projekt JuKrim2020 („Mögliche Entwicklungen der Jugend(gewalt)kriminalität in 

Deutschland: Szenarien, Trends, Prognosen 2010–2020") verfolgt einen multimethodalen und 

multiperspektivischen Ansatz. Eine Sichtung der einschlägigen Literatur macht deutlich, dass 

ein solches multimethodales und triangulatives Vorgehen bzw. eine Synthese quantitativer 

und qualitativer Ansätze nötig sind, um Aussagen zur künftigen Entwicklung von Kriminali-

tätsphänomenen – die noch ein relativ neuer Zweig sozialwissenschaftlicher Forschung sind – 

auf eine wissenschaftliche Basis zu stellen (vgl. zu derartigen Positionen u. a. Schneider, 

2002). 

Neben quantitativen Zugängen in Form einer rückblickenden Analyse von Sekundärdaten aus 

Kriminal- und Bevölkerungsstatistiken wurden mit einer fragebogengestützten mehrstufigen 

Expertenbefragung nach der Delphi-Technik, Szenario-Workshops in einer kleineren Gruppe 

von Experten sowie Experteninterviews im Rahmen einer regionalen Vergleichsstudie in ers-

ter Linie qualitative Zugänge und heuristische Prognoseansätze genutzt. 

Qualitative Prognoseverfahren richten sich relativ zu quantitativen Ansätzen weniger auf das 

Ausmaß künftiger Entwicklungen des Kriminalitätsaufkommens, sondern auf Veränderungen 

in Erscheinungsbild, Modi Operandi, Täter- und Opfermerkmalen etc. Ihnen ist gemeinsam, 

dass nicht oder jedenfalls nicht in erster Linie historische Daten den Ausgangspunkt der Ana-

lyse bilden, sondern Anstrengungen unternommen werden, durch Aggregation, Systematisie-
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rung und Synthetisierung von Expertenwissen Aussagen über künftige Entwicklungen zu ge-

nerieren. Sie eröffnen die Chance, Expertenwissen und Experteneinschätzungen aus unter-

schiedlichen Bereichen (relevante Wissenschaftsdisziplinen und Instanzen der – nicht nur 

strafrechtlichen – Sozialkontrolle) in systematischer Weise in den Prognoseprozess einzubin-

den. 

Zu den im Rahmen der vorliegenden Studie prognostisch eingesetzten qualitativen Verfahren 

gehören in erster Linie Delphi-Befragungen (vgl. Häder & Häder, 2000; Jones & Hunter, 

1995) und Szenariotechniken (vgl. u. a. Fahey & Randell, 1998; Mietzner & Reger, 2005; 

Ringland, 1998). Delphi-Verfahren sind in ihrer Ausgangsform dadurch gekennzeichnet, dass 

Experten unabhängig voneinander ihre Einschätzungen zu einem Sachverhalt abgeben und 

wesentliche Ergebnisse einer Expertenrunde jeweils als Material in die nächste Runde einge-

bracht werden. Typisch für Delphi-Verfahren ist, dass es relativ rasch zu einer Annäherung 

der Expertenpositionen kommt. Delphi-Verfahren gelten klassischen Gruppendiskussionen als 

überlegen. Ihre Effizienz kann gesteigert werden, wenn sie mit Face-to-Face-

Diskussionsrunden der Experten kombiniert werden. In Szenariotechniken werden mehrere 

mögliche Entwicklungsverläufe mit entsprechend unterschiedlichen Ergebnissen ins Auge 

gefasst. Im Mittelpunkt steht hier nicht die Vorhersage einer spezifischen Entwicklung, son-

dern das Erarbeiten strategischer Perspektiven im Umgang mit verschiedenen möglichen 

Entwicklungen. Gearbeitet wird in Form von Workshops. Häufig werden drei Szenarien ent-

wickelt, eine wahrscheinlichste, eine relativ dazu pessimistische und eine optimistische Vari-

ante. Wesentlich für Szenarioverfahren ist eine sorgfältige Analyse der Situation und der we-

sentlichen Einflussfaktoren und Wirkzusammenhänge. Insbesondere im Hinblick auf 

Entwicklungen im Bereich der Organisierten Kriminalität wurden Szenariotechniken wieder-

holt eingesetzt (vgl. Schulte, 2006; Schulte, Boberg & Beken, 2008; Wagner, Boberg & 

Beckmann, 2005), darüber hinaus aber auch auf breitere Aspekte von Kriminalität und Krimi-

nalitätskontrolle bezogen (Stüllenberg, 2003). 

Da qualitative Prognosestudien auf Expertenwissen und Expertenschätzungen rekurrieren, 

kommt der Zusammenstellung der Expertengruppen besondere Bedeutung zu. Im Rahmen der 

vorliegenden Studie wurden erfahrene Praktiker ebenso wie einschlägig ausgewiesene Wis-

senschaftler einbezogen. Hinsichtlich der Praktiker wurde ein breites Spektrum von Tätig-

keitsfeldern berücksichtigt, die mit Jugendkriminalität/Jugenddelinquenz und deren Kontrolle 

und Prävention konfrontiert und befasst sind. Hierzu gehören neben Polizei, Justiz, Jugendge-

richtshilfe, Bewährungshilfe, Jugendstrafvollzug etc. auch die Bereiche der Ju-
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gend(sozial)arbeit, Jugendhilfe, der Bildungssektor sowie kriminalpräventive Praxisfelder im 

weiteren Sinne. Auch im Wissenschaftsbereich wurde eine breite Fächerung der einzubezie-

henden Disziplinen vorgenommen. Hierzu gehörten u. a. Kriminologie, Bevölkerungsfor-

schung, Soziologie, Psychologie, Wirtschaftswissenschaften und pädagogische Disziplinen. 

Die einzelnen Arbeitspakete wurden zeitlich und inhaltlich aufeinander abgestimmt 

(Abbildung 1). Grundgedanke des methodischen Vorgehens war es, die quantitativen Er-

kenntnisse aus den offiziellen Statistiken mit dem bei Wissenschaftlern und Praktikern aus 

verschiedenen mit der Delinquenz junger Menschen befassten Arbeitsbereichen vorhandenen 

Fachwissen zu verknüpfen. 

Abbildung 1:  Ablaufdiagramm des Forschungsprozesses im Projekt JuKrim2020 

 

 

Um jene Faktoren zu identifizieren und abzuschätzen, welche über die demographische Ent-

wicklung hinaus im kommenden Jahrzehnt die Entwicklung der Jugendkriminalität beeinflus-

sen könnten, wurde ein mehrstufiges Verfahren gewählt. Zunächst erfolgte eine delikts- und 

geschlechtsspezifische Aufbereitung der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) aus den Jahren 

1993–2008, welche als Basis für die quantitativen Entwicklungsschätzungen der ersten Del-

phi-Befragung fungierte. Die Delphi-Befragung wurde zweimal – mit jeweils unterschiedli-
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chen inhaltlichen Schwerpunkten – wiederholt. Während die erste Welle auf die Entwicklung 

der registrierten Jugendkriminalität fokussierte, lag der inhaltliche Schwerpunkt der zweiten 

Welle auf erklärenden Faktoren für die Entwicklung der Jugendkriminalität, bevor in der drit-

ten Welle Schlussfolgerungen für die Praxis gezogen werden sollten. Die Befragung richtete 

sich – wie die folgenden Methodenbausteine auch – an Experten aus Wissenschaft und Praxis 

auf dem Gebiet der Jugendkriminalitätskontrolle und -prävention. 

An die Auswertung der ersten Welle der Delphi-Befragung schloss sich ein erster Szenario-

Workshop an, dem nach der zweiten Welle ein zweiter folgte. Der Teilnehmerkreis dieser 

Workshops wurde gegenüber den Delphi-Befragungen auf ausgewählte „Schlüsselinforman-

ten“ beschränkt, wobei wiederum Interdisziplinarität und die Kombination von Wissenschaft-

lern und Praktikern bei der Auswahl maßgeblich waren. Im ersten Szenario-Workshop wur-

den zunächst mögliche Entwicklungspfade von Jugendkriminalität in den nächsten zehn 

Jahren anhand von drei aus den Ergebnissen der ersten Delphirunde gewonnenen Szenarien 

diskutiert. Die hieraus erwachsenden Ergebnisse wurden zu einem revidierten Szenario ver-

dichtet. Dieses wurde im zweiten Workshop als Grundlage für Überlegungen genutzt, welche 

Maßnahmen und Veränderungen innerhalb der Polizei vorgenommen werden könnten, um im 

Szenario beschriebenen Tendenzen proaktiv zu begegnen und zu erwartende kritische Ent-

wicklungen abzufangen oder abzumildern. 

Nachdem mit dem Abschluss der ersten Delphi-Befragungswelle und des ersten Szenario-

Workshops wesentliche Erkenntnisse geschaffen worden waren, lag der nächste Schritt darin, 

diese Befunde für eine sich (räumlich) verengende Forschungsperspektive zu nutzen und ein-

zelne Befunde mit Tiefenschärfe zu versehen. Mit Hilfe einer Regionalstudie, die sich auf 

Experteninterviews stützte, wurden mögliche zukünftige Entwicklungen der Jugendkriminali-

tät in kleinstädtisch bzw. ländlich und großstädtisch geprägten Räumen genauer in den Blick 

genommen und einige auffällige regionenspezifische Phänomene der Kriminalitätsentwick-

lung vertieft analysiert. 

In der letzten Phase des Projekts wurden die aus diesen Rückkopplungsschleifen gewonnenen 

vorläufigen Befunde der quantitativen und qualitativen Untersuchungselemente im Rahmen 

einer Arbeitstagung an der Deutschen Hochschule der Polizei (DHPol) einem Expertengremi-

um präsentiert und im Hinblick auf ihre Implikationen für die Prognose künftiger Entwick-

lungen im Bereich der Jugendkriminalität sowie für die Ausrichtung von Prävention und Kon-

trolle analysiert. 
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1.3 Kriminalitätsbezogene Prognoseforschung und Analysen 
von Kriminalitätstrends 

Die quantitative wie qualitative Prognose von Kriminalitätsentwicklungen ist von Bedeutung 

für die vorausschauende Planung der Kriminalitätskontrolle im präventiven wie repressiven 

Bereich. Daher sind Prognosen der Entwicklung von Kriminalitätsphänomenen so alt wie die 

Kriminalitätskontrolle selbst. Über tagesaktuelle Lagen hinausgehende Entscheidungen im 

Hinblick auf strategische Ausrichtung und Ressourcenallokation implizieren regelmäßig auch 

Annahmen über künftige Kriminalitätsentwicklungen. Solche professionell-alltagspraktischen 

Prognosen werden hinsichtlich ihrer räumlichen und zeitlichen Erstreckung wie auch bezüg-

lich der in Frage stehenden Kriminalitätsphänomene auf unterschiedlichen Ebenen getroffen. 

Im Vergleich hierzu sind Bemühungen, Aussagen zur künftigen Entwicklung von Kriminali-

tätsphänomenen auf eine wissenschaftliche Basis zu stellen, ein noch relativ neuer Zweig so-

zialwissenschaftlicher Forschung. Im Wesentlichen lassen sich dabei zwei Ansätze unter-

scheiden. Einerseits werden – in aller Regel vor dem Hintergrund von 

Kriminalitätsentwicklungen der letzten Jahre und meist begrenzt oder fokussiert auf Hellfeld-

daten – Modelle entwickelt, mit denen zu erwartende Entwicklungen von Kriminalitätsphä-

nomenen in ihrer quantitativen Ausprägung vorhergesagt werden. Von dieser quantitativen 

Richtung der Prognoseforschung lässt sich eine qualitative Tradition unterscheiden, welche 

unter Zuhilfenahme unterschiedlicher Verfahren das bei Wissenschaftlern wie Praktikern vor-

handene Expertenwissen zu systematisieren und für die Abschätzung künftiger Entwicklun-

gen im Kriminalitätsbereich nutzbar zu machen versucht. Zudem lassen sich prognostische 

Ansätze nach dem Prognosezeitraum (kurz-, mittel-, langfristig) sowie nach ihrer geografi-

schen Reichweite unterscheiden. Eine Sichtung der einschlägigen Literatur macht deutlich, 

dass kriminalitätsbezogene Prognoseforschung vor großen Herausforderungen steht, die in der 

Konsequenz eine Synthese quantitativer und qualitativer Ansätze nahe legen (vgl. zu derarti-

gen Positionen auch Schneider, 2002). 

Quantitative Prognoseforschung beginnt in aller Regel mit einer Analyse zurückliegender 

Kriminalitätstrends und untersucht Kriminalitätsentwicklungen im Hinblick auf Verläufe und 

diese Verläufe bedingende Faktoren. In den USA hat die vor allem ab Mitte der 1990er Jahre 

deutlich zurückgehende Kriminalität (von Zimring, 2006, als „the great American crime dec-

line“ bezeichnet) vielfältige Erklärungsversuche hervorgerufen. Levitt (2004) brachte die po-

sitive Entwicklung vor allem mit steigenden Inhaftierungsraten, einer zunehmenden Polizei-
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dichte, dem Rückgang der Verbreitung von Crack und den Langzeitfolgen der Legalisierung 

von Schwangerschaftsabbrüchen in den 1970er Jahren in Verbindung. Hingegen schrieb er 

den makrosozialen Trends einer günstigen ökonomischen Entwicklung sowie der Alterung 

der Gesellschaft wenig Bedeutung zu. Levitt gelangte auch zu dem Schluss, dass innovative 

polizeiliche Arbeitsweisen (Hot Spots Policing; Community Policing etc.), veränderte Waf-

fengesetze und die in den 90er Jahren gegenüber der vorangegangenen Dekade häufige An-

wendung der Todesstrafe (478 Exekutionen gegenüber 117 in den 1980er Jahren) keine oder 

nur geringe Effekte auf Kriminalitätsraten hatten. Den Befund, dass die Alterung der Gesell-

schaft nicht zum Kriminalitätsrückgang beitrug, bringt Levitt damit in Verbindung, dass zwi-

schen 1990 und 2000 der Anteil der Bevölkerung mit afroamerikanischer Abstammung sich 

erhöhte, insofern eine Bevölkerungsgruppe mit hoher Kriminalitätsbelastung (als Täter wie 

als Opfer) Zuwächse verzeichnete. Als noch entscheidender erscheint der Umstand, dass – als 

Nachwirkung des Baby-Booms der 50er und 60er Jahre – im Zeitraum 1995 bis 2010 die 

Gruppe der 15- bis 24-Jährigen nicht zurückging, sondern sogar ihren Anteil an der Gesamt-

bevölkerung von 13.7 auf 14.6 % erhöhte (1980 hatte dieser Anteil bei 18.7 % gelegen). Zim-

ring (2006) führt die in den 1990ern sinkende Kriminalität ebenfalls auf die gestiegenen Haft-

raten zurück, ferner auf eine günstige ökonomische Entwicklung und eine kleiner werdende 

Kohorte von Jugendlichen. Er schreibt hingegen der Legalisierung der Abtreibung keine Be-

deutung bei und sieht einen Einfluss des Crack-Rückgangs bei der Jugendgewalt, nicht aber in 

anderen Kriminalitätsfeldern. Erhöhte Polizeidichte und geänderte Polizeitaktik bewertet er 

lokal in New York City als bedeutsame Faktoren, nicht aber darüber hinaus. Insgesamt macht 

Zimring besonders auf die Bedeutung regionaler Faktoren aufmerksam. Baumer (2008) analy-

sierte die Kriminalitätsentwicklung in 240 US-Städten im Zeitraum 1980 bis 2004. Er stützte 

sich auf Daten der Uniform Crime Reports des FBI zu Tötungsdelikten, Raub, Einbruch und 

Kfz-Diebstahl. Einbezogen wurden ferner Daten zu Festnahmen wegen Drogendelikten, In-

haftierungen, Polizeidichte sowie zu weiteren demographischen, sozialen und ökonomischen 

Parametern. In Bezug auf den Kriminalitätsrückgang in den 1990er Jahren kommt Baumer zu 

dem Schluss, dass neben steigenden Haftraten vor allem die sich bessernden ökonomischen 

Bedingungen sowie der Rückgang von Geburten durch Mütter im Teenageralter ausschlagge-

bend waren. Daneben schreibt er – auf einem deutlich geringeren Niveau – dem Anstieg der 

Population der 45-Jährigen und Älteren sowie der gestiegenen Polizeidichte eine dämpfende 

Wirkung auf Kriminalität zu.1 

                                                 
1  Für den insgesamt von ihm untersuchten Zeitraum (1980 bis 2004) fand Baumer (2008) heraus, dass Haftra-
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In Deutschland hat die Kriminalistisch-Kriminologische Forschungsstelle beim Landeskrimi-

nalamt Nordrhein-Westfalen eine „Zeitreihenanalyse unter Berücksichtigung demographi-

scher und ökonomischer Entwicklungen“ zur Entwicklung der Kriminalität in NRW vorgelegt 

(Kriminalistisch-Kriminologische Forschungsstelle, 2006). Befunde werden für den Bereich 

der Kriminalität insgesamt, der Gewalt-, Diebstahls- und Betrugsdelikte präsentiert. Es wer-

den positive Zusammenhänge zwischen der Gesamtkriminalität und dem Anteil junger Män-

ner an der Bevölkerung sowie steigender Arbeitslosigkeit und wachsenden Konsumausgaben 

berichtet. Die beiden letztgenannten Faktoren erwiesen sich auch als bedeutsam für die Ent-

wicklung der Diebstahlskriminalität. „Die Entwicklungen schwerer Gewaltdelikte und Raub-

delikte, aber auch der Betrugsdelikte können anhand der verwendeten Indikatoren nur unbe-

friedigend erklärt werden“ (Kriminalistisch-Kriminologische Forschungsstelle, 2006, S. 30). 

Die Analyse zurückliegender Kriminalitätsentwicklungen steht oft vor dem Problem, ob Ver-

änderungen der registrierten Kriminalität als Ausdruck realer Veränderungen zu interpretieren 

oder auf eine veränderte Aufhellung des Dunkelfeldes zurückzuführen sind. Die Bund-

Länder-AG „Entwicklung der Gewaltkriminalität junger Menschen mit einem Schwerpunkt 

auf städtischen Ballungsräumen“ beschäftigte sich 2007 im Auftrag der Innenministerkonfe-

renz intensiv mit den verfügbaren Daten zum beobachteten Anstieg der registrierten Jugend-

gewalt. Im Zeitraum 1997 bis 2006 wurde ein Anstieg der Gewaltkriminalität im Hellfeld um 

15.6 % beobachtet, während die Gesamtkriminalität um 4.3 % gesunken war. Inwieweit hierin 

eine reale Zunahme der Kriminalität zum Ausdruck kam, konnte aufgrund der vorhandenen 

Daten nicht abschließend geklärt werden: „Es sind derzeit keine gesicherten Aussagen zu den 

Fragen möglich, ob die Jugendgewaltkriminalität in den letzten Jahren einen deutlichen An-

stieg zeigt oder nicht und wie sich dieser Phänomenbereich zukünftig entwickeln wird“ 

(Bund-Länder-AG, 2007, S. 5). Dunkelfeldforschungen zu selbstberichteter Delinquenz und 

Opferwerdung wiesen darauf hin, dass eine „vorrangig aufgrund steigender Anzeigebereit-

schaft zunehmende Aufhellung des Dunkelfeldes Ursache dieser Zahlen“ sei (Bund-Länder-
                                                                                                                                                         

ten in einem signifikanten Zusammenhang mit dem Kriminalitätsaufkommen standen. Ein Anstieg des An-
teils der in Haft befindlichen Personen pro 100.000 Einwohner ging mit einem Kriminalitätsrückgang im fol-
genden Jahr einher, während ein Anstieg der Zahl der aus Haft Entlassenen Kriminalitätszuwächse erwarten 
ließ. Eine erhöhte Polizeidichte und die dadurch bedingt größere Festnahmewahrscheinlichkeit bedingten ei-
nen Rückgang der registrierten Kriminalität. Kurzfristige ökonomische Veränderungen standen in einem nur 
schwachen Zusammenhang mit Kriminalitätsraten. Im Hinblick auf die Einflüsse der Verbreitung und Ver-
fügbarkeit von Drogen und Waffen kam Baumer zu differenzierten Befunden. Die Verbreitung von Waffen 
stand in Zusammenhang mit der Häufigkeit von Tötungsdelikten, nicht aber mit anderen Formen von Krimi-
nalität. Alkoholkonsum (operationalisiert über Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss) erwies sich als nicht 
verknüpft mit Kriminalitätstrends. Hinsichtlich demographischer Merkmale erwies sich der relative Anteil 
der afroamerikanischen Bevölkerung als zentral für die Entwicklung von Kriminalitätsraten. Die Altersstruk-
tur war nur in Bezug auf Tötungsdelikte von Bedeutung. Schließlich stand der Anteil nichtehelicher Partner-
schaften in Zusammenhang mit der Häufigkeit von Raub, Einbruchsdiebstahl und Tötungsdelikten. 
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AG, 2007, S. 5). Auch hinsichtlich der Schwere der Delikte bzw. einer befürchteten zuneh-

menden Brutalisierung sei keine eindeutige Aussage möglich. 

Für die Schweiz kommt Eisner (1998) zu ähnlichen Ergebnissen. Zwar gebe es Hinweise da-

für, dass es tatsächlich seit Beginn der 90er Jahre zu einer Zunahme von Gewaltdelikten, die 

von Jugendlichen verübt werden, gekommen sei. Hierfür spricht etwa die Tatsache, dass ein 

vergleichbarer Anstieg im gleichen Zeitraum in acht europäischen Ländern, für die statistisch 

auswertbare Daten vorlagen, beobachtet werden konnte. Es sei „sehr unwahrscheinlich, dass 

in acht Staaten fast genau dieselben Verzerrungsprozesse zu einer künstlichen Aufblähung der 

registrierten Gewaltkriminalität nahezu zum selben Zeitpunkt und mit sehr ähnlichen Mustern 

hinsichtlich der Altersstruktur geführt haben sollten“ (Eisner, 1998, S. 37). Eine klare und 

empirisch verlässlich abgesicherte Antwort auf die Frage, ob Jugendgewalt häufiger gewor-

den ist, sei aber letztlich nicht möglich, da sich auch für eine konstruktivistische Argumenta-

tion, welche die gestiegene Jugendgewalt als Konsequenz einer intensiveren Registrierung 

durch die Instanzen der formellen sozialen Kontrolle deutet, empirische Evidenzen anführen 

ließen. Viele Hinweise sprächen somit zumindest dafür, „dass die reale Zunahme geringer 

gewesen ist als die Entwicklung der Tatverdächtigenzahlen auf polizeilicher Ebene suggeriert. 

Eine genauere quantitative Bestimmung des Ausmaßes der Zunahme ist jedoch nicht mög-

lich“ (Eisner, 1998, S. 37). 

Zu den Pionieren der quantitativen kriminalprognostischen Forschung im engeren Sinne ge-

hört Fox (1978), der unter Einbeziehung von Daten aus den Bereichen der Kriminalstatistik, 

der Demographie, der Ökonomie und der Kriminalitätskontrolle komplexe statistische Model-

le zur Vorhersage künftiger Kriminalitätstrends entwickelte. Block, Knight, Gould & Coldren 

(1987) sagten auf der Basis kriminalstatistischer Daten die Entwicklung bestimmter Delikts-

muster in einer Reihe von Städten in Illinois voraus. Sie fanden heraus, dass die Güte der 

Vorhersage sowohl zwischen Delikten als auch zwischen in die Analyse einbezogenen Städ-

ten stark variierte, und brachten dies vor allem mit der Quantität und Qualität der jeweils zur 

Verfügung gestellten Daten in Verbindung. Bowers, Johnson & Pease (2004) skizzieren 

„Prospective hot spotting“-Verfahren zur Vorhersage von Einbruchsdiebstählen, bei denen 

Daten zur Häufigkeit und Lokalisierung kürzlich stattgefundener Delikte zur Prognose künfti-

ger Einbrüche verwendet werden. Bei solchen Ansätzen handelt es sich im Hinblick auf die 

Deliktsbreite wie die zeitliche und geografische Erstreckung um Mikro-Prognosen, die primär 

der Bewältigung aktueller Lagen dienen und weniger zu längerfristigen Vorhersagen geeignet 

sind. 
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Kriminalitätsbezogene Prognoseforschung ist, wie dieser erste kurze Überblick zeigt, ein rela-

tiv neues Forschungsfeld. In Deutschland wird kriminologische Prognoseforschung am ehes-

ten mit Individualprognosen in Verbindung gebracht, bei denen die kriminelle Gefährdung 

Einzelner – beispielsweise im Falle von Rückfallprognosen – eingeschätzt wird (zur Individu-

alprognose vgl. u. a. Bock, 2006; 2007; Dahle, 2005; Dölling, 1995). Kollektivprognosen, die 

sich über den Einzelfall hinausgehend mit der Frage beschäftigen, wie sich Umfang und Er-

scheinungsbild von Kriminalität in Zukunft verändern könnten, wurden wie bereits angedeutet 

zuerst im angloamerikanischen Raum unternommen (vgl. Schneider, 2002). Etwa seit den 

80er Jahren sind auch hierzulande Bemühungen erkennbar, mögliche Entwicklungen des 

Kriminalitätsgeschehens zukunftsgerichtet zu untersuchen. Im folgenden Überblick werden 

angesichts der recht geringen Zahl einschlägiger deutscher Zukunftsstudien auch Prognosen 

über den engen Bereich der Jugendkriminalität hinaus einbezogen. 

Die ersten Impulse für Kriminalitätsprognosen in Deutschland gingen vom Bundeskriminal-

amt aus. Neben Prognosebemühungen zu ausgewählten Teilbereichen von Kriminalität (Um-

weltkriminalität: Wittkämper & Wulff-Nienhüser, 1987; Terrorismus und Extremismus: 

Kemmesies, 2006; Organisierte Kriminalität: Schulte, 2006, Wagner u. a., 2005) führten 

Wittkämper, Krevert & Kohl (1996) eine Studie zu möglichen Auswirkungen des EG-

Binnenmarktes auf die Kriminalitätsentwicklung und zu den Implikationen für die polizeili-

che Kriminalitätsbekämpfung durch. Im Zentrum des Forschungsprojekts standen die durch 

die europäische Integration zu erwartenden Veränderungen von Struktur und Ausmaß der 

Kriminalität in Deutschland. Neben Dokumentenanalysen und statistischen Auswertungen 

führten die Autoren auch eine Delphi-Befragung durch. Die im Jahr 1994 und 1995 befragten 

Experten zeichneten für die Deliktsbereiche Wirtschaftskriminalität, Organisierte Kriminali-

tät, Diebstahl, Betrug, Computerkriminalität und Umweltkriminalität eher pessimistische Zu-

kunftsszenarien für das Jahr 2000 und rechneten überall mit Anstiegen, die je nach Delikt 

zwischen 15 % und 35 % variierten. Kontrastiert man diese Prognosen mit der tatsächlich im 

Zeitraum 1994 bis 2000 registrierten Entwicklung der Tatverdächtigenzahlen, so zeigt sich, 

dass bei Computerkriminalität (Zunahme um 135 %) und Wirtschaftskriminalität (Zunahme 

um 85 %) noch deutlich höhere Anstiege verzeichnet wurden, während bei Diebstahl die Tat-

verdächtigenzahl um 7.5 % sank. Lediglich bei Betrugsdelikten findet sich eine relativ genaue 

Übereinstimmung zwischen der Prognose (Anstieg um ca. 25 %) und den tatsächlich beo-

bachteten Werten (Anstieg um 19 %). 
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Die Ausgangsfrage für die Kriminalitätsprognose von Spiess (2009) bis zum Jahr 2050 war, 

inwieweit die Veränderungen der Altersstruktur in der Bevölkerung Auswirkungen auf die 

Anzahl und altersspezifische Zusammensetzung der registrierten Tatverdächtigen haben. Auf 

der Grundlage der 11. Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Bundesamtes führte 

er eine Modellrechnung durch, indem er die im Jahr 2006 beobachteten Tatverdächtigenbelas-

tungszahlen auf die künftige Bevölkerungsentwicklung projizierte. Spiess betont, dass eine 

Prognose der künftigen Kriminalitätsentwicklung nicht nur auf die absehbaren Änderungen 

der Altersstruktur der Bevölkerung gestützt werden kann. „Eine solche Projektion stellt dar, 

welche Änderungen im registrierten Kriminalitätsaufkommen alleine aufgrund der absehba-

ren demografischen Änderungen der Altersstruktur zu erwarten sind“ (Spiess, 2009, S. 41). 

Unter der Annahme, dass der Belastungsquotient des Jahres 2006 konstant bleibt und dass die 

Bevölkerungsvorausberechnung eintrifft, stellt Spiess zwei wesentliche Effekte fest: Zum ei-

nen kommt es zu einer Abnahme der Gesamtzahl der registrierten Tatverdächtigen und zum 

anderen zu einer Umverteilung zwischen den Altersgruppen innerhalb der Tatverdächtigenpo-

pulation (Spiess, 2009, S. 43ff.). Insgesamt sinkt die Zahl der registrierten Tatverdächtigen 

bis 2024 nach dieser Projektion um 11 % gegenüber 2006 (Abbildung 3). 

Dieser Rückgang vollzieht sich je nach Delikt unterschiedlich stark: Da es eine alterstypische 

Verteilung bei den registrierten Deliktsanteilen gibt, sind durch die demographische Entwick-

lung Verschiebungen in der Deliktsstruktur zu erwarten. „Jugendtypisch sind leichte, nicht-

geplante Begehungsformen mit eher geringer Schadenintensität, aber hohem Aufklärungsrisi-

ko, Jungerwachsene sind überrepräsentiert bei Begehungsformen mit physischem Einsatz 

(etwa Raubdelikten); erwachsenentypisch sind eher seltene, aber zum Teil erheblich scha-

densintensive Delikte (wie Delikte gegen das Leben oder im Bereich der Wirtschaftskrimina-

lität)“ (Spiess, 2009, S. 46). Dementsprechend zeigt die Projektion, dass z. B. Raubdelikte um 

19 % zurückgehen werden, während Vermögens- und Fälschungsdelikte lediglich um 8 % 

abnehmen. Was die alterspezifische Zusammensetzung innerhalb der Tatverdächtigenpopula-

tion angeht, liegt die größte Veränderung in den nächsten Jahrzehnten darin, dass die Alters-

gruppe mit den meisten Tatverdächtigen nicht mehr von den 25- bis 40-Jährigen gestellt wird, 

sondern von der Gruppe der über 40-Jährigen (Abbildung 2). 
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Abbildung 2: Erwartete Verschiebungen der Altersstruktur der Tatverdächtigen in Deutschland 1993–
2050 (Quelle: Spiess, 2009, S. 45) 
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Wie stark solche Projektionsrechnungen sich in den Ergebnissen unterscheiden, wenn unter-

schiedliche Annahmen über die Kriminalitätsbelastung getroffen werden, zeigt ein Vergleich 

mit einer Prognose des Landeskriminalamtes Niedersachsen, welches die Zahl der Tatver-

dächtigen für dieses Bundesland bis zum Jahr 2027 schätzte (Gluba, 2010). Anstelle einer 

konstanten Kriminalitätsbelastung wurde für jede Altersgruppe eine lineare Fortschreibung 

des steigenden Trends der Kriminalitätsbelastung für den Zeitraum von 1988 bis 2007 als Ba-

sis für die Prognose zugrunde gelegt. 2007 wurden in Niedersachsen insgesamt 239.714 Per-

sonen als tatverdächtig erfasst, für 2027 wurden 305.000 errechnet, wobei die Steigerung bei 

den weiblichen Tatverdächtigen mit 32 % höher ausfällt als bei den männlichen Tatverdächti-

gen mit 25 % (Gluba, 2010, S. 44). Die Zahl der 8- bis 18-jährigen Tatverdächtigen wird ver-

gleichsweise konstant bleiben, weil die zunehmenden Belastungsquotienten durch abnehmen-

de Gruppenstärke egalisiert werden (Gluba, 2010, S. 46). Insgesamt fallen die 

Verschiebungen zwischen den Altersgruppen innerhalb der Tatverdächtigenpopulation relativ 

moderat aus. Die Annahme linear steigender Belastungsquotienten führt bei der deliktsspezi-
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fischen Betrachtung möglicher Veränderungen zu völlig anderen Ergebnissen als die allein 

die Veränderungen der Altersstruktur berücksichtigende Projektion von Spiess (Abbildung 3). 

Abbildung 3: Prognose von Veränderungen der Tatverdächtigenzahlen (über alle Altersgruppen) in aus-
gewählten Deliktsgruppen 2027 gegenüber 2007 für Niedersachsen bzw. 2024 gegenüber 
2006 für die gesamte Bundesrepublik, Angaben in Prozent (Quellen: Gluba, 2010, S. 48; 
Spiess, 2009, S. 47) 
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Neben der Trendextrapolation für Niedersachsen wurde im niedersächsischen Landkreis Sol-

tau-Fallingbostel eine Delphi-Befragung durchgeführt, in der die befragten Experten ein eher 

pessimistisches Bild zum Kriminalitätsgeschehen im Jahr 2017 zeichneten (Gluba, 2009). „Es 

werden nahezu ausschließlich negative Entwicklungen angenommen, sei es für die absoluten 

Zahlen von Tatverdächtigen und Opfern, sei es für bestimmte Tat- und Tätermerkmale oder in 

bestimmten Deliktsbereichen“ (Gluba, 2009, S. 35). Glubas Interpretation für diese Befunde 

verweist auch auf die Schwierigkeit der Expertenauswahl im Rahmen einer lokal eng be-

grenzten Delphi-Befragung: „Diese grundsätzlich negative Einschätzung der Zukunft kann 

allerdings damit zusammenhängen, dass der Job der ausgewählten Experten unmittelbar mit 

dem Vorhandensein von Kriminalität zusammenhängt. Insofern hätte eine Ergänzung der Ex-

pertengruppe um weitere externe Fachleute möglicherweise ein weniger lokal geprägtes und 

weniger negatives Zukunftsbild ergeben (Gluba, 2009, S. 35). 
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Mecklenburg-Vorpommern gehört ebenfalls zu den Bundesländern, für die eine Kriminali-

tätsprognose erstellt wurde (Bornewasser, Weitemeier & Dinkel, 2008). Wesentliche Hinter-

grundfaktoren der Prognose bilden der nach Bevölkerungsvorausberechnungen in Mecklen-

burg-Vorpommern zu erwartende Bevölkerungsrückgang und vor allem die zunehmende 

Alterung der Bevölkerung durch die immer kleiner besetzten jüngeren Jahrgänge. Die Studie 

liefert detaillierte Schätzungen zu erwarteten Tatverdächtigenzahlen für verschiedene Delikte 

und für beide Geschlechter. Neben der demographischen Entwicklung wurden auch andere 

Verursachungsfaktoren mit in die Prognosemodelle einbezogen, für die entweder Konstanz 

(z. B. beim Entdeckungsrisiko für Jugendliche) oder aus Sicht der Forschungsgruppe zu er-

wartende Veränderungen (z. B. Sättigung der Kfz-Märkte in Osteuropa) angenommen wur-

den. Bornewasser fasst die wesentlichen Ergebnisse der Studie für den Prognosezeitraum 

2005 bis 2030 zusammen (Bornewasser, 2010, S. 61ff.; vgl. auch Dinkel, 2008). Insgesamt 

betrachtet wird demnach die Zahl der Tatverdächtigen bis zum Jahr 2030 um 30 % auf etwa 

100.000 pro Jahr abfallen. Der besonders in den jüngeren Altersgruppen zu verzeichnende 

Bevölkerungsrückgang führt dazu, dass insbesondere für jugendtypische Delikte, speziell 

Diebstahls- und Raubdelikte, mit Rückgängen zu rechnen ist. Körperverletzungsdelikte wer-

den nach den Prognosen stagnieren und Betrugsdelikte (insbesondere im Kontext von Internet 

und E-Commerce) zunehmen. Die Kriminalität wird auch 2030 deutlich männlich dominiert 

sein, jedoch wird eine tendenzielle Angleichung der Geschlechter angenommen. Während die 

Zahl der von Frauen begangenen Straftaten nahezu parallel zur Bevölkerungszahl zurückgeht, 

sinkt die Zahl der von Männern begangenen Straftaten noch stärker als der männliche Bevöl-

kerungsbestand. Des Weiteren wird aufgrund der höheren Besetzung der älteren Altersgrup-

pen eine deutliche Erhöhung des Seniorenanteils an der Kriminalität („Aging population: a-

ging crime“) (Dinkel, 2008, S. 357f.) und auch ein leichter Anstieg der Kriminalität älterer 

Personen insgesamt erwartet (Bornewasser, 2010, S. 64). 

Anstelle von Tatverdächtigenzahlen werden Kriminalitätsprognosen zum Teil auch anhand 

von Verurteiltenzahlen vorgenommen. Schellhoss (2000) erstellte – ausgehend von der Fort-

setzung des Trends des Referenzzeitraums 1988 bis 1997 und unter Rückgriff auf Daten der 

Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Bundesamtes – eine Prognose der Verurteil-

tenzahlen in Nordrhein-Westfalen von 1998 bis 2015. Nach seiner Trendverlängerung soll die 

Zahl der Verurteilten im Jahr 2015 einen Stand von 225.000 erreichen (Abbildung 4). Ein 

Vergleich der Verurteiltenzahlen der zurückliegenden Jahre mit den von Schellhoss geschätz-

ten Werten zeigt, dass der tatsächliche Verlauf nicht nur stärkere Schwankungen aufweist als 
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die prognostizierte lineare Entwicklung, sondern auch durchgängig unterhalb der Schätzungen 

liegt. 

Abbildung 4: Fortschreibung der Verurteiltenzahlen in Nordrhein-Westfalen 1988–2015 und tatsächliche 
Entwicklung 1988–2009 (Quelle: Schellhoss, 2000, S. 16; Verurteiltenstatistik NRW) 
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Schellhoss hat aber nicht nur die Gesamtheit der Verurteilten in seine Prognose einbezogen, 

sondern auch die einzelnen Altersgruppen differenziert, aus der sich die Altersgruppe der Ju-

gendlichen (14–17 Jahre) und der Heranwachsenden (18–21 Jahre) herausziehen lassen 

(Abbildung 5). Bei beiden Altersgruppen prognostizierte er einen Anstieg, bei Heranwach-

senden jedoch um mehr als 50 %, bei Jugendlichen lediglich um knapp 20 %. Das vorherge-

sagte Auseinanderdriften der Entwicklungen fand jedoch nicht statt; diese verliefen nahezu 

parallel. Während Schellhoss' Prognose für die Heranwachsenden sich (glücklicherweise) 

nicht bestätigte, lag seine Prognose für die Jugendlichen nah an der tatsächlichen Entwick-

lung. 
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Abbildung 5: Tatsächliche und geschätzte Verurteiltenzahlen der 14- bis 17- sowie 18- bis 21- jährigen 
Verurteilten in Nordrhein-Westfalen 1998–2015 (Quelle: Schellhoss, 2000, S. 16; Verurteil-
tenstatistik NRW) 
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Auch das Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen führte eine 

landesweite Trendberechnung zur möglichen Entwicklung der Zahlen der jugendlichen Verur-

teilten bis zum Jahr 2040 durch (Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-

Westfalen, 2006). Drei mögliche Varianten wurden berechnet. Bei der „konstanten Variante“ 

wurden die altersspezifischen Verurteiltenquoten des Jahres 2004 für den kompletten Berech-

nungszeitraum konstant gehalten und nur die nach der Bevölkerungsvorausberechnung zu 

erwartenden demographischen Veränderungen einberechnet. Die beiden anderen Varianten 

sind lineare Fortschreibungen, die auf den Trends im Zeitraum 1994 bis 2004 aufsetzen, wo-

bei die „hohe Trendvariante“ die Fortsetzung des mittleren Trends 1994 bis 2004 widerspie-

gelt und die „mittlere Trendvariante“ einen um die Hälfte reduzierten Trend für denselben 

Berechnungszeitraum fortschreibt (Abbildung 6). Die Autoren kommen zu dem Schluss, 

„dass die demografische Schrumpfung nicht automatisch mit einem reduzierten Arbeitsum-

fang in den Gerichten gleichzusetzen ist“ und bei Fortschreibung der zuletzt beobachteten 

Trends „keine Abnahmen bei den Verurteilungen nach dem Jugendstrafrecht erwartet wer-

den“ (Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen, 2006, S. 59). 
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Vielmehr könne es langfristig – insbesondere bei weiblichen Jugendlichen – zu einer Zunah-

me der Verurteiltenzahlen kommen. 

Abbildung 6: Verurteilte 14- bis 17-Jährige in Nordrhein-Westfalen, verschiedene Trendvarianten (Quel-
le: LDS NRW, 2006, S. 60) 
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Für Baden-Württemberg führte Kaiser (2004) eine länderbezogene Prognose der Verurteilten-

zahlen durch. Sie kam bei ihrer Vorausschätzung bis zum Jahr 2020 zu dem Ergebnis, dass 

trotz eines rückläufigen Anteils Jugendlicher an der Gesamtbevölkerung ihr Anteil an der Ge-

samtkriminalität steigt. Die aus den Zahlen der Verurteiltenstatistik von 1980 bis 2002 des 

Landes Baden-Württemberg abgeleiteten potenziellen drei Varianten stiegen jedoch unter-

schiedlich stark an (Abbildung 7). Nach der ersten Variante, der die Annahme zugrunde liegt, 

dass sich der ansteigende Kriminalitätstrend der 80er und 90er Jahre fortsetzen wird, liegt im 

Jahr 2020 die Zahl verurteilter Jugendlicher (14–17 Jahre) bei 127.000 und somit 9 % höher 

als 2002. Bei der zweiten Variante wird als Ausgangsbasis nur der Trend der 90er Jahre 

zugrunde gelegt, wonach die Anzahl der Verurteilten bis 2020 um 17 % auf 136.000 anstei-

gen wird. Legt man – entsprechend der dritten Variante – den Berechnungen die Annahme 

zugrunde, dass die Verurteiltenziffer von 2002 bis 2020 konstant bleibt, und berücksichtigt 

somit allein den demographischen Wandel, dann würde die Verurteiltenzahl zunächst auf 
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122.000 (2010) ansteigen und dann auf 118.000 (2020) abfallen. Ein Abgleich der Prognose 

mit der tatsächlichen Entwicklung im Zeitraum 2002 bis 2008 macht deutlich, dass keine der 

prognostizierten Entwicklungen eingetreten ist: Bis 2005 übertrifft die reale Steigerung selbst 

die pessimistischste Prognosevariante; seither sinken die Werte so stark, dass sie 2008 sogar 

unter das Niveau der optimistischsten Variante gefallen sind. 

Abbildung 7: Entwicklung der Verurteiltenzahlen (alle Altersgruppen) in Baden-Württemberg 1980-2020 
nach verschiedenen Vorausberechnungsvarianten (Quelle: Kaiser, 2004, S. 5; Statistisches 
Landesamt Baden-Württemberg) 
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Wie stark unvorhergesehene Ereignisse Prognosen zunichte machen können, zeigt sich insbe-

sondere an Vorausberechnungen, die kurz vor der deutschen Wiedervereinigung durchgeführt 

wurden. Dies gilt etwa für die 1987 vorgelegte Studie von Hesener und Jehle, welche die 

Auswirkungen der demographischen Entwicklung auf die Strafvollzugsbelegung in Deutsch-

land untersuchte (Hesener & Jehle, 1987), oder für die vom Bundeskriminalamt initiierte und 

1990 veröffentlichte Prognose der Jugendkriminalität (Loll, 1990). Eine rückwirkende Bewer-

tung dieser Prognoseergebnisse ist daher aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen prob-

lematisch. 
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Eine Kriminalitätsprognose mittels der Anwendung von Szenariotechniken wurde vom Lan-

deskriminalamt Brandenburg unternommen (Keil, 2006), das sich mit der Frage beschäftigte, 

welche zukünftigen Entwicklungen bis zum Jahr 2015 die Jugendkriminalität in Brandenburg 

beeinflussen werden und welche Anforderungen und Konsequenzen sich aus diesen Entwick-

lungen für die (Kriminal-)Polizei ergeben. Hauptinstrument der Untersuchung war ein Szena-

rio-Workshop mit 17 Experten aus Polizei, Justiz und Wissenschaft. Es wurden drei Zu-

kunftsszenarien bis 2015 entworfen und jeweils einige Handlungsoptionen aufgezeigt. 

Dem ersten Szenario („Land der verlorenen Jugend“) zufolge ist 2015 – bei gesunkener Zahl 

von Jugendlichen – die Kriminalitätsbelastung der Jugendlichen höher als heute. Die staatli-

chen Institutionen sind nicht in der Lage, primäre Sozialisationsdefizite aufzufangen und die 

angespannte Situation auf dem Lehrstellenmarkt zu entschärfen. Ungünstige Sozialisationsbe-

dingungen verbunden mit Perspektivlosigkeit führen bei vielen Jugendlichen zu einem Ver-

lust von Integrations-, Kommunikations- und Anpassungsfähigkeit, was den „Nährboden“ für 

steigende Jugenddelinquenz bereitet. Das zweite Szenario („Märkisches Glück auf sicherem 

Boden“) geht davon aus, dass das Lehrstellen- und Ausbildungsangebot sich – auch aufgrund 

der demographischen Entwicklung – bis 2015 verbessert. Schulen entwickeln passgenau indi-

vidualisierte Förderangebote und -instrumente. Die informellen sozialen Kontrollkapazitäten 

sowie die Erziehungskompetenzen von Eltern nehmen zu. Gleichzeitig steigt in der Gesell-

schaft die Akzeptanz von Pluralität auch und gerade gegenüber Jugend(sub)kulturen. Das drit-

te Szenario schließlich nimmt an, dass es innerhalb Brandenburgs zu einer räumlichen Polari-

sierung kommt. In einigen Regionen stabilisieren sich die berufliche und private Situation der 

Menschen und die dafür notwendigen infrastrukturellen Rahmenbedingungen. In anderen eher 

ländlich geprägten Regionen gibt es eine starke Ausdünnung der Infrastruktur (Abwanderung 

junger Bevölkerungsgruppen, v. a. von Frauen, Schulschließungen, Bahnstreckenstilllegun-

gen, Reduzierung des öffentlich bereit gestellten Freizeitangebots etc.). Während die Integra-

tionsprozesse in die Gesellschaft bei den meisten Jugendlichen positiv verlaufen, sind einige 

Jugendliche als „Modernisierungsverlierer“ mit zunehmender Perspektivlosigkeit konfron-

tiert, was viele Straftaten im Bereich Vandalismus und Rauschgift inklusive übermäßigen Al-

koholkonsums nach sich zieht. 

In einem zweiten Schritt wurden szenariospezifische Handlungsoptionen erarbeitet und deren 

erwartete Wirksamkeit unter den Bedingungen der verschiedenen Szenarien eingeschätzt. Zu 

den Maßnahmen, die für alle drei Szenarien als vorteilhaft bewertet wurden, gehörten Stan-

dards für die Ausgestaltung der Jugendkommissariate, institutionenübergreifende Netzwerke 
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zur Unterstützung der Polizeiarbeit, verbesserte Aus- und Fortbildung der Polizei (z. B. im 

Bereich Drogen), verbesserte Zusammenarbeit mit Opferhilfeeinrichtungen, Ermittlung und 

Abbau der Gründe für niedrige Anzeigebereitschaft sowie die Vereinheitlichung der regiona-

len Zuständigkeit von Justiz, Polizei und Ordnungsbehörden. 

1.4 Chancen und Grenzen kriminologischer Prognosefor-
schung 

Die Betrachtung bisheriger Studien zur zukünftigen Kriminalitätsentwicklung zeigt, dass 

quantitative Ansätze die Forschungslandschaft dominieren, die unter Rückgriff auf kriminal- 

und justizstatistische sowie demographische Daten und unter Verwendung von Annahmen zur 

Stabilität oder Veränderung der Kriminalitätsbelastung meist nach Alter und Geschlecht diffe-

renzierter Bevölkerungsgruppen Modelle zur Entwicklung von Tatverdächtigen- und Verur-

teilten-, teils auch Gefangenenzahlen entwickeln. In den meisten Fällen werden Daten auf 

hohen Aggregatebenen (hauptsächlich der von Bundesländern) herangezogen; eher selten – 

wie in Glubas Untersuchung zum Landkreis Soltau-Fallingbostel – richtet sich die Analyse 

auf kleinere räumliche Einheiten. Die unterschiedlichen Annahmen in den berechneten Mo-

dellen führen zum Teil zu konträren Schlussfolgerungen hinsichtlich der Kriminalitätsent-

wicklung; sowohl starke Zuwächse als auch deutliche Rückgänge werden prognostiziert. So-

fern inzwischen eine retrospektive (Teil-)Überprüfung möglich ist, zeigt sich, dass die 

Prognosen in den meisten Fällen deutlich von der tatsächlichen Entwicklung abweichen, es 

somit offenbar Einflüsse gab, die in den Modellen nicht berücksichtigt wurden oder ihrerseits 

hinsichtlich ihrer Entwicklung im Zeitverlauf bzw. hinsichtlich ihres Einflusses auf die Kri-

minalitätsentwicklung unzutreffend eingeschätzt wurden. 

Die grundsätzlichen Möglichkeiten einer quantitativen Kriminalitätsprognose werden in der 

Literatur unterschiedlich beurteilt und zum Teil sehr skeptisch eingeschätzt. Alle Versuche 

zur Entwicklung quantitativer Prognosemodelle stehen vor den Fragen, welche Einflussfakto-

ren einbezogen und wie sie gewichtet werden, ob die als relevant erachteten Faktoren in ge-

eigneter Weise operationalisierbar und quantifizierbar und ob entsprechende Daten verfügbar 

sind und inwieweit sich diese Faktoren in ihrer Entwicklung prognostizieren lassen. Entschei-

dungen hinsichtlich der Wahl der betrachteten Faktoren können zwar Bezug auf kriminologi-

sche Theorien und vorliegende Forschungsbefunde nehmen; dabei bleiben jedoch Elemente 
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kaum vermeidbarer Willkür, worauf die Autoren zum Teil selbst hinweisen (vgl. z. B. Dör-

mann, 1990). 

Heinz beschäftigte sich bereits Mitte der 80er Jahre in mehreren Stellungnahmen (Heinz, 

1985, 1987, 1988) zu den damaligen Prognosebemühungen des BKA ausführlich mit den 

Möglichkeiten und Grenzen von Kriminalitätsprognosen. Er fasste die zentralen Einwände 

gegen quantitative Prognosen zusammen und kam zu einem insgesamt sehr skeptischen Fazit 

hinsichtlich der grundsätzlichen Möglichkeit wissenschaftlich fundierter Kriminalitätsprogno-

sen: 

„Aufgrund des derzeit verfügbaren kriminologischen Wissens können (…) hochgesteckte Erwartungen 
nicht erfüllt werden. Sowohl wegen Theoriedefiziten als auch wegen Wissensdefiziten hinsichtlich der er-
forderlichen Daten ist es nicht möglich, hochaggregierte Kriminalitätsprognosen mit hoher Vorhersage-
güte zu erstellen“ (Heinz, 1985, S. 69). 

Die verfügbaren Devianztheorien seien nicht präzise genug, um komplexe quantitative Mo-

dellrechnungen zu ermöglichen. Darüber hinaus fehlten Theorien, mit denen Annahmen über 

zusätzliche Verzerrungseffekte wie Veränderungen des Anzeigeverhaltens oder der polizeili-

chen Kontrolldichte getroffen werden könnten. Erforderlich seien „komplexe theoretische 

Modelle, in denen sowohl die Änderungen der Handlungsstrategien im Gefolge von Ände-

rungen im Objektbereich als auch reflexive Prognoseeffekte berücksichtigt werden“ (Heinz, 

1985, S. 68). Zu beiden Prozessen fehle es an wissenschaftlichen Erkenntnissen. „Infolgedes-

sen wird dort Konstanz unterstellt, wo Variabilität zu erwarten ist“ (Heinz, 1985, S. 68). 

Auch die Wissenschaftler der Kriminalistisch-Kriminologischen Forschungsstelle des LKA 

NRW (2006) kommen zu dem Schluss, dass Extrapolationen von Kriminalitätsentwicklungen 

„unter der Annahme, dass bis auf die Berücksichtigung einzelner Faktoren (z. B. Bevölke-

rungsentwicklung) andere Faktoren konstant bleiben (z. B. Wirtschaftswachstum, Anzeige-

verhalten)“ zu Ergebnissen führen, die keine hinreichende „Genauigkeit und Sicherheit (...) 

für kriminalstrategische Planungen der Polizei“ gewährleisten können (Kriminalistisch-

Kriminologische Forschungsstelle, 2006, S. 35). 

Die von Heinz angesprochenen Problemlagen – Mangel an hinreichend präzisen theoretischen 

Konzepten und an Daten über erkannte oder vermutete Einflussgrößen – bestehen bis heute 

grundsätzlich fort. Nach wie vor gibt es etwa in Deutschland keine regelmäßigen Dunkelfeld-

studien. In Bezug auf die Schweiz schreiben Eisner & Manzoni, „dass schon die einfache 

Frage, ob Jugendgewalt während den letzten 15 Jahren häufiger geworden sei, angesichts der 

(…) verfügbaren statistischen Informationen in eine Reihe von allgemeineren methodischen 

und empirischen Problemen führt“ (Eisner & Manzoni, 1998, S. 7f.; vgl. auch Eisner, 1998). 
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Vor ähnlichen Problemen, den Anstieg der Jugendgewalt im Hellfeld zu interpretieren, stand 

– wie oben dargestellt – die Bund-Länder-AG zur Gewaltkriminalität junger Menschen. Nicht 

nur das Warum – wie beim „Great American Crime Decline“ – sondern selbst das Ob ist bei 

der Analyse zurückliegender Entwicklungen im Bereich der Kriminalität oft umstritten. 

In den letzten Jahrzehnten entwickelte qualitativ-heuristische Ansätze der Prognoseforschung 

– zu den verwendeten Verfahren gehören Delphi-Befragungen, Szenariotechniken, Environ-

mental-Scan-Verfahren (vgl. Elenkov, 1997; Morrison, 1992) oder auch die noch wenig er-

probten Prognosemärkte (prediction markets; vgl. Graefe, 2007; Graefe, Luckner & Wein-

hardt, 2010; Henderson, Wolfers & Zitzewitz, 2008) – richten sich relativ zu quantitativen 

Ansätzen weniger auf das Ausmaß künftiger Entwicklungen des Kriminalitätsaufkommens, 

sondern auf Veränderungen in Erscheinungsbild, Modi Operandi, Täter- und Opfermerkmalen 

etc.. Ihnen ist gemeinsam, dass nicht oder jedenfalls nicht in erster Linie historische Daten 

den Ausgangspunkt der Analyse bilden, sondern Anstrengungen unternommen werden, durch 

Aggregation, Systematisierung und Synthetisierung von Expertenwissen Aussagen über künf-

tige Entwicklungen zu generieren. 

Statistisch ausgerichtete Prognosen stehen grundsätzlich vor dem Problem, die Komplexität 

der das prognostizierte Phänomen bedingenden Faktoren angemessen zu erfassen. Qualitative 

Ansätze sind dagegen anfällig im Hinblick auf Urteilstendenzen (Tendenz zur Mitte, Anpas-

sung an „Meinungsführer“, Hineintragen professioneller „Voreingenommenheiten“ und Per-

spektivendifferenzen in den prognostischen Prozess). Eine Studie, die sich mit der zukünfti-

gen Entwicklung der Jugendkriminalität beschäftigt, sieht sich mit der doppelten 

Herausforderung konfrontiert, dass zum einen jede Aussage über die Zukunft mit Unsicher-

heit behaftet ist und zum anderen auch für zurückliegende Prozesse konkurrierende Erklä-

rungsmuster existieren. 

Die Zahl potenziell zur Erklärung dienlicher Bedingungen und Faktoren ist groß, erstreckt 

sich auf sehr unterschiedliche Lebensbereiche und fällt damit auch in mehrere „Zuständig-

keitsbereiche“ wissenschaftlicher Disziplinen. Technologische Neuerungen, sozioökonomi-

sche und kulturelle Wandlungsprozesse, die neue Kriminalitätsformen nach sich ziehen kön-

nen, sind ebenso im Blick zu halten, wie regionale und lokale Bedingungen, unter denen sich 

Jugendkriminalität oft erst entwickelt. Nicht immer lassen sich Einflussfaktoren, die das Wis-

senschaftlerteam „im Verdacht“ hat, tatsächlich exakt messen. Zudem steht (quantitative) 

Prognoseforschung oft vor dem Problem, dass für als relevant erachtete Merkmale keine hin-

reichenden Daten verfügbar sind bzw. diese Merkmale approximiert werden müssen. So griff 
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Baumer (2008) in seiner Studie hilfsweise auf Daten zu Verkehrsunfällen unter Alkoholein-

fluss zurück, da keine verlässlichen Daten zum Alkoholkonsum in den untersuchten Städten 

vorlagen. 

Ereignisse wie der Mauerfall in Berlin 1989, die Bürgerkriege im ehemaligen Jugoslawien in 

den 90er Jahren und die Terroranschläge am 11. September 2001 – in der Sprache der Zu-

kunftsforschung: „Wild Cards“ (Steinmüller & Steinmüller, 2003) oder „Schwarze Schwäne“ 

(Taleb, 2008) – haben weitreichende direkte und indirekte Konsequenzen für Kriminalität und 

Kriminalitätskontrolle. Prognoseforschung kann derartige exogene „Schockereignisse“ (Ter-

roranschläge, katastrophale wirtschaftliche Entwicklungen, dramatische Wanderungsbewe-

gungen, Bürgerkriege etc.), die auf den Prognosegegenstand einwirken, nicht adäquat abbil-

den. Jede Vorhersage sieht sich dem Problem gegenüber, im Prognosezeitraum auftretende 

unerwartete Ereignisse und qualitativ neuartige Entwicklungen nicht modellieren zu können. 

Und jede Prognose, die sich nicht auf naturhafte und nicht beeinflussbare Ereignisse, sondern 

auf menschliches Handeln bezieht, ist nicht zuletzt mit dem Umstand konfrontiert, dass (pub-

lizierte) Prognosen mindestens das Verhalten der Auftraggeber und Rezipienten beeinflussen 

und insofern ihren Gegenstand und damit ihre eigene Genauigkeit verändern (vgl. das Kon-

zept der sich selbst erfüllenden bzw. selbst zunichte machenden Prophezeiung von Merton, 

1948). 

Die häufig angewandte quantitative Methode der Extrapolation – in der Vergangenheit lie-

gende Trends werden im Hinblick auf mögliche Bedingungsfaktoren analysiert und hieraus 

Annahmen über künftige Entwicklungen abgeleitet – beruht auf der Annahme, dass die kausa-

len Faktoren und Prozesse, welche die Trends in der Vergangenheit geprägt haben, auch in 

Zukunft wirksam sein werden. Die Basis für eine solche Annahme wird in Zeiten raschen so-

zialen Wandels zunehmend instabil, zumal im Zuge der Globalisierung einschneidende Ver-

änderungen und Ereignisse im Ausland immer stärker und schneller auf die Entwicklung im 

eigenen Land durchschlagen (vgl. hierzu auch Taleb, 2008). Kahl (2009, S. 19) kritisiert an 

den derzeitigen Ansätzen zur Kriminalprognose, dass sie „kaum den Kontext der dynami-

schen ökonomischen und gesellschaftlichen Veränderungsprozesse im 21. Jahrhundert [be-

rücksichtigen]“. Auch aus den Reihen der Polizei werden Prognosen deswegen zum Teil mit 

Skepsis betrachtet. Schließlich wirkten auf die Kriminalitätsentwicklung sehr viele verschie-

dene gesellschaftliche Kräfte ein, deren Verhältnis zueinander ebenfalls im ständigen Wandel 

begriffen seien, so etwa die Autoren der erwähnten Trendstudie des Landeskriminalamts 

Nordrhein-Westfalen (Kriminalistisch-Kriminologische Forschungsstelle, 2006, S. 35). 
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Die kriminalitätsbezogene Zukunftsforschung reagiert auf diese Herausforderungen unter an-

derem mit einer offensiv-konstruktiven Kombination von mehreren Untersuchungsmethoden 

und disziplinären Zugängen. Dies ermöglicht es, die Schwächen der einen Methode durch 

Stärken der anderen zu kompensieren, die aus der Empirie destillierten Einzelaussagen wech-

selseitig zu überprüfen und damit die Differenziertheit und Qualität prognostischer Aussagen 

zu steigern. Wird die oft formulierte Forderung nach einer Methodenkombination (Schneider, 

2002, S. 26) in die Tat umgesetzt, bedeutet das einen hohen Aufwand, eröffnet aber zugleich 

neue Perspektiven. Sinnvoll sind Kombinationen von statistischer Evidenz auf der einen Seite 

und der Nutzung von Expertenschätzungen und Expertenwissen auf der anderen. Beide Strän-

ge lassen sich in einer Weise verknüpfen, die insgesamt die Differenziertheit und Qualität von 

Prognosen zu steigern vermag. 

Auch wenn es darum geht, kriminalpolitische Konsequenzen aus den Prognosen zu ziehen 

und strategische und operative Handlungsimplikationen abzuleiten, können Zukunftsstudien 

Orientierungshilfen bieten, aber selbstverständlich niemals vollständige Planungssicherheit 

geben. Die Ausrichtung an Zukunftsbildern erfordert eine prozessbegleitende Wachsamkeit 

und Anpassungsbereitschaft, um zeitnah auf die Abweichungen der Realität von dem entwor-

fenen Szenario reagieren zu können. Prognosen werden niemals in einem politischen Vakuum 

abgegeben; sie werden politisch interpretiert, genutzt und bisweilen instrumentalisiert. Eine 

Aufgabe anwendungsbezogener Forschung liegt auch darin, die oftmals überzogenen Erwar-

tungen, die an Prognosen herangetragen werden (Gluba, 2010, S. 37), zu relativieren. Ebenso 

wie es eines verantwortungsbewussten Umgangs mit Zukunftsdaten innerhalb der Kriminolo-

gie bedarf, sollte sich die Kriminalpolitik trotz des Bedarfs an Prognosen für eine voraus-

schauende Planung darüber im Klaren sein, „dass sie sich der Grenzen solcher Prognosen e-

benso bewusst bleiben muss wie der Gefahren eines Handelns im Vertrauen auf die 

Treffsicherheit dieser Prognosen“ (Heinz & Spiess, 2005, S. 12). 

Insgesamt – so auch etwa Baumer (2008, S. 166ff.) – ist die kriminalitätsbezogene Prognose-

forschung national wie international noch in einem frühen Entwicklungsstadium. Für einen 

methodischen Austausch in Bezug auf prognoseorientierte kriminologische Forschung sind 

Tagungen wie „Demografischer Wandel und Polizei“ im Sommer 2009 zentrale Meilensteine 

(vgl. Frevel & Bredthauer, 2010). 

Die quantitative wie qualitative Vorausschätzung von Kriminalitätsentwicklungen ist von 

großer Bedeutung für die Konzeption von Maßnahmen zur Prävention und Bekämpfung von 

Kriminalität. Insbesondere die Polizei als wesentlicher Akteur bei der Bekämpfung und Vor-
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beugung von Jugendkriminalität ist zur Optimierung ihrer Arbeit neben dem eigenen Erfah-

rungswissen auf wissenschaftliche Erkenntnisse angewiesen, die sich nicht nur aus den Na-

turwissenschaften speisen, sondern auch aus gesellschaftswissenschaftlichen Disziplinen wie 

etwa der Psychologie, der Soziologie, der Pädagogik oder der Raumplanung erwachsen. Für 

die proaktive strategische Ausrichtung polizeilicher Tätigkeit auf sich erst anbahnende Ent-

wicklungen im Bereich der Jugendkriminalität gilt das im besonderen Maße. 

Zukunftsorientiertes Handeln kann stets nur „Handeln unter den Bedingungen des ‚aufgeklär-

ten Nichtwissens’“ (Heinz, 1987, S. 227) sein. Trotz aller berechtigten Skepsis sieht auch 

Heinz keine Alternative darin, Prognoseforschung vollständig zu verwerfen und sich etwa 

ganz auf „intuitive“ Prognosen zu verlassen. Die Skepsis solle aber zu einer „bescheideneren 

Verwendung“ von Kriminalitätsprognosen Anlass geben. „Der Verzicht auf Prognosen wäre 

ein Rückfall in Irrationalität, denn wir müssen versuchen, vorausschauend die Zukunft so ra-

tional wie irgend möglich zu gestalten“ (Heinz, 1987, S. 225). 
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2 Ergebnisse der Untersuchung 

2.1 Trendextrapolationen  

2.1.1 Methodische Vorbemerkungen 

Die Extrapolation ist ein in der kriminologischen Zukunftsforschung vergleichsweise häufig 

angewandtes Verfahren, um statistische Vorhersagen über Entwicklungen zu treffen. Dabei 

werden Trends aus der Vergangenheit fortgeschrieben, häufig in Verbindung mit den prog-

nostizierten Bevölkerungszahlen. Für die Berechnung werden meistens mehrere unterschied-

lich lange Referenzzeiträume zugrunde gelegt. Um in der vorliegenden Studie das Fundament 

für eine in die Zukunft gerichtete Analyse zu legen, wurde zunächst eine rückblickende Auf-

bereitung von Daten aus der Polizeilichen Kriminalstatistik zur Entwicklung der Jugendkri-

minalität für den Zeitraum von 1993 (da ab hier verlässliche bundesweite PKS-Daten zur Ver-

fügung stehen) bis 2008 vorgenommen. Dafür wurden nach Alter, Geschlecht und Delikt 

aufgeschlüsselte Daten des Bundeskriminalamtes sowie entsprechend aufgeschlüsselte Daten 

des Statistischen Bundesamts (2006) benutzt. 

Für die Extrapolation der Tatverdächtigenzahlen der 14- bis 17-Jährigen wurde ein ähnlicher 

Ansatz gewählt wie ihn Kaiser (2004) und das Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik 

NRW (2006) für die Extrapolation der Verurteiltenzahlen verwendet haben (vgl. Kapitel 1.3). 

Es wurden drei Varianten möglicher Zukunftstrends berechnet, bei denen jeweils die 11. Be-

völkerungsvorausberechnung (Variante 1-W1) miteinbezogen wurde: 

 Konstante Variante: Unter der Annahme, dass die Tatverdächtigenbelastungszahl von 

2008 (7.572 polizeilich registrierte 14- bis 17-jährige Jugendliche auf 100.000 der 

gleichen Altersklasse) bis 2020 konstant bleibt, wurde dieser Belastungsquotient je-

weils mit den – vom Statistischen Bundesamt prognostizierten – Bevölkerungszahlen 

der Altersgruppe 14–17 Jahre für den Zeitraum 2009–2020 multipliziert. 

 Trendvariante 1: Anstatt die Zahlen der Bevölkerungsvorausberechnung jeweils nur 

mit der Tatverdächtigenbelastungszahl von 2008 zu multiplizieren, wurde die Verände-

rung der TVBZ im Zeitraum 2004–2008 als zusätzlicher Faktor einbezogen. Die mitt-
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lere jährliche Veränderung der TVBZ wurde somit als Basis für die Schätzung ge-

nommen, wobei zunächst unter der Annahme der linearen Fortsetzung dieses Trends 

die TVBZ für die Jahre 2009–2020 und anschließend mit Hinzunahme der prognosti-

zierten Bevölkerungszahlen von 2009 bis 2020 die zukünftigen Tatverdächtigenzahlen 

berechnet wurden. 

 Trendvariante 2: Hier wurde wie bei Trendvariante 1 verfahren, wobei als Referenz-

zeitraum für die Trendberechnung die Jahre 1998–2008 gewählt wurden. 

2.1.2 Extrapolation – drei Zukunftsvarianten für die Jugendkriminali-
tät 2020 

Die Entwicklung der Tatverdächtigenzahlen bei Jugendlichen seit 1993 lässt sich in drei Pha-

sen mit unterschiedlichen Trends einteilen, an denen sich die Auswahl der Referenzzeiträume 

für die Prognosen orientierte (Abbildung 8): Bis 1998 stieg die Zahl auf rund 300.000 

(TVBZ: ca. 8.000) an, danach stagnierten die Zahlen mit leichten Schwankungen, bevor ab 

2004 ein Rückgang einsetzte bis auf zuletzt 266.000 Tatverdächtige (TVBZ: ca. 7.600) im 

Jahr 2008. Die Zahl der Jugendlichen im Alter von 14 bis 17 Jahren ist von 1993 bis 2008 von 

3.310.000 auf 3.510.0002 gestiegen – mit einem zwischenzeitlichen Höchststand von 

3.870.000 im Jahr 2005 –, wird sich aber nach der 11. Bevölkerungsvorausberechnung auf 

2.825.000 im Jahr 2020 reduzieren (Statistisches Bundesamt, 2006). Die demographische 

Entwicklung bildete die Grundlage der Extrapolation der Tatverdächtigenzahlen. Wendet man 

die drei genannten Berechnungsvarianten auf die Gesamtzahl der jugendlichen Tatverdächti-

gen an, werden im Jahr 2020 je nach Variante 193.000, 201.000 oder 214.000 Tatverdächtige 

im Alter von 14 bis 17 Jahren polizeilich registriert sein (Abbildung 8). 
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Abbildung 8: Vorausschätzungen der Zahl jugendlicher Tatverdächtiger (14–17 Jahre) in Deutschland 
2008–2020 (Quelle: BKA, Statistisches Bundesamt, eigene Berechnung) 
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2.1.3 Extrapolation der Tatverdächtigenzahlen nach Geschlecht 

Bei der geschlechtsspezifischen Betrachtung der Tatverdächtigenzahlen fällt auf, dass die 

Entwicklungen seit 1998 recht unterschiedlich verlaufen sind. Während die Tatverdächtigen-

zahlen bei den männlichen Jugendlichen (ähnlich wie die TVBZ) erstmalig 1998 rückläufig 

waren und dann ab 2001 auf 191.000 weiter absanken (Abbildung 9), pendelten sich die Zah-

len bei den weiblichen Tatverdächtigen seit 1998 zwischen 78.000 und 75.000 ein (Abbildung 

10). 2008 erreichte die TVBZ der weiblichen Tatverdächtigen sogar den bisherigen Höchst-

wert von 4.384. Bis 2020 wird die Zahl männlicher Tatverdächtiger – je nach Variante – auf 

132.000 bis 154.000 zurückgehen. Bei den weiblichen Tatverdächtigen werden sich die Zah-

len im Bereich zwischen 60.000 und 70.000 bewegen. 
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Abbildung 9: Vorausschätzungen der Zahl männlicher jugendlicher Tatverdächtiger (14–17 Jahre) in 
Deutschland 2008–2020 (Quelle: BKA, Statistisches Bundesamt, eigene Berechnung) 
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Abbildung 10: Vorausschätzungen der Zahl weiblicher jugendlicher Tatverdächtiger (14–17 Jahre) in 
Deutschland 2008–2020 (Quelle: BKA, Statistisches Bundesamt, eigene Berechnung) 
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2.1.4 Extrapolation der Tatverdächtigenzahlen für verschiedene De-
liktsbereiche 

Nicht nur die geschlechtsspezifische Entwicklung verlief in den letzten 15 Jahren unterschied-

lich, auch zwischen den Deliktsfeldern vollzogen sich sehr unterschiedliche Entwicklungen. 

Vergleicht man die Entwicklungen im Bereich der Eigentums- und Vermögensdelikte mit der 

Gewaltkriminalität, treten auffällige Differenzen zutage. Zur Eigentums- und Vermögenskri-

minalität wurden hier die beiden größten Delikte im Bereich der Jugendkriminalität zusam-

mengefasst, nämlich Diebstahl und Betrug. Unter dem Terminus Gewaltdelikte sind in 

Abbildung 12 vorsätzliche leichte Körperverletzung, gefährliche und schwere Körperverlet-

zung, Freiheitsberaubung, Nötigung und Bedrohung sowie Raub, räuberische Erpressung und 

räuberischer Angriff auf Kraftfahrer zusammengefasst.3 Dieser Deliktskanon unterscheidet 

sich von dem des Summenschlüssels 892000 Gewaltkriminalität in der PKS.4 Es wurde hier 

eine jugendtypische Modifizierung der zusammengestellten Delikte vorgenommen, was mit 

einer Erweiterung um einfache Körperverletzungsdelikte und um Delikte einherging, die eher 

dem Bereich der psychischen Aggressionsdelikte zuzuordnen sind.  

Bei der Eigentumskriminalität sinken die Zahlen seit 1998 (Diebstahl seit 1997, Betrug seit 

2004; vgl. Abbildung 11), bei Gewaltkriminalität steigen die Zahlen bis in die jüngste Zeit 

kontinuierlich an (Abbildung 12). Ob der Rückgang von 100.124 (2007) auf 95.132 (2008) 

Tatverdächtige nur ein kurzfristiger Trend ist oder eine Wende eingeleitet hat, lässt sich noch 

nicht abschließend beurteilen, auch wenn sich 2009 ein weiterer Rückgang auf 89.033 Tat-

verdächtige ereignet hat. Bei beiden Trendvarianten würde die Zahl der Jugendlichen, die we-

gen eines Gewaltdelikts als tatverdächtig polizeilich registriert sind, im Jahr 2020 über der 

Zahl der wegen eines Eigentumsdelikts Tatverdächtigen liegen. Damit würde sich eine Ver-

schiebung vollziehen, die auch für die polizeiliche Arbeit Folgen hätte. 

 

                                                 
3  Gefährliche und schwere Körperverletzung (Summenschlüssel: 222000, §§ 224, 226, 231 StGB), 

(Vorsätzliche leichte) Körperverletzung (Summenschlüssel: 224000, § 223 StGB), Raub, räuberische 
Erpressung und räuberischer Angriff auf Kraftfahrer (Summenschlüssel: 210000, §§ 249–252, 255, 316a 
StGB), Stalking, Freiheitsberaubung, Nötigung und Bedrohung (Summenschlüssel: 232000, §§ 238, 239, 
240, 241 StGB). 

4  Mord (010000, § 211 StGB), Totschlag und Tötung auf Verlangen (020000, §§ 212, 213, 216 StGB), 
Vergewaltigung und sexuelle Nötigung (111000, §§ 177 Abs. 2,3 und 4, 178 StGB), Raub, räuberische 
Erpressung und räuberischer Angriff auf Kraftfahrer (210000, §§ 249–252, 255, 316a StGB), 
Körperverletzung mit Todesfolge (221000, §§ 227, 231 StGB), Gefährliche und schwere Körperverletzung 
(222000, §§ 224, 226, 231 StGB), Erpresserischer Menschenraub (233000, § 239a StGB), Geiselnahme 
(234000, § 239b StGB), Angriff auf den Luft- und Seeverkehr (235000, § 316c StGB). 
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Abbildung 11: Vorausschätzungen der Zahl jugendlicher Tatverdächtiger (14–17 Jahre) bei Diebstahls- 
und Betrugsdelikten in Deutschland 2008–2020 (Quelle: BKA, Statistisches Bundesamt, ei-
gene Berechnung) 
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Abbildung 12: Vorausschätzungen der Zahl jugendlicher Tatverdächtiger (14–17 Jahre) bei Gewaltdelikten 
in Deutschland 2008–2020 (Quelle: BKA, Statistisches Bundesamt, eigene Berechnung) 
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Der erweiterte Gewaltbegriff, der für die obige Berechnung zugrunde gelegt wurde und so-

wohl leichte Formen physischer Gewalt als auch Formen psychischer Gewalt umfasst, soll 

noch einmal dem engeren Gewaltbegriff des PKS-Summenschlüssels Gewaltkriminalität ge-
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genüber gestellt werden. Während sich hier die Zahl der tatverdächtigen Jungen zwischen 14 

und 17 Jahren von 1993 bis 2008 verdoppelt hat (Abbildung 13), hat sich im gleichen Zeit-

raum die Zahl der altersgleichen weiblichen Tatverdächtigen sogar verdreifacht (Abbildung 

14). In beiden Fällen gehen zwar die Zahlen bis 2020 kontinuierlich zurück, wenn man die 

konstante Variante der Prognose zugrunde legt, aber bei den beiden Trendvarianten zeichnen 

sich deutliche Unterscheide ab. Die Entwicklung bei den männlichen Tatverdächtigen verläuft 

zunächst leicht steigend und ab 2014 leicht sinkend auf 35.600 bzw. 37.000, während die Zahl 

weiblicher Tatverdächtiger auf 8.200 bzw. 8.600 steigt. 

Abbildung 13: Vorausschätzungen der Zahl männlicher jugendlicher Tatverdächtiger (14–17 Jahre) bei 
Gewaltkriminalität (PKS-Summenschlüssel 892000) in Deutschland 2008–2020 (Quelle: 
BKA, Statistisches Bundesamt, eigene Berechnung) 
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Abbildung 14: Vorausschätzungen der Zahl weiblicher jugendlicher Tatverdächtiger (14–17 Jahre) bei 
Gewaltkriminalität (PKS-Summenschlüssel 892000) in Deutschland 2008–2020 (Quelle: 
BKA, Statistisches Bundesamt, eigene Berechnung) 

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017 2020

Jahr

w
ei

b
li

ch
e 

T
at

ve
rd

äc
h

ti
g

e 
(1

4-
17

 J
ah

re
)

Tatsächliche Entwicklung

Konstante Variante

Trendvariante 1 (2004-2008)

Trendvariante 2 (1998-2008)

 

2.1.5 Zusammenfassung 

Die Trendextrapolationen der jugendlichen Tatverdächtigen mit Hilfe der Tatverdächtigenbe-

lastungszahl und der Bevölkerungsvorausberechnung weichen je nach Variante zum Teil er-

heblich voneinander ab. Durch die Verwendung von drei unterschiedlichen Extrapolationsva-

rianten lässt sich ein „Trichter“ aufspannen, der die Spannweite von Entwicklungen, die unter 

Berücksichtigung demographischer Prognosen sowie Tatverdächtigenbelastungszahlen zu 

erwarten sind, eingrenzt. Mit besonders großer Unsicherheit sind die Extrapolationen immer 

dann behaftet, wenn – wie beim Fall der Gewaltkriminalität (Abbildung 12) – sich eine aktu-

elle Trendwende vollzieht, von der noch nicht gesagt werden kann, ob sie einen kurzfristigen 

oder langfristigen Charakter hat. Dann gehen auch die einzelnen Extrapolationen so weit aus-

einander, dass sie für eine Prognose wenig aussagekräftig sind. Je ungleichmäßiger Entwick-

lungen verlaufen, desto stärker ist zudem der Einfluss, der von der Auswahl des Referenzzeit-

raums auf die Prognose ausgeht.  

Die in diesem Abschnitt vorgestellten Extrapolationen stützen sich ausschließlich auf demo-

graphische Prognosen sowie auf Fortschreibungen von Tatverdächtigenbelastungszahlen der 

Polizeilichen Kriminalstatistik. Die Vielzahl sonstiger Einflussfaktoren auf Jugendkriminalität 
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wird – aus den dargelegten und im Annex vertieften Problemen einer angemessenen Model-

lierung (Verfügbarkeit von Daten für relevante Variablen, Aggregationsniveau verfügbarer 

Daten, Prognostizierbarkeit der Bedingungsfaktoren) – bei den Extrapolationen nicht berück-

sichtigt. Sie finden jedoch im Rahmen der in den folgenden Abschnitten dargestellten Ergeb-

nisse der qualitativen Komponenten Berücksichtigung. 
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2.2 Delphi-Befragung 

2.2.1 Methodische Vorbemerkungen 

Die vorliegende Studie stützt sich wesentlich auf die Erfassung und Analyse von Experten-

wissen und Expertenurteilen, um Einschätzungen zu möglichen Entwicklungen im Bereich 

der Jugendkriminalität systematisch zu erfassen. Unter dieser Zielsetzung und methodischen 

Ausrichtung kam die Methode der Delphi-Befragung zum Einsatz. Hierbei werden ausge-

wählte Expertinnen und Experten unabhängig voneinander um ihre Einschätzungen zu einem 

Sachverhalt gebeten. Im weiteren Verlauf einer prototypischen Delphistudie werden die we-

sentlichen Ergebnisse einer Expertenrunde jeweils als Material in die nächste Runde zurück-

gespiegelt. Typisch für Delphi-Verfahren ist, dass es dabei relativ rasch zu einer Annäherung 

der Expertenpositionen kommt (vgl. Häder & Häder, 2000). Befragungen erfolgen in ihrer 

klassischen Form als schriftliche Befragungen, wobei zunehmend auch auf elektronische 

Formen der Bereitstellung und Übermittlung von Information zurückgegriffen wird. 

Die vorliegende Delphi-Befragung wurde in drei Wellen durchgeführt. Alle drei Fragebögen 

boten neben geschlossenen Fragen auch Raum für längere freitextliche Ausführungen. In der 

ersten Befragungsrunde (November 2009 bis Januar 2010) wurden die Teilnehmer darum ge-

beten, vorwiegend quantitative Einschätzungen abzugeben, welche Entwicklungen im Bereich 

der Kriminalität, der Jugendkriminalität und der Jugendgewaltkriminalität in den nächsten 

zehn Jahren zu erwarten seien. Dazu wurden den Fragen Inputgrafiken vorangestellt, in denen 

jeweils die PKS-Zahlen alters-, delikts- und geschlechtsspezifisch für den Zeitraum 1993–

2008 aufbereitet wurden. Im Fokus der zweiten Delphi-Runde (Juni bis Juli 2010) standen die 

den quantitativen sowie qualitativen Veränderungsschätzungen zugrunde liegenden Bedin-

gungsfaktoren und Wirkzusammenhänge. In der dritten Befragungsrunde (August bis Sep-

tember 2010) wurden insbesondere mögliche Handlungsoptionen thematisiert, die für die stra-

tegische und operative Ausrichtung der Polizeiarbeit im Bereich der Jugendkriminalität in den 

folgenden zehn Jahren relevant sein können. 

Neben der Konzeption und Erstellung der Befragungsinstrumente war die Auswahl geeigneter 

Expertinnen und Experten die zentrale Herausforderung dieser Untersuchungskomponente. 

Das zentrale Kriterium für die Auswahl der Teilnehmer der Delphi-Befragung war – wie auch 

bei den nachfolgenden Untersuchungsbausteinen –, dass sie via Ausbildung und/oder Berufs-

erfahrung über einen qualifizierten Einblick in und Überblick über Jugendkriminalität und 
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Jugenddelinquenz verfügten. Der Recherche folgte die Kontaktaufnahme per Telefon oder E-

Mail. Je nach Wunsch des Teilnehmers wurde der Fragebogen als interaktives PDF-Formular 

per Email oder in einer Papierversion postalisch versandt. 

2.2.2 Stichprobenbeschreibung 

Der Fragebogen der ersten Delphi-Runde wurde insgesamt 248 Personen zugesandt; die Ex-

pertinnen- und Expertengruppe bestand aus 99 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, 

30 Angehörigen der Justiz, 24 im Bereich der Kriminalprävention tätigen Personen, 36 Poli-

zisten und Polizistinnen sowie 49 Personen aus dem Bereich Sozialarbeit/Jugendhilfe. Die für 

die Befragung ausgewählten Experten wurden in der Mehrzahl der Fälle telefonisch kontak-

tiert und zu ihrer grundsätzlichen Bereitschaft zur Mitwirkung an einer mehrstufigen schriftli-

chen Befragung befragt. Potenziellen Befragungsteilnehmern, die telefonisch nicht erreicht 

werden konnten, wurde der Fragebogen ohne entsprechende mündliche Vorabsprache über-

mittelt, den übrigen natürlich nur im Falle einer grundsätzlichen Bereitschaftserklärung. Die 

Teilnahmequote lag in der ersten Runde der Delphi-Befragung bei exakt 50 % (N = 124); die 

Nichtteilnahme war vor allem unter denen, die telefonisch nicht hatten erreicht werden kön-

nen, stark. Die Drop-Out Raten in der zweiten und dritten Befragungsrunde waren moderat. 

Sie betrugen – jeweils bezogen auf 124 Befragte der ersten Welle – 22.6 % (N = 28) resp. 

22.8 % (N = 32; vgl. Tabelle 1). Gemessen an den im Rahmen von Delphi-Befragungen er-

wartbaren Rücklaufquoten von 30 % in der ersten Welle und einem Dropout von 25 bis 30 % 

in den folgenden Wellen (Cuhl, Blind & Grupp, 1998; Beck, Glotz & Vogelsang, 2000), fand 

die vorliegende Studie somit eine positive Resonanz. Der Drop-out war unter den Wissen-

schaftlern am höchsten, wobei sie gleichwohl in der dritten Befragungsrunde immer noch die 

zweitstärkste Gruppe stellten. Geringere Ausfälle gab es hingegen bei den Praktikern, insbe-

sondere die Gruppe der Polizisten reduzierte sich nur geringfügig.  

Sechsundzwanzig Experten gaben Gründe für ihre Nichtteilnahme an. Neben dem generell 

häufig als Grund genannten Zeitmangel wurde insbesondere von Seiten einiger angesproche-

ner bzw. angeschriebener Wissenschaftler eine grundlegend skeptische Haltung hinsichtlich 

der Prognostizierbarkeit von Kriminalitätsentwicklungen deutlich.  

Wird die Ausgangsstichprobe der ersten Befragungswelle (N = 124) zugrunde gelegt, so lag 

das durchschnittliche Alter der befragten Experten bei 49 Jahren, die Altersspanne reichte von 

25 bis 73 Jahren. Unter den Teilnehmern waren 99 Männer und 25 Frauen. 
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Tabelle 1:  Delphi-Befragung: Teilnahmequoten der dreistufigen Befragung nach Berufsgruppen / 
Tätigkeitsfeldern 

Berufsgruppe 
Versandte 

Bögen 
Frage-
bogen 1 

Rücklauf-
quote5 

Frage-
bogen 2 

Rücklauf-
quote6 

Frage-
bogen 3 

Rücklauf-
quote7 

Wissenschaft 99 40 44.4 % 31 77.5 % 25 62.5 % 
Justiz 30 17 56.7 % 11 64.7 % 11 64.7 % 

Kriminalprävention 24 8 33.3 % 7 87.5 % 6 75 % 
Polizei 46 36 78 % 30 83.3 % 33 91.6 % 

Sozialarbeit 49 23 46.9 % 17 73.9 % 17 73.9 % 
Gesamt 248 124 50% 96 77.4% 928 77.2% 

2.2.3 Ergebnisse der Delphi-Befragungen 

Das folgende Kapitel gibt einen Überblick über zentrale Ergebnisse der dreistufigen Delphi-

Befragung. Zunächst werden quantitative Entwicklungsschätzungen der Experten beschrieben 

(Kapitel 2.2.3.1), welche in den Befragungswellen eins und zwei erhoben wurden. Es werden 

Differenzierungen der Schätzungen nach Deliktsfeldern und Geschlecht vorgenommen Tat-

begehungsmerkmale und der Bereich psychischer Aggressionsdelikte fokussiert (Kapitel 

2.2.3.2). Jeweils ein Unterkapitel widmet sich dem besonderen Problembereich der Mehrfach- 

und Intensivtäter (Kapitel 2.2.3.3) und der Jugendkriminalität in städtischen und ländlichen 

Räumen (Kapitel 2.2.3.4). Die Einschätzungen der Experten hinsichtlich der aus ihren Aussa-

gen extrahierten potentiellen Entwicklungsszenarien werden in Kapitel 2.2.3.5 analysiert. 

Es folgen – dem Schwerpunkt des zweiten Fragebogens entsprechend – Befunde zu Einfluss-

faktoren auf die Entwicklung von Gewalt- und Eigentumskriminalität Jugendlicher (Kapitel 

2.2.3.6). Den Abschluss des Kapitels bildet der Bereich präventiver und intervenierender 

Maßnahmen (Kapitel 2.2.3.7) – hierbei werden neben einem Exkurs in den Bildungsbereich 

mit seinem potentiell kriminalitätssenkenden Potential vor allem Bezüge zu polizeilichen 

Ressourcen (Kapitel 2.2.3.8), Präventionsaufgaben (Kapitel 2.2.3.9) und Handlungsmöglich-

keiten (Kapitel 2.2.3.10) hergestellt. 

                                                 
5 In Relation zu den ursprünglich versandten Bögen. 
6 In Relation zum Sample der ersten Befragungsrunde (N = 124). 
7 In Relation zum Sample der ersten Befragungsrunde (N = 124). 
8 Drei weitere Fragebögen (1x Runde 2, 2x Runde 3) wurden dem Projektteam so spät zurückgesandt, dass sie 

nicht mehr in die Berechnungen einbezogen werden konnten. Auch die Rücklaufquoten würden sich bei 
Einbezug der entsprechenden Bögen geringfügig weiter erhöhen. 
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2.2.3.1 Quantitative Schätzungen zur Entwicklung der Kriminalität 

Im ersten Delphi-Fragebogen wurden die Experten um ihre Schätzungen zur Entwicklung 

absoluter Zahlen von Tatverdächtigen, differenziert nach Altersgruppen, Geschlecht und aus-

gewählten Delikten, bis zum Jahr 2020 gebeten. Damit die Befragten ihre Schätzungen unter 

Berücksichtigung der sich verändernden Stärken der Alterskohorten treffen konnten, wurde 

eine Grafik basierend auf der 11. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung des Statisti-

schen Bundesamtes (2006) aufbereitet und dem Fragebogen beigefügt. Tabelle 2 stellt die 

prozentualen Anteile der Experten dar, die bis zum Jahr 2020 jeweils eine Abnahme, einen 

Anstieg oder eine Konstanz der Zahl der Tatverdächtigen für wahrscheinlich halten. 

Tabelle 2: Veränderungsannahmen der Experten für die Entwicklung der absoluten Zahl der polizei-
lich registrierten Tatverdächtigen in verschiedenen Altersgruppen bis zum Jahr 2020; An-
gaben in % der Befragten (117 ≤ N ≤ 124), Delphi-Befragung, 1. Runde 

Entwicklung der  
absoluten Zahlen 

Tatverdächtige 
Kinder 

(8–13 Jahre) 

Tatverdächtige 
Jugendliche 
(14–17 J.) 

Tatverdächtige 
Heranwachsende 

(18–20 J.) 

Tatverdächtige 
Junge Erwach. 

(21–24 J.) 

Tatverdächtige 
Erwachsene 

(ab 25 J.) 
Abnahme der TV bis 

2020 71.8 % 71.2 % 65.3 % 67.5 % 49.2 % 
Stabile Zahl der TV 

bis 2020 1.7 % 0 % 0 % 1.7 % 0.8 % 
Anstieg der TV bis 

2020 26.5 % 28.8 % 34.7 % 30.8 % 50.0 % 

 

Es wird deutlich, dass die Experten für alle Altersgruppen mit Ausnahme der Erwachsenen 

jenseits des 25. Lebensjahres mehrheitlich annehmen, dass die absolute Zahl der polizeilich 

registrierten Tatverdächtigen bis zum Jahr 2020 sinken wird. Die konkreten Zahlen, die von 

den Befragten angegeben wurden, unterschieden sich dabei erheblich. Beispielsweise variier-

ten die Schätzungen für die absolute Zahl tatverdächtiger Jugendlicher im Jahr 2020 zwischen 

einem Minimum von 177.200 und einem Maximalwert von 500.000 (M = 252.714, SD = 

36.984). Um gemäß der Delphi-Methode den Experten die Ergebnisse der ersten Befragungs-

welle zurückzuspiegeln und eine neuerliche Einschätzung zu ermöglichen, wurden die Mit-

telwerte dieser Schätzungen auf Basis der Bevölkerungsvorausberechnung in Tatverdächti-

genbelastungszahlen umgerechnet und die Veränderungsschätzungen im zweiten Fragebogen 

erneut erhoben (vgl. Tabelle 3).  
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Tabelle 3:  Delphi-Befragung: Schätzungen zu Tatverdächtigenbelastungszahlen 2014 und 2020 in 
erster und zweiter Befragungsrunde (N = 94; absolute Schätzwerte der ersten Runde in 
TVBZ transformiert)9 

 

Mittelwert 
der Schät-

zungen 
Fragebogen 

1

Mittelwert 
der Schät-

zungen 
Fragebogen 

2 

Veränd. der 
TVBZ aus 

Fragebogen 
2 gegenüber 

TVBZ 
200810 

Mini-
mum 

Maxi-
mum 

Standard- 
abwei-
chung 

TVBZ Kinder 2014 2.212 2.106 + 3.8 % 1.382 2.400 155 
TVBZ Kinder 2020 2.324 2.122 + 4.6 % 930 2.800 263 

TVBZ Jugendliche 2014 8.182 7.847 + 3.6 % 6.400 9.000 391 
TVBZ Jugendliche 2020 8.963 7.991 + 5.5 % 5.450 9.500 793 

TVBZ Heranwachsende 2014 9.490 8.660 + 7.2 % 6.850 10.000 707 
TVBZ Heranwachsende 2020 9.826 8.782 + 8.8 % 5.800 11.000 1.008 

TVBZ junge Erwachsene 2014 7.132 6.979 + 1.6 % 5.900 7.500 248 
TVBZ junge Erwachsene 2020 7.614 7.116 + 3.6 % 4.906 8.000 549 

TVBZ Erwachsene 2014 2.190 2.582 -15.1 % 2.000 3.500 437 
TVBZ Erwachsene 2020 2.194 2.596 -14.7 % 1.900 4.000 502 

 

Aus den in Tabelle 3 dargestellten Mittelwerten der Expertenschätzungen ist ersichtlich, dass 

– wiederum mit Ausnahme der Werte für die Erwachsenen – die Experten im Mittel ihre 

Schätzungen erheblich reduziert haben. Der Logik der Delphi-Befragung folgend, die auch 

auf eine Verdichtung des Expertenwissens abzielt, sind die quantitativen Befragungsdaten aus 

der zweiten Delphi-Runde im Vergleich zur ersten Welle bezüglich der Qualität ihrer Aussa-

gekraft als die höherwertigeren anzusehen (Häder, 2009). Die Konvergenz der einzelnen 

Schätzungen ist zum einen für Delphi-Befragungen charakteristisch (vgl. Kapitel 2.2.1), zum 

anderen begründet sich dieser relativierende Effekt höchstwahrscheinlich in den für die Be-

antwortung der Frage als Referenzkategorien angegebenen TVBZ von 1993, 1998 und 2008. 

Dieser Effekt zeigt sich, wenn die Alterskohortenwerte im Detail betrachtet werden: So haben 

sich die Werte insgesamt – die Ausnahme bildet wieder die Erwachsenenkohorte – auf einem 

leicht höheren Niveau als die tatsächlichen TVBZ von 2008 eingependelt. Die stärksten 

Schwankungen zwischen den Delphi-Runden finden sich für die Gruppe der Heranwachsen-

den. Erhöhte sich die aufgrund der Schätzungen zur absoluten Zahl der Tatverdächtigen in der 

ersten Runde errechnete TVBZ von 8.075 im Jahr 2008 auf 9.826 im Jahr 2020, reduziert sich 

dieser Wert den Schätzungen des zweiten Fragebogens zufolge auf 8.782. Für die erwachse-

nen Tatverdächtigen lässt sich ein gegenteiliger, aber vergleichbarer relativierender Effekt 

beobachten. Der reale Ausgangswert der TVBZ von 2008 liegt bei 3.042, aus den Schätzun-

                                                 
9  Minimum, Maximum und Standardabweichung beziehen sich jeweils auf die Schätzungen aus Fragebogen 2 
10  Werte gerundet. 
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gen der Experten im ersten Fragebogen ergab sich für 2020 ein recht niedriger Mittelwert von 

2.194. Im zweiten Fragebogen hob sich der Mittelwert der Schätzungen auf 2.596 an. Wäh-

rend in der ersten Befragungsrunde die Expertinnen und Experten von 2014 auf 2020 für Ju-

gendliche, Heranwachsende und Jungerwachsene eine deutliche Steigerung der TVBZ an-

nehmen, reduziert sich in der zweiten Befragung die Steigerung zwischen den beiden 

Prognosezeitpunkten deutlich. Gleichwohl nehmen die Befragten im Mittel für die drei ge-

nannten Gruppen für das Jahr 2020 gegenüber 2014 einen weiteren Anstieg der Kriminalitäts-

belastung an. Für Kinder und Erwachsene jenseits des 25. Lebensjahres wird eine nochmalige 

Steigerung nur in sehr geringem Maße angenommen. Gerade die nach unten weisenden 

Schätzungen für die Erwachsenen zeigen, dass die Befragten komplexe Überlegungen zur 

Kriminalitätsentwicklung anstellen. Die Gruppe der Erwachsenen (25+) wird sich in ihrer 

Zusammensetzung insofern in starkem Maße ändern, als insbesondere der Anteil der Hochalt-

rigen wächst und relativ hierzu der Anteil der Jahrgänge, die noch in bedeutsamem Maße 

strafrechtlich in Erscheinung treten, zurückgeht. 

Für die im Mittelpunkt der vorliegenden Studie stehenden 14- bis 17-jährigen Jugendlichen 

nahmen die Experten (N = 119) in der ersten Delphi-Welle für das Jahr 2014 im Mit-

tel 261.535 Tatverdächtige an, für 2020 lag der Durchschnittswert der Expertenschätzungen 

(N = 118) bei 252.714 Tatverdächtigen. Würden diese Werte in TVBZ überführt, bedeuteten 

sie für das Jahr 2014 einen Wiederanstieg auf das Niveau der TVBZ von 1998 und für 2020 

sogar eine weitere Erhöhung, da sich im Zeitraum von 2008 bis 2020 die Anzahl der 14- bis 

17-Jährigen von etwa 3.5 Mio. auf voraussichtlich rund 2.8 Mio. reduzieren wird (Statisti-

sches Bundesamt, 2006). 

Um die bereits erwähnte starke Streuung dieser Schätzungen (Min = 177.200; 

Max = 500.000) zu berücksichtigen, wurde eine Einteilung in Quartile vorgenommen. Für die 

Schätzungen des untersten Viertels, des obersten Viertels und der zwischen 25 und 75 % lie-

genden Werte wurden jeweils Mittelwerte gebildet (vgl. Abbildung 15). Die 25 % der nied-

rigsten Schätzungen ergaben für das Jahr 2020 einen mittleren Wert von 212.000 polizeilich 

registrierten Tatverdächtigen im Alter von 14 bis 17 Jahren – ein Wert, der sich nahezu mit 

der Extrapolation anhand der TVBZ von 2008 (Konstante Variante, vgl. Kapitel 2.1.2) deckt. 

Die höchsten 25 % der Schätzungen lagen mit M = 304.000 rund 50 % über diesem Wert, aus 

den Antworten der beiden mittleren Quartile ergibt sich ein Mittelwert von 254.000 jugendli-

chen Tatverdächtigen im Jahr 2020. 
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Abbildung 15:  Einschätzungen der Experten zur zukünftigen Entwicklung der jugendlichen Tatverdächti-
gen 2014 (N = 119) und 2020 (N = 118)11; Delphi-Befragung, Runde 1 
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Die in Abbildung 15 skizzierten Szenarien wurden in der zweiten Runde der Delphi-

Befragung zur erneuten Erhebung von Expertenschätzungen zur quantitativen Entwicklung 

der polizeilich registrierten Kriminalität verwendet. Die Experten wurden gebeten, sich ent-

weder für eine der Entwicklungslinien („pessimistische“, „mittlere“ oder „optimistische Vari-

ante“) zu entscheiden oder eine weitere davon abweichende Einschätzung abzugeben. Insge-

samt entschieden sich die Befragten (N = 93), ihren ersten Einschätzungen zu den absoluten 

Zahlen entsprechend, zu etwa 73 % für eine quantitative Abnahme der absoluten Zahl der 

Tatverdächtigen, in dem sie die mittlere (45.2 %) oder die optimistische Variante (28 %) als 

wahrscheinlichste Entwicklungsszenarien wählten. Lediglich 17.2 % der Befragten entschie-

den sich für die pessimistische Variante, 9.7 % präferierten ein alternatives Szenario, wobei 

von diesen Experten jeweils etwa die Hälfte eine im Vergleich zu den zur Auswahl gestellten 

Varianten moderateren Anstieg oder ein moderateres Absinken der zu erwartenden absoluten 

Zahl der tatverdächtigen 14- bis 17-Jährigen bis 2014 und 2020 annahm oder eine Variante 

vorschlug, bei der sich die Zahl der tatverdächtigen Jugendlichen zunächst erhöht, dann aber 

zum Jahr 2020 hin sinkt. In den Begründungen für die angenommenen Entwicklungsszenarien 

                                                 
11  Mittelwerte der geschätzten Zahl jugendlicher Tatverdächtiger Entwicklungsgruppen:  

 pessimistische Variante: 2014 = 287.000; 2020 = 304.000 

 mittlere Variante: 2014 = 260.000; 2020 = 254.000 

 optimistische Variante: 2014 = 236.000; 2020 = 212.000 
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unterschieden sich diese Experten jedoch kaum von der Gesamtgruppe. Die offenen Angaben 

der Befragten hierzu wurden zu 14 Kategorien zusammengefasst. Am häufigsten (41 Nen-

nungen) wurde der demographische Wandel genannt, der sich positiv auf die absoluten Tat-

verdächtigenzahlen auswirke. Günstige Entwicklungen der Zahl jugendlicher Tatverdächtiger 

führten 16 Experten auf wirksame Präventionsbemühungen zurück, fünf auf sich verbessernde 

Bildungschancen. Drei Befragte erwogen, dass die Integration von Migranten künftig erfolg-

reicher verlaufen werde, während zugleich neun Befragte auf die Gefahr einer mangelhaften 

Integration von Migranten und damit verbundener negativer Entwicklungen hinwiesen. An-

genommene negative Entwicklungen wurden vor allem mit sozialstrukturellen Faktoren und 

sozialer Ungleichheit in Verbindung gebracht. Hier wurde (N = 11) angeführt, dass die prob-

lematischen Lebensumstände einiger Bevölkerungsgruppen unverändert blieben, sich die „so-

ziale Schere“ weiter öffnen werde (N = 8) und es auch in Zukunft mangelnde Bildungsper-

spektiven für bestimmte Bevölkerungsteile geben werde (N = 11). Sieben Befragte weisen 

darauf hin, dass eine wachsende Sensibilisierung der Bevölkerung gegenüber Jugendkrimina-

litätsphänomen zu gesteigertem Anzeigeverhalten und damit zu höheren Zahlen polizeilich 

registrierter Tatverdächtiger führen werde. 

2.2.3.2 Expertenschätzungen zur Entwicklung ausgewählter Deliktsfelder 

Kriminalität männlicher und weiblicher Jugendlicher  

In der ersten Runde der Delphi-Befragung wurden die Experten für einige ausgewählte De-

liktsbereiche um Einschätzungen zu den in den Jahren 2014 und 2020 zu erwartenden absolu-

ten Zahlen männlicher und weiblicher jugendlicher Tatverdächtiger gebeten (vgl. Tabelle 4). 
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Tabelle 4:  Mittelwerte der Schätzungen zu den absoluten Zahlen jugendlicher Tatverdächtiger, unter-
gliedert nach Geschlecht, Delphi-Befragung, 1. Runde, M: 116 ≤ N ≤ 119; W: 114 ≤ N ≤ 117 

Delikt / Delikts-
gruppe 

TV 
2008 

m 

TV 
2014 

m 

TV 
2020 

m 

Veränderung 
2008 – 2020 

in % 

TV 
2008 w 

TV 
2014 

w 

TV 
2020 

w 

Verände-
rung 2008 – 

2020 
in % 

Körperverlet-
zung12 

52.400 52.529 52.797 +0.8 14.300 14.872 15.345 +7.3 

Sachbeschädigung 42.900 42.669 42.448 -1.1 4.900 4.946 5.145 +5.0 
Ladendiebstahl 30.900 29.915 28.917 -6.4 29.600 29.513 29.186 -1.4 

Betrug 17.500 17.951 18.350 +4.9 10.800 10.901 11.101 +2.8 
Rauschgiftdelikte 14.500 14.199 13.819 -4.2 2.500 2.564 2.609 +4.4 

Widerstand gg.  
Staatsgewalt 

14.000 14.569 14.976 +7.0 3.900 3.992 4.088 +4.8 

Beleidigung 10.600 10.819 11.147 +5.2 5.000 5.356 5.483 +9.7 

 

In Tabelle 4 sind die für das Jahr 2020 erwarteten Veränderungen zusätzlich zu den absoluten 

Zahlen als prozentuale Veränderungen gegenüber dem Ausgangsjahr 2008 dargestellt. Die 

Experten nehmen bei beiden Geschlechtern Zuwächse hinsichtlich der Zahl der Tatverdächti-

gen für die Delikte bzw. Deliktsgruppen Körperverletzung, Betrug, Widerstand gegen die 

Staatsgewalt und Beleidigung an, für Ladendiebstahl sehen die Experten bei Jungen und 

Mädchen weiterhin abnehmende Tendenzen in den Tatverdächtigenzahlen. Für die absoluten 

Zahlen der Tatverdächtigen in den Deliktsbereichen Sachbeschädigung und Verstöße gegen 

das BtmG erwarten die Experten bei den männlichen Jugendlichen Abnahmen, während sie 

für die Mädchen mit Zunahmen rechnen. Insgesamt lässt sich feststellen, dass die stärksten 

prozentualen Zunahmen für die jungen Mädchen erwartet werden, und dies für die Bereiche 

Körperverletzung sowie für Beleidigungen. Die oft geäußerte Hypothese eines möglichen 

„Aufholens“ der Mädchen im Bereich der Kriminalität findet also in den Aussagen der Exper-

ten einen gewissen Widerhall, wobei auch an dieser Stelle unklar bleibt, ob eine solche Zu-

nahme im Hellfeld zumindest teilweise auf eine höhere Sensibilität der Bevölkerung gegen-

über dem abweichenden Verhalten von Mädchen und damit verbundenem gesteigerten 

Anzeigeverhalten zurückzuführen sein könnte. Allein für Ladendiebstahl wird ein Absinken 

der Zahl tatverdächtiger Mädchen angenommen, was wie die Zunahmen in den Bereichen 

Körperverletzung, Sachbeschädigung, Beleidigung und Widerstand gegen die Staatsgewalt 

einer Fortschreibung des Trends der letzten Jahre entspricht. 

Für die Jungen erwarten die Experten bis 2020 die stärksten Zuwächse für Beleidigungs- und 

Betrugsdelikte sowie Widerstand gegen die Staatsgewalt; in diesen Bereichen hat es auch in 

                                                 
12  §§ 223–227, 229, 231StGB. 
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den vergangenen Jahren in der PKS ansteigende Trends gegeben. In der angenommenen star-

ken Abnahme von TV im Bereich der Ladendiebstähle kann – auch bei den Mädchen – neben 

Faktoren wie einem gestiegenen Entdeckungsrisiko auf Grund effektiverer (elektronischer) 

Sicherungen die Prognose einer teilweisen Verschiebung in den Bereich der Betrugsdelikte 

zugrunde liegen: Die Experten nehmen an, dass der virtuelle Raum als Ort jugendlicher De-

linquenz künftig eine wachsende Rolle spielen wird.  

Ein Vergleich der von den Experten für Mädchen und Jungen prognostizierten Trends zeigt, 

dass insbesondere im Bereich der Körperverletzungsdelikte bei den weiblichen Jugendlichen 

eine ungünstigere Entwicklung angenommen wird. Ähnliches gilt auch für Beleidigungsdelik-

te, Sachbeschädigung oder Verstöße gegen das BtmG. Über die Schwere der für wahrschein-

lich gehaltenen Taten ist damit kein Urteil verbunden. Zudem bleibt festzuhalten, dass nach 

diesen Expertenschätzungen die Kriminalitätsbelastung männlicher Jugendlicher in sämtli-

chen hier erfragten Bereichen mit Ausnahme des Ladendiebstahls auch im Jahr 2020 deutlich 

über derjenigen der gleichaltrigen Mädchen liegen wird; bei den Körperverletzungsdelikten 

etwa beträgt die für 2020 geschätzte TVBZ der Jungen das 3.4-fache derjenigen der Mädchen, 

bei der Sachbeschädigung ist das Verhältnis 8.25 : 1. 

 

Delikte und Tatbegehungsmerkmale 

Neben quantitativen, standardisiert erfragten Schätzungen wurden die Experten auch um frei-

textliche Angaben zur Entwicklung der Jugendkriminalität in den kommenden zehn Jahren 

gebeten. Die Antworten auf eine offene Frage bezüglich der in den kommenden zehn Jahren 

mutmaßlich dominierenden Delikte und Kriminalitätsformen13 zeigen, dass ein in seiner Be-

deutung wachsendes „Betätigungsfeld“ krimineller Jugendlicher von den Expertinnen und 

Experten im Bereich der Internetkriminalität (64 von insgesamt 244 Nennungen zu künftig 

bedeutsamen Formen der Jugendkriminalität) gesehen wird (Abbildung 16). Hierbei kristalli-

sierten sich zwei ungefähr gleich große Problemfelder heraus. Dabei handelt es sich zum ei-

nen um Betrugsdelikte, die mit Hilfe des Internets realisiert werden, zum anderen um Beleidi-

gungs- und Nötigungsdelikte vor allem über Internetforen. Mit einigem Abstand folgen 

Verletzungen von Urheberrechten (z. B. über illegale Downloadportale und Tauschbörsen), 

Datenspionage (z. B. durch Hackerangriffe) und Hehlerei (durch Verkauf von Diebesgut über 

Ebay u. Ä.). 
                                                 
13 Fragetext: „Welche Delikte und Kriminalitätsformen werden Ihrer Meinung nach im Jahr 2020 die 

Kriminalität der 14- bis 17-Jährigen zahlenmäßig dominieren? Bitte erläutern Sie kurz Ihre Antwort.“ 
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Abbildung 16: Experteneinschätzungen zu dominierenden Formen der Internetkriminalität Jugendlicher 
im Jahr 2020, Delphi-Befragung, 1. Runde, N = 64  
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Bei der Frage nach der voraussichtlichen quantitativen Entwicklung einiger Begehungswei-

sen, Tatumstände und Tätermerkmale jugendlicher Gewaltkriminalität gehen die Experten in 

den meisten Bereichen mehrheitlich von einer stabilen bis leicht ansteigenden Entwicklung 

der jeweiligen Fallzahlen aus (Abbildung 17). Angesichts der sich bis 2020 gegenüber 2008 

um rund ein Fünftel reduzierenden Zahl Jugendlicher wären allerdings auch Annahmen einer 

Stabilität von Fallzahlen als tendenzieller Anstieg der Kriminalitätsbelastung Jugendlicher zu 

werten. Da einige Befunde darauf hindeuten, dass nicht alle Experten bei sämtlichen Fragen 

immer streng zwischen absoluten Zahlen und auf die Bevölkerung relativierter Kriminalitäts-

belastung unterschieden haben, wird auf eine entsprechende Umrechnung hier verzichtet. We-

sentlich bedeutsamer erscheinen ohnehin die Unterschiede in der Beurteilung der vorgegebe-

nen Items. 

Große Einigkeit besteht unter den Befragten der ersten Delphi-Runde hinsichtlich einer Zu-

nahme von Taten im Bereich nicht-körperlicher, psychischer Aggressionsdelikte. Mehr als 

60 % nehmen eine Zunahme derartiger Taten in schulischen Kontexten an. Rund 85 % erwar-

ten einen Anstieg entsprechender Delikte unter Nutzung des Internets. Diese Einschätzungen 

ergänzen die offenen Antworten auf die Frage nach in Zukunft dominierenden Deliktsberei-
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chen stringent: Auch hier wurden Formen psychischer Gewalt im Internet („Cyberbullying“, 

„Cybermobbing“ etc.) als wichtige künftige Deliktsfelder angesehen. Auch die Vermutung 

einer Zunahme von unter Substanzeinfluss begangenen Delikten spiegelt sich in den Antwor-

ten auf die offenen Fragen wider. Im Bereich der körperlichen Gewalt nehmen 57 % der Ex-

perten an, dass die Anzahl der mit besonderer Rücksichtslosigkeit geführten Auseinanderset-

zungen steigen wird. Bei verschiedenen gemeinschaftlich begangenen Delikten rechnen 38 bis 

51 % der Experten mit Zuwächsen. 

Abbildung 17: Einschätzungen zu Begehungsweisen, Tatumständen und Tätermerkmalen jugendlicher 
Gewaltkriminalität im Jahr 2020, Sortierung aufsteigend nach Mittelwerten, 5-stufige Skala 
von 1 = „nimmt stark ab“ bis 5 = „nimmt stark zu“, Delphi-Befragung, 1. Runde14, 121 ≤ N 
≤ 123  
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14 Die Frage lautete: Über die Häufigkeit der Verwirklichung bestimmter Straftatbestände hinaus kann die 

Gewaltkriminalität der 14- bis 17-Jährigen sich auch in Begehungsweisen, Tatumständen und 
Tätermerkmalen verändern. Welche Veränderungen erwarten Sie bis 2020? 
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Psychische Aggressionsdelikte 

Im Fragebogen der zweiten Delphi-Welle wurde auf Grund der in der ersten Delphi-

Befragung angenommenen starken Zunahme von Aggressionsdelikten ohne Einsatz physi-

scher Gewalt im Kontext von Schule und Internet nach den Gründen für derartige Entwick-

lungen15 gefragt (vgl. Abbildung 18).  

Abbildung 18:  Zustimmung der Experten über mögliche Hintergründe eines Anstiegs psychischer Aggres-
sionsdelikte (nach Tätigkeitsbereichen der Befragten), Delphi-Befragung, 2. Runde, N = 95 
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15 Die zu beurteilenden Aussagen lauteten: 

1) Psychische Gewalt wird zunehmen, weil es durch die Weiterentwicklung von Medien und 
Kommunikationstechnologie immer mehr Möglichkeiten und Gelegenheiten für entsprechende 
Begehungsweisen und Taten geben wird. 

2) Psychische Gewaltdelikte sind „Ersatzhandlungen“ für körperliche Gewalt, die zunehmend 
gesellschaftlich geächtet wird. 

3) Ein Anstieg psychischer Gewaltdelikte wird auf eine erhöhte Sensibilität der staatlichen 
Kontrollinstanzen und eine erhöhte Anzeigebereitschaft in der Bevölkerung zurückzuführen sein. 

4) Psychische Gewalt wird als Ausdruck eines verschärften Konkurrenzdenkens in der Gesellschaft 
auftreten, das sich auch in der Schule und unter Kindern und Jugendlichen zeigt. 

5) Ein Anstieg psychischer Gewalt wird als Folge mangelnder familiärer Werte- und 
Kompetenzvermittlung (wie Rücksicht und Empathie) auftreten. 
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In den Antworten der Experten zeigen sich zwei Grundaussagen: Zum einen stimmen die Be-

fragten weitgehend überein, dass psychische Aggressionsdelikte als Folge gesellschaftlicher 

„Erosionserscheinungen“ wie Werteverfall und mangelnder Kompetenzvermittlung zunehmen 

werden, zum anderen wird gleichzeitig der Aussage zugestimmt, dass der Anstieg dieser De-

likte auf eine – primär durch die Entwicklung und Verbreitung moderner Kommunikations-

medien entstandene – Zunahme an Tatgelegenheiten zurückzuführen sein wird. Hinsichtlich 

der meisten Thesen sind sich die Befragten über Berufsgruppen und Tätigkeitsfelder hinweg 

mehrheitlich einig in ihrer zustimmenden oder ablehnenden Haltung. Die insgesamt höchste 

Zustimmung (91 %) erhielt die These sich erweiternder Tatgelegenheiten insbesondere durch 

die Verbreitung neuer Kommunikationstechnologien. Auch die Zustimmung dazu, dass psy-

chische Gewalt ein Ausdruck des Mangels von durch die Familien vermittelten sozialen 

Kompetenzen und Werten sei, ist mit 77 % der Befragten hoch. Den beiden letztgenannten 

Aussagen stimmten sämtliche sieben im Bereich der Kriminalprävention Tätigen zu. Dass die 

psychische Gewalt eine Begleiterscheinung zunehmenden Konkurrenzdenkens sei, entsprach 

zu 76 % der Meinung der Experten. Diese Aussage fand unter den Wissenschaftlern mit 67 % 

die geringste Zustimmung, während der höchste Wert mit 86 % unter den Polizisten zu finden 

war. Der These, psychische Gewalthandlungen seien Ersatzhandlungen für die zunehmend 

gesellschaftlich geächteten physischen Gewalttaten, stimmten insgesamt etwas weniger als 

die Hälfte (48 %) der Befragten zu. Bei dieser These unterschieden sich die Einschätzungen 

der Experten nicht signifikant voneinander. Dass der Anstieg psychischer Gewaltdelikte Folge 

einer höheren Anzeigebereitschaft in der Bevölkerung sei, war das Argument, das mit 47 % 

die geringste Zustimmung unter den Experten erhielt. Wissenschaftler waren an dieser Stelle 

am häufigsten (55 %) geneigt, einen Anstieg darauf zurückzuführen, während Personen, die in 

der Justiz beschäftigt waren, nur zu 36 % zustimmten. 

2.2.3.3 Problembereich Mehrfach- und Intensivtäter 

Im Hinblick auf die vieldiskutierte Problematik jugendlicher Intensivtäter nehmen 40 % der 

Experten trotz der in der kommenden Dekade zurückgehenden Zahl junger Menschen in der 

ersten Delphi-Befragung einen Anstieg der Zahl der Mehrfach- und Intensivtäter bis zum Jahr 

2020 an (vgl. Abbildung 17). Weitere 39 % erwarten eine gleichbleibende Anzahl, und nur 

jeder fünfte Befragte geht von einer zurückgehenden Zahl jugendlicher Intensivtäter aus. Hin-

sichtlich nur episodisch auffälliger Täter gehen immerhin rund 69 % der Befragten davon aus, 

dass deren Zahl steigt oder zumindest auf heutigem Niveau stagniert. 
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Im zweiten Fragebogen wurde die Problematik der Mehrfach- und Intensivtäter erneut aufge-

griffen. Verschiedene Thesen wurden formuliert, zu denen jeweils die Zustimmung oder Ab-

lehnung der Experten erfragt wurde (vgl. Abbildung 19). Ein weitgehender Konsens (insge-

samt 98 % Zustimmung) besteht unter den Experten darüber, dass jugendliche Mehrfach- und 

Intensivtäter sich weiterhin vorwiegend aus marginalisierten Milieus rekrutieren werden, weil 

dort in den Familien multiple Problemlagen und somit eine Kumulation von Risikofaktoren 

aufzufinden sind, dass diese Täter vorwiegend in Großstädten und Ballungsräumen aktiv sein 

werden (88 % Zustimmung) und dass sie ihre Taten vermehrt in Gruppen begehen werden 

(80 % Zustimmung). Hinsichtlich dreier weiterer Aussagen unterscheiden sich die Angaben 

der Experten je nach Tätigkeitsfeld teilweise deutlich voneinander (vgl. Abbildung 19). 

Insgesamt stimmten 68 % der Befragten darüber ein, dass die Begriffe „Mehrfach-„ und „In-

tensivtäter“ vorsichtig gebraucht werden sollten, um mögliche negative Effekte einer solchen 

Zuschreibung zu vermeiden. Juristen und Wissenschaftler stimmen der Aussage zu 82 % bzw. 

81 % zu, während die Zustimmung in den Bereichen Kriminalprävention (57 %) und Polizei 

(52 %) deutlich geringer ist. Unter den Experten aus dem Bereich Sozialarbeit/Jugendhilfe 

stimmten zwei Drittel der Aussage zu. Obschon die Befragten aus den praktischen Tätigkeits-

feldern – vor allem die Polizisten – mit diesen Begrifflichkeiten arbeiten, teilen jeweils mehr 

als die Hälfte die Ansicht, dass diese Zuschreibungen auch negative Konsequenzen haben 

können und daher ein sensibler Umgang vonnöten sei, um negative Zuschreibungseffekte zu 

vermeiden. 

Bezüglich der Beginn und Dauer der Delinquenz betreffenden Aussagen nehmen 62 % der 

Experten an, dass der Anteil sehr junger Mehrfach- und Intensivtäter bis ins Jahr 2020 steigen 

werde, 44 % halten eine Verlängerung der Dauer der „kriminellen Karriere“ dieser Täter über 

das Jugendalter hinaus für wahrscheinlich. Vor allem die Experten aus den Bereichen Krimi-

nalprävention und Sozialarbeit/Jugendhilfe sehen die Gefahr eines wachsenden Anteil jünge-

rer Täter unter den Mehrfach- und Intensivtätern (jeweils 86 %) sowie von „kriminellen Kar-

rieren“, deren Dauer sich auch über das Jugendalter hinaus verlängert (57 % bzw. 53 %). 

Während die Annahme sich ausdehnender „Karriereparameter“ (Boers, 2007) unter den Wis-

senschaftlern die geringste Zustimmung fand (jüngere Täter: 49 %, längere Aktivität: 33 %), 

sahen 73 % der Befragten aus dem Bereich der Justiz einen wachsenden Anteil junger Täter; 

48 % der Polizisten waren der Ansicht, es müsse mit verlängerten Delinquenzphasen der 

Mehrfach- und Intensivtäter gerechnet werden.  
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Abbildung 19:  Zustimmung der Experten zu Aussagen über Mehrfach- und Intensivtäter, nach Tätigkeits-
feldern der Befragten, 94 ≤ N ≤ 96, Delphi-Befragung, 2. Runde16 
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2.2.3.4 Städtische und ländliche Räume 

In der ersten Runde der Delphi-Befragung wurden die Experten um Einschätzungen zur Ent-

wicklung von Tatverdächtigenzahlen Jugendlicher bis zum Jahr 2020 in Räumen unterschied-

lichen Urbanisierungsgrades gebeten. Die Befragten identifizierten insbesondere Großstädte 

und Ballungsräume als zukünftige „Problemzonen“, in denen die Jugendkriminalität (zum 

                                                 
16 Antworten dichotomisiert: „stimme zu“ und „stimme nicht zu“. Itemformulierungen:  

1) Jugendliche Mehrfach- und Intensivtäter werden sich weiterhin vorwiegend aus marginalisierten 
Milieus rekrutieren, weil dort in den Familien multiple Problemlagen und somit eine Kumulation von 
Risikofaktoren aufzufinden sind. 

2) Jugendliche Mehrfach- und Intensivtäter werden ihre Taten vermehrt aus Gruppen heraus begehen. 

3) Unter den polizeilich als Mehrfach- und Intensivtäter Eingestuften wird künftig der Anteil sehr junger 
Täter steigen. 

4) Jugendliche Mehrfach- und Intensivtäter werden länger „aktiv“ bleiben. 

5) Jugendliche Mehrfach- und Intensivtäter werden vor allem in Großstädten und Ballungsräumen aktiv 
sein. 

6) Der Begriff „Mehrfach-“ oder „Intensivtäter“ sollte vorsichtig gebraucht werden, um negative 
Zuschreibungen und deren Übernahme (durch den Jugendlichen) zu vermeiden. 

 



 

 58

Teil stark) zunehmen werde (Abbildung 20). Hingegen nimmt für den ländlichen Raum, aber 

auch für Klein- und Mittelstädte, nur eine Minderheit der Befragten eine Zunahme der Ju-

gendkriminalität bis zum Jahr 2020 an. 

Abbildung 20: Einschätzungen zur Entwicklung der Jugendkriminalität bis 2020 in Abhängigkeit vom 
Urbanisierungsgrad, Delphi-Befragung, 1. Runde17, 121 ≤ N ≤ 122 
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Nachdem sich durch die Einschätzungen der Experten im ersten Fragebogen, gestützt durch 

die Ergebnisse des ersten Szenario-Workshops (vgl. Kapitel 2.3.2), ein mögliches Zukunfts-

szenario sich verdichtender Problemlagen in städtischen Gebieten und wachsender sozialer 

Exklusion in diesen Räumen zeichnen ließ, wurden die Experten im zweiten Fragebogen unter 

Zuhilfenahme von Differenzierungen von Großstädten und Ballungszentren nach Wachstums- 

und Schrumpfungstendenzen (vgl. Bertelsmann Stiftung, 2006) um weitere Einschätzungen 

zur Entwicklung der Kriminalitätsbelastung Jugendlicher gebeten. Es ergibt sich ein nach 

Stadttypus differenzierteres Bild; in Übereinstimmung mit den Schätzungen der ersten Del-

phi-Runde werden überwiegend keine abnehmenden Tendenzen angenommen. Steigerungen 

                                                 
17 Die Frage lautete: „Wie wird sich Ihrer Einschätzung nach im Zeitraum bis 2020 das 

Kriminalitätsaufkommen der 14- bis 17-Jährigen auf dem Land, in Klein- und Mittelstädten, in Großstädten 
und in Ballungsräumen entwickeln?“ 
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der Kriminalitätsbelastung Jugendlicher nehmen 63 % der Befragten für die Gruppe der 

„schrumpfenden Großstädte im postindustriellen Strukturwandel“ (wie z. B. Dortmund, Duis-

burg, Bremerhaven) an, 51 % für „aufstrebende ostdeutsche Großstädte mit Wachstumspoten-

tial“ (bspw. Berlin, Dresden, Jena). Hingegen gehen mit Blick auf „stabile Großstädte“ (z. B. 

Wiesbaden, Köln, Hannover) 52 % der Befragten von einer bis 2020 weitgehend unverändert 

bleibenden TVBZ Jugendlicher aus; ähnlich hoch sind die Werte für „stabile Großstädte im 

postindustriellen Strukturwandel“ (wie Leverkusen, Siegen, Heilbronn) mit 48 % sowie für 

„prosperierende Wirtschaftszentren“ (z. B. Düsseldorf, München, Frankfurt/Main) mit 46 %. 

Sehr heterogen waren die Einschätzungen der Experten bezüglich der zu erwartenden Krimi-

nalitätsbelastung in „schrumpfenden und alternden ostdeutschen Großstädten“ (bspw. Halle, 

Magdeburg, Chemnitz). Rund 39 % nehmen an, dass die TVBZ der Jugendlichen dort bis 

2020 sinken wird, während 23 % gleichbleibende Zahlen erwarten. Knapp 38 % der Befragten 

gehen von einem Anstieg der TVBZ Jugendlicher in diesen Städten aus. 

Die Einschätzungen der Experten lassen sich anhand von offenen Antworten aus der ersten 

Delphi-Runde konkretisieren. Auf die Frage „welche Sozialräume und Regionen (geographi-

sche Lage, Urbanisierungsgrad, Sozialstruktur etc.) (…) im Jahr 2020 durch Jugendkriminali-

tät in besonderem Maße belastet sein“ werden, reagierten die Expertinnen und Experten vor 

allem mit Aussagen zu Problemen sozialer Ungleichheit, gesellschaftlicher Exklusion, Segre-

gation, Polarisierung und Brennpunktbildung (58 Nennungen), meist in Bezug auf großstädti-

sche Räume (Beispiel: „Großstädte, sozial benachteiligte Bezirke in Städten“). Eng hiermit 

verknüpft, wurden häufig auch Aspekte möglicher Kulturkonflikte und Subkulturbildungen 

angesprochen (34 Nennungen) (Beispiel: „Berlin; Innenstädte oder Stadtteile mancher Groß-

städte, wie Frankfurt a. M., Köln, Hamburg; Grund: große soziale Probleme, fehlende Per-

spektiven bei hoher Gewaltbereitschaft, Migrantenkonzentrationen in sozial ungünstiger Situ-

ation; Schulen können diese Probleme nicht auffangen“). Vierzehn Experten nahmen in ihren 

Aussagen auf Tatgelegenheiten und soziale Kontrolle Bezug; dabei wurde sowohl die Abwe-

senheit sozialer Kontrolle als Grund für steigende Tatgelegenheiten beschrieben als auch die 

Intensität der Kontrolle durch formelle wie informelle Instanzen mit steigender Kriminalität 

im Hellfeld in Verbindung gebracht. Weitere 14 Befragte sprachen wirtschaftliche bzw. infra-

strukturelle Faktoren (wie z. B. „altindustrielle Räume ohne gelungenen Strukturwandel“ oder 

„mittlere Städte mit geringer Wirtschaftskraft“) an. Die Beschreibung anomischer Zustände 

(wie z. B. „Auflösung sozialer Bindungen bzw. Anonymisierung“, „städtische Räume: 

schwindende Identifikation mit der Gesellschaft und ihren Institutionen“) finden sich in 13 
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Aussagen wieder, und weitere 7 Experten erwähnen explizit Zusammenhänge mit niedriger 

Bildung bzw. Sozialisationsdefiziten.  

Die Antworten der Befragten machen zudem das komplexe Bedingungsgefüge deutlich, in 

dem Phänomene der Jugendkriminalität sich aktuell wie künftig entwickeln18. Dies macht die 

strategische Ausgestaltung von Maßnahmen der Prävention und Intervention zu einem Unter-

fangen, das letztlich nur ressortübergreifend erfolgreich bewältigt werden kann. Vielzahl und 

Komplexität der zudem jeweils in ihrer Entwicklung schwer vorhersehbaren Bedingungsfak-

toren weisen zugleich darauf hin, dass auch die Prognose von Jugendkriminalität von detail-

liertem Wissen über lokale Bedingungen abhängt. 

2.2.3.5 Polarisierung und Entwicklungsszenarien 

Die erste Welle der Delphi-Befragung deutet in der Zusammenschau auf unterschiedliche zu 

erwartende Entwicklungen bezüglich der Jugendkriminalität hin. Vor allem in den Aussagen 

der Experten zu den offen zu beantwortenden Fragen zu Deliktsformen, Tätergruppen und 

Sozialräumen zeichneten sich hinsichtlich der gesellschaftlichen Entwicklung und der damit 

einhergehenden Entwicklung von abweichendem und delinquentem Verhalten Tendenzen 

einer grundlegenden sozialen Polarisierung ab. Eine weniger problembelastete und auch von 

Kriminalität weniger betroffene Mehrheit könnte einer hoch belasteten Minderheit, die sich 

mit multiplen Problemlagen konfrontiert sieht, gegenüberstehen. Zugleich aber verwiesen 

zahlreiche Befragte darauf, dass Jugendkriminalität auch in Zukunft ein ubiquitäres und in 

                                                 
18  wie zum Beispiel in dieser Angabe eines Befragten: „Vor allem in Regionen:  

 mit hohem Anteil von Menschen mit hohem Migrationshintergrund;  
 mit hoher Bevölkerungsdichte in für den Menschen belastender Umwelt;  
 mit hoher Armut und geringer Bildung;  
 mit extrem ungerechter Ressourcenverteilung;  
 mit hoher Arbeitslosigkeit/wenig Jobchancen außerhalb des Niedriglohn- und Zeitarbeitssektors; 
 in denen sich der Neoliberalismus und der sich damit verbundene Wertewandel besonders schnell aus-

breiten;  
 in denen die Existenzangst des einzelnen dessen familiäre und soziale Entwicklung hemmt; 
 wo weniger privilegierte, mit zum Teil schwachen sozialen Ressourcen, zu viel Kinder bekommen; 
 in denen Familie, Erziehungseinrichtungen und Schulen es nicht schaffen Kinder und Jugendlichen 

Werte, Grenzen und Normen zu vermitteln;  
 mit hoher Gettoisierung in denen der Staat vor seinem eigenen politischen Versagen kapituliert; 
 wo Kriminelle jungen Menschen bessere finanzielle und damit soziale  Perspektiven geben, als es die 

Gesellschaft kann; 
 in denen es an Fachpersonal im Bereich Ordnung, Sicherheit, Bildung und Soziales fehlt; Insgesamt 

werden vor allem die heutigen sozialen Brennpunkte belastet sein. Diese werden sich meiner Ansicht 
nach stark ausbreiten, weil immer mehr Menschen durch das soziale Netz fallen.“. 
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den meisten Fällen episodenhaftes Problem sei, das vor allem von Bagatellkriminalität ge-

prägt ist. Diese beiden Grundtendenzen wurden pointiert zusammengefasst und als „Polarisie-

rungsszenario“ und „Episodenhaftigkeitsthese“ im zweiten Fragebogen zur Auswahl gestellt. 

Um die aus Sicht der Experten die Entwicklung in der kommenden Dekade am stärksten prä-

genden Tendenzen zu erfragen, wurden die Befragten darum gebeten, sich nach Möglichkeit 

für eine dieser beiden Zukunftsvarianten zu entscheiden – auch wenn beide Szenarien einan-

der nicht logisch ausschließen. Den Experten wurde jedoch auch die Option eröffnet, ein al-

ternatives, von ihnen als wahrscheinlich erachtetes Szenario zu skizzieren. 

Grundsätzlich stimmt mit guten 47 % fast die Hälfte der befragten Experten zu, dass „Jugend-

kriminalität auch künftig in erster Linie weit verbreitete Bagatellkriminalität bleibt, die in der 

überwiegenden Mehrzahl der Fälle episodischen Charakter hat und sich nur selten zu krimi-

nellen Karrieren verfestigt“, und entscheidet sich eher für diese Zukunftsvariante als für die 

„Polarisierungsthese“19 (31 %). Vor allem unter den Wissenschaftlern ist diese Annahme ver-

breitet – die Zustimmung innerhalb dieser Berufsgruppe betrug 65 %. 

Unter den Mitarbeitern der Justiz entschieden sich jeweils 45.5 % für eines der beiden Szena-

rien. Mitarbeiter der Kriminalprävention wählten zu 43 % das Szenario der Polarisierung und 

zu 29 % das der Episodenhaftigkeit. Unter den Polizisten entschieden sich 36 % für die Epi-

sodenhaftigkeit der Jugendkriminalität im Jahr 2020 und 39 % für das Szenario der gesell-

schaftlichen Polarisierung, die Sozialarbeiter bzw. im Bereich Jugendsozialarbeit/Jugendhilfe 

Beschäftigten wählten jeweils mit knapp 36 % eines der beiden Szenarien. 

Für die offene Kategorie „Sonstiges“ (insgesamt von 22 % bevorzugt) lässt sich zusammen-

fassen, dass sich in den offenen Antworten drei Tendenzen andeuten. Zum einen gibt es eine 

Gruppe (13 Nennungen), die beiden Szenarien zustimmen würde und hierbei weitere Ein-

flussfaktoren mit diesen kombiniert oder die genannten Argumente erweitert. Unter anderem 

wird hier die Unterscheidung von Mehrfach- und Intensivtätern in Bezug auf die Szenarien 

angesprochen und es wird argumentiert, dass beide Szenarien unter unterschiedlichen regiona-

len Bedingungen auftreten können. Die zweite Gruppe (3 Nennungen) tendiert mit gewissen 

Einschränkungen eher zum Szenario der Episodenhaftigkeit (vor allem Angehörige aus Poli-

                                                 
19 „Es kommt zu einer zunehmenden sozialen Polarisierung und räumlichen Segregation. In den dadurch 

entstehenden Multiproblemmilieus, die beträchtliche Teile der Gesellschaft umfassen, ist mit einer hohen und 
andauernden Kriminalitätsbelastung zu rechnen. Eine Verfestigung krimineller Karrieren ist in diesen 
Milieus vergleichsweise weit verbreitet, so dass insgesamt ein zusätzlicher Kreis möglicher jugendlicher 
Straftäter entsteht – eine gegenläufige Entwicklung zum Rückgang der absoluten Zahl Jugendlicher und der 
daher zu erwartenden Entschärfung der Jugendkriminalitätsproblematik.“ 
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zei und Justiz), und die dritte Gruppe (5 Nennungen) würde dem Polarisierungsszenario zu-

stimmen, findet aber die beschriebene gesellschaftliche Spaltung sowie die Argumentation 

insgesamt tendenziell überzeichnet. 

2.2.3.6 Experteneinschätzungen zu den die Kriminalitätsentwicklung bedin-
genden Faktoren 

In der zweiten Delphi-Runde wurden die Expertinnen und Experten auch danach gefragt, wel-

che Einflussgrößen ihrer Einschätzung nach die Entwicklung der Jugendkriminalität im Zeit-

raum 2010–2020 prägen werden und wie sich dies auf die Entwicklung der Jugendkriminalität 

auswirken wird.20 Insgesamt wurden 46 Bedingungsfaktoren vorgegeben, die im Fragebogen 

den Kategorien „Sozioökonomische Faktoren“, „Familie/Erziehung; Lebensstile“, „Formelle 

Sozialkontrolle“ und „Informelle Sozialkontrolle“ zugeordnet wurden. Darüber hinaus war 

Raum für die Nennung weiterer Einflussfaktoren. Für jeden Faktor war zunächst eine Schät-

zung dazu abzugeben, wie er sich quantitativ im nächsten Jahrzehnt entwickeln wird (von 

„wird zurückgehen“ bis „wird zunehmen“), und sodann der resultierende Einfluss auf die 

Gewaltkriminalität Jugendlicher, die Eigentumskriminalität Jugendlicher und die Kriminalität 

Erwachsener (jeweils von „wirkt reduzierend“ bis „wirkt steigernd“) einzuschätzen. 

 

Annahmen zur Entwicklung potenziell kriminalitätsrelevanter Faktoren 

Werden die Mittelwerte der Expertenschätzungen betrachtet, so gehen die Befragten insge-

samt davon aus, dass es im kommenden Jahrzehnt zu Einbußen sowohl im Bereich des priva-

ten Wohlstands und Konsums als auch – und das noch ausgeprägter – der in den Kommunen 

verfügbaren Finanzmittel kommen wird. Zudem nehmen sie an, dass anomische Symptome 

sich verstärken werden (schwindender sozialer Zusammenhalt, nachlassende Wertebindung 

und Normorientierung nicht nur bei Jugendlichen, sondern allgemein in der Bevölkerung, 

nachlassende familiäre Bindungen, schwindende Bedeutung so genannter intermediärer 

Gruppen wie Vereine, Verbände, Gewerkschaften und Kirchen). Eine Reduktion der Polizei-

                                                 
20 „Die künftige Entwicklung der Kriminalität wird durch eine Fülle möglicher Faktoren beeinflusst. Wir 

möchten von Ihnen wissen, welche Faktoren Ihrer Meinung nach im kommenden Jahrzehnt die 
Jugendkriminalität (einschließlich der im Dunkelfeld verbleibenden Delikte) in den Bereichen der Gewalt- 
und Eigentumsdelikte beeinflussen und welche Entwicklungen Sie dementsprechend erwarten. Zum 
Vergleich bitten wir Sie um auch um eine Einschätzung zur Entwicklung der Kriminalität Erwachsener. Bitte 
tragen Sie für jeden der unten angegebenen Faktoren die Ihrer Ansicht nach zu erwartende Entwicklung und 
den damit verbundenen Einfluss auf die Jugend- bzw. Erwachsenenkriminalität ein!“ 
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dichte wird angenommen, erfreulicherweise auch ein Rückgang gewalttätiger Erziehungsfor-

men.  

Annahmen über in der kommenden Dekade quantitativ zunehmende Merkmale haben einer-

seits einen Bezug zu technischen Entwicklungen (zunehmende Mediennutzung durch Jugend-

liche; zunehmende privat initiierte Sicherheitsmaßnahmen wie Videoüberwachung und Maß-

nahmen zur Diebstahlsicherung). Andererseits entsprechen sie quasi spiegelbildlich den 

Annahmen über in ihrer Ausprägung zurückgehende Merkmale. Die Befragten prognostizie-

ren für den Zeitraum bis 2020 zunehmende soziale Ungleichheit, eine sozialräumliche Verfes-

tigung von Armutsmilieus, einen höheren Anteil von Personen, die in solchen Milieus leben, 

eine wachsende ethnische Heterogenisierung und eine steigende Zahl von Jugendlichen mit 

Migrationshintergrund. Zugleich nehmen sie aber auch an, dass die gesellschaftliche Ächtung 

von Gewalt sich verstärken und die Bevölkerung durch Medienberichterstattung zunehmend 

sensibilisiert werden wird. Zudem vermuten sie einen wachsenden Anteil von Kindern und 

Jugendlichen mit schwerwiegenden sozialen Defiziten, ferner eine sich noch verstärkende 

Abwanderung junger Frauen aus wirtschaftlich schwachen Regionen. 

 

Annahmen zum Einfluss dieser Entwicklungen auf die Gewaltkriminalität Jugendlicher 

Die Annahmen über die die Gewaltkriminalität Jugendlicher nach oben treibenden Faktoren 

weisen deutliche Parallelen zu den Prognosen gesellschaftlicher Veränderungen auf. Der 

stärkste Einfluss wird der wachsenden sozialen Ungleichheit und der damit einhergehenden 

Verfestigung von Armutsmilieus sowie der wachsenden Zahl in solchen Milieus lebender 

Personen zugeschrieben. Damit verknüpft ist die Annahme, dass sinkende Ressourcen der 

Kommunen die Jugendgewalt fördern. Daneben finden sich wiederum Zuschreibungen auf 

Anomieindikatoren wie eine zurückgehende Wertebindung der Jugend und der Bevölkerung 

insgesamt und eine Schwächung familiärer Bindungen. Die Befragten bringen Jugendgewalt 

ferner damit in Verbindung, dass Störungen und Verhaltensauffälligkeiten sich verstärken 

werden. Wachsenden Anteilen von Kindern mit psychischen Störungen und schwerwiegenden 

sozialen Defiziten, einer sich intensivierenden Mediennutzung und gesteigertem Alkohol-

missbrauch unter Jugendlichen wird hier Bedeutung zugeschrieben. Hervorgehoben werden 

ferner die wachsende Zahl von Jugendlichen mit Migrationshintergrund, aber auch sich ver-

stärkende linksextreme und anarchistische Haltungen unter Jugendlichen. Tabelle 5 gibt eine 

Übersicht über die von den Experten gewichteten Einflussfaktoren auf die Gewaltkriminalität 

Jugendlicher. 
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Tabelle 5:  Expertengewichtung der Einflussfaktoren auf Jugendgewalt im Zeitraum bis 2020, 5-stufige 
Skala von 1 = „wirkt reduzierend“ bis 5 = „wirkt steigernd“ Delphi-Befragung, 2. Runde,  
92 ≤ N ≤ 95 

Einflussfaktoren auf Jugendgewalt MIN MAX M SD 
Qualität von Präventionsmaßnahmen 1 5 2.79 .811 

Gewalttätige Erziehung 1 5 2.87 .947 
Private Sicherheitsmaßnahmen 2 4 2.91 .564 

Aufwand für kriminalpräventive Maßnahmen 1 5 2.93 .793 
Gesellschaftliche Ächtung von Gewalt 1 5 2.95 .790 

Entkriminalisierung vormals strafbarer Handlungen 1 5 2.98 .508 
Aufklärungsquote 2 5 3.03 .515 

Qualität staatlicher Integrationspolitik in Bezug auf Einwanderer 1 5 3.03 .857 
Bildungsbeteiligung von Jugendlichen 1 5 3.06 .895 

Polizeiliche Kontrollintensität hinsichtlich Jugendkriminalität 2 5 3.08 .783 
Verfügbarer Freizeit Jugendlicher 1 5 3.11 .683 

Verurteilungswahrscheinlichkeit 2 5 3.14 .646 
Verfahrensdauer 1 5 3.14 .756 

Kriminalisierung vormals straffreier Handlungen 2 5 3.16 .517 
Drogenmissbrauch Bevölkerung 2 5 3.16 .598 

Sanktionshärte 2 5 3.17 .558 
Sensibilisierung der Bevölkerung d. Medienberichterstattung 2 5 3.17 .595 

Anzeigebereitschaft der Bevölkerung 1 5 3.21 .701 
Drogenmissbrauch Jugendlicher 2 5 3.22 .806 

Polizeidichte 2 5 3.27 .590 
Alkoholmissbrauch Bevölkerung 2 5 3.28 .678 

Bedeutung intermediärer Gruppen 2 5 3.28 .652 
Arbeitslosigkeit Jugendlicher 1 5 3.29 1.142 

Dauer der Jugend/Postadoleszenz 2 5 3.30 .565 
Zustimmung jugendlicher zu gewaltlegitimierenden  

Männlichkeitsnormen 
1 5 3.31 .989 

Rechtsextreme/fremdenfeindliche Haltungen unter Jugendlichen 2 5 3.32 .796 
Wohlstand und Konsum 2 4 3.34 .594 

Gesellschaftlicher Zusammenhalt 1 5 3.39 .751 
Abwanderung junger Frauen aus strukturschwachen Regionen 2 5 3.40 .645 

Ausbreitung krimineller Jugendlicher Gruppen/Banden 2 5 3.41 .891 
Ethnische Heterogenisierung der Gesamtgesellschaft 1 5 3.47 .657 

Sozialleistungsquote 2 5 3.49 .653 
Kohäsion familiärer Bindungen 2 5 3.51 .742 

Linksextreme bzw. anarchistische Haltungen unter  
Jugendlichen 

2 5 3.51 .671 

Wertebindung/Normorientierung der Bevölkerung 1 5 3.52 .889 
Alkoholmissbrauch Jugendlicher 1 5 3.56 .938 

Anzahl Jugendlicher mit Migrationshintergrund 1 5 3.59 .800 
Verfügbare Finanzmittel der Kommunen 2 5 3.60 .675 

Mediennutzung Jugendlicher 2 5 3.61 .736 
Wertebindung/Normorientierung Jugendlicher 1 5 3.62 1.006 

Anteil v. Kindern/Jugendlichen mit psychische Störungen 3 5 3.71 .655 
Anteil v. Kindern/Jugendlichen mit gravierende soziale Defizite 2 5 3.86 .779 

Sozialräumliche Verfestigung v. Armutsmilieus 1 5 3.91 .785 
Anteil v. Personen in „Problemmilieus“ 1 5 3.95 .781 

Soziale Ungleichheit 2 5 4.03 .750 

 

Nur von wenigen Faktoren wird im Zeitraum bis 2020 eine tatsächliche dämpfende Wirkung 

erwartet. Dazu gehören eine sich steigernde Qualität und ein erhöhter Aufwand für kriminal-

präventive Maßnahmen, auch die Verstärkung privater Sicherheitsvorkehrungen, ferner der 
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Rückgang gewalttätiger Erziehung und eine wachsende gesellschaftliche Ächtung von Ge-

walt. 

 

Annahmen zum Einfluss dieser Entwicklungen auf die Eigentumskriminalität Jugendli-

cher 

In Bezug auf wenige Merkmale gehen die Befragten davon aus, dass deren Entwicklung in 

der kommenden Dekade einen deutlich steigernden Einfluss auf von Jugendlichen begangene 

Eigentumsdelikte haben wird. Solche Effekte werden wiederum vor allem im Hinblick auf 

wachsende soziale Ungleichheit, sich leerende kommunale Kassen und die Verfestigung und 

Ausbreitung von durch Armut gekennzeichneten sozialräumlichen Milieus gesehen. Auch 

einem wachsenden Anteil von Kindern und Jugendlichen mit schwerwiegenden sozialen De-

fiziten und einer nachlassenden Normorientierung und Wertebindung unter Jugendlichen wird 

entsprechende Wirkung zugeschrieben. 

Das Niveau der Eigentumskriminalität Jugendlicher dämpfende Effekte werden vor allem von 

einer Intensivierung privater Sicherheitsvorkehrungen und von verbesserter und verstärkter 

Prävention erwartet. 

Aus den Aussagen der Experten zur Entwicklung der die Kriminalitätsentwicklung beeinflus-

senden Faktoren und ihrer Auswirkungen auf die Gewalt- und die Eigentumskriminalität der 

Jugendlichen lassen sich zusammenfassend zwei verschiedene Tendenzen ablesen: Sie zeich-

nen zum einen ein Bild einer durch zunehmende soziale Ungleichheit, Schwäche der öffentli-

chen Haushalte, Verstärkung von Armutsmilieus gekennzeichneten Gesellschaft; daneben 

werden vor allem anomische Tendenzen21 beschrieben, die in mangelndem Zusammenhalt in 

Gesellschaft und Familie und einer schwindenden Bindungskraft von Normen zum Ausdruck 

kommen. Zugleich ist andererseits das Bild einer gegenüber Gewalt zunehmend intoleranten 

Gesellschaft zu erkennen, einer Gesellschaft, die mehr für Kriminal- und Gewaltprävention 

tut. 

                                                 
21 Anomie wird hier im Sinne der Anomietheorie Durkheims (Durkheim, 1951) thematisiert, der mit diesem 

Begriff eine gesellschaftliche Situation charakterisierte, die durch Regel- und Normlosigkeit, durch den 
Zerfall der allen Gesellschaftsmitgliedern gemeinsamen verbindlichen Orientierungen (die Durkheim das 
„Kollektivbewusstsein“ nannte) gekennzeichnet ist. Nicht gemeint ist somit Anomie im Sinne von Mertons 
Begriffsverständnis (Merton, 1957), der Anomie als eine Diskrepanz zwischen kulturell vorgegebenen Zielen 
und den und dem Zugang zu den zu ihrer Verwirklichung nötigen legitimen und institutionalisierten Mitteln 
definierte, wodurch ein „anomischer Druck“ entstehe, den Individuen durch Kriminalität zu lösen versuchten. 
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Beide Positionen lassen sich mit aktuellen gesellschaftswissenschaftlichen Diskursen in Ver-

bindung bringen. Sowohl die Problematik gesellschaftlicher Exklusion und sozialer Un-

gleichheit (siehe hierzu ausführlicher auch Kapitel 2.4.5) als auch Anomiephänomene in mo-

dernen Gesellschaften werden in sozialwissenschaftlichen Arbeiten thematisiert. Thome & 

Birkel (2007) etwa bringen Anomie in modernen Gesellschaften in Verbindung mit dem Ü-

bergang von einem „kooperativen Individualismus“ zu einem stärker „desintegrativen Indivi-

dualismus“. Perspektiven, die einer wachsenden gesellschaftlichen Sensibilität für Gewalt-

phänomene Bedeutung beimessen, lassen sich mit Norbert Elias’ Theorie vom 

Zivilisationsprozess (vgl. Elias, 1976) und der These einer zunehmenden innergesellschaftli-

chen Befriedung verknüpfen (siehe hierzu auch Fußnote 31). 

2.2.3.7 Prävention und Intervention 

Im Mittelpunkt der dritten Delphirunde standen Schlussfolgerungen und Handlungsempfeh-

lungen für den Umgang mit den in der kommenden Dekade zu erwartenden Jugendkriminali-

tätsphänomenen. Den Teilnehmern wurden bereits praktizierte, beschlossene oder zur Diskus-

sion stehende Maßnahmen und Modelle vorgegeben, deren Wirksamkeit auf einer Skala von 

„kontraproduktiv“ bis “sehr wirksam“ bewertet werden konnte. Tabelle 6 gibt eine Übersicht 

über die Bewertung der Maßnahmen und Modelle durch die Experten. 

Tabelle 6:  Einschätzung der Wirksamkeit von Maßnahmen und Modellen zur Prävention und Inter-
vention im Zeitraum bis 2020, Sortierung nach aufsteigenden Mittelwerten (1 = kontrapro-
duktiv; 2 = nicht wirksam; 3 = wirksam; 4 = sehr wirksam), 86 ≤ N ≤ 91, Delphi-Befragung, 
3. Runde 

Maßnahme MIN MAX M SD 
Anhebung der Höchststrafe für Jugendliche 1 3 1.73 .557 

Absenken des Strafmündigkeitsalters 1 4 1.80 .767 
Elektronische Fußfessel 1 4 2.21 .738 

Alkoholkonsumverbot  1 4 2.25 .695 
Warnschussarrest 1 4 2.27 .992 

Durchsetzung der Schulpflicht 1 4 2.37 .831 
deliktsunabhängige Fahrverbote 1 4 2.45 .977 

Alkoholverkaufsverbote 1 4 2.45 .703 
„geschlossene“ Heime für junge Täter 1 4 2.53 .975 

Anzeigepflicht für Gewaltvorkommnisse an Schulen 1 4 2.62 .853 
Frühes/Hartes Durchgreifen bei mehrfach auffälligen Jugendlichen 1 4 2.69 .843 

Höhere Polizeipräsenz 1 4 2.73 .716 
Polizeiliche Anregung von Diversionsverfahren 2 4 2.88 .540 

Präventionsmaßnahmen gegen Fremdenfeindlichkeit 2 4 2.91 .517 
Polizeiliche Jugendkontaktarbeit 1 4 2.96 .652 
Suchtprävention im Jugendalter 1 4 2.98 .560 

Zusammenarbeit Polizei und Ordnungsamt 1 4 2.99 .557 
Gewaltpräventive Sportprojekte 1 4 2.99 .666 

„Häuser des Jugendrechts“ 1 4 3.00 .826 
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Fortsetzung Tabelle 6: 

Maßnahme MIN MAX M SD 
Kommunale Präventionsgremien 1 4 3.00 .587 

AAT für Jugendliche 1 4 3.01 .641 
Anti-Bullying-Programme an Schulen 2 4 3.12 .496 

Täter-Opfer-Ausgleich 2 4 3.16 .559 
Projekte zur sozialen Integration 2 4 3.21 .571 

Einstellung von mehr Schulsozialarbeitern /  
Schulpsychologen 1 4 

3.22 .595 

verstärkte Zusammenarbeit von Polizei und weiteren Institutionen 1 4 3.29 .735 
Umsetzung evaluierter Gewaltpräventionsprogramme an Schulen 2 4 3.33 .578 

Beschleunigte Gerichtsverfahren 1 4 3.39 .612 
Bildungsintegration bei Zuwanderern 2 4 3.42 .580 

frühe Förderung von Kindern in sozialen Problemlagen 3 4 3.63 .486 

 

Als einzige Maßnahme, die von allen Befragten als positiv wirkend bezeichnet wurde, erwies 

sich die „frühe Förderung von Kindern aus sozialen Problemlagen“. Weitgehend überein-

stimmend als positiv wirkend bewertet wurden auch „Maßnahmen zur Bildungsintegration bei 

Zuwanderern“, die „Umsetzung evaluierter Gewaltpräventionsprogramme an Schulen“, „sozi-

alpädagogische Projekte zur sozialen Integration und Bildungsintegration“, der „Täter-Opfer-

Ausgleich“ sowie „Anti-Bullying-Programme an Schulen“. Keine kontraproduktive Wirkung 

als Element einer Präventions- bzw. Interventionsstrategie im Umgang mit Jugendkriminalität 

wurde zwar der „polizeilichen Anregung von Diversionsverfahren“ und den „Präventions-

maßnahmen gegen Fremdenfeindlichkeit bzw. jugendlichen Rechtsextremismus“ zugeschrie-

ben, doch gab es hierbei 19 bzw. 16 Befragte, die ein derartiges Vorgehen als nicht wirksam 

beurteilten. Mehrheitlich als nicht wirksam oder sogar kontraproduktiv wirkend beurteilten 

die Experten eine ganze Gruppe von größtenteils bislang nicht implementierten, sondern zur 

Diskussion stehenden oder bereits in den Rang von Zielsetzungen der Regierungspolitik er-

hobenen und insgesamt einer primär repressiven Strategie folgenden Maßnahmen und Model-

le. „Alkoholverkaufsverbote (besonders zur Nachtzeit)“ und „Alkoholkonsumverbote auf be-

stimmten öffentlichen Straßen und Plätzen“ wurden überwiegend als nicht wirksam 

eingeschätzt, ebenso „deliktsunabhängige Fahrverbote“, die „polizeiliche Beteiligung an 

Maßnahmen zur Durchsetzung der Schulpflicht“, der „Warnschussarrest“ sowie das „Absen-

ken des Strafmündigkeitsalters“, wobei letzteres als Maßnahme von 75 Befragten abgelehnt 

wurde. „Die Anhebung der Höchststrafe für Jugendliche“ bewerteten nur 5 Befragte (6 %) als 

wirksame Maßnahme, 56 Befragte (62 %) lehnen sie als nicht wirksam ab, während sie von 

29 Befragten (32 %) sogar als kontraproduktiv eingeschätzt wurde. Drei Maßnahmen und 

Modelle, die auf eine verstärkte Kooperation zwischen Institutionen abzielen („verstärkte Zu-

sammenarbeit von Polizei und Ordnungsamt in Ordnungspartnerschaften“; „Einrichtung bzw. 
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Ausbau von Häusern des Jugendrechts“; „verstärkte Zusammenarbeit zwischen Polizei und 

weiteren Institutionen (z. B. Jugendamt, Schule, Jugendgerichte)“ wurden – bei einzelnen 

Einstufungen als „kontraproduktiv“ – von den Experten mit einem Mittelwert von 2.99 über-

wiegend als sehr wirksam bewertet.  

Einige Befragte ergänzten ihre – in diesen Fällen meist kritischen – Bewertungen von Maß-

nahmen durch entsprechende Erklärungen und qualifizierende Hinweise. Die nachfolgende 

Darstellung veranschaulicht die Argumentationslinien exemplarisch. 

Zu: „verstärkte Zusammenarbeit von Polizei und weiteren Institutionen (z. B. Jugendamt, 

Schule, Jugendgerichte)“ 

„Es müssten die personellen/finanziellen Voraussetzungen erheblich verbessert werden.“ 

„Gefahr bei der Zusammenarbeit liegt darin, dass immer mehr sozialpädagogische Projekte, die unter 
Aspekten der Integration bzw. sozialer Gerechtigkeit Sinn machen, unter das Label ‚Kriminalprävention’ 
gepackt werden.“ 

Zu: „verstärkte Zusammenarbeit von Polizei und Ordnungsamt in Ordnungspartnerschaften“: 

„Ordnungspartnerschaften sollten nicht nur aus Polizei und Ordnungsbehörde bestehen. Hier halte ich es 
zwingend erforderlich, u. a. auch das Jugendamt zu beteiligen.“ 

Zu: „Einrichtung bzw. Ausbau von „Häusern des Jugendrechts“: 

Funktioniert nur bei gemeinsamer Weiterbildung, Sprache und Abbau von Statusunterschieden.“ 

Zu: „Anti-Bullying-Programme an Schulen“: 

„Dieser Ansatz wird immer gelobt (Olweus) – als Mehr-Ebenen-Ansatz sicher richtig, muss aber inzwi-
schen weiterentwickelt werden. Verknüpfung von Präventions-, Interventionsansätzen und Fortbildungs-
angeboten auf mehreren Ebenen.“ 

Zu: „deliktsunabhängige Fahrverbote“: 

„Wenn Jugendliche durch gewalttätiges Verhalten auffallen, haben sie meiner Meinung nach ein ‚aggres-
sives Lebensverhalten/Lebensumfeld’, welches sich auch im Verhalten im Straßenverkehr spiegeln kann. 
Verbote sind m. E. nur dann wirksam, wenn sie effektiv durchgesetzt werden.“  

„Nimmt den Jugendlichen die Chance, den Ausbildungs-, Schul- oder Arbeitsplatz zu erreichen bzw. lie-
fert die subjektive Begründung dazu“ 

Zu: „Alkoholkonsumverbot auf bestimmten öffentlichen Straßen und Plätzen“: 

„Verbot auf bestimmten Plätzen und Straßen wird vermutlich nur zu einem Verdrängungseffekt führen, 
d. h. Alkoholkonsum und hierdurch ggf. geförderte Kriminalität wird an anderen Orten stattfinden“ 

Zu: „polizeiliche Anregung von Diversionsverfahren“: 

„Manchmal wäre es besser, die Sache nicht im Wege der Diversion zu erledigen, der Gerichtsweg ist 
‚wirkungsvoller’“    

„Die Wirksamkeit dieser Maßnahme hat sich bei konsequenter Umsetzung in der Praxis durchaus be-
währt.“ 
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Zu: „Warnschussarrest“: 

„Rückfallraten beim Jugendarrest sind hoch; Erziehung braucht Zeit und ist im Schnellgang nicht erfolg-
versprechend“ 

Zu: „Absenken des Strafmündigkeitsalters“: 

„Die Absenkung des Strafmündigkeitsalters könnte bei Tätern, die es ausnutzen noch nicht 14 Jahre alt zu 
sein, Straftaten reduzieren. Insgesamt ist 14 Jahre aber ok.“ 

„Der Vorschlag ist die reinste politische Polemik. Was wäre gewonnen?“ 

Zu: „Anhebung der Höchststrafe für Jugendliche“: 

„Die Diskussion um die Anhebung der Höchststrafe für Jugendliche macht aus kriminalpräventiven Ü-
berlegungen heraus keinen Sinn. Eine Anhebung der Höchststrafe auf 15 Jahre bei besonders grausamen 
Taten könnte jedoch im Kontext von Gerechtigkeit wirkungsvoll sein“ 

„Gerade die Arbeiten von [Wolfgang] Heinz machen deutlich, dass die Haft für Jugendliche die schlech-
teste aller Interventionen mit der höchsten Rückfallquote ist.“ 

„Strafe (Höchststrafe) wirkt nie abschreckend (siehe USA)“  

„Abstrakte Strafdrohungen beeinflussen das Verhalten Jugendlicher nicht, entscheidend ist vielmehr das 
Entdeckungsrisiko.“ 

Im Einklang mit ihren Angaben zu Präventions- und Interventionsstrategien sehen die Exper-

ten die vorrangigen Ziele im Umgang mit Jugendkriminalität vor allem in der Beseitigung 

bzw. Reduktion kriminalitätsfördernder Faktoren, im Bekämpfen des Bereiches der schweren 

Gewalt und der mehrfachauffälligen Täter sowie in der Rückfallvermeidung. Auch an dieser 

Stelle spiegelt sich das Interesse der Experten an einer an der Bewältigung sozialer Probleme 

ausgerichteten Politik wider, wenngleich auch die öffentliche Ordnung und subjektive Sicher-

heit betreffende Zielsetzungen als bedeutsam beschrieben werden (vgl. Tabelle 7). Hervorzu-

heben ist des Weiteren, dass ein deutlicher Unterschied zwischen der – hoch gewichteten – 

Senkung der Fallzahlen schwerer Gewaltdelikte und der wirksamen Kontrolle von Mehrfach- 

und Intensivtätern auf der einen Seite und einer allgemeinen Senkung von Fallzahlen im Be-

reich der Jugendkriminalität auf der anderen Seite gemacht wird. 
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Tabelle 7:  Expertengewichtung von Zielen im Umgang mit Jugendkriminalität im Zeitraum bis 2020, 
90 ≤ N ≤ 91; Delphi-Befragung, 3. Runde 22 

Zielsetzung MIN MAX M SD 
Stärkung der subjektiven Sicherheit 2 5 3.20 .833 

Senkung der Zahl begangener Straftaten 1 5 3.49 1.00 
Wirksamer Opferschutz 1 5 3.78 .904 

Konsequente Sanktionierung von Normverstößen Jugendlicher 1 5 3.79 1.07 
Vermeidung negativer Effekte von Strafverfolgungsmaßnahmen 

(Diversion) 
2 5 3.83 .927 

Rückfallvermeidung 1 5 4.17 .903 
Wirksame Kontrolle Mehrfach-/Intensivtäter 1 5 4.18 .961 

Senkung der Fallzahlen schwerer Gewaltdelikte 1 5 4.45 .778 
Beseitigung/Reduktion kriminalitätsfördernder Faktoren 1 5 4.59 .763 

 

Varianzanalytisch wurde überprüft, inwiefern die zugeschriebene Wichtigkeit bzw. Vorran-

gigkeit der Ziele zwischen den verschiedenen an der Befragung beteiligten Tätigkeitsfeldern 

variiert; es fanden sich diesbezüglich keine signifikanten Unterschiede zwischen den Grup-

pen. 

 

Jugendkriminalität und Bildung 

Bildung und Bildungspolitik wird ein nicht geringer Einfluss auf die Entwicklung der Ju-

gendkriminalität zugesprochen. Problematisch ist dabei vor allem der Anteil jugendlicher 

Schulabbrecher und derjenigen, die die Schule sehr niedrigqualifiziert oder gänzlich ohne ei-

nen Abschluss verlassen.  

Die Experten wurden aus diesem Grunde dazu befragt, welchen Maßnahmen und Verände-

rungen im Bildungsbereich sie einen kriminalitätssenkenden Einfluss in Deutschland bis zum 

Jahr 2020 zuschreiben. Zur Einschätzung der Wirksamkeit war eine vierstufige Antwortskala 

vorgegeben23. Tabelle 8 gibt eine Übersicht über die Bewertung der Experten bezüglich der 

Wirkung von Veränderungen und Maßnahmen im Bildungsbereich. 

 

 

 

                                                 
22„Im Umgang mit Jugendkriminalität können unterschiedliche Ziele verfolgt werden. Diese sind nicht zuletzt 
bedeutsam für die Steuerung von Ressourcen. Wie wichtig sind aus Ihrer Sicht die folgenden Ziele? Bitte kreu-
zen Sie in der untenstehenden Tabelle jeweils einen Wert von 1 („nicht wichtig“) bis 5 („sehr wichtig“) an.“ 
23  1 = halte ich für nicht wirksam, 2 = halte ich für weniger wirksam, 3 = halte ich für wirksam, 4 = halte ich für 

sehr wirksam 
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Tabelle 8:  Expertengewichtung der Wirksamkeit von Maßnahmen und Veränderungen im Bildungsbe-
reich im Hinblick auf eine Senkung der Jugendkriminalität im Zeitraum bis 2020, Delphi-
Befragung, 3. Runde, 87 ≤ N ≤ 91 

Maßnahme oder Veränderung im Bildungsbereich MIN MAX M SD 
Abschaffung der Hauptschule 1 4 2.14 .967 
Höherer Stellenwert von Ordnung und Disziplin in Schule und Erziehung 1 4 2.71 .764 
Anstellung von mehr Lehrkräften mit Migrationshintergrund 1 4 2.78 .727 
Anstellung von mehr männlichen Lehrern und Erziehern 1 4 2.86 .824 
Intensivierung der Zusammenarbeit von Schule und Polizei 1 4 2.87 .677 
Durchsetzung der Schulpflicht / Maßnahmen gg. Schulabsentismus 1 4 2.88 .832 
Ausweitung von Ganztagsschulen im Grundschulbereich 1 4 2.93 .800 
Einsetzung von Vertrauenslehrern als Ansprechpartner für Probleme  
innerfamiliärer Gewalt 

1 4 3.03 .686 

Ausweitung von Ganztagsschulen im sekundären Schulbereich 1 4 3.12 .747 
Intensivierung der Zusammenarbeit von Schule und Jugendhilfe 1 4 3.19 .641 
Ausweitung vorschulischer Förderung- und Präventionsmaßnahmen 1 4 3.23 .688 
Gezielte Förderung von Kindern u. Jugendlichen aus  
„bildungsfernen Milieus“ 

1 4 3.40 .630 

Maßnahmen zur sprachlichen u. schulischen Integration junger Migranten 2 4 3.45 .563 

 

Auch in diesem Themenbereich ist aus den Einschätzungen der Experten ersichtlich, dass die 

höchste Übereinstimmung zur Wirksamkeit von Maßnahmen oder Veränderungen hinsicht-

lich derjenigen Faktoren besteht, die speziell darauf abzielen, einer weiteren Exklusion mar-

ginalisierter und/oder besonders problembelasteter Personen und Milieus entgegenwirken. 

Dazu gehören vor allem die sprachliche und schulische Integration junger Migranten sowie 

die gezielte Förderung von jungen Menschen aus „bildungsfernen“ Milieus. Jede einzelne der 

vorgeschlagenen Maßnahmen oder Veränderungen – mit Ausnahme der Abschaffung der 

Hauptschule – erhielt mit einem Anteil von maximal 5 Befragten, die sie für nicht wirksam 

hielten, vorwiegend positive Bewertungen. Als Maßnahme einer vernetzten Zusammenarbeit 

unterschiedlicher Institutionen ist in diesem Themenbereich besonders die Intensivierung der 

Zusammenarbeit von Schule und Jugendhilfe hervorzuheben, im Vergleich dazu wurde die 

Intensivierung einer Zusammenarbeit von Schule und Polizei etwas häufiger als „weniger 

wirksam“ beschrieben. Nichtsdestotrotz spricht sich auch hinsichtlich der Intensivierung der 

Zusammenarbeit von Schule und Polizei eine große Mehrheit der Befragten dafür aus, dass 

die Maßnahme „wirksam“ sei. Die Polizeibeamten unter den Befragten bewerteten eine künf-

tige Intensivierung ihrer Zusammenarbeit mit der Schule als sehr vielversprechend: Knapp 

19 % der Polizistinnen und Polizisten gaben an, sie sei „sehr wirksam“, weitere 69 % bewer-

teten sie als „wirksam“. Nur 9 % beurteilten eine künftige Intensivierung der Zusammenarbeit 

als „wenig wirksam“ und 3 % der befragten Polizisten schätzten sie als „nicht wirksam“ ein. 

Die Abschaffung der Hauptschule ist als kriminalitätssenkende Veränderung nach Meinung 

von 30 % der befragten Experten nicht geeignet. Während weitere 37 % sie als „wenig wirk-
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sam“ in Bezug auf ihr kriminalitätssenkendes Potential einstufen, gaben 23 % an, diese Ver-

änderung für „wirksam“ zu halten – mit 10 % fand sich bei dieser Veränderung eindeutig der 

geringste Anteil von Experten, die diesbezüglich einen positiven Einfluss auf die Abnahme 

von Jugendkriminalität annahmen. Womöglich befürchten die Experten hinsichtlich der Ab-

schaffung der Hauptschule genau den gegenteiligen Effekt dessen, was sie durch die sehr viel 

häufiger als wirksam oder sehr wirksam bewerteten sozial-integrativen Maßnahmen und Ver-

änderungen erhoffen. Entgegen der Intention der Befürworter könnte die Abschaffung der 

Hauptschule dazu führen, dass die Anzahl von Förderschülern oder Schulabbrechern sich er-

höht. Die Folge davon wäre eine zunehmende Ausgrenzung und bildungs-, und damit auch 

arbeitsmarktbezogene Chancenlosigkeit einiger Teile der Gesellschaft, in denen die Krimina-

litätsbelastung bereits heute höher ist als in anderen. 

2.2.3.8 Polizeilicher Ressourcenbedarf 

Um Jugendkriminalität effektiv verhindern oder bekämpfen zu können, benötigt die Polizei, 

so die Experten (vgl. Tabelle 9), vor allem mehr speziell ausgebildete Jugendsachbearbeiter, 

Sachbearbeiter für die Problematik von Mehrfach- und Intensivtätern und mehr Fortbildungen 

zum Thema Jugendkriminalität. Auch darüber, dass die Polizei mehr Möglichkeiten für Fall-

konferenzen, mehr Mitarbeiter mit Migrationshintergrund, mehr Personal im Allgemeinen 

und mehr fortgebildete Beamte als Ansprechpartner für Schulen benötigt, sind sich die Be-

fragten weitgehend einig. Für weniger notwendig werden mehr aufbereitete Daten zur Ent-

wicklung des Phänomenbereichs Jugendkriminalität im Hellfeld erachtet24, Daten zur entspre-

chenden Entwicklung im Dunkelfeld werden von knapp über 50 % der Befragten gefordert. 

Auch eine bessere Dokumentation von Präventionsprogrammen und Mehrfach- und Intensiv-

täterprogrammen ist den Befragten weniger wichtig, während sich bzgl. einer Notwendigkeit 

von vermehrten Leitstellen zur Koordination und Steuerung der Kontrolle von Jugendkrimi-

nalität kein deutliches Meinungsbild in den Antworten der Experten finden lässt – insgesamt 

betrachtet wird dieser vorgeschlagenen strukturellen Veränderung jedoch nur in geringem 

Umfang zugestimmt. Am wenigsten Zustimmung findet die Aussage, die Polizei benötige 

„mehr technische Hilfsmittel, um im öffentlichen Raum Täter abzuschrecken und Taten auf-

zuklären“. Nur 25 % der Befragten stimmen hier „eher“ und nur eine Person „voll und ganz“ 

zu. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass nach Ansicht der Experten vor allem ein 

                                                 
24  Hierin kommt mutmaßlich auch zum Ausdruck, dass die Polizei bereits heute in hohem Maße über solche 

Daten verfügt. 
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höherer Grad an Spezialisierung für die effektive Verhinderung und Bekämpfung von Ju-

gendkriminalität hilfreich und begrüßenswert wäre. 

Tabelle 9:  Expertengewichtung zu Handlungsoptionen, Informationen, Ressourcen und Strukturen für 
den polizeilichen Umgang mit Jugendkriminalität im Zeitraum bis 202025, 4-stufige Skala 
von 1 = „trifft nicht zu“ bis 4 = „trifft voll und ganz zu“; Delphi-Befragung, 3. Runde, 87 ≤ 
N ≤ 91 

„Die Polizei benötigt...“ MIN MAX M SD 
mehr technische Hilfsmittel, um im öffentlichen  

Raum Täter abzuschrecken und Taten aufzuklären 
1 4 2.09 .681 

mehr Leitstellen zur Koordination und 
Steuerung der Kontrolle von Jugendkrim. 

1 4 2.38 .732 

mehr aufbereitete Daten zur Entwicklung des 
Phänomenbereichs Jugendkrim. im Hellfeld 

1 4 2.45 .691 

mehr Datenbanken und Dokumentation von 
Präventionsprogrammen im Bereich Jugendkrim. 

1 4 2.52 .751 

mehr Datenbanken und Dokumentationen 
von Programmen für Mehrfach-/Intensivtäter 

1 4 2.61 .714 

mehr Personal 1 4 2.81 .935 
mehr speziell fortgebildete Beamte als lokale 

Ansprechpartner für Schulen 
1 4 2.84 .748 

mehr Daten zur Entwicklung des Phänomenbereichs 
Jugendkrim. aus Dunkelfeldbefragungen 

1 4 2.97 .809 

mehr Mitarbeiter mit Migrationshintergrund 1 4 3.03 .737 
mehr Möglichkeiten (in Bezug auf Fragen des Datenschutzes) 

mit anderen Institutionen in Fallkonferenzen zusammenzuarbeiten 
1 4 3.08 .920 

mehr Fortbildungen im Bereich Jugendkrim. 1 4 3.13 .706 
mehr speziell ausgebildete Sachbearbeiter 
für den Bereich jugendlicher Intensivtäter 

2 4 3.16 .729 

Mehr speziell ausgebildete Jugendsachbearbeiter 2 4 3.31 .684 

 

Gesondert wurde die Zustimmung der Befragten zu der Aussage „Die Polizei ist auf die 

Mehrzahl der von Jugendlichen begangenen Straftaten gut vorbereitet.“ erfasst. Insgesamt 

gehen fast 70 % der Befragten davon aus, dass dies zutreffend ist – nur 3 % der Experten 

stimmen dieser Aussage nicht und weitere 28 % kaum zu (M = 2.7; SD = .557). 

2.2.3.9 Prävention als Aufgabe der Polizei  

Dass die Polizei sich – "um künftigen Erscheinungsformen von Jugendkriminalität angemes-

sen begegnen zu können" – im Bereich der kriminalpräventiven Maßnahmen in Zukunft stär-

ker engagieren sollte, wird von weniger als 8 % der Befragten nicht für notwendig gehalten. 

Jeweils mehr als 90 % der Befragten sind der Ansicht, dass sie als einer von mehreren Part-

                                                 
25  Um Jugendkriminalität in der kommenden Dekade wirksam verhindern und bekämpfen zu können, benötigt 

die Polizei bestimmte Handlungsoptionen, Informationen, Ressourcen und Strukturen. Inwieweit stimmen 
Sie den folgenden Aussagen zu? 
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nern oder zumindest in beratender Funktion verstärkt an städtebaulichen und sozialräumlichen 

Präventionsmaßnahmen mitwirken sollte. Auch hinsichtlich der opferorientierten Präventi-

onsansätze bevorzugen die Experten mehrheitlich die partnerschaftliche, aber auch häufig 

eine beratende Funktion. Als vorrangiges Betätigungsfeld für eine federführende Rolle der 

Polizei definieren die Experten die situativen Präventionsansätze. Auch für täterorientierte 

Ansätze sehen sie die Rolle der Polizei in Zukunft maßgeblich in einer partnerschaftlichen 

oder beratenden Funktion. 

Tabelle 10:  Expertenurteile zu Präventionsbereichen, in denen die Polizei im Interesse eines wirksamen 
Umgangs mit Jugendkriminalität sich künftig verstärkt engagieren sollte, Delphi-
Befragung, 3. Runde,  90 ≤ N ≤ 91 

Die Polizei sollte sich stärker 
engagieren im Bereich... 

nein 
(%) 

ja, federführend 
(%) 

ja, als 
Partner 

(%) 

ja, aber ledig-
lich beratend 

(%) 
Situative Präventionsansätze 1.1 32.2 54.0 12.2 
Täterorientierte Präventionsansätze 3.3 25.6 56.7 14.4 
Opferorientierte Präventionsansätze 4.4 7.7 60.4 27.4 
Sozialräumliche Präventionsansätze 2.2 2.2 59.3 36.3 
städtebauliche Präventionsansätze 7.7 0.0 33.0 59.3 

 

Ein Teil der Befragten nannte weitere Präventionsbereiche, in denen eine Intensivierung des 

polizeilichen Engagements befürwortet wurde. Die meisten hier gemachten Angaben bezogen 

sich auf eine verstärkte Kooperation der Polizei mit Schulen (10 Nennungen), dem Jugendamt 

bzw. der Sozialen Arbeit (5 Nennungen) sowie auf Kooperationen ohne weitere spezifizieren-

de Angaben (10 Nennungen). Zehn Befragte gaben an, dass die Polizei als präventive Maß-

nahme verstärkte Präsenz zeigen sollte, acht Befragte regten an, dass die Beamten sich ver-

mehrt um sogenannte Gefährderansprachen26 – also um einen persönlichen Kontakt mit der 

Zielsetzung einer Verhinderung künftiger Taten – gegenüber gefährdeten Jugendlichen z. B. 

in Problembezirken bemühen sollten. Drei weitere Experten stellten insbesondere eine Kon-

zentration auf den Umgang mit den Neuen Medien als präventive Maßnahme heraus. Insge-

samt lässt sich in den Aussagen der Experten eine große Unterstützung für vernetzte Arbeit 

unterschiedlicher Institutionen im Umgang mit Problemen der Jugendkriminalität erkennen. 

                                                 
26  In diesen Gesprächen, die sich typischerweise an mehrfach auffällige Personen richten, soll dem 

Jugendlichen signalisiert werden, dass er polizeilich wahrgenommen wird; es werden die geltenden Normen 
verdeutlicht und Konsequenzen weiterer Normverletzungen aufgezeigt. Zu Gefährderansprachen bei 
jugendlichen Straftätern vgl. Lesmeister (2008), Meyn (2008); hinsichtlich der Ermächtigungsgrundlage 
derartiger Maßnahmen werden Zweifel geäußert (vgl. Naplava, 2010).  
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2.2.3.10  Polizeilicher Umgang mit Schwellen-, Mehrfach- und Intensivtätern 

Maßnahmen des vernetzten Arbeitens (Fallkonferenz, gemeinsame Maßnahmenplanung von 

Polizei und Jugendämtern) sind nach Einschätzung der Experten auch im Umgang der Polizei 

mit Schwellen-, Mehrfach- und Intensivtätern die wirksamsten Maßnahmen. Insgesamt wur-

den die in Fragebogen 3 vorgegebenen Elemente von Präventions- und Interventionsstrate-

gien27 von den Experten (90 ≤ N ≤ 93) überwiegend als wirksam erachtet; nur eine Minderheit 

von maximal fünf Befragten bewertete einzelne Maßnahmen und Modelle als kontraproduk-

tiv.  

Werden die Antworten der 32 in Delphirunde 3 befragten Polizisten betrachtet, finden sich 

lediglich geringfügige Abweichungen gegenüber den Einschätzungen aller Befragten (Tabelle 

11). 

Tabelle 11:  Bewertungen strategischer Ausrichtungen der polizeilichen Arbeit im Umgang mit Schwel-
len-, Mehrfach- und Intensivtätern, Einschätzungen der befragten Polizisten (4-stufige Ska-
la von 1 = "kontraproduktiv wirkend" bis 4 = "sehr wirksam"), Delphi-Runde 3, N = 32 

Strategie MIN MAX M SD 
Verfahren zur Einstufung als Schwellen-/ 

Mehrfach-/Intensivtäter 
2 4 2.94 .619 

regelmäßige polizeiliche Kontaktaufnahme 1 4 3.09 .856 
polizeiliche Programme für Schwellentäter 2 4 3.13 .609 

polizeiliche Dokumentation der Lebensumstände 1 4 3.16 .767 
polizeiliche Programme für Intensivtäter 1 4 3.28 .729 

Fallkonferenzen  2 4 3.47 .567 
gemeinsame Maßnahmenplanung Polizei –  

Jugendamt 
3 4 3.66 .483 

 
                                                 
27 Fragentext: Der Umgang mit der Kriminalität jugendlicher Schwellen-, Mehrfach- und Intensivtäter stellt 

auch im kommenden Jahrzehnt eine besondere Herausforderung dar. Wie wirksam können nach Ihrer 
Einschätzung die folgenden Maßnahmen sein (1 = kontraproduktiv wirkend, 2 = nicht wirksam, 3 = wirksam, 
4 = sehr wirksam)? 

 gemeinsame Maßnahmenplanung von Polizei und Jugendämtern bei Schwellen-, Mehrfach- und 
Intensivtätern 

 Fallkonferenzen bei Schwellen-, Mehrfach- und Intensivtätern 

 Aufbau eines Verfahrens zur Abstimmung von Polizei und Staatsanwaltschaften hinsichtlich der 
Einstufung als Schwellen-, Mehrfach oder Intensivtäter 

 spezifische polizeiliche Programme in Bezug auf Schwellentäter 

 spezifische polizeiliche Programme in Bezug auf Intensivtäter 

 polizeiliche Dokumentation und Auswertung der kriminellen Aktivitäten, Lebensumstände und Re-
aktionen (Sanktionen) bei Schwellen-, Mehrfach- und Intensivtätern 

 regelmäßige polizeiliche Kontaktaufnahme bzw. Gefährderansprachen gegenüber Schwellen-, 
Mehrfach- und Intensivtätern. 
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Sämtliche 32 befragten Polizisten halten die gemeinsame Maßnahmenplanung von Polizei 

und Jugendamt im Umgang mit mehrfach auffälligen Tätern für eine wirksame Methode. Nur 

ein Polizist beschreibt Fallkonferenzen als nicht wirksam. Die anderen 31 bewerten diese 

Strategie zu fast gleichen Teilen als wirksam oder sehr wirksam. Lediglich drei Strategien 

(spezifische Intensivtäterprogramme, polizeiliche Dokumentation und Auswertung der krimi-

nellen Aktivitäten, Lebensumstände und Sanktionen sowie regelmäßige Kontaktaufnahme / 

Gefährderansprache) wurden im Einzelfall – durch einen bzw. zwei Polizeibeamte – auch als 

kontraproduktiv wirkend bewertet. Der Zuspruch zu vernetztem und fallspezifischem Arbei-

ten und zu einer institutionenübergreifenden Prävention und Intervention im Umgang mit de-

linquenten Jugendlichen zeigte sich in den Aussagen der Experten an den unterschiedlichsten 

Stellen immer wieder sehr deutlich. Als Elemente einer wirksamen Kriminalprävention und -

intervention sollte diesen Konzepten aus Sicht aller beteiligten Professionen eine erhöhte 

Aufmerksamkeit geschenkt werden. 

2.2.4 Zusammenfassung 

Insgesamt ließ sich in der Delphi-Befragung feststellen, dass die Experten mehrheitlich keine 

bedeutsame Zunahme der Fallzahlen im Bereich der Jugendkriminalität bis zum Jahr 2020 

erwarten. Selbst vor dem Hintergrund möglicherweise steigender Tatverdächtigenbelastungs-

zahlen wurde in der Delphi-Befragung deutlich, dass die überwiegende Mehrheit der Befrag-

ten in der kommenden Dekade davon ausgeht, dass sich das Phänomen der Jugendkriminalität 

weiterhin als weitverbreitete, episodenhafte Delinquenz darstellt, die von vornehmlich wenig 

schweren Delikten geprägt ist. Wesentliche antizipierte Phänomenveränderungen beziehen 

sich auf eine häufigere Begehung von Taten – auch psychischen Aggressionsdelikten – im 

„virtuellen“ Raum bzw. mittels neuer Kommunikationsmedien und dadurch veränderter Tat-

gelegenheiten. 

Als besonderen Problembereich sehen die befragten Experten aus Wissenschaft und Praxis die 

Gefahr einer zunehmenden gesellschaftlichen Spaltung bzw. Polarisierung. Sie beschreiben 

einerseits eine Gesellschaft, in der Gewalt zunehmend geächtet wird. Andererseits befürchten 

sie, dass insbesondere in großstädtischen Räumen Bevölkerungsgruppen zunehmend ausge-

grenzt werden und sich auch selbst vermehrt von der Mehrheitsgesellschaft abgrenzen. Für 

diese marginalisierten Milieus wird beschrieben, dass sich neben zahlreichen weiteren sozia-

len Problemlagen und bedingt durch die damit verbundenen Risikofaktoren die Kriminalitäts-
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belastung junger Menschen erhöhen und sich zu kriminellen Karrieren verfestigen könnte. Für 

diese „abgehängten“ Bevölkerungsteile wird eine den Veränderungen in der Mehrheitsgesell-

schaft entgegenlaufende Entwicklung kriminogener Faktoren befürchtet: Die Experten erwar-

ten in diesen – auch sozialräumlich segregierten – Milieus schlechtere Bildungschancen, eine 

mangelhafte sprachliche und gesellschaftliche Integration von Migranten, eine hohe Verbrei-

tung von Armut, einen Mangel an sozialer Teilhabe, einen schlechteren Zugang zum Ar-

beitsmarkt, größere Erziehungsdefizite und damit einhergehend eine im Vergleich zur Mehr-

heitsgesellschaft geringere Wertevermittlung und Normorientierung. 

Die von den Experten vorgeschlagenen Maßnahmen zur Abwendung derartiger Entwicklun-

gen zielen überwiegend auf die Reduktion sozialer Ungleichheit und kriminogener Faktoren 

ab. Vorgeschlagen und gefordert werden Implementation und Ausweitung einer breiten Fä-

cherung von sozial integrativen, präventiven und intervenierenden Maßnahmen und Modelle, 

die vor allem auf frühe Hilfen und ein vernetztes Eingreifen der unterschiedlichen Institutio-

nen abzielen.  

Hinsichtlich des polizeilichen Aufgabenbereichs wird ebenfalls vorgeschlagen, die Vernet-

zung der unterschiedlichen mit Jugendkriminalität befassten Institutionen (z. B. Schule, Sozi-

alarbeit, Jugendamt und Jugendhilfe, Jugendgerichtshilfe) voranzutreiben. Zudem wurde emp-

fohlen, dass die Polizei mehr speziell ausgebildete Sachbearbeiter für die einzelnen 

Aufgaben- bzw. Problembereiche benötigt. Sinnvoll und besonders wirksam sind laut Mehr-

heit der Experten, auch im Hinblick auf die besondere Problematik der Mehrfach- und Inten-

sivtäter, nicht die repressiven Maßnahmen, sondern diejenigen, die früh und einzelfallbezogen 

eingreifen. Auch an dieser Stelle wurde von den Befragten – auch den befragten Polizistinnen 

und Polizisten – darauf hingewiesen, dass negative Zuschreibungen dabei möglichst vermie-

den werden sollten und nicht aus den Augen verloren werden sollte, dass es eben  

„aus kriminologischer Sicht (...) nicht eine besondere kriminelle Energie oder Professionalität [sind], die 
für die überproportional häufige Registrierung junger Menschen ursächlich sind, sondern gerade das 
Fehlen dieser Merkmale – kriminelle Energie und Professionalität. Denn die registrierten Delikte junger 
Menschen sind überproportional häufig Bagatelldelikte; es sind Delikte, die typischerweise leicht aufzu-
klären sind, weil sie von unprofessionellen Tätern dilettantisch begangen werden; und es sind Delikte, auf 
die sich u. a. aus diesem Grund private und polizeiliche Kontrollintensität konzentrieren.“ (Spiess, 2008, 
S.18). 

Vermutlich sind die Experten sich auch aus diesem Grunde mehrheitlich sicher, dass die Poli-

zei auf die Mehrzahl der von Jugendlichen begangenen Straftaten gut vorbereitet ist. 
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2.3 Szenario-Workshops 

2.3.1 Methodische Vorbemerkungen 

Delphi-Befragungen erlauben es, ein vergleichsweise großes Sample strukturiert zu befragen. 

In Ergänzung hierzu eröffnen Szenario-Workshops die Perspektive, komplexe Deutungs- und 

Begründungsmuster der beteiligten Experten in den Prognoseprozess zu integrieren. Ziel der 

beiden im Rahmen der vorliegenden Studie durchgeführten Workshops, zu denen Experten 

aus dem ganzen Bundesgebiet eingeladen wurden, war es, in intensiver Gruppenarbeit die 

Randbedingungen und Voraussetzungen für die Eintrittswahrscheinlichkeit möglicher Zu-

kunftsszenarien zu diskutieren und weiterzuentwickeln sowie sich daraus ergebende Hand-

lungsoptionen zu erörtern. Gleichzeitig sollten aus dem Plenum Impulse für die jeweils nach-

folgenden Untersuchungsschritte, insbesondere für die zweite bzw. dritte Runde der Delphi-

Befragung, gewonnen werden. 

Im Mittelpunkt von Szenario-Workshops steht nicht die Vorhersage einer spezifischen Ent-

wicklung, sondern das Erarbeiten strategischer Perspektiven im Umgang mit mehreren mögli-

chen klar voneinander abgegrenzten Entwicklungsverläufen (vgl. Mietzner & Reger, 2005). 

„The great value of a scenario is being able to take complex elements and weave them into a 

story which is coherent, systematic, comprehensive, and plausible“ (Mietzner & Reger, 2005, 

S. 221). 

Hierbei ist zu betonen, dass Szenario-Workshops keine umfassende soziologische Gesell-

schaftsanalyse hervorbringen, sondern eine unter Praxis- und Relevanzgesichtspunkten ge-

führte systematische Reflexion der erkennbaren Bedingungen künftiger Entwicklungen. Die 

Ergebnisse der Workshops müssen folglich auch unter diesen Gesichtspunkten gesehen wer-

den: Die Teilnehmer orientieren sich (auch) an der Frage: Was wird für die Gesellschaft / für 

die Instanzen sozialer Kontrolle künftig ein bedeutsames Problem darstellen? Die resultieren-

den Relevanzaussagen sollten demnach nicht als Aussagen über die rein quantitative Vertei-

lung von Phänomenen gelesen werden. 

Es wurde ein zweistufiges Verfahren gewählt. Beim ersten Workshop (23. März 2010) stan-

den die möglichen Entwicklungslinien hinsichtlich Umfang und Erscheinungsformen, Täter- 

und Deliktsstrukturen von Jugendkriminalität bis 2020 im Vordergrund. Zur Eingrenzung der 

Diskussion wurden von der Forschungsgruppe – aufbauend auf den Ergebnissen der ersten 
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Delphirunde – voneinander verschiedene, in sich jeweils konsistente Zukunftsszenarien zur 

Entwicklung der Jugend(gewalt)kriminalität entworfen, die im Rahmen des Workshops in 

ihren Voraussetzungen und Handlungsimplikationen analysiert wurden. Jedes Szenario wurde 

von jeweils einer interdisziplinär besetzten Kleingruppe diskutiert, die ihre Ergebnisse an-

schließend zwecks einer gemeinsamen Erörterung im Plenum vorstellte. Im zweiten Work-

shop (20. und 21. Juli 2010) standen mögliche Reaktionsweisen und Handlungsoptionen im 

Hinblick auf die Ausgestaltung der Prävention und Kontrolle von Jugendkriminalität im Vor-

dergrund. Als Diskussionsimpuls und Arbeitsgrundlage diente hierbei ein im ersten Work-

shop von den Beteiligten als am wahrscheinlichsten bewertetes und gemeinsam modifiziertes 

und weiterentwickeltes Szenario. 

Das Teilnehmerfeld umfasste 14 (Workshop 1) bzw. 13 (Workshop 2) eingeladene Personen 

und bestand jeweils ungefähr zur Hälfte aus Wissenschaftlern verschiedener mit Phänomenen 

der Jugendkriminalität befasster Disziplinen und aus Praktikern, die – innerhalb des thema-

tisch eingegrenzten Tätigkeitsspektrums – unterschiedlichen beruflichen Praxisfeldern und 

Erfahrungshintergründen zugeordnet werden konnten. Die Teilnehmer des zweiten 

Workshops rekrutierten sich etwa zur Hälfte aus jenen des ersten Workshops. Somit konnte 

sichergestellt werden, dass die Szenarioentwicklungsprozesse aufeinander aufbauten und 

gleichzeitig neue Sichtweisen integriert werden konnten. 

2.3.2 Erster Szenario-Workshop am 23. März 2010 

Fragestellung und Ausgangsszenarien 

Aus den Daten der ersten Runde der Delphi-Befragung wurden drei mögliche Entwicklungs-

linien herausgearbeitet, entlang derer sich Umfang und Struktur der Jugendkriminalität aus 

Sicht der Befragten in den kommenden zehn Jahren verändern könnten: 

1. Ein Teil der Befragten verwies darauf, dass Jugendkriminalität ein ubiquitäres, zum 

Großteil vorübergehendes Phänomen ist und in deren Umfang und Struktur – jenseits 

der demographisch bedingten Veränderungen im Volumen der Jugendkriminalität – in 

den kommenden zehn Jahren keine gravierenden Veränderungen zu erwarten seien. 

2. Jugendkriminalität wurde von vielen Experten in Verbindung mit Phänomenen wie 

steigender sozialer Ungleichheit, gesellschaftlicher Polarisierung, „sozialen Brenn-

punkten“ und „Problemmilieus“ gebracht, so dass eine Kriminalitätszunahme in be-
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stimmten Milieus und Sozialräumen zu erwarten sei. Jugendkriminalität werde also in 

gesellschaftlichen Schichten zum Problem, in denen Jugendliche unter multiplen kri-

minogenen Rahmenbedingungen aufwachsen. 

3. Die befragten Experten sahen eine in Zukunft wachsende Bedeutung des virtuellen 

Raums und neuer Kommunikationstechnologien für die Jugendkriminalität. 

Basierend auf diesen drei Ansatzpunkten wurden von der Forschungsgruppe drei Zukunfts-

szenarien entwickelt und formuliert, die als Ausgangsszenarien für die Diskussion im Exper-

tenworkshop dienten. Jedes dieser drei Szenarien wurde – wie oben dargestellt – im Rahmen 

des Workshops zunächst in einer interdisziplinär besetzten Arbeitsgruppe sowie anschließend 

im Plenum erörtert. Hierbei sollten jeweils folgende Fragen bearbeitet werden: 

1. Unter welchen Voraussetzungen kann Jugendkriminalität sich so entwickeln wie im 

Szenario beschrieben? 

2. Wie wahrscheinlich erscheint eine solche Entwicklung? 

3. In welcher Hinsicht bedarf das Szenario der Ergänzung und Veränderung? 

 

Ausgangsszenario 1: Fortschreibung des Status quo 

Die Jugendkriminalität bleibt ohne nennenswerte Veränderungen, was die geschlechts-, delikts-, täter-, opfer- 

und tatortspezifischen Strukturen betrifft. Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels, der Alterung der 

Gesellschaft und der kleiner werdenden Gruppe der Jugendlichen verringert sich insgesamt das Aufkommen von 

Jugendkriminalität. 

Jugendkriminalität ist auch im Jahr 2020 weit verbreitet, nimmt jedoch mehrheitlich keinen gravierenden Ver-

lauf. Sachbeschädigungen, Körperverletzungen, Diebstähle und Betrugsdelikte (Beförderungserschleichung, 

zunehmend auch Warenbetrug im Internet) dominieren die Deliktsstruktur. Die Altersstrukturen bleiben sowohl 

bei den Tätern als auch bei den Opfern weitgehend stabil: Jugendliche Straftäter suchen sich nach wie vor über-

wiegend ebenfalls jugendliche Opfer und auch die Age-Crime-Kurve bei den Tätern ist keinen nennenswerten 

Veränderungen unterworfen. 

Bei gleichbleibender Belastung im Dunkelfeld wird jedoch die Jugendkriminalität im Hellfeld zunehmen. Dies 

hat mehrere Gründe: Die Polizei verringert durch verstärkte Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit die Hemm-

schwelle für Opfer und Zeugen, Anzeige zu erstatten. Durch die gestiegene Sensibilität gegenüber Kriminalität 

und insbesondere gegenüber Gewalt – als Folge eines Wertewandels in der Gesellschaft und als Folge gestiege-

ner kooperativer Präventionsanstrengungen von Polizei, Schule und Jugendhilfe – sinkt die Gewaltakzeptanz und 

steigt die Anzahl der Anzeigen, auch gegenüber den unter 14-jährigen Tatverdächtigen. Dies betrifft vor allem 

den Bereich psychischer und physischer Gewaltdelinquenz, was schon in den vergangenen Jahren hauptverant-

wortlich für den Anstieg von Beleidigungs- und Körperverletzungsdelikten in der PKS war. 
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Ausgangsszenario 2: Polarisierung jugendlicher Milieus 

Die Jugendkriminalitätsproblematik entschärft sich auf breiter Basis. In einigen jugendlichen Milieus jedoch 

kommt es zu einem Anstieg kriminellen Verhaltens, insbesondere, was die Straßen- und Gewaltkriminalität be-

trifft. Diese beiden gegenläufigen Entwicklungen heben sich in der Gesamtbetrachtung wieder auf, so dass ins-

gesamt die Tatverdächtigenbelastungszahl der Jugendlichen konstant bleibt, aber das Jugendkriminalitätsauf-

kommen abnimmt – entsprechend der sinkenden Zahl von Jugendlichen in der Gesamtbevölkerung.   

Da der Anteil von Kindern und Jugendlichen, die in Haushalten mit ungünstigen und multiplen kriminogenen 

Rahmenbedingungen und Familienkonstellationen aufwachsen, infolge zunehmender sozialer Ungleichheit und 

Exklusion steigen wird, kommt es in diesen Milieus zu einer Verschärfung der Kriminalitätsproblematik. In 

diesen Milieus ist die Wahrscheinlichkeit, Opfer und/oder Täter einer Straftat zu werden, im Vergleich zum Rest 

der Bevölkerung hoch. Das hängt auch damit zusammen, dass diese Milieus, die häufig von Sozialtransfers ab-

hängig sind und in denen überdurchschnittlich häufig Gewalt als eine anerkannte Möglichkeit zur Konfliktbe-

wältigung angesehen wird, sich räumlich in benachteiligten Stadtteilen der Großstädte und Ballungszentren kon-

zentrieren. In diesen „sozialen Brennpunkten“ ist der Anteil von Jugendlichen an der Bevölkerung 

vergleichsweise hoch. Hier lebt auch die Mehrheit der Mehrfach- bzw. dauerhaften Intensivtäter. Die abnehmen-

de informelle Sozialkontrolle und die abnehmende Bereitschaft der jugendlichen und erwachsenen Stadtteilbe-

völkerung, mit formellen Instanzen zusammenzuarbeiten (Notruf, Zeugenaussagen etc.), wirken als zusätzliche 

kriminogene Faktoren, so dass neben den Innenstadtbereichen vor allem die benachteiligten Stadtteile stark mit 

Jugendgewaltkriminalität belastet sind. Dabei richtet sich die Jugendgewalt auch vermehrt gegen andere Alters-

gruppen. Hinzu kommt, dass unter diesen Sozialisationsbedingungen die kriminellen Karrieren früher im Le-

bensverlauf beginnen und länger andauern und sich somit die Age-Crime-Kurve bei den Tätern aus sozial be-

nachteiligten Milieus nicht nur erhöht, sondern auch „verbreitert“.  

Jugendliche, die dagegen unter günstigen Sozialisationsbedingungen aufwachsen, werden weniger kriminell in 

Erscheinung treten und darüber hinaus in einem stärkeren Maße für Gewalt sensibilisiert sein. Somit kommt es 

zu einer „Polarisierung“ bei der Werteorientierung der Jugendlichen: Diejenigen, die eher bereit sind, Gewalt 

auszuüben, auf der einen Seite und auf der anderen Seite Jugendliche, die Gewalt ablehnen und dafür eher bereit 

sind, gewalttätiges Verhalten zur Anzeige zu bringen.  

 

Ausgangsszenario 3: Verschiebung der Deliktsstruktur 

Die polizeilich registrierte Jugendkriminalität bleibt in ihrem Gesamtvolumen relativ stabil bzw. geht angesichts 

der sinkenden Zahl Jugendlicher leicht zurück. Allerdings verändern sich im Dunkel- wie im Hellfeld die De-

liktsstruktur und das Erscheinungsbild der von Jugendlichen begangenen Straftaten. Diese Veränderungen sind 

vor allem durch rasche technologische Wandlungsprozesse und die starke Nutzung moderner Kommunikations-

technologien gerade in der jüngeren Generation bedingt.  

Eigentums- und Vermögensdelikte nehmen relativ zur Straßen- und Gewaltkriminalität zu. Junge Straftäter nut-

zen zunehmend die Begehungsmöglichkeiten, die sich durch die fortschreitende Technisierung und die rasante 

Weiterentwicklung neuer Medien ergeben. Der Diebstahl von Musik-CDs, Film-DVDs und Computersoftware 

auf Datenträgern wird zunehmend auf illegale Datentransfers im Internet, vor allem über so genannte Tauschbör-

sen, verlagert. Ladendiebstahlsdelikte sind – wie schon in den vergangenen Jahren – weiter rückläufig. Die Zahl 

von Betrugshandlungen bei Internetkäufen und -verkäufen (z.B. via Ebay) steigt stark an. 

Physische Gewaltdelikte sind vor dem Hintergrund sich wandelnder gesellschaftlicher Werthaltungen und einer 

weiter zunehmenden Ächtung von Gewalt rückläufig – im Dunkelfeld stärker als im Hellfeld, wo eine erhöhte 

Anzeigebereitschaft die Entwicklung der Zahl der registrierten Gewalttaten beeinflusst – und konzentrieren sich 

zunehmend bei jungen Männern aus unter ökonomischen und Bildungsgesichtspunkten marginalisierten Milieus. 

Hingegen nehmen Formen psychischer Aggression (Beleidigung, Bedrohung etc.) zu. Auch hier werden in star-
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kem Maße neue Kommunikationstechnologien genutzt, vor allem Internetforen. Ebenso werden politisch moti-

vierte Straftaten junger Menschen zunehmend via Internet begangen.  

Im Ergebnis kommt es neben deliktischen Veränderungen auch zu Verlagerungen von Tatorten. Die aufgrund 

ihrer Tatgelegenheitsstrukturen stark von Ladendiebstahl tagsüber und Gewalt- und Raubdelikten nachts gepräg-

ten Innenstadtbereiche weisen tendenziell eine sinkende Kriminalitätsbelastung auf. Die Verlagerung von Straf-

taten in den Cyberspace stellt die Polizei vor große Herausforderungen. Die vielfach technikaffinen jugendlichen 

Täter nutzen die relative Unterentwicklung sozialer Kontrolle im virtuellen Raum. 

 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des ersten Workshops sahen im Hinblick auf das kom-

mende Jahrzehnt das zweite Szenario – eine zunehmende Polarisierung jugendlicher Milieus – 

als das grundsätzlich plausibelste an, während Szenario 1 nach Meinung der Workshopteil-

nehmer wichtige zu erwartende gesellschaftliche Entwicklungen nicht ausreichend berück-

sichtigte und Szenario 3 die Bedeutung neuer Technologien für die Jugendkriminalität über-

betone. 

 

Bewertung von Szenario 3 

Insbesondere das dritte Szenario wurde von den Workshopteilnehmern in Zweifel gezogen: 

Die hier angenommene großflächige Verlagerung der von Jugendlichen begangenen Strafta-

ten vom realen in den virtuellen Raum wurde als wenig plausibel angesehen. Auch die im 

Szenario implizierte These, dass die Entwicklung der Jugendkriminalität in der kommenden 

Dekade im Wesentlichen durch technologischen Fortschritt gesteuert ist, bewährt sich aus 

Sicht der Experten nicht. 

Für die Betrachtung der Auswirkungen technologischer Entwicklungen sei eine sorgfältige 

Differenzierung nach Deliktsbereichen erforderlich: 

 Im Bereich der Urheberrechtsverletzungen sei davon auszugehen, dass es angesichts 

der Schwierigkeiten bei der Verfolgung illegaler Datentransfers Veränderungen der 

rechtlichen Situation geben werde, die sich auch auf den Umfang der registrierten 

Straftaten auswirken werden. Hier sei eine Tendenz zu einer „faktischen Nicht-

Kriminalisierung“ auszumachen. 

 Bei Betrugsdelikten im Internet seien die Hürden für Minderjährige recht hoch (durch 

die fehlende Geschäftsfähigkeit z. B. kein Besitz von Kreditkarten, kein erlaubter 

Handel bei Online-Auktionshäusern wie Ebay etc.), so dass hier mit keiner deutlichen 

Zunahme der Betrugshandlungen gerechnet wird. Ein Zuwachs sei eher bei Heran-

wachsenden und Jungerwachsenen zu erwarten; aufgrund der sich ausweitenden Tat-
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gelegenheiten wurde an diesem Punkt von den Workshopteilnehmern ein erhöhtes 

Kriminalitätspotential bestätigt. 

 Im Hinblick auf physische Gewalt sei die Annahme einer Verlagerung in den virtuel-

len Raum wenig realistisch. Der Konsum gewalthaltiger Medien komme als verstär-

kender Einflussfaktor für Jugendgewalt in Betracht, hier sei jedoch die Milieuspezifi-

tät der Effekte dieses Medienkonsums zu beachten. Die Experten gehen davon aus, 

dass insbesondere Jugendliche aus sozial benachteiligten Milieus negativ von gewalt-

haltigen Medien beeinflusst werden (die kleine Gruppe der oftmals aus eher „bürgerli-

chem“ Milieu stammenden Amoktäter stellt hier möglicherweise eine Ausnahme dar). 

Insgesamt seien die Ursachen von Gewalt jedoch eher in familialen und sozialen Prob-

lemlagen zu suchen, die sich in bestimmten Milieus konzentrierten. Eine Zunahme 

dieser Milieus würde dementsprechend ein verstärktes Kriminalitätsaufkommen nach 

sich ziehen. Solche Entwicklungen seien weit eher entscheidend für das Kriminalitäts-

aufkommen als technischer Fortschritt und Medienkonsum. Auch bei Gewaltdelikten, 

bei denen Neue Medien eine Rolle spielen – etwa Körperverletzungen, die mittels 

Handy- oder Videokamera gefilmt werden („Happy Slapping“) – sei die technologi-

sche Entwicklung zwar für die konkrete Erscheinungsform entscheidend, jedoch nicht 

dafür, ob jemand Täter wird oder nicht. 

 Eine Zunahme der Kriminalität sei aufgrund der günstigen Tatgelegenheiten, die sich 

im virtuellen Raum ergeben, im Bereich der politisch motivierten Kriminalität / Pro-

pagandadelikte sowie bei psychischen Aggressionsdelikten wie Cybermob-

bing/Cyberbullying zu erwarten. 

 Eine neuartige Entwicklung sei daneben die Möglichkeit für Jugendliche, mittels mo-

derner Kommunikationstechnologien spontane Zusammenschlüsse größerer Perso-

nengruppen zu organisieren (vgl. etwa das Phänomen des so genannten Flashmobs). 

Hieraus möglicherweise auch resultierende gemeinschaftlich begangene Gewalttaten 

stellten neue Anforderungen an die Polizeiarbeit dar, da auf sie nur mit hohem (Re-

cherche-)Aufwand kurzfristig zu reagieren sei. 

Insgesamt wurde Szenario 3 als differenzierungsbedürftiges Teilszenario betrachtet, das die 

zu erwartenden auch polizeilich relevanten primären Entwicklungslinien der Jugendkriminali-

tät nur teilweise wiedergibt. Eine Einbettung des Szenarios in eine Betrachtungsweise, die 

ökonomische, soziale, kulturelle und Bildungsfaktoren berücksichtigt, sei unabdingbar. Mög-

lichkeiten der Gegensteuerung hinsichtlich zukünftiger Kriminalitätsphänomene im virtuellen 
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Raum lägen etwa in der Förderung der Medienkompetenz sowohl bei Kindern und Jugendli-

chen als auch bei Eltern, Lehrern und nicht zuletzt bei der Polizei. Verbesserte technische Si-

cherungen könnten zu einer Reduktion von Tatgelegenheiten und zur Erhöhung des Entde-

ckungsrisikos beitragen. Darüber hinaus könnten rechtliche Anpassungen hin zu einer 

stärkeren Providerverantwortlichkeit eine geeignete Maßnahme sein, um Kriminalität im vir-

tuellen Raum entgegenzuwirken. 

 

Bewertung von Szenario 1 

Hinsichtlich des ersten Ausgangsszenarios kamen die Teilnehmer zu dem Ergebnis, das Sze-

nario einer weitgehenden Fortschreibung des Status quo sei nur in Teilen realistisch; wahr-

scheinlicher sei – wie in Szenario 2 beschrieben – eine zunehmende gesellschaftliche Polari-

sierung. Bestimmte Entwicklungsaufgaben wie die Vorbereitung auf Ehe/Familienleben und 

auf eine berufliche Karriere oder das Erstreben und Erreichen eines sozial verantwortlichen 

Verhaltens würden von manchen jungen Menschen nur unzureichend erfüllt. Gegen ein Sta-

tus-quo-Szenario spreche zudem, dass sich die Ausweitung der Jugendphase voraussichtlich 

weiter fortsetzen werde: Die Ausbildung dauere länger, soziale Bindungen würden später ein-

gegangen, und auch der Anteil derjenigen, die gar keine festen Bindungen mehr eingingen, 

steige an. Hier zeichne sich ein grundlegender gesellschaftlicher Wandel ab. 

Hinsichtlich der im Szenario angenommenen Aufhellung des Dunkelfeldes gab es unter-

schiedliche Meinungen. Die Mehrheit der mit diesem Szenario befassten Teilnehmer war der 

Ansicht, das Anzeigeverhalten werde durch die höhere Sensibilisierung der Bevölkerung in 

der Tat weiter steigen. Doch auch gegenteilige Meinungen wurden vertreten: Die Gewaltak-

zeptanz in der Bevölkerung sei bereits zurückgegangen; dieser Prozess sei weitgehend abge-

schlossen, so dass ein noch weiterer Anstieg der Anzeigebereitschaft nicht zu erwarten sei. 

Zudem kontaktierten z. B. bei den unter 14-Jährigen die Geschädigten zur Konfliktregulie-

rung eher die Eltern des Schädigers als die Polizei, so dass die im Szenario angenommenen 

vermehrten Anzeigen gegenüber Nicht-Strafmündigen ebenfalls in Frage zu stellen seien. Bei 

Sexualdelikten wurde dagegen übereinstimmend eine steigende Anzeigebereitschaft erwartet. 

Als einer der problematischsten Aspekte dieses Szenarios wurde die Annahme einer gleich-

bleibenden Deliktsstruktur gesehen. Diese sei generell kaum prognostizierbar, ein vorherr-

schendes Problem hierbei sei die zu geringe Menge an Erkenntnissen aus der Dunkelfeldfor-

schung. So seien selbst in der Vergangenheit liegende Veränderungen einzelner 
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Deliktsbereiche schwer zu beurteilen. Beispielsweise sei beim Ladendiebstahl als einem im 

Hellfeld abnehmenden Delikt schwer einzuschätzen, inwieweit sich hier ein tatsächlicher 

Rückgang, eine Verschiebung in andere, verwandte Deliktsbereiche und/oder ein Rückgang 

der Kontrolle widerspiegelten. Dunkelfelddaten aus Schülerbefragungen deuteten zwar auf 

einen Rückgang des Delikts Ladendiebstahl hin, dennoch sei eine abschließende Beurteilung 

problematisch. Hinweise auf Veränderungen in der Deliktsstruktur wurden am ehesten in Ver-

bindung mit Entwicklungen gesehen, wie sie in Szenario 2 angenommen werden. 

 

Bewertung von Szenario 2 

Als realistischste anzunehmende Entwicklung wurde eine wie in Szenario 2 zugrunde gelegte 

gesellschaftliche Polarisierung angesehen. Dem Ausgangsszenario wurden einige Ergänzun-

gen hinzugefügt. Dass die im Szenario geschilderte „Verschiebung“ der Jugendkriminalität in 

„Problemmilieus“ sich räumlich besonders in benachteiligten Stadtteilen der Großstädte und 

Ballungszentren konzentrieren wird, wurde von den anwesenden Experten bejaht. Der Urba-

nisierungsgrad alleine sei jedoch kein ausreichendes Kriterium. Auch in ländlichen Regionen 

gebe es Entwicklungen, die die Entstehung von Kriminalität beeinflussen könnten. Eine wei-

tere Ausdünnung ländlicher strukturschwacher Regionen führe etwa zu reduzierten Angebo-

ten zur Freizeitgestaltung für Jugendliche; es bestehe die Gefahr, dass diese Lücke – insbe-

sondere in Ostdeutschland – durch rechtsextreme Gruppen ausgefüllt werde. Zudem könne 

eine künftig zu geringe Polizeidichte in ländlichen Regionen delinquentes Verhalten begüns-

tigen. 

Bei den Großstädten seien insbesondere solche Städte gefährdet, die Schwierigkeiten mit dem 

Prozess des Strukturwandels hin zu einer postindustriellen Stadt haben. Zu den Phänomenen, 

von denen solche Städte betroffen sind, gehören etwa Arbeitsplatzabbau, Abwanderung quali-

fizierter Kräfte, Alterung der Bevölkerungsstruktur sowie Wohnungs- und Gebäudeleerstände 

(vgl. u. a. Bertelsmann Stiftung, 2006; Kühn & Liebmann, 2009; Roberts & Sykes, 2000). 

Gerade in Städten, die – wie im Ruhrgebiet und in Ostdeutschland – in der Vergangenheit 

eine starke Ausrichtung auf die Schwerindustrie hatten, sei die erfolgreiche Bewältigung die-

ses Strukturwandels eine wichtige präventive Ressource, weil infolge der beschriebenen Ent-

wicklungen auch eine zunehmende Kriminalität zu befürchten sei. Auch zunehmende Woh-

nungsleerstände durch den Bevölkerungsrückgang in solchen Städten wurden als 

Entstehungsfeld für zukünftige Jugendkriminalität gesehen: Leerstehende Wohnblöcke und 

Gebäude seien der informellen Sozialkontrolle weitgehend entzogen und könnten als Rück-
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zugsmöglichkeit für kriminelle Jugendliche genutzt werden. Hierdurch sei insbesondere mit 

Vandalismus und Brandstiftungsdelikten zu rechnen. In marginalisierten großstädtischen 

Räumen könne es darüber hinaus zu einer Renaissance der „Hausbesetzerszene“ kommen. 

Wie in Kap 2.3.1 dargestellt, können diese Ergebnisse nicht als Aussage über die rein quanti-

tative Verteilung von Phänomenen gelesen werden – also nicht etwa in dem Sinne, dass die 

Mehrzahl aller Jugendstraftaten künftig aus sozial segregierten Milieus begangen wird. Den-

noch zeigt sich hier eine Relevanzaussage, in der solche „Multiproblemmilieus“ als eines der 

bedeutendsten Problemfelder hinsichtlich zukünftiger Jugendkriminalitätsphänomene angese-

hen werden. 

2.3.3 Zweiter Szenario-Workshop am 20. und 21. Juli 2010 

Fragestellung und Ausgangsszenario 

Da im Abschlussplenum des ersten Workshops weitgehende Einigkeit darüber herrschte, dass 

ein Szenario, in dessen Zentrum eine – auch kriminalitätsrelevante – „Polarisierung jugendli-

cher Milieus“ steht, das wahrscheinlichste sei, wurde eine überarbeitete Version dieses Szena-

rios zum Ausgangspunkt für den zweiten Workshop genommen. In drei wiederum interdiszi-

plinär besetzten Kleingruppen wurden Handlungsoptionen im präventiven und repressiven 

Bereich erörtert, die sich aus dem Szenario für die Ausgestaltung der Prävention und Kontrol-

le von Jugendkriminalität in der kommenden Dekade ergeben. Die Hauptfrage war dement-

sprechend, wie die Polizei den im Szenario beschriebenen Entwicklungen und zu erwartenden 

Problemlagen möglichst effektiv begegnen könne. Folgendes Szenario bildete die Grundlage 

für die Diskussion: 

 

Phänomenszenario „Jugendkriminalität“ für das Jahr 2020 

Das Erscheinungsbild der Jugendkriminalität ist auch im Jahr 2020 in erster Linie durch Massendelikte eher 

geringer Schwere gekennzeichnet. Sie hat in der Mehrzahl der Fälle episodischen Charakter und verfestigt sich 

nur selten zu kriminellen Karrieren. Während die Kriminalitätsbelastung der Mehrheit der Jugendlichen gegen-

über 2010 eine leicht abnehmende Tendenz zeigt, kommt es in einigen sozialen Milieus zu einem Anstieg krimi-

neller Aktivitäten, insbesondere was die Straßen- und Gewaltkriminalität betrifft. Die Tatverdächtigenbelas-

tungszahl der Jugendlichen bleibt weitgehend konstant, das Jugendkriminalitätsaufkommen nimmt – 

entsprechend der insgesamt sinkenden Zahl Jugendlicher – ab. Hinter diesem Gesamttrend vollziehen sich zahl-

reiche tatort-, delikts-, täter-, opfer- und altersspezifische Entwicklungen. 

Der Anteil von Kindern und Jugendlichen, die in Haushalten mit ungünstigen und multiplen kriminogenen Rah-

menbedingungen und Familienkonstellationen aufwachsen, steigt infolge zunehmender sozialer Ungleichheit 
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und Exklusion. Hier ist die Wahrscheinlichkeit, Opfer und/oder Täter einer Straftat zu werden, im Vergleich zum 

Rest der Bevölkerung hoch. Die häufig von Sozialtransfers abhängigen Milieus, in denen Gewaltanwendung 

vielfach als legitime Strategie der Konfliktbewältigung gesehen wird, konzentrieren sich räumlich in benachtei-

ligten Stadtteilen von Großstädten und Ballungszentren. In diesen „sozialen Brennpunkten“ ist der Anteil von 

Jugendlichen an der Bevölkerung vergleichsweise hoch. Hier lebt auch die Mehrheit der Mehrfach- bzw. dauer-

haften Intensivtäter. 

Bei den unter ungünstigen Sozialisationsbedingungen aufwachsenden und stärkeren kriminogenen Einflüssen 

ausgesetzten Jugendlichen verändern sich die Parameter krimineller Karrieren im Vergleich zu den heute vor-

herrschenden: Im Jahr 2020 ist in dieser Gruppe im Vergleich zu heute ein höherer Anteil (Prävalenz) an Jugend-

lichen kriminell aktiv und beginnt früher im Lebensverlauf, Delikte zu begehen. Die Ausweitung der Jugendpha-

se schlägt sich insbesondere in einem verlängerten Verbleib in kriminellen Handlungsmustern nieder, da für 

diese Risikogruppe die Schutzfaktoren beruflicher, sozialer und partnerschaftlicher Bindung erst später im Le-

benslauf einsetzen – oder gar nicht erreicht werden. 

Jugendliche, die unter günstigen Sozialisationsbedingungen aufwachsen, werden weniger kriminell in Erschei-

nung treten als heute und darüber hinaus in einem stärkeren Maße für Gewalt sensibilisiert sein. Es kommt zu 

einer „Polarisierung“ der Werteorientierungen von Jugendlichen: denjenigen, die eher bereit sind, Gewalt auszu-

üben, stehen jene Jugendlichen gegenüber, die Gewalt ablehnen und eher bereit sind, gewalttätiges Verhalten zur 

Anzeige zu bringen. 

Es kommt zu Veränderungen der Deliktsstruktur. Betrügerische Delikte über das Internet nehmen vor allem bei 

Heranwachsenden und jungen Erwachsenen zu. Bei den unter 18-Jährigen wirken die beschränkte Geschäftsfä-

higkeit und die Nichtverfügbarkeit von Kredit- und Scheckkarten als Barrieren für die Begehung entsprechender 

Delikte. Jenseits der Vermögensdelikte eröffnen Neue Medien neue Tatgelegenheiten – z. B. im Bereich psychi-

scher Gewalttaten, da die Hemmschwelle ohne Face-to-Face-Kontakt niedriger ist, bei Propagandadelikten, de-

ren Inhalte schneeballartig Verbreitung finden, oder bei gemeinschaftlich begangenen Gewalttaten, die aus spon-

tanen, schwer kontrollierbaren Zusammenschlüssen vieler Personen entstehen können. 

Durch die Schrumpfungstendenzen in einigen Großstädten – vor allem ehemalige Industriestädte, die den Struk-

turwandel nicht meistern konnten, und ostdeutsche Großstädte – kommt es zu einer hohen Zahl an Wohnungs- 

und Gebäudeleerständen. Leerstehende Wohnblöcke und Gebäude – der informellen Sozialkontrolle weitestge-

hend entzogen – werden als Rückzugsmöglichkeit für kriminelle Jugendliche genutzt. Hier kommt es im Jahr 

2020 vermehrt zu Vandalismus und Brandstiftung. Der Mangel an Freizeitangeboten in ländlichen struktur-

schwachen Regionen wird von politisch rechten Gruppierungen instrumentalisiert; es kommt hier zu einem An-

stieg von Propagandadelikten. In marginalisierten großstädtischen Räumen werden vermehrt Gewaltdelikte au-

tonomer linker und rechter Gruppen begangen; es kommt zu einem Wiedererstarken der Hausbesetzerszene und 

der um sie herum oszillierenden Kriminalität. 

 

Die Grundannahme des Szenarios – eine zunehmende gesellschaftliche Spaltung in eine O-

ber-/Mittelschicht einerseits und sozial exkludierte Bevölkerungsgruppen andererseits mit 

sich daraus ergebender differentieller Kriminalitätsbelastung – wurde von den Workshopteil-

nehmern bestätigt. Es wurde ergänzt, dass innerhalb der stärker belasteten, marginalisierten 

Gruppe nochmals zu unterscheiden sei zwischen „Nicht-Integrierten“ und „überforderten Fa-

milien“, dass man also nicht von einer homogenen Gruppe mit hohem Kriminalitätsrisiko 

ausgehen könne (zur sozialräumlichen Polarisierung siehe auch Kapitel 2.4.5). 
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Zielgruppenspezifische Präventionsansätze 

Wenn gesellschaftliche Exklusion der zentrale Risikofaktor für schwere Formen und Verläufe 

von Jugendkriminalität sei, so lege dies insbesondere Maßnahmen der Primärprävention nahe. 

Diese müssten an spezifischen Zielgruppen sowie an regionalen und lokalen Gegebenheiten 

ausgerichtet werden. Die Mehrheits-Jugendlichen bzw. „Mainstreamgesellschaft“, bei der im 

Szenario eine weitgehende Entschärfung der Jugendkriminalitätsproblematik angenommen 

wird, sollten dementsprechend nicht die primäre Zielgruppe polizeilicher Prävention sein 

bzw. seien hier keine besonderen Neuausrichtungen in der Präventionsarbeit erforderlich. 

Für eine solche zielgruppenspezifische Prävention sei es wichtig, die Zielgruppe zu identifi-

zieren, d. h. Indikatoren festzulegen und Verfahren zu bestimmen, wie und durch wen Risiko-

faktoren erkannt und wie sie an wen kommuniziert werden können. Als zentrale Differenzie-

rungsmerkmale wurden Bildung, soziale Herkunft und Arbeitsmarktzugang genannt. 

Insbesondere Bildung sei die entscheidende Schlüsselressource zum Eröffnen von Chancen 

und im Übergang zur Dienstleistungs- und Informationsgesellschaft in immer höherem Maße 

die Voraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe. Bildungsmerkmale hätten somit einen ho-

hen Indikatorwert, um Kriminalitätsrisiken zu erkennen. Daher könne etwa Lehrern Bedeu-

tung beim Erkennen von Problemlagen zukommen. Auch Mentoring-Programme für Kinder 

aus schwierigen Verhältnissen, bei denen gefährdeten Jugendlichen ehrenamtlich tätige er-

wachsene Mentoren zugewiesen werden (z. B. „Big Brothers Big Sisters“, vgl. Grossman & 

Tierney, 1998), wurden als mögliches Konzept diskutiert, da die fehlende Erziehungskompe-

tenz mancher Eltern ein Problem sei. Im Hinblick auf die Polizeiarbeit wurde diskutiert, dass 

die dezentrale Organisationsebene zu stärken sei, um im Bedarfsfall Maßnahmen besser an 

die lokalen Gegebenheiten anpassen zu können. Auch wurde eine bisweilen fehlende Passung 

zwischen räumlichen Zuständigkeiten der Polizei und sozialräumlichen oder kriminalgeogra-

phischen Bereichen thematisiert. 

Wo Primärprävention nicht greife – so die Experten weiter –, sei ein Verbinden von präventi-

ven und repressiven Elementen sinnvoll. Im Hinblick auf die angenommene gesellschaftliche 

Polarisierung sei es sinnvoll, polizeiliche Ressourcen besonders auf schwere Fälle von Ju-

gendkriminalität/Jugendgewalt zu lenken, während hinsichtlich der episodenhaften Bagatell-

kriminalität frühestmögliche Diversion das richtige Vorgehen sei. Dementsprechend gelte es, 

die in allen Bundesländern vorhandenen Konzepte für Mehrfach- und Intensivtäter weiter 

auszubauen und weiter zu entwickeln. Wichtig sei es vor allem, kriminalitätsauffällige Kinder 

und Jugendliche frühzeitig zu erkennen. Hierbei solle nicht nur auf Jugendliche geachtet wer-
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den, die bereits die (noch besser zu definierenden) Kriterien der Intensivtäterschaft erfüllen, 

sondern man müsse versuchen zu erkennen, wer durch sein Verhalten auf eine solche Ent-

wicklung hinsteuere (Schwellentäter). Um den Informationsfluss zu verbessern, sollte die 

Vernetzung der Polizei mit anderen kommunalen Institutionen weiter ausgebaut werden. 

Als ausbaufähig und erfolgversprechend wurden insbesondere folgende Konzepte angesehen: 

 Häuser des Jugendrechts,28 d. h. die Zusammenführung von Polizei, Staatsanwalt-

schaft, Jugendgerichtshilfe und freien Trägern „unter einem Dach“, um kurze Informa-

tionswege zu schaffen und Verfahrensabläufe zu optimieren 

 Fallkonferenzen, d. h. institutionen- und ressortübergreifende Sitzungen, in denen Po-

lizei, Schulbehörde, Sozialbehörde und Jugendamt als zentrale Akteure die Vorge-

hensweise betreffend eines Jugendlichen abstimmen 

 Ausbau spezialisierter Formen der Jugendbewährungshilfe 

 Maßnahmen zur Verfahrensbeschleunigung: So soll einerseits die Zeitspanne zwi-

schen Tat und Sanktion möglichst kurz gehalten werden, damit dem Täter die Verbin-

dung bewusst bleibt, andererseits das justizielle Verfahren generell kurz gehalten wer-

den, um Stigmatisierungseffekte zu reduzieren. 

 Peer-Mediationsprogramme, d. h. Programme, in denen bei schulischen Konflikten 

die Konfliktregelung durch geschulte Mitschülerinnen und Mitschüler unterstützt 

wird. Die Gespräche laufen nach festen Regeln und mit einer Phasenstruktur ab. Me-

diatoren unterstützen die Streitenden beim Finden einer für beide Seiten akzeptablen 

Lösung (zu Peer-Mediationsprogrammen vgl. u. a. Hauk, 2002; Jefferys-Duden, 2002; 

zur Evaluation entsprechender Maßnahmen Orpinas, Kelder, Frankowski, Murray, 

Zhang & McAlister, 2000). 

Hinsichtlich der Fallkonferenzen wurde das Problem des Datenschutzes diskutiert. Das Sozi-

algeheimnis, verankert in § 35 Abs. 3 SGB I, ist eine wesentliche Voraussetzung für eine er-

folgreiche Arbeit der Jugendhilfe, weil die Verschwiegenheitspflicht der Sozialleistungsträger 

– hier insbesondere der Jugendhilfe – das Vertrauensverhältnis zwischen Sozialarbeitern und 

Jugendlichen unterstützt. Bei aller nötigen Vorsicht im Umgang mit diesem Thema sei im 

Zusammenhang mit dieser Geheimhaltungspflicht jedoch auch das Problem festzustellen, dass 

in bestimmten Fällen ein sinnvoller Informationsaustausch etwa über die Lebensumstände 

                                                 
28  Vgl. dazu etwa Feuerhelm (2000a), Dorfner (2003). 
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eines Jugendlichen sehr erschwert werde. Für Polizeibeamte sei es auch unbefriedigend, wenn 

sie etwa vom Jugendamt keine Rückmeldung über den weiteren (Besserungs-)Verlauf von 

Jugendlichen erhielten. Auch im Hinblick auf die im Zusammenhang mit dem unbestimmten 

Rechtsbegriff des Sozialgeheimnisses entstandene große Bandbreite der Rechtsprechung sei 

es sinnvoll zu klären, in welchen Fällen der Datenschutz hinter anderen Rechtsgütern zurück-

stehen könne, so dass z. B. bei der Gefahr des Abgleitens eines Jugendlichen in eine kriminel-

le Karriere ein frühzeitiger Informationsaustausch zwischen verschiedenen Akteuren stattfin-

den könne. 

In Bezug auf das vernetzte Arbeiten, welches als wesentliche Voraussetzung für die effiziente 

Bekämpfung zukünftiger Problemlagen gesehen wurde, wurde noch ein weiteres Problem 

angesprochen: Die interdisziplinäre und interinstitutionelle Zusammenarbeit etwa in Fallkon-

ferenzen stehe vor der Schwierigkeit, dass die unterschiedlichen Arbeitsweisen und -logiken 

der verschiedenen beteiligten Berufsfelder sich oft schwierig miteinander vereinbaren ließen 

und gegenseitige Unkenntnis eine fruchtbare Kooperation erschwere. Als mögliche Lösung 

wurden gemeinsame Aus- bzw. Weiterbildungsmodule vorgeschlagen, in denen gemeinsame 

Arbeitsgrundlagen für die Bereiche Polizei, Sozialarbeit, Justiz und Lehramt geschaffen wer-

den könnten. 

Für besondere Problemgruppen seien ggf. speziellere abgestimmte Konzepte erforderlich. 

Hier wurden etwa politisch motivierte junge Täter genannt, für die etwa Aussteigerprogram-

me sowie die bessere Aufklärung der Strukturen, in denen sie sich bewegten, geeignete Maß-

nahmen seien. Auch für Jugendliche in Strukturen, die der organisierten Kriminalität ähnlich 

seien, sollten spezielle Konzepte entwickelt werden, ebenso im Falle von nicht-

integrationswilligen „Familienclans“. 

Für die Kriminalitätsproblematik in und im Umfeld von leerstehenden Gebäuden, in denen 

(und aus denen heraus) vermehrt Straftaten begangen werden könnten, wurde zum einen de-

ren rascher Rückbau empfohlen, zum anderen könnten alternative und kreative Nutzungsmög-

lichkeiten gesucht werden. So wurde beispielsweise vorgeschlagen, dass Jugendliche diese 

Leerstände in eigenverantwortlichen Projekten einer legalen Nutzung zuführen. 

 

Zukünftiger Ressourcenbedarf bei der Polizei 

Eine große Schwierigkeit für die Prävention und Kontrolle von Jugendkriminalität liegt nach 

Auffassung der Experten im eingeschränkten Zugang der Polizei zu Jugendmilieus (mit und 
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ohne Migrationshintergrund). Die Polizei benötige insbesondere verbesserte Sprachkompe-

tenzen, interkulturelle Kompetenzen sowie „jugendspezifische“ EDV-Kompetenzen, um ein 

besseres Verständnis für die Lebenswelt der Jugendlichen zu entwickeln. Auch der polizeili-

chen Aus- und Weiterbildung in Bezug auf Jugendkriminalität wurde insgesamt ein hoher 

Stellenwert zugeschrieben. Eine sinnvolle Maßnahme sei zudem die verstärkte Integration 

von Beamten mit Migrationshintergrund in die Polizei, d. h. die Attraktivität des Berufsbildes 

für bislang in der Polizei unterrepräsentierte Gruppen sollte erhöht werden. Dadurch könnten 

in bestimmten Sozialräumen Polizisten mit spezifischen Milieukenntnissen eingesetzt werden, 

die sozusagen auf „soziokultureller Augenhöhe“ mit delinquenten Jugendlichen kommunizie-

ren könnten. 

In Bezug auf eine zu erwartende zunehmende Jugendkriminalität im virtuellen Raum wurde 

angemerkt, dass das Internet generell stärker in die Arbeitsabläufe der Polizei inkludiert wer-

den und die Polizei insgesamt eine stärkere Präsenz im Internet zeigen sollte. Sinnvoll für die 

polizeiliche Arbeit im Bereich Jugendkriminalität seien spezialisierte Jugendkommissariate 

mit Bezügen zur Kriminalprävention und gut ausgebildeten Beamten. Jugendkriminalität soll-

te als „Chefsache“ behandelt werden, d. h. sie solle in der strategischen Ausrichtung der Poli-

zei einen hohen Stellenwert einnehmen. Des Weiteren benötige die Polizei für eine effektive 

Kriminalitätsbekämpfung verlässliche Datengrundlagen. Als wichtige Informationsquellen 

wurden vor allem periodische Dunkelfeldbefragungen, optimierte kriminalstatistische Daten 

und Verlaufsstatistiken, wissenschaftliche Forschung zu praxisrelevanten Fragen sowie Be-

fragungen zum Sicherheitsempfinden der Bevölkerung und deren Vertrauen in die Polizeiar-

beit genannt. 

 

Stigmatisierung durch die Szenario-Formulierung? 

Auch wenn vereinzelt der Einwand vorgetragen wurde, das formulierte Zukunftsszenario ent-

halte zu viel vereinfachende „Gut-Böse-Malerei“ und die Gefahr der Brennpunktbildung sei 

in Deutschland nicht in dem beschriebenen Maße gegeben, fand die Grundaussage des Szena-

rios doch überwiegende Zustimmung. Zugleich wurde in der Abschlussdiskussion auf die Ge-

fahr der Stigmatisierung von Jugendlichen aus bestimmten Milieus hingewiesen, die eine un-

reflektierte Übernahme des Szenarios – in seinen (für Szenarien nicht unüblichen) verkürzten 

und vereinfachenden Formulierungen – mit sich bringen könnte. Bildung, Einkommen und 

Wohnort würden zwar zu Recht als hauptsächliche Risikofaktoren für Kriminalität angesehen; 

im schlimmsten Fall könne ein solches polarisierendes Meinungsbild jedoch so sehr gesell-
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schaftlich verinnerlicht werden, dass betroffene Jugendlichen selbst gar keine Hoffnung mehr 

auf ein Aufbrechen dieses „Teufelskreises“ hätten. Das Szenario käme in diesem Fall einer 

sich selbst erfüllenden Prophezeiung gleich. Das Szenario solle im Hinblick auf seine Festle-

gung auf einen bestimmten Personenkreis kritisch reflektiert werden: Auch Jugendliche aus 

anderen Schichten würden delinquent; eine kriminalpolitische Ausrichtung allein auf das un-

tere Milieu sei somit problematisch. Allerdings wurde insbesondere von Workshopteilneh-

mern aus den Reihen der Polizei bestätigt, dass die im Szenario dargestellten Probleme dem 

Polizeialltag in hohem Maße entsprächen. Was dort beschrieben werde, könne etwa am Bei-

spiel Berliner Stadtteile beobachtet werden. Trotz der durchaus vorhandenen Gefahr der Stig-

matisierung dürfe nicht der umgekehrte Fehler gemacht werden, vorhandene Probleme zu 

tabuisieren. Insgesamt sei es folglich entscheidend, die richtige Balance zu finden zwischen 

der notwendigen Kontrolle von Jugendkriminalität in belasteten Gebieten und der dadurch 

gleichzeitig drohenden negativen Auswirkungen in Form von Stigmatisierungsprozessen. 

 

Prävention als gesamtgesellschaftliche Aufgabe 

Der Fokus des Workshops lag auf den Perspektiven für die polizeiliche Prävention und Kon-

trolle von Jugendkriminalität, die sich aus dem formulierten Szenario ergeben. Die Teilneh-

mer betonten darüber hinaus immer wieder, dass Prävention als gesamtgesellschaftliche Auf-

gabe gesehen werden und die Arbeit der Polizei in gesellschaftliche und politische 

Maßnahmen eingebettet sein müsse. Wenn sich tatsächlich eine sozialräumliche Verfestigung 

von Problemlagen – wie im Szenario angenommen – abzeichne, so müsse es letztlich das Ziel 

sein, die Entstehung solcher marginalisierten Räume und ethnisch bzw. kulturell abgeschotte-

ten Milieus so weit als möglich zu verhindern. Hierzu müsse vor allem die Integration von 

Migranten in der Gesamtgesellschaft gefördert werden. Es gelte darauf hinzuwirken, dass 

Stadtviertel ethnisch nicht zu homogen besetzt werden. Auch die Bedeutung städtebaulicher 

Maßnahmen für Kriminalprävention wurde hervorgehoben. Erfolgreiche Prävention könne 

nur gelingen, wenn die Polizei und andere gesellschaftliche Institutionen zusammenarbeiteten. 

Zentrale Partner der Polizei seien hierbei vor allem das gesamte Bildungssystem sowie die 

Jugend- und Sozialarbeit. 
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2.3.4 Zusammenfassung 

Die Teilnehmer der beiden Szenario-Workshops kamen zu dem Ergebnis, dass die zentrale 

Herausforderung für die Polizei bis zum Jahr 2020 nicht in einem quantitativen Zuwachs der 

Jugendkriminalität bestehen wird, auch nicht in einer grundsätzlich wachsenden Schwere der 

Jugendgewalt. Die Mehrheit der Jugendlichen wird sich 2020 in ihrem Kriminalitätsaufkom-

men gegenüber 2010 kaum verändert haben. Der demographische Wandel mit dem Rückgang 

der absoluten Zahl Jugendlicher wird insofern quantitativ tendenziell entlastend wirken. Je-

doch wird es aus Sicht der Teilnehmer zu einer Konzentration von Jugendkriminalität in 

„Problemmilieus“, insbesondere in benachteiligten Stadtteilen in Großstädten und Ballungs-

gebieten, kommen. Damit verknüpft ist die Einschätzung zunehmender gesellschaftlicher 

Spaltungs- bzw. Segregationstendenzen. 

Als Konsequenz für die Ausgestaltung der Prävention und Kontrolle von Jugendkriminalität 

sehen die Teilnehmer einen Vorrang der Primärprävention, die jedoch von Beginn an stark 

zielgruppenorientiert erfolgen soll. Bezüglich einer Sekundär- oder Tertiärprävention sei ins-

besondere eine Weiterentwicklung der Programme für Mehrfach- und Intensivtäter sowie für 

Schwellentäter sinnvoll. Ohne die Gefahr möglicher Stigmatisierungs- und Etikettierungspro-

zesse aus den Augen zu verlieren, sollten polizeiliche Ressourcen auf im Sinne erhöhter Kri-

minalitätsbelastung besonders gefährdete Jugendliche und Bevölkerungsgruppen gelenkt wer-

den. Darüber hinaus wurden spezifische Maßnahmen befürwortet, die – wie Häuser des 

Jugendrechts und Fallkonferenzen – eine gute Vernetzung der Polizei mit anderen Akteuren 

voraussetzen. 

Im Hinblick auf die Ressourcen, die die Polizei benötigt, um den zu erwartenden Herausfor-

derungen im Bereich der Jugendkriminalität entgegentreten zu können, wurden etwa speziali-

sierte Jugendkommissariate mit Bezügen zur Kriminalprävention und speziell ausgebildeten 

Beamten als sinnvolles weiter auszubauendes Konzept gesehen. Hervorgehoben wurde zudem 

die Bedeutung interkultureller Kompetenz sowie „jugendspezifischer“ EDV-Kompetenzen 

innerhalb der Polizei. Um die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen mit Jugendlichen be-

fassten Akteuren und Institutionen – etwa aus den Bereichen Polizei, Sozialarbeit, Justiz und 

Lehramt, deren Vernetzung als wesentliche Grundlage für die Bekämpfung zukünftiger Prob-

lemlagen gesehen wurde – zu verbessern, seien etwa gemeinsame Aus- und Weiterbildungs-

module sinnvoll, durch die die gegenseitige Unkenntnis der verschiedenen Arbeitsweisen und 

-einstellungen abgebaut werden könne. 
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2.4 Leitfadengestützte Experteninterviews 

2.4.1 Methodische Vorbemerkungen 

Eine bundesweite Betrachtung von Jugendkriminalität klammert – zwangsläufig – regionale 

Besonderheiten und Unterschiede aus. Sozialisationsbedingungen und Gelegenheitsstrukturen 

– als zwei wichtige Einflussfaktoren von (Jugend-)Kriminalität – verändern sich zum Teil 

gravierend mit dem Urbanisierungsgrad des Wohnortes. Zudem spielen nach der „Pyramide 

der sozialen Kontrolle“ (Bannenberg & Rössner, 2005, S. 45) die Instanzen, die im alltägli-

chen Lebensumfeld verankert sind, eine große Rolle beim Normlernen bzw. Normbruch. 

Deswegen lag es nahe, die bundesweite Betrachtung durch eine Regionalstudie zu erweitern, 

in der ein großstädtischer Ballungsraum einem klein- bis mittelstädtischen Ort mit ländlichen 

Strukturen gegenübergestellt wird. Damit das zentrale Unterscheidungskriterium „Urbanisie-

rungsgrad“ nicht durch andere Struktur- und Kulturmerkmale zu stark überlagert wird – wie 

dies etwa bei einem Nord-Süd oder Ost-West-Vergleich zwangsläufig der Fall gewesen wäre 

–, wurden zwei Regionen im Norden Deutschlands ausgewählt. 

Neben dieser inhaltlichen Ergänzung der bisherigen Untersuchungsbausteine fand gleichzeitig 

auch eine methodische Ergänzung statt. Anstelle einer zunächst vorgesehenen, auf zwei Regi-

onen und auf jeweils ca. 40 Teilnehmer begrenzten Delphi-Befragung mit einem spezifizier-

ten Fragebogen wurden leitfadengestützte Interviews mit Experten aus diesen beiden Regio-

nen geführt. Im Verlauf des Projekts hatte sich die Einschätzung durchgesetzt, dass derartige 

Interviews auf lokaler Ebene ein präziseres Eingehen auf die spezifischen örtlichen Bedin-

gungen ermöglichen werden. Mit Experteninterviews wurde ein qualitatives Instrument ein-

gesetzt, um insbesondere auch die Befunde aus der vorausgegangenen stärker standardisierten 

bundesweiten Delphi-Befragung zu ergänzen und zu vertiefen. 

Im Rahmen der Regionalstudie standen folgende Fragestellungen im Vordergrund: 

 Wie nehmen die lokalen Akteure Umfang, Ausmaß und Erscheinungsformen von Ju-

gendkriminalität wahr? 

 Welche Entwicklungen und Veränderungen beobachten sie in den vergangenen Jah-

ren, was das Alter, das Geschlecht, die soziokulturelle Herkunft, das Deliktsaufkom-

men, die Deliktsart, die Deliktsschwere und die Vorgehensweise jugendlicher Straftä-

ter betrifft? 
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 Welche Entwicklungen und Veränderungen halten sie bis zum Jahr 2020 für wahr-

scheinlich? 

 Welche dieser prognostizierten Entwicklungen und Veränderungen bedürfen einer 

verstärkten Aufmerksamkeit durch Kontrollinstanzen und machen ggf. eine Umorien-

tierung oder Neuausrichtung bei der Bekämpfung und Vorbeugung von Jugendkrimi-

nalität notwendig? 

Dementsprechend umfasste der Leitfaden die fünf zentralen Themenblöcke: 

 Aktuelles Lagebild der Jugend(gewalt)kriminalität 

 Entwicklungen von Jugend(gewalt)kriminalität (retrospektiv) 

 Einflussfaktoren von Jugend(gewalt)kriminalität 

 Zukunft der Jugend(gewalt)kriminalität 

 Bekämpfung/Vorbeugung von Jugend(gewalt)kriminalität 

Die Strukturierung durch einen Leitfaden sollte eine gewisse Vergleichbarkeit und Gegen-

überstellung der Interviewaussagen ermöglichen. Gleichwohl diente der Leitfaden als flexibel 

zu handhabende Strukturierungshilfe und nicht als strikt einzuhaltender „Fahrplan“ für die 

Interviewführung. Die Fragestellungen wurden weitestgehend offen gehalten, um genügend 

Raum für individuelles Expertenwissen zu geben. Da es darum ging, möglichst viele Perspek-

tiven auf Jugendkriminalität zusammenzuführen, um ein umfassenden Bild der Ju-

gend(gewalt)kriminalität in den beiden Untersuchungsregionen erhalten, wurden wie auch 

schon bei der Delphi-Befragung Vertreter aus Polizei (inkl. zweier im Polizeibereich tätiger 

Wissenschaftler), Justiz, Jugendhilfe, Schulsozialarbeit, Jugendgerichtshilfe und Bewäh-

rungshilfe um ihre Meinungen und Einschätzungen gebeten. Die Gemeinsamkeiten und Un-

terschiede zwischen den einzelnen Sozialräumen innerhalb der beiden Regionen herauszuar-

beiten, war ebenfalls ein Anliegen, das dadurch realisiert wurde, dass Experten befragt 

wurden, deren Haupttätigkeitsschwerpunkt in verschiedenen Sozialräumen lag. 

Insgesamt wurden 31 Personen (7 Frauen, 24 Männer) interviewt. Acht Personen entfielen auf 

die großstädtische Region A und 14 auf die kleinstädtische Region B. Zusätzlich und zur Er-

gänzung der regionalen Perspektive wurden auf dem Deutschen Präventionstag am 10./11. 

Mai 2010 in Berlin sechs leitfadengestützte Einzel- und Gruppeninterviews mit insgesamt 

neun Experten geführt, die im Bereich der ambulanten und stationären Jugend(gerichts)hilfe 

und Gewaltprävention tätig sind und entsprechend einen sozialarbeiterischen Hintergrund ha-
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ben, aber nicht aus den beiden Untersuchungsregionen stammen. Die Dauer der Interviews 

variierte zwischen 17 und 51 Minuten. Die Interviews wurden als Gruppen- oder Einzelinter-

view ohne Anwesenheit Dritter durchgeführt. 

Alle Interviews wurden mit einem digitalen Aufnahmegerät aufgezeichnet und anschließend 

mit Hilfe des Programms „f4“ transkribiert. Die inhaltsanalytische Auswertung nach Mayring 

(2008) erfolgte mit Hilfe des Programms „MAXQDA“. Das aus dem Leitfaden abgeleitete 

Kategoriensystem wurde im Laufe des Auswertungsprozesses weiter verfeinert. Dabei wur-

den – in methodischer Anlehnung an Gläser & Laudel (2009) – bereits bei der Codierung 

nicht nur einzelne Stichworte/Merkmale markiert, sondern auch erste Zusammenhänge und 

Schlussfolgerungen, die von den Experten genannt wurden bzw. die sich aus den Aussagen 

interpretieren ließen. Der Code umfasste also eine knappe Zusammenfassung der in der Inter-

viewtextstelle enthaltenen Information (zum Paraphrasieren von Textstellen mit MAXQDA-

Software vgl. Kuckartz, 2010, S. 92ff.). 

Alle Personen- und Ortsnamen, die im Laufe der Interviews auftauchten, wurden anonymi-

siert. Die Personen aus der großstädtischen Region sind mit einem „A“, Personen aus der 

kleinstädtischen Region mit „B“ und die übrigen Personen mit „C“ gekennzeichnet. Um das 

Geschlecht der Interviewperson kenntlich zu machen, wurde ein „m“ oder „w“ benutzt. Die 

Nummerierung der Interviewpartner zur weiteren Unterscheidung erfolgte chronologisch nach 

dem Datum des Interviews. Die im Folgenden aufgeführten wörtlichen Zitate aus den Inter-

views haben exemplarischen Charakter und dienen als Illustration für die Interpretationen, die 

auf der Grundlage des gesamten Interviewmaterials erfolgten. 
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Tabelle 12:  Übersicht Interviewpartner 

 

Im Laufe der Datenerhebung stellte sich heraus, dass die Interviewpartner bei der Wiedergabe 

ihrer Einschätzungen nicht immer präzise und stringent zwischen ihrer medialen, beruflichen, 

privaten, regionalen und gesamtgesellschaftlichen Wahrnehmung zur bisherigen und zukünf-

tigen Entwicklung von Jugendkriminalität differenzierten und dieses „Wahrnehmungsknäuel“ 

auch durch Nachfragen nicht immer entwirrt werden konnte. Durch diese „Verschmelzung“ 

des persönlichen Erfahrungshintergrundes mit anderen Erfahrungsquellen verringerten sich 

die Analysemöglichkeiten hinsichtlich Unterschieden und Gemeinsamkeiten der beiden Un-

tersuchungsregionen bei der zukünftigen Entwicklung von Jugendkriminalität. Hinzu kam, 

dass die Wahrnehmungen und Einschätzungen der befragten Experten durchaus voneinander 

Nr. Interviewdatum Pseudonym Profession

1 21.04.2010 Am01 Polizei

2 26.04.2010 Am02 Polizei
3 28.04.2010 Am03 Polizei

4 28.04.2010 Am04 Polizei
5 10.05.2010 Cm01 Jugendhilfe

6 10.05.2010 Cw02 Jugendhilfe
7 10.05.2010 Cm03 Jugendhilfe

8 10.05.2010 Cm04 Jugendhilfe

9 11.05.2010 Cw05 Jugendhilfe
10 11.05.2010 Cm06 Jugendhilfe

11 11.05.2010 Cm07 Jugendhilfe
12 11.05.2010 Cm08 Bewährungshilfe

13 11.05.2010 Cm09 Jugendhilfe

14 31.05.2010 Bm01 Jugendgerichtshilfe
15 07.06.2010 Bm02 Jugendgerichtshilfe

16 07.06.2010 Aw05 Polizei
17 09.06.2010 Bm03 Schulsozialarbeit

18 09.06.2010 Bm04 Jugendgerichtshilfe

19 09.06.2010 Bm05 Bewährungshilfe
20 10.06.2010 Bw06 Jugendhilfe

21 14.06.2010 Bm07 Schulsozialarbeit
22 14.06.2010 Aw06 Schule

23 15.06.2010 Bm08 Polizei

24 21.06.2010 Bm09 Jugendgerichtshilfe
25 28.06.2010 Bm10 Jugendhilfe

26 01.07.2010 Bm11 Justiz
27 07.07.2010 Bm12 Justiz

28 07.07.2010 Aw07 Jugendhilfe

29 08.07.2010 Bw13 Jugendhilfe
30 19.07.2010 Bm14 Polizei

31 22.07.2010 Am08 Polizei
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abwichen, hierbei jedoch offenbar die regionale Zugehörigkeit nur eine geringe Rolle spielte. 

Unter Berücksichtigung regionaler Differenzierungen wurden daher bei der Analyse des Ma-

terials thematische Aspekte stärker gewichtet als der räumliche Bezug. 

Für die Auswertung des Interviewmaterials wurden jene Themenfelder ausgewählt, die sich 

bei den Interviews als besonders ertragreich herausgestellt hatten. Dazu gehören die Bereiche 

Internetkriminalität (Kapitel 2.4.2), Gruppenkriminalität (Kapitel 2.4.3), Mädchenkriminalität 

(Kapitel 2.4.4), Polarisierung (Kapitel 2.4.5), Kooperation (Kapitel 2.4.6) und Präventionsan-

sätze (Kapitel 2.4.7). Bei der Bearbeitung der einzelnen Unterkapitel ging es jedoch auch vor 

allem darum herauszuarbeiten, ob und inwiefern die dort thematisierten bisherigen und zu-

künftigen Teilentwicklungen zusammenhängen, sich gegenseitig bedingen oder zumindest 

beeinflussen (oder auch nicht). 

2.4.2 Neue Medien – neues kriminelles Betätigungsfeld für Jugendli-
che 

Die fast vollständige Durchdringung der jugendlichen Lebenswelten mit Neuen Medien (vor 

allem Internetforen, Social Networks, Blog-Communities, Chatrooms, Kontaktbörsen, Han-

dys, IPods usw.) spiegelt sich in der Jugendkriminalität wider. Die Diskussion um Abstump-

fungs- und Verrohungseffekte von Neuen Medien – vor allem in Form Gewalt legitimieren-

der, Gewalt verherrlichender oder Gewalt propagierender Computerspiele –, die sich in 

Gewalthandlungen äußern können, nimmt dabei einen prominenten Platz ein (vgl. u. a. Kutner 

& Olson, 2008; Markey & Markey, 2010; Mößle & Kleimann, 2009; Mößle, Kleimann, Reh-

bein & Pfeiffer, 2009; Rehbein, Kleimann & Mößle, 2009; Staude-Müller, 2010; Staude-

Müller, Bliesener & Luthman, 2008). In den Interviews wurden darüber hinaus unterschiedli-

che Phänomene im Bereich der Internet- und Computerkriminalität und deren erwartete Rele-

vanz für die Zukunft thematisiert. Angesichts der ubiquitären Verfügbarkeit Neuer Medien 

waren in den Einschätzungen der Experten hinsichtlich der Entwicklung dieses Deliktsfeld 

kaum regionsspezifische Unterschiede erkennbar. 

 

Multiplikatoreffekte von Neuen Medien 

Durch die Neuen Medien werden Informationen gerade über spektakuläre Straftaten schneller 

und umfassender verbreitet als dies bisher durch Radio und Fernsehen möglich war. Dies 
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kann Imitationseffekte nach sich ziehen. Auch das Phänomen des Trittbrettfahrertums, gerade 

im Bereich Amoklagen, könnte durch die Möglichkeiten der Neuen Medien an Bedeutung 

gewinnen. 

„Was möglicherweise auch auf uns zukommen kann, ist, dass Dinge medial bewegt werden. Dann gibt es 
so einen Imitations- bzw. Kopiereffekt, also das, was in Bandenmilieus, in den Vorstädten Frankreichs 
läuft, Kfz-Brandstiftungen, wenn man das also in den Medien dann liest und wenn Jugendliche es mit-
kriegen, dass es dort von Jugendlichen gemacht wird, kann ich mir vorstellen, dass das dann auch kopiert 
wird. (…) Wir hatten auch den einen oder anderen Fall von diesem Happy Slapping, wo also dann je-
mand zusammengeschlagen wird, das Ganze zeichnet man per Handy auf und kopiert das dann an andere 
weiter und zeigt das anderen. Und insofern, da wird also neue Technik genutzt und das, was man momen-
tan hat – Ton- und Bildaufzeichnungen, YouTube-Einstellungen – das sind so Sachen, die sich sicherlich 
auch auf Jugendgewaltkriminalität auswirken werden.“ (Am01) 

„Trittbrettfahrer Amokdrohungen: Da haben wir eine fachliche Herausforderung, die auf uns zurollt. Weil 
wir allein mit einer Bedrohung und der Entgegnung darauf natürlich noch nicht alles behoben haben, 
sondern wir verunsichern ein ganzes System, wenn eine solche Amokdrohung für eine Schule ausgespro-
chen wird. Und dann sind Kinder, sind Lehrkräfte, Eltern beunruhigt. Und da haben wir einmal eine 
Sachebene – Wie kann man aufpassen, dass nichts passiert? Wie kann man hinterfragen, ob jemand Täter 
sein könnte? – im Verhältnis zu einer emotionalen Seite, wo Hysterie, Ängste, Sorgen eine große Rolle 
spielen. Da werden wir uns in den nächsten Jahren, denke ich, mehr und mehr mit beschäftigen müssen.“ 
(Aw06) 

 

Betrugsdelikte im virtuellen Raum 

Der virtuelle Raum bietet insbesondere für Betrugskriminalität eine Vielzahl von Tatgelegen-

heiten und Tatbegehungsmöglichkeiten. Aufgrund der Tatsache, dass viele Jugendliche über 

gute IT-Kenntnisse verfügen, könnte es nach Einschätzung einiger Experten zu einer (weite-

ren) Ausdehnung der Jugendkriminalität im Bereich Betrugsdelinquenz im Internet kommen. 

Ein Nebeneffekt dieser Ausdehnung könnte darin liegen, dass vermehrt andere Altersgruppen 

Opfer von Jugendkriminalität werden und der Satz „Jugendkriminalität ist Kriminalität unter 

Jugendlichen“ zumindest für diesen Deliktsbereich relativiert werden muss, während er in den 

übrigen jugendtypischen Deliktsbereichen weiterhin Gültigkeit beanspruchen kann. 

„Es wird weniger unmittelbar körperlich agiert, sondern es wird vielleicht virtuell sehr viel mehr ablau-
fen. (…) Der Betrugssektor Jugendkriminalität ist bisher (…) ein Stiefkind, aber man merkt immer mehr, 
dass Jugendliche das Medium für sich entdeckt haben. Man kann es ‚wunderbar‘ nutzen, um Betrügereien 
zu begehen (…). Ich glaube, dass da unsere Jugendlichen ein Standbein entwickeln, weil die einfach einen 
Wissensvorsprung haben, gegenüber normalen Nutzern (…). Ich glaube, das wird ein ganz großes Thema 
werden in den nächsten Jahren. (…) [Betrachtet man die Opferstrukturen, so zeigt sich,] im Internet da 
gehe ich nicht nach Altersstrukturen, da gehe ich nach Möglichkeiten, die ich entwickelt habe und wer da 
Opfer wird, ist mir letztlich auch egal. (…) Ansonsten diese üblichen jugendtypischen Delikte, das wird 
sich nicht verändern. Also die werden nach wie vor Opfer im Gleichaltrigenbereich suchen, und das hat 
sich über die Jahre auch nicht verändert und das wird sich auch nicht verändern.“ (Bm14) 

Die Möglichkeit, Straftaten unbeobachtet zu verabreden, steigt mit dem Einsatz Neuer Me-

dien. Die feste Gruppe, die permanent zusammen „abhängt“ und ihre regelmäßig frequentier-

ten Treffpunkte hat, wird bis zu einem gewissen Grad überflüssig, da der Kommunikations-



 

 100

fluss nun über Neue Medien stattfindet. Das erschwert zugleich die polizeiliche Bekämpfung. 

Ein Grund für die „Aufweichung“ fester Gruppenstrukturen (vgl. Kapitel 2.4.3) könnte auch 

hierin liegen. 

„Wenn ich an die ganze Internetkriminalität denke, (…), da wird noch eine Welle auf uns zukommen, (…) 
da hinken wir einfach hinterher und das ist bei der Jugendgewalt genauso. Wir haben nicht das Personal, 
um z. B. das Internet zu überwachen, wo sich die Jugendlichen jetzt aufhalten, oder vielleicht sogar zu ei-
ner Schlägerei verabreden. Das ist oft Zufall, dass wir erfahren, heute Abend soll eine Schlägerei im 
Stadtpark sein.“ (Am04) 

 

Psychische Gewaltkriminalität im Internet: Cybermobbing / Cyberbullying 

Ein anderes sich aus Expertensicht weiter ausbreitendes Phänomen von Internetkriminalität ist 

das Cybermobbing, also die insbesondere gegen Mitschüler gerichtete gezielte und systemati-

sche Ausgrenzung via Neue Medien, die nach Einschätzung der Experten quer durch alle 

Schulformen auftritt. Da unter Jugendlichen die Kommunikation via Neue Medien immer 

weiter zunimmt (vgl. Ferchhoff, 2007, S. 360ff.; Leven, Quenzel & Hurrelmann, 2010, S. 

101ff.), nähmen auch die „negativen“ Kommunikationsformen zu. Im Unterschied zur inter-

netgestützten Betrugskriminalität sind die Opfer von Cybermobbing fast ausschließlich 

Gleichaltrige, häufig Klassenkameraden. Auslöser ist hier vielfach eine mangelnde Kompe-

tenz im Umgang mit Neuen Medien auf Seiten der potenziellen Opfer gepaart mit einer gerin-

gen Hemmschwelle auf Seiten der potenziellen Täter und Mittäter, diese mangelnde Kompe-

tenz für Mobbingaktionen auszunutzen. Dass vielen Kindern und Jugendlichen der 

verantwortungsbewusste Umgang mit Neuen Medien nicht zuhause vermittelt wird und sie 

die negativen Folgen (für sich und für andere) bestimmter Handlungen oder von Preisgabe 

persönlicher Informationen im Internet nicht aufgezeigt bekommen, sei ein Grund, warum es 

im Bereich des Cybermobbings zu einem Anstieg der Delikte gekommen sei. Hinzu komme, 

dass die (erwachsenen) Kontrollinstanzen nicht in dem Maße mit den Neuen Medien vertraut 

sind wie die Jugendlichen selbst. Die Beobachtung eines Interviewpartners, dass durch Cy-

bermobbing Freundschafts- und Beziehungsgeflechte brüchiger werden können, deutet auf die 

Gefahr hin, dass Täter- und Opferkonstellationen in diesem Bereich eher fließend sein könn-

ten. 

„Allerdings vermute ich schon, dass das Medium einfach bekannter wird, dass Schüler die Möglichkeit 
der sozialen Netzwerke im Internet entdecken. Dass es Spaß macht, Videos hochzuladen, Fotos anzugu-
cken und andere Leute kennen zu lernen, also auch die positiven Vorzüge natürlich. Aber eben mit den 
Gefahren nicht umgehen können, die Medienkompetenz nicht vorhanden ist, die Eltern damit völlig über-
fordert sind und letztlich die Schulen eigentlich auch. (…) Ein großes Problemfeld ist Mobbing, womit ich 
bewusst nicht das meine, was wir früher ‚Ärgern‘ genannt haben (…). Also Mobbing wirklich, wo eine 
Struktur dahinter ist, wo ein System dahinter ist, wo die Leute, die einen mobben, andere mitnehmen, ei-
nen Informationsfluss tätigen und jemand wirklich systematisch ausgegrenzt wird. Sehr erschwerend für 
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uns als Schule das sogenannte Cybermobbing. Also alles was sich abspielt im Internet, worauf wir keinen 
Einfluss haben, womit wir aber zu tun haben. Dinge die sich am Wochenende abspielen, wenn die Schüler 
sich gar nicht sehen. Die sich in den Ferien abspielen, wo jemand vor den Herbstferien noch total gut be-
freundet mit jemandem ist und nach den Herbstferien sind es Feinde, weil im Internet jemand gesagt hat 
das und das. Also das Nicht-Umgehen-Können mit neuen Medien, mit den neuen Möglichkeiten des Inter-
nets, ist ein großes Problem hier an dieser Schule.“ (Bm03) 

„Das zeigt auch, wie ich finde, die mangelnde Kompetenz im Umgang mit dem Medium. Man kann das 
Medium benutzen, aber zu lernen, wie man das Medium nutzt, das kann diese Generation jedenfalls nicht 
von einer älteren Generation. Weil da fehlt die ältere Generation, die einfach die technische Erfahrung im 
Umgang mit Chats oder so was hat.“ (Bm12) 

„Ich denke, dass es mehr werden wird, wenn nicht die Gesellschaft gezielter versucht, die Personen zu er-
reichen, die ein Auge drauf haben können und das sind in erster Linie die Eltern. Die Eltern werden damit 
aber in der Regel allein gelassen, die sind mit den Geräten auch überfordert und die schaffen es nicht, mit 
den Kindern Schritt zu halten.“ (Cw02) 

Cybermobbing zeichnet sich durch eine niedrige Hemmschwelle aus, so dass auch Jugendli-

che schneller als „Mitläufer“ agieren, für die eine Face-to-Face-Beleidigung eine zu hohe 

Hemmschwelle bedeutet, die aber erst dafür sorgen, dass die gezielte Aktion einer Minderheit 

so große ausgrenzende Wirkung auf das Mobbingopfer entfalten kann. Die niedrige Hemm-

schwelle bei Bedrohungen und Beleidigungen via Internet erhöht zudem die Wahrscheinlich-

keit, dass der psychischen dann auch physische Gewalt folgt. Insofern kann Cybermobbing im 

konkreten Fall die Vorstufe oder der Auslöser von Gewaltkriminalität sein. Ein Zusammen-

hang zwischen steigender Mediennutzung und steigender Jugendgewalt wird darin gesehen, 

dass die Konflikt- und Kommunikationsfähigkeit durch Neue Medien in Mitleidenschaft ge-

zogen wird und dadurch die Wahrscheinlichkeit gewalttätiger Konfliktaustragung steigt. Zu-

dem erhöht sich bei der Kommunikation über das Internet die Gefahr von Missverständnissen, 

die ebenfalls eine Kettenreaktion physischer und/oder psychischer Gewalt auslösen können. 

Dieses Eskalationspotenzial, das Cybermobbing in sich trägt, gelte es nicht zu unterschätzen. 

Jedenfalls erscheint es angesichts der weiten Verbreitung Neuer Medien wahrscheinlich, dass 

durch Cybermobbing der Deliktsbereich Beleidigung, Verleumdung und Bedrohung ansteigen 

wird. 

„Beleidigung und Mobbing im Internet werden wieder Anlass für Gewalttaten.“ (Am04) 

„Ich glaube, diese Vorboten werden alle über diese Schienen laufen können, weil man sich immer mehr 
aus dem Weg gehen kann, immer mehr von zu Hause aus oder von unterwegs miteinander in Kommunika-
tion tritt. Und das ist eine sehr einseitige Kommunikation, wenn man sich nur was schreibt anstatt wenn 
man sich miteinander im Gespräch tatsächlich auseinandersetzt. Also es werden Missverständnisse kom-
men, es werden aber auch wirklich Ausgrenzungen passieren, gegenüber anderen, wo dann einfach da 
wegen mangelnder guter Face-to-Face-Kommunikation einiges eskalieren wird.“ (Cm03) 

 „Also wenn man jemanden ins Gesicht beschimpft, sozusagen, ist es nicht so schlimm als wenn man 
gleich im StudiVZ eine ganz Gruppe gründet ‚Alle, die den und den hassen’ und den selbst noch mit in die 
Gruppe einladen, damit er schön mitkriegt, was alle über ihn schreiben. Das wird denen leichter ge-
macht. Also auch dieses Mitläuferdasein.“ (Bw06) 
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2.4.3 Gruppengewaltkriminalität – lockere Verbünde statt fester Cli-
quen 

Im Bereich der Jugendkriminalität, insbesondere der Jugendgewaltkriminalität, werden Straf-

taten häufig in Gruppen begangen. Deswegen zielte eine Interviewfrage auch darauf ab, in-

wieweit sich jugendliche Gruppenkriminalität – im Verhältnis zur Einzeltäterschaft – zukünf-

tig entwickeln und welche delikts-, tatort-, täter-, opfer- und gruppenspezifischen Merkmale 

sie aufweisen könnte. 

 

Jugendgewalt als Gruppengewalt 

Die meisten Interviewpartner berichten von einem – sich den Erwartungen nach auch fortset-

zenden – Trend, dass sich Jugendkriminalität in steigendem Maße als Gruppenkriminalität 

darstellt, vor allem im Bereich der Gewaltkriminalität und vor allem in großstädtischen Räu-

men.  

„Wir haben es ganz selten, (…) dass Jugendgewalt von Einzeltätern ausgeht. Also es gibt nicht mehr den 
Einzeltäter. Wir hatten früher einmal den ‚Schrecken von XXX [Stadtteil]‘, nannte sich das. Das war je-
mand, der so ein bisschen unterbelichtet war, der war auch noch zwei Meter groß, der hatte auch noch 
eine sehr kurze Zündschnur, und der bei allen möglichen Dingen sofort drauflosschlug. Heute sind das 
also eher Gruppen. Zweier-, Dreier- oder auch größere Gruppen. Man trifft sich, man hat Streit mitein-
ander, dann schlägt man sich oder man begeht eben halt auch die entsprechenden Taten.“ (Am01) 

„Dieser Gruppenhabitus ist schon maßgeblich für viele Gewalttaten. Also für einfache Gewalt, in erster 
Linie gesprochen, ist nur ein Auseinandersetzungsmittel, und es ist ja auch ein probates Mittel, um Stärke 
zu zeigen. Gerade in der Gruppe, um sich eine Rolle zu erkämpfen, halte ich das nach wie vor schon für 
einen begünstigenden Faktor.“ (Bm14) 

„Also ich finde, die erhöhte Aggressivität und die Gewaltbereitschaft hat in der Stadt zugenommen. Also 
das, was du eben als Gang bezeichnet hast, gibt es sicher. Ich hau erst einmal zu und danach können wir 
ja mal überlegen, ob das jetzt so richtig und sinnvoll gewesen ist. (…) Also das ist klar zu beobachten. 
Und auch ein ‚Zusammenrotten’. (…) Der klassische Einzeltäter, der ist mir nicht mehr bekannt.“ (Cm06) 

„In Bezug auf Körperverletzungsdelikte glaube ich, dass wir uns weiter konzentrieren müssen auf Ju-
gendgewaltdelikte, die aus Gruppen heraus umgesetzt werden.“ (Aw06) 

 

Dynamische Gruppenkonstellationen 

Während diese Meinung weitestgehender Konsens war, gingen die Meinungen darüber aus-

einander, entlang welcher Merkmale sich kriminelle Jugendgruppen konstituieren und defi-

nieren. Einige Experten sehen in dem ethnisch-kulturellen Hintergrund der Jugendlichen das 

zentrale Gruppenmerkmal. Arabische, türkische und russische Jugendliche würden sich häufig 

in Gruppen zusammenfinden und gewaltsam Konflikte auch gegeneinander austragen. Es gab 

aber auch Einschätzungen, dass weniger die ethnische Zugehörigkeit, sondern eher die lokale 
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Zugehörigkeit über die Zugehörigkeit zu einer Gruppe entscheidet. Ergänzend zu diesen bei-

den Sichtweisen weisen mehrere Befragte – unabhängig von der Untersuchungsregion – dar-

auf hin, dass sich neben den konstituierenden Merkmalen auch Veränderungen vollzogen hät-

ten, was die Gruppenstruktur, Gruppenkonstellation und Gruppenorganisation betrifft. Die 

Gruppen seien immer weniger ethnisch strukturiert und würden sich lockerer und unverbind-

licher, weniger hierarchisch und straff organisieren. Ein Interviewpartner spricht von „Zu-

fallsgruppen“ (Am03). Der Ortsbezug könne noch als gemeinsames Merkmal fungieren, aber 

nicht zwangsläufig. Es scheine eher so, als gingen die Jugendlichen kurzfristig orientierte und 

jederzeit kündbare Allianzen mit anderen Jugendlichen ein, aus denen heraus sich ständig 

neue Täter- und Opferkonstellationen ergeben können. 

„Früher gab es viele Rivalitäten zwischen, was weiß ich, wenn die Türken in einem Jugendzentrum gewe-
sen sind, gehen die Deutschen nicht rein und wenn, dann treffen sie sich davor und dann gibt es oft 
Schlägereien oder so was. Das ist weniger geworden. Also eher das Gegenteil, dass es nicht mehr so 
schlimm ist, dass die Gruppen sich mischen, dass diese Nationalitätsfrage also in dem Bereich gar nicht 
mehr so auftaucht und es wesentlich friedlicher geworden ist. (…) Aber die XXX [Jugendliche aus einem 
Stadtteil] und die YYY [Jugendliche aus einem anderen Stadtteil] – das geht gar nicht. Die dürfen nicht in 
einem Haus sein.“ (Bw06) 

„Dass es Banden gibt, (…) dass es ethnische Gruppierungen gibt, kann man hier nicht beobachten. Es 
gibt lockere Gruppenzusammenschlüsse, die von der lokalen Herkunft eher bestimmt werden denn von 
der ethnischen Herkunft. Und die auch locker sind in dem Sinne: Mal ist der eine mit dabei, mal ist der 
andere mit dabei. (…) Wir stellen wirklich fest, dass es gemischte Gruppen sind. (…) Da hat die Integra-
tion schon mittlerweile hingehauen. Und in diesen ethnisch gemischten, locker gebundenen lokalen 
Gruppen – so würde ich es mal bezeichnen – da wird zukünftig aus meiner Sicht die Jugendgewaltkrimi-
nalität stattfinden.“ (Am01) 

„Das hat sich unheimlich gewandelt. Das stelle ich seit 10 Jahren fest, dass wir keine verfestigten Grup-
pen und Cliquen haben, die durch die Straßen ziehen, um sich zu prügeln. Wir haben Gruppen, die unter-
wegs sind, die sich völlig verschieden zusammensetzen, die am nächsten Tag anders zusammengesetzt 
sein können. Wir haben einen Afghanen aus XXX [Stadtteil], der befreundet ist mit einem Russen aus YYY 
[Stadtteil] und einen Türken als Freund aus ZZZ [Stadtteil] hat. Dazu kommen noch drei Deutsche. Dass 
man nichts miteinander zu tun haben möchte, ist lange schon nicht mehr der Fall. Wir haben multikultu-
relle, zusammengewürfelte Gruppen, die aus einer Zufallssituation heraus zusammentreffen oder meinet-
wegen auch gewollt. Dann geht man eben los. Es gibt keinen Chef mehr in solchen Gruppen.“ (Am04) 

„Die heute als Gegner dastehen, können drei Wochen später sich verbünden gegen einen anderen. Also 
dieses Tätersein, Opfersein ist sehr fließend. Also wer heute Opfer ist, kann morgen Täter sein und zwar 
auch unter Umständen mit einem, der ihn selber zum Opfer gemacht hat, um dann einen Dritten abzuzie-
hen. Zumindest in gewissem Umfang ist das so.“ (Bm08) 

Die Dynamisierung der Entwicklung innerhalb der Jugendkulturen könnte eine Erklärung da-

für sein, dass auch die Gruppenbildung krimineller Jugendlicher „unter Vorbehalt“ und als 

„Zweckgemeinschaft“ erfolgt. Eine weitere Erklärung dafür, dass sich die Strukturen von 

kriminell auffälligen Jugendgruppen zumindest teilweise lockern und im ständigen Wandel 

begriffen sind, könnte darin liegen, dass eben diese Jugendlichen häufig nicht über genügend 

soziale Kompetenzen verfügen, stabile Freundschaften aufzubauen, wie eine Interviewpartne-

rin ausführt. 
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„Die sind auch, ja, das glaube ich, gar nicht in der Lage, so echte Freundschaften zu schließen mit so ei-
ner Fähigkeit auch in Beziehung konstant zu gehen. Das ist sehr viel überhöht mit so einem falschen 
Freundschaftsgefühl und Ehrgefühl.“ (Aw07) 

 

Mehr Gewalteskalation durch mehr Gruppengewalt 

Die Gewalt aus Gruppen heraus kann zu einer Eskalation der Gewalt führen; Gruppendruck 

und Gruppendynamik seien dabei die wesentlichen Einflussfaktoren. Der Anstieg von gefähr-

licher Körperverletzung wird vor allem darauf zurückgeführt, zumal Gruppengewalt ohnehin 

bereits ein qualifizierendes Merkmal bei Körperverletzung darstellt. Mit der zunehmenden 

Gewalt aus Gruppen heraus steigt die Wahrscheinlichkeit, dass auch die Brutalität der Gewalt 

zunimmt. 

„Hauptsächlich Kriminalität im Zusammenhang mit anderen Jugendlichen. Also in Gruppen, also weni-
ger die Einzeltäter – die sind eigentlich die Ausnahmen –, sondern wirklich in Gruppen. Und innerhalb 
dieser Gruppen sind natürlich auch diese Gewaltsteigerungen zu verzeichnen.“ (CM09) 

„Im Bereich von einfacher Körperverletzung werden die Zahlen relativ stabil bleiben (…). Bei gefährli-
chen Körperverletzungen – vor dem Hintergrund, dass mehrere auf einen losgehen oder die Schläge mit 
Gegenständen umgesetzt werden – glaube ich, werden wir Anstiege weiterhin verzeichnen. Weil Gruppie-
rungen durchaus ein Problem auch darstellen, dass Körperverletzungsdelikte dieser Form dann eher 
auch von mehreren begangen werden. Und dann werden auch heftiger und dann wir ja ganz schnell bei 
der gefährlichen oder sind wir schon drin.“ (Aw06) 

„Dann haben wir oft Jugendliche, die unter dem Druck stehen, in Situationen zu geraten, wo sie im Kopf 
haben, ich muss jetzt schlagen, weil (…) die Kumpels sehen das. Das heißt, es hat etwas mit der Peer 
Group zu tun, also die sehr fest in diesem Milieu verankert sind. Und dass das in drei Tagen vielleicht 
Konsequenzen hat, das interessiert die überhaupt nicht in dem Moment.“ (Cw05) 

2.4.4 Geschlechtsspezifische Kriminalität – Mädchen auf dem Vor-
marsch? 

„Gewaltbereitschaft von Jugendlichen fällt vor allem bei jungen Männern auf, dabei nimmt 

auch das gewalttätige Verhalten von Mädchen zu, allerdings auf sehr niedrigem Niveau.“ So 

fassen Gause & Schlottau (2002, S. 1) die geschlechtsspezifische Entwicklung von Jugend-

kriminalität zusammen. In einschlägigen internationalen Arbeiten zu der Frage, ob die „gen-

der gap“ im Bereich der Gewalt kleiner wird oder sogar verschwindet (vgl. u. a. Chesney-

Lind & Belknap, 2004; Steffensmeier, Schwartz, Zhong & Ackerman, 2005; Schwartz, Stef-

fensmeier, Zhong & Ackerman, 2009), dominiert der Befund, dass im Zuge einer insgesamt 

gewachsenen Sensibilität für Gewalt und Normverletzungen delinquente Verhaltensweisen 

von Mädchen in zunehmenden Maße in den Blick der Instanzen formeller Sozialkontrolle 

geraten, steigende Mädchenkriminalität also primär auf die Aufhellung des Dunkelfeldes zu-
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rückgeführt werden kann. Wie sich Mädchenkriminalität in den nächsten Jahren insgesamt 

und in einzelnen Deliktsbereichen entwickelt hat, war eine Frage, die auch für die vorliegende 

Untersuchung von Relevanz war.  

 

Verstärkte Gruppenorientierung bei Mädchen 

Viele Experten beobachten, dass Mädchen verstärkt kriminell in Erscheinung treten. Dies 

wird häufig damit in Verbindung gebracht, dass sich auch Mädchen – wie ihre männlichen 

Altersgenossen – zunehmend in Gruppen zusammentun und mit einem entsprechenden 

„Gruppenhabitus“ auftreten (vgl. Kapitel 2.4.3). Das Mehr an Gruppenorientierung bei den 

Jugendlichen in Verbindung mit einer Abnahme der Geschlechtsspezifik dieser Orientierung 

ist eine mögliche Erklärung für die gestiegene Beteiligung von Mädchen am Kriminalitätsge-

schehen. 

„Mädchen sind manchmal brutaler als Jungs. Ich glaube, dass die das angeglichen haben. (…) Die kön-
nen genauso zuschlagen. (…) Also das erleben wir immer wieder in Jugendgruppen, dass die Mädchen 
sich wehren können. Wenn’s drauf ankommt und die Körperlichkeit gefragt ist, dann sind in der Regel die 
Jungen noch überlegen, aber erstmal haben die auch ihren Respekt abgelegt.“ (Cm03) 

„Mädchen ziehen da nach. Also so Peer-Group-Orientierung, da sind Mädchen durchaus auch mal be-
reit, Gewalt auszuüben. Also wenn die in einer bestimmten Clique sich aufhalten, ist ein Mädel auch be-
reit, (…) ganz massiv aufzutreten. (…) Das erleben wir in letzter Zeit häufiger (…). Das geht dann über 
Mobbinggeschichten und dann Körperverletzungsdelikte.“ (Bm09) 

„Jugendkriminalität ist Jungenkriminalität, das hat sich nicht großartig geändert, allerdings glauben wir 
– und das zeigen auch unsere Zahlen –, dass die Mädchen durchaus auf dem Vormarsch sind. Die formie-
ren sich als Cliquen. In Cliquen mit entsprechenden Regeln wird etwas auch häufiger gewaltbereit ge-
klärt. (…) Ja eine Erklärung dafür ist wirklich, dass die so einen Gruppenhabitus haben. Dass die versu-
chen, einfach die Stärke, die man in so einer Gruppe erlebt, ähnlich wie dies Jungs vielleicht immer schon 
gemacht haben, einfach für sich auch wirken zu lassen. Dass es da einen Führer gibt, dass man versucht, 
diese Gruppe zu stärken, und da gehören irgendwo auch Körperverletzungen dazu.“ (Bm14) 

 

Angleichung der Sozialisations- und Einstellungsmuster von Mädchen und Jungen  

Die kriminelle Aktivität der Mädchen steht nach Beobachtung eines Interviewpartners in ei-

nem engen Zusammenhang mit exzessivem Alkoholkonsum. Auch hier könnte der Werte-

wandel bei den weiblichen Jugendlichen eine Erklärung dafür sein, dass auch exzessiver Al-

koholkonsum von immer mehr Mädchen nicht mehr abgelehnt wird. Als weitere Erklärung 

für eine verstärkte Auffälligkeit bei den Mädchen werden gewandelte Rollenmuster und Rol-

lenverständnisse angeführt, was die Anwendung von bzw. Reaktion auf Gewalt betrifft. Es sei 

eine Enttabuisierung festzustellen, sowohl bei weiblicher Gewaltanwendung als auch bei Ge-
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waltanwendung von Jungen zum Nachteil von Mädchen. Gewalttätige Auseinandersetzungen 

beschränken sich somit auch nicht mehr nur auf das eigene Geschlecht. 

„Also die Gewaltdelikte, die wir hier haben, sind alle unter dem Einfluss von massivem Alkohol passiert 
und der hat einfach eine sehr enthemmende Wirkung. Und da sind die Mädels dann auch noch einmal in 
den Fällen, die wir in den letzten zwei, drei Jahren hatten, viel hemmungsloser als die Jungs. Also waren 
die Jungs manchmal sprachlos, was die Mädels letztendlich abgezogen haben.“ (Bm10) 

„Also ich sehe die Mädchen, wie die miteinander umgehen und es ist nicht nur unterschwellige Gewalt, 
wie es sonst war, sondern die schlagen sich auch. Und ein Kollege aus der Jugendberatungsstelle hat das 
letztens noch mal gesagt, dass die immer mehr Mädchen auch in der Beratung haben, die von anderen 
Mädchen auch wirklich angegriffen werden. Warum das so ist? Die trauen sich mehr. (...) Selbstbewusste 
Mädchen gibt es immer mehr und schlägt sich vielleicht auch im negativen Bereich um.“ (Bw06) 

„Das hat vielleicht etwas damit zu tun, dass sich Rollenbilder auflösen, (...) milieuspezifisch ist es nicht 
mehr Tabu, wenn Mädels schlagen. Oder auch dieser Ehrenkodex, dass Jungs oft gesagt haben, ‚Boah, 
Mädchen schlag ich nicht, das ist voll asi!‘ das war lange so ein Spruch. Aber die Erfahrung zeigt, dass 
es doch einfach passiert.“ (Cw05) 

 

Zunehmende Mädchenkriminalität als Folge zunehmender Sensibilisierung  

Unter den Interviewpartnern gibt es auch einige, die den Anstieg der Mädchenkriminalität in 

erster Linie auf eine gestiegene Sensibilisierung für das Thema Mädchenkriminalität und 

Mädchengewalt und auf die generelle Aufhellung des Dunkelfeldes zurückführen. Jedenfalls 

werde die Mädchengewaltkriminalität auch in Zukunft im „Schatten“ der Jungenkriminalität 

stehen.  

„Erstmal ist es ja so, dass die Mädchen immer noch sehr unterrepräsentiert sind. Sie werden natürlich 
unterrepräsentiert bleiben. (…) Aber die Regel ist ja, je gewalttätiger das Delikt, desto weniger Mädchen 
sind involviert. (…) Ich denke, durch das 'Mehr-Hingucken' auf die Mädchen und auch die Wahrschein-
lichkeit, dass mal mehr angezeigt wird, wird dieser Anteil der Mädchen ein ganz kleines bisschen steigen. 
Aber was wir definitiv nicht haben, ist ein Problem mit gewalttätigen Mädchen, oder mit gewalttätigen 
Mädchengruppen oder Mädchencliquen. Das haben wir definitiv nicht.“ (Am04) 

„Da sind Mädchen auch in Täterrollen verwickelt – jetzt nicht im gleichen Maße [wie Jungen], aber e-
ben, es begegnet uns häufiger – ohne jetzt sagen zu können, ob das tatsächlich statistisch wesentlich an-
gestiegen ist. Aber das ist zunehmend ein Thema.“ (Cw05) 

2.4.5 Täterspezifische, deliktsspezifische und sozialräumliche Polari-
sierung von Jugenddelinquenz 

Das aus einzelnen Teilentwicklungen abgeleitete und im Laufe des ersten Szenario-

Workshops überarbeitete Szenario einer Polarisierung der Jugend (Kapitel 2.3.3) wurde auch 

in den Experteninterviews zur Diskussion gestellt, wobei lediglich der Grundgedanke des 

Szenarios wiedergegeben und die Interviewpartner um Stellungnahme gebeten wurden. 
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Täterspezifische Polarisierung 

Viele Interviewpartner griffen den Hauptgedanken des Szenarios, nämlich die täterspezifische 

Polarisierung und ihre Folgen für die Jugendkriminalitätsentwicklung, auf und nahmen dazu 

Stellung. Dabei gehen die meisten davon aus, dass sich in Zukunft die kriminell aktiven Ju-

gendlichen aus jenen Milieus rekrutieren werden, die heute schon als „Problemmilieus“ be-

kannt sind. Dort, wo ein Mangel an Schutzfaktoren und eine Fülle von Risikofaktoren zu-

sammenkommen, werde es verstärkt und über einen längeren Zeitraum zu krimineller 

Auffälligkeit kommen. Mit zunehmender soziokultureller Abkopplung dieser Milieus von der 

Mehrheitsgesellschaft und mit zunehmender Chancenlosigkeit gesellschaftlicher Teilhabe 

nähmen auch die Intensität und die Dauer der kriminell aktiven Phase jener Jugendlichen zu. 

Als besonders gefährdet werden Jugendliche identifiziert, die psychische Auffälligkeiten auf-

weisen, Gewalt in der Familie erfahren haben, über ein hohes Aggressionspotenzial verfügen 

und aufgrund eines geringen Bildungsstandes wenig Aussichten auf Beschäftigung im ersten 

Arbeitsmarkt haben. Diese Personengruppen werden einen weiter steigenden Anteil an Mehr-

fach- und Intensivtätern stellen, während bei der Bagatellkriminalität keine nennenswerte mi-

lieuspezifische Prägung einsetzen werde. 

„Wir haben grundsätzlich eine Jugend, die zu 85 % überhaupt nicht gewalttätig und kriminell ist. Dieser 
Anteil wird möglicherweise steigen, dass noch mehr Gewalt auch ablehnen und nicht als Mittel der 
Durchsetzung zum Einsatz bringen. Das sind auch die Zahlen, die wir aus der Dunkelfeldforschung dann 
haben. Wir haben aber eine Gruppe von, sage ich mal, bis zu 15 %, die Gewalt doch durchaus als Verhal-
tensform legitimieren. Auch wenn diese Zahl etwas zurückgeht, kann es trotzdem passieren, dass diese 
Jugendlichen mehrfach in Erscheinung treten und diese Wiederholungstaten dazu führen, dass die Ge-
walttaten gleich bleiben.“ (Aw06) 

„Und die faktischen Dinge muss man so sehen, dass es eine Gruppe gibt, die immer wieder auffällig ist, 
auch längerfristig auffällig ist. Das heißt nicht wie früher, sage ich mal, 14, 15 bis 17 und dann brach das 
ab, dann hat er eine Freundin gehabt und ist in einen Beruf gegangen oder sonst irgendetwas, sondern 
dass sich das im Prinzip weiterzieht. Aber es ist eine kleinere Gruppe von Jugendlichen und Heranwach-
senden, aber mit massiveren Auffälligkeiten. Also ganz häufig gekoppelt mit psychischen Auffälligkeiten, 
mit starken Bindungsstörungen, hohem Aggressionspotential, relativ geringer Bildungsstand, (…) kein 
Schulabschluss, keine Perspektiven. Dieses Konglomerat von (…) [Faktoren], die dann zusammenkom-
men und gekoppelt sind mit mangelnder Erziehung durch die Eltern oder Unterstützung durch die El-
tern.“ (Bm09) 

„Dass die Jugendlichen, die jetzt schon mehrere Risikofaktoren in sich kumulieren, oder auf dem Weg da-
hin sind, z. B. Geschwisterkinder von Intensivtätern, oder von Familien, die wir jetzt schon nicht errei-
chen, uns später auch Sorgen machen, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Die ganze Gruppe von den 
Kindern und Jugendlichen, die jetzt noch von ihren Eltern geprügelt werden, da, denke ich mal, ist die 
Wahrscheinlichkeit auch sehr hoch, dass wir die später in irgendeiner Form in der Jugendhilfe wieder 
haben. (…) Ich glaube nicht, dass es neue Tätergruppen oder neue Erscheinungsformen von Tätern geben 
wird, sondern wir werden das genauso haben, wie wir es jetzt auch haben. Die Gruppe derjenigen, die 
jetzt in der Hauptschule ist, perspektivlos auf das Ende der Schule hinsteuert und keinen Ausbildungsplatz 
bekommt, erstmal keinen Hauptschulabschluss bekommt, keine weiterführende Schule bekommt, von zu-
hause keine Unterstützung bekommt (…), das wird die Gruppe sein, die uns in zwei, drei Jahren mächtig 
beschäftigt. Da gilt es gegenzusteuern.“ (Am04) 
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„Also es gibt ja durchaus eine ganze Menge aus höheren Schichten, die auch hier auffällig werden, aber 
das ist ein Durchgangsphänomen. Bei den anderen etabliert sich das im Prinzip als Grundhaltung, weil 
sie im Prinzip keinen Zugang zur Ausbildung, zur Schule oder zu sonst irgendetwas haben.“ (Bm09) 

„Also meiner Wahrnehmung nach haben die Gewaltdelikte zugenommen. Und ich habe auch so bei den 
Gewalttätern hier feststellen können, dass viele dann auch so eine psychische Problematik mit sich he-
rumtragen. Dass sie ein ziemlich großes Aggressionspotenzial besitzen und aufgrund dieses Potenzials 
dann auch zu Übergriffen neigen. Und, wenn sie denn schon mal verurteilt waren, auch dann rückfällig 
wurden.“ (Bm05) 

Ein Hauptproblem dieser Entwicklung wird von vielen befragten Experten darin gesehen, 

dass diese jetzt schon erkennbare „Multiproblemklientel“ in Zukunft immer weniger zugäng-

lich sein wird für präventive Hilfemaßnahmen. Es wird befürchtet, dass die Abkapselung be-

stimmter Problemmilieus eine Eigendynamik und Verselbstständigung entwickeln und an ei-

nen „Point of no Return“ kommen wird, jenseits dessen eine steuernde Einflussnahme von 

außen nur noch sehr begrenzt möglich ist.  

„Ich denke nicht, dass wir auf einer gesamtgesellschaftlichen Breite eine Eskalation haben werden, aber 
wir werden mit Sicherheit keine Abnahme von Problemlagen haben und es wird bestimmte Bevölkerungs-
gruppen geben, die aufgrund ihrer Ausgrenzung immer schwieriger erreichbar sind – für Prävention, In-
tegration und Bildung gleichermaßen.“ (Cm01) 

„Und da kriegen Sie [als Schulsozialarbeiter] natürlich auch kaum einen Fuß in die Tür, weil das [die 
Jugendgang] ein ganz geschlossener Zirkel ist und die sich sowieso nichts sagen lassen wollen, von 
Schulsozialarbeitern schon mal gar nicht.“ (Bm07) 

„Das, was ich mir vorstellen könnte, das ist dann schon so, dass sich da immer mehr auch in Zukunft be-
stimmte Subkulturen hier herauskristallisieren werden, und wo es nicht einfach ist, dann irgendwie steu-
ernd heranzukommen.“ (Bm05) 

„Und da muss die Politik was tun, sonst wird die soziale Schieflage immer schlimmer, und das wird sich 
in der Jugendkriminalität abbilden. Und der wesentlichste Unterschied, der mir auffällt, ich sagte ja ge-
rade mit der Regellosigkeit, das hatten wir ja schon seit 10, 12 Jahren. Aber das ist heute so, dass Ju-
gendliche sich ganz ausklinken. Die wollen gar nichts mehr werden. Die bleiben auch nur noch unter 
sich. (...) Die sind dann natürlich auf ihre Cliquen auch angewiesen. Die sehen sich von vornherein kont-
ra zur Gesellschaft. Also die große Gefahr sehe ich, dass wir wirklich Milieus kriegen, (…) wo Jugendli-
che auch endgültig (…) abdriften. (…) Die sind durch niemanden mehr zu erreichen. (...) Ganz aufgege-
ben haben wir sie nicht, sonst wären wir nicht Jugendhilfe. (…) Die laufen so ganz normal mit, kommen 
vielleicht dann doch auch mal in die Schule, sind vielleicht doch auch mal für ein paar Stunden bei der 
XXX [Einrichtung] in einer Maßnahme, weil sie müssen. Aber sie sind im Kopfe eigentlich schon außer-
halb. Und das wird unserer Gesellschaft die größten Probleme bereiten, wenn das mehr wird.“ (Bm04) 

Auffällig ist, dass diese Sorge um sich schließende Präventionsmöglichkeiten vorwiegend von 

Akteuren auf dem Land formuliert wird. Ein Grund hierfür könnte sein, dass sich in den 

Großstädten bereits solche Milieus gebildet haben und sich die Behörden schon auf diese 

Klientel mit entsprechenden Programmen eingestellt und angepasste Zugangsstrategien ent-

wickelt und erfolgreich(er) umgesetzt haben. Zwar werden auch in der ländlichen Region 

schon Intensivtäterprogramme von der Polizei durchgeführt, aber die breite Einbindung ist 

wegen des dort noch relativ geringen Institutionalisierungsgrades der Kooperation zwischen 

den Akteuren noch nicht in dem Maße wie in der Großstadt gegeben. 
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Einige Interviewpartner sehen in der Polarisierung allenfalls ein Übergangsstadium. Die stei-

gende Gewaltsensibilisierung und Anzeigebereitschaft in der breiter werdenden Masse wei-

testgehend konformer Jugendlicher werde – so argumentiert ein Experte – letztendlich dazu 

führen, dass es bei einem Großteil der (potenziellen) Gewalttäter durch die unmittelbar von 

Altersgenossen erfahrene Ablehnung ihres Verhaltens zu einem Einstellungs- und Verhal-

tenswandel komme. 

„Polarisierend würde ich nicht sagen. Ich glaube, dass diese Täter schon eine deutliche Rückmeldung 
kriegen – auch von ihrem Umfeld, dass die einfach auch Eins und Eins zusammenrechnen, und das Risi-
ko, entdeckt und angezeigt zu werden, wird ja massiv steigen durch diese Tendenz (...). Ich glaube, dass 
auch die einfach mal kapieren, das ist gar nicht der richtige Weg, den ich einschlage, weil die Gefahr, 
letztendlich belangt zu werden, einfach höher wird.“ (Bm14) 

 

Deliktsspezifische Polarisierung 

Mit der Veränderung der Täterstrukturen beobachten einige Interviewpartner auch Verände-

rungen in den Deliktsstrukturen. Sowohl das Deliktsaufkommen im Bereich der jugendtypi-

schen Bagatelldelinquenz als auch das Aufkommen von Delikten, die eine gesteigerte krimi-

nelle Energie erkennen lassen, nimmt nach Wahrnehmung dieser Interviewpartner zu – wenn 

auch von freilich völlig unterschiedlichem Niveau –, während der mittelschwere Bereich an 

Bedeutung und Umfang verliert. Hinter dieser wahrgenommenen Polarisierung kann sich 

auch eine gesteigerte Aufhellung des Dunkelfeldes bzw. eine gewachsene Sensibilisierung im 

Bereich der eher bagatellhaften Delikte verbergen. Einige Interviewpartner nehmen vor dem 

Hintergrund ihrer beruflichen Erfahrungen war, dass Jugendliche, die über die jugendtypische 

Bagatelldelinquenz hinaus kriminell auffällig sind, mit steigender Wahrscheinlichkeit auch in 

schwere Deliktsbereiche „abdriften“. 

„Die Schere zwischen den Massen- und Bagatelldelikten und den richtig dicken Sachen, die geht immer 
weiter auseinander. So dieser mittelschwere Bereich, der ist sehr unterentwickelt. Also wenn ich mir die 
Masse meiner Fälle durchgucke, da sind unglaublich viele Fahren ohne Fahrerlaubnis, sprich frisierte 
Roller, unglaublich viele Beförderungserschleichungen, dann kleinste Mengen Cannabis darunter. Dann 
haben wir jetzt seit einiger Zeit auch noch die Schulverweigerer dazu gekriegt über Ordnungswidrigkei-
tenverfahren. Die müssen dann Arbeitsstunden machen. Das hat auch sehr stark zugenommen. Das hat 
aber weniger damit zu tun, dass jetzt das Schuleschwänzen zugenommen hat, sondern nur dass die Be-
hörden da jetzt mehr hinterher sind. Also sprich Schulamt, Ordnungsamt und Gericht. Und so richtig di-
cke Sachen haben wir eigentlich ziemlich selten – Gott sei Dank.“ (Bm04) 

„Fahren ohne Fahrerlaubnis, Diebstahl, Ladendiebstahl, Beleidigung... das ist so der Schwerpunkt der 
Delikte. Herausragend sind Körperverletzungsdelikte und Aggressionshandlungen. Aber das ist dann eine 
kleine Gruppe von Tätern, die auffällt. Die dann auch Probleme macht.“ (Bm09) 

Was den Bereich der Gewaltdelinquenz angeht, identifizieren einige der befragten Experten 

mangelnde Empathie gekoppelt mit mangelnder Selbstkontrolle und geringer Ambiguitätsto-

leranz als häufige Tätermerkmale. Als weitere Eigenschaft von Tätern mit einer hohen krimi-
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nellen Energie wird ein fehlendes Unrechtsbewusstsein genannt, das – in Verbindung mit wei-

teren psychischen Auffälligkeiten – zu einer Verfestigung einer kriminellen Karriere führen 

kann. Dieser Mangel an Unrechtsbewusstsein könnte bereits die Folge von Polarisierungs- 

und Abkopplungsprozessen sein, da bestimmte Normen der Mehrheitsgesellschaft in den ab-

gekoppelten Milieus an Gültigkeit und Verbindlichkeit verlieren. Dieser Rückgang des Un-

rechtsbewusstseins ist insofern auch von besonderer Bedeutung, weil Unrechtsbewusstsein 

die Voraussetzung für viele Therapiemaßnahmen ist und somit neue therapeutische Konzepte 

notwendig macht. 

„Also ich denke, die Wende wird sein, dass viele Dinge brutaler werden, als sie es heute sind. (...) Dass 
die Jugendlichen, jungen Heranwachsenden dann ihre eigenen Grenzen nicht mehr sehen können und 
dann überreagieren. (…) Sie sagten auch hier nachher im Gespräch: ‚Ich weiß gar nicht, was mit mir los 
war, warum ich so reagiert habe.' Die sich über sich selbst erschrocken haben, und ich denke, dass dieses 
'Seine-eigenen-Grenzen-Spüren’‚da geht es nicht weiter, da muss ich aufhören' ein Problem sein wird, 
was auf uns zu kommt.“ (Bm01) 

„Mein Eindruck ist, dass das Unrechtsbewusstsein nach begangener Tat nachlässt. Es ist schwieriger zu 
erklären, warum manche Sachen eben nicht gehen. Der Erklärungsdruck ist größer geworden. (…) Auch 
ein großes Problem für die therapeutischen Kollegen. Kein Leidensdruck, kein Rechtsbewusstsein heißt 
keine Therapie, weil wenn ich nicht weiß, dass ich etwas falsch gemacht habe, dann habe ich auch kein 
Leiden und dann muss ich mich auch nicht therapieren lassen.“ (Cm06) 

 

Sozialräumliche Polarisierung 

In den letzten Jahrzehnten haben sich in Deutschland nicht nur zwischen den Städten, sondern 

auch innerhalb der Städte Polarisierungsentwicklungen vollzogen (vgl. Bertelsmann Stiftung, 

2006; Siebel, 2010; Strohmeier, 1996; Strohmeier & Terpoorten, 2004; Strohmeier, Wunder-

lich & Lersch, 2009). Die einzelnen Stadtteile werden soziodemographisch, sozioökonomisch 

und soziokulturell zusehends homogener und die Gesamtstadt entsprechend heterogener 

(Heitmeyer, Dollase & Backes, 1998, S. 9). Sozial-selektive Wanderungsbewegungen haben 

Segregationsprozesse in Gang gesetzt und damit die sozialräumliche Polarisierung der Stadt 

vorangetrieben. Soziale Distanz übersetzt sich in räumliche Distanz (Häußermann, 2008, S. 

335). Von Schrumpfungsprozessen, die mit den Wanderungsbewegungen zum Teil einherge-

hen, sind besonders die im postindustriellen Strukturwandel befindlichen Großstädte des 

Ruhrgebiets und die alternden ostdeutschen Großstädte und Regionen betroffen (Bertelsmann 

Stiftung, 2006, S. 36ff., S. 75ff.). Diese Polarisierung innerhalb der Stadt wird weiter dadurch 

gefestigt, dass die Bildungserfolge und -chancen von Kindern und Jugendlichen einen starken 

Raumbezug aufweisen (Kristen, 2003, S. 32; Terpoorten, 2007, S. 470). Zieht man den weite-

ren Befund der Stadtsoziologie hinzu, dass gerade jene mit infra- und sozialstrukturellen 

Problemen behafteten Stadtteile häufig die Stadtteile mit dem höchsten Anteil von Kindern 



 

 111

und Jugendlichen und zugleich mit besonders hohen Armutsquoten, hoher Arbeitslosigkeit, 

hohen Anteilen von Alleinerziehenden und hohen Anteilen von Aussiedlern und Ausländern 

sind (vgl. Strohmeier, 2006, S. 38), liegt der Schluss nahe, dass diese Stadtteile auch im ho-

hen Maße mit Jugendkriminalität belastet sind. 

Zu dieser – im Polarisierungsszenario (Kapitel 2.3.3) impliziten – Schlussfolgerung äußerten 

sich die befragten Experten unterschiedlich. Während einige in bestimmten benachteiligten 

Quartieren der Großstädte einen steigenden Anteil kriminell auffälliger Jugendlichen erwarten 

– bei einer gleichbleibenden oder sinkenden Belastung in ländlichen Gebieten –, sind andere 

der Meinung, dass in den ländlich geprägten Regionen (ebenfalls) mit einem Zuwachs an de-

linquenten Jugendlichen gerechnet werden muss, wobei sich auch hier die Problematik klein-

räumig konzentrieren wird. Diese Befürchtung hinsichtlich einer Verschlimmerung in ländli-

chen Regionen wird ausschließlich von den dort ansässigen und tätigen Experten 

ausgesprochen. 

„Das heißt, das Unterstützerfeld hat keine positive Wirkung auf den Jugendlichen. Von daher glaube ich, 
wir werden eine Verschiebung haben, aus der Fläche in dem Bereich, wo wir sozial schwache Schichten 
und/oder Subkulturen haben.“ (Am03) 

„Also ich gehe davon aus, und ich sag auch, ich hoffe es, dass es in ländlichen Kreisen eigentlich nicht 
weiter problematisch wird, also so bleibt, wie es jetzt ist. Es ist zwar auffällig teilweise, aber in den 
Großstädten ist es ein richtiges Problem. Und das wird auch zunehmen in den Großstädten, da bin ich 
fest von überzeugt.“ (Bm11) 

„Ich glaube, dass das Land aufholt gegenüber den Großstädten.“ (Bm09) 

„Und zukünftig wird es in der Stadt immer noch schwieriger sein als auf dem Land, aber ich glaube 
trotzdem, dass Stadt und Land sich ein wenig annähern und dass es irgendwann, so wie es in der Stadt 
ist, rüberschwappt auf's Land.“ (Bw13) 

In den benachteiligten Stadtteilen ist nicht nur der Jugendquotient besonders hoch, sondern 

auch der Anteil von Jugendlichen mit Migrationshintergrund und mit ausländischer Nationali-

tät (Strohmeier, 2002). Die sozialräumlich, sozioökonomisch und soziokulturell bedingte kri-

minelle Mehrbelastung dieser Jugendlichen wird von einigen Interviewpartnern thematisiert. 

Das häufigere Zusammenfallen von Risikofaktoren mit ethnischen Merkmalen sei der Haupt-

grund für einen überproportionalen Anteil von Jugendlichen mit Migrationshintergrund oder 

ausländischer Nationalität an den Jugendlichen, die kriminell in Erscheinung treten. Als ein 

wichtiger Risikofaktor – auch für die Zukunft (vgl. Kapitel 2.4.3) – wurde die stärkere Grup-

penorientierung dieser Jugendlichen genannt. Auch die sozialräumlichen Belastungsfaktoren 

in einem benachteiligten Stadtteil wirken als Risikofaktoren auf die dort wohnenden Jugendli-

chen ein. 

,,Wenn ich das jetzt runterbreche auf Gruppierungen, muss auffallen, dass es Personen mit ganz bestimm-
tem Migrationshintergrund gibt, die genau diese Problematiken haben, keine Perspektive, keinen guten 
Schulabschluss, häufig gepaart mit unzureichenden Sprachkompetenzen, entwurzelt in ihrer sozialen 
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Herkunft, dann noch in unterschiedlichen ethnischen Strukturen, da scheint es eine höhere Verteilung der 
altersgleichen Bevölkerung, was das abweichende Verhalten betrifft, als in anderen Bevölkerungsgruppen 
zu geben.“ (Bm02) 

,Heute sind es also die Jugendlichen, mit denen wir zu tun haben, Jugendliche mit Migrationshintergrund. 
Da kommt natürlich zu dem schlechten sozialen Status oft noch hinzu, dass sie sich anders gesellen wie 
deutsche Jugendliche. Die sind viel mehr zusammen, viel enger und da passiert dann auch schon einmal 
ein bisschen mehr.“ (Bm04) 

,Wenn wir jetzt noch mal auf XXX [Stadt] speziell gucken, dann muss man ja einfach mal konstatieren, 
(…) dass es mittlerweile Stadtteile gibt, in denen die entsprechenden Problemlagen, die wir dann auch als 
Risikofaktoren identifiziert haben, dort natürlich besonders häufig vorkommen. (…) Stadtteile, wo mehr 
Migranten wohnen, wo mehr sozial Schwache wohnen, wo sie auch enger wohnen. Wo die Leute mehr mit 
Arbeitslosigkeit belastet sind (…). Das beeinflusst die Jugendkriminalität und Jugendgewalt stark. Macht 
es im Moment und wird es in den nächsten Jahren auch tun. Ich sehe nirgendwo Anzeichen, dass man das 
irgendwie mittelfristig auflösen könnte. (…) Wobei wir noch mal deutlich darauf hinweisen müssen, dass 
Migrationshintergrund natürlich keine Kriminalitätsursache ist. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass sich in 
der Familie oder rund um den Jugendlichen die anderen Risikofaktoren summieren, die ist ja besonders 
groß. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass ein Migrant schlechtere Bildungschancen hat, ist besonders groß. 
Die Wahrscheinlichkeit, dass die Eltern vielleicht sozial nicht so gut dastehen oder vielleicht sogar ar-
beitslos sind, ist groß. Man kommt nicht richtig an in der Gesellschaft. Man bleibt unter sich.“ (Am04) 

2.4.6 Kooperation 

Mit Jugendkriminalität beschäftigen sich verschiedene Institutionen. Neben der Polizei sind 

dies vor allem die Schule und die Jugendhilfe, hier noch einmal speziell die Jugendgerichts-

hilfe. Der Zusammenarbeit zwischen den Akteuren, die mit delinquenten Jugendlichen zu tun 

haben, und den Grenzen und Chancen der verschiedenen in Deutschland anzutreffenden Ko-

operationsformen ist in den letzten Jahren verstärkte Aufmerksamkeit geschenkt worden. Das 

„Oberthema Vernetzung“ (Bm09) wurde auch in den Interviews intensiv diskutiert. Dabei 

stand im Vordergrund, wie die interinstitutionelle Kooperation nach der Erfahrung und Ein-

schätzung der Experten derzeit und zukünftig funktioniert. 

 

Institutionalisierte versus informelle Kooperation 

Dass sich die Kooperationsbereitschaft und -fähigkeit in den letzten Jahren verbessert habe 

und auch weiterhin an Quantität und Qualität zunehme, dieser Meinung waren fast durchgän-

gig alle Interviewpartner. Der größte Unterschied zwischen den Untersuchungsregionen liegt 

darin, dass in ländlichen Regionen Kooperation weniger fest institutionalisiert ist, sondern 

überwiegend über „personenbezogene Kontakte“ (Bm09) stattfindet. Das führt dazu, dass in-

nerhalb der ländlichen Untersuchungsregion, was die Güte und Dichte von Kooperation an-

geht, eine sehr große Bandbreite anzutreffen ist, auch wenn Kooperation an sich nicht in Fra-

ge gestellt wird. Da die für Jugendkriminalität zuständigen Abteilungen bei der Justiz und 
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beim Jugendamt dort häufig als „Ein-Mann-Betrieb“ geführt werden, besteht die Gefahr, dass 

wichtiges (Netzwerk-)Wissen und wichtige Kontakte durch Mitarbeiterwechsel verloren ge-

hen. Somit sind die Netzwerke in ländlichen Regionen teilweise dichter gestrickt als in groß-

städtischen Regionen, aber auch anfälliger bei personellen Veränderungen. 

„Und die Verzahnung mit dem Jugendamt hier in XXX [Stadt], die ist allein dadurch schon gegeben, dass 
der zuständige Mitarbeiter der Jugendgerichtshilfe der erste Mitarbeiter war, der hier in der YYY [Ju-
gendhilfeeinrichtung] gearbeitet hat. Also das ist schon sehr eng miteinander verknüpft und das ist auch 
so, dass sowohl Politik als auch Verwaltung diese Form der Kooperation überhaupt nicht in Frage stellt, 
sondern eher bemüht ist, das noch mehr zu verzahnen.“ (Bm10) 

„Ich habe hier eine gute Struktur von meinem Vorgänger übernommen. Da sind in dieser Struktur Perso-
nen ausgewechselt worden, aber das ist nicht mehr und nicht weniger geworden, das ist hier einfach gut. 
Ich weiß das von anderen Gerichtsbezirken, dass es dort auch anders organisiert ist. Dass da der allge-
meine soziale Dienst auch Jugendgerichtshilfe macht und dass die dann teilweise wegen Überarbeitung 
auch gar nicht in die Sitzungen kommen. Das ist bei mir nicht so, ich habe die Jugendgerichtshilfe, die 
sind als solche eingesetzt und zwar nur als solche. (…) Das ist hier also schon eine Besonderheit meines 
Bezirks, was eben das Ganze auch sehr vereinfacht. Und das sind Strukturen, die sind gewachsen.“ 
(Bm12). 

Die Forderung nach ressortübergreifender Zusammenarbeit ist ein Grundgedanke der kom-

munalen Kriminalprävention, in deren Gremienarbeit von Beginn an ein Schwerpunkt auf 

Jugendkriminalität gelegt wurde. Auch bei der Strafverfolgung – insbesondere was die Mehr-

fach- und Intensivtäter angeht – wird in der Kooperation zwischen Schule, Ju-

gend(gerichts)hilfe, Justiz und Polizei der Schlüssel zu deren erfolgreicher Bekämpfung gese-

hen. 

„Wir werden immer einen Grundstock von Jugendkriminalität und einen Grundstock von Jugendgewalt 
haben. Die Frage ist, ob wir mit diesem Schwerpunkt überbehördliche Zusammenarbeit in Zukunft besser 
fahren können, im Sinne von Früherkennung und im Sinne von Ressourcenschonung, dass nicht jede Be-
hörde das für sich alleine macht. Das wäre schon ein großer Vorteil.“ (Am04) 

Insbesondere im Hinblick auf die Jugendlichen in Multiproblemlagen verliert das herkömmli-

che, nach Zuständigkeiten aufgebaute Kontroll- und Hilfesystem an Passgenauigkeit, da für 

diese Jugendlichen bestimmte Grundvoraussetzungen in punkto Sozialisation, Lebenswelt 

und Biographie nicht mehr zutreffen, so ein Interviewpartner. Insbesondere vor dem Hinter-

grund der Herausforderungen, die sich aus einer zu erwartenden Polarisierung (Kapitel 2.4.5) 

ergeben, gelte es, die Schnittstellenproblematik der involvierten Institutionen weiter zu mini-

mieren. 

„Und die alten Grenzen, die oft auch noch in den Köpfen herrschen: Schule hat den Bildungsauftrag, Po-
lizei sorgt für Sicherheit und Schutz, in der Familie findet die Erziehung statt und die Freunde sind dann 
für die Freizeitbeschäftigung. Das ist eine schöne wohlgeordnete Welt, die aber so nicht mehr stattfindet 
bei unserer Klientel.“ (Bm03) 
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Einnetzung von Schule als zentrale Zukunftsaufgabe kommunaler Kriminalprävention 

Von besonderer Bedeutung für die zukünftige Qualität und Effektivität der vernetzten Ju-

gendkriminalitätsprävention sei die stärkere Beteiligung der Schulen an kooperativen Präven-

tionsaktivitäten, so die vorherrschende Meinung der befragten Experten, insbesondere der 

Experten aus der ländlichen Region. Durch die Übernahme zusätzlicher Funktionen für die 

Sozialisation von Kindern und Jugendlichen (vor allem im Rahmen von Ganztagsschule) und 

durch die steigende Auffälligkeit bei einer bestimmten Klientel (Kapitel 2.4.5) reichten die 

bisherigen Interventionsmechanismen von Schule nicht mehr aus. Eine Erweiterung der päda-

gogischen Handlungskonzepte sei die logische Konsequenz aus der Erweiterung ihrer päda-

gogischen Aufgaben. Einige Interviewpartner halten die Kompetenzvermittlung für wichtiger 

und zentraler als die Wissensvermittlung. Schule stehe, auch was ihre Rolle innerhalb kom-

munaler Präventionsarbeit betrifft, vor einem Strukturwandel und Paradigmenwechsel. 

„Also, die Schulen sind hier weniger eingebunden. Also da, das würde ich mir auch wünschen, dass die 
hier auch schon mehr in so ein Netzwerk eingebunden würden.“ (Bm05) 

„Also, ich glaube, die [Lehrer] werden das [Einbindung in Präventionsarbeit] immer mehr wahrnehmen 
und wahrnehmen müssen, weil Schule einfach nicht mehr nur ein Ort ist, um zu lernen und Wissen zu 
vermitteln, sondern da finden so viele soziale Kontakte statt, auch dadurch, dass Schule ja immer länger 
geht.“ (Bw06) 

„Es gibt ja den Erlass (…), der die Kooperation Jugendhilfe-Schule-Polizei beschreibt. Ich glaube, dieser 
Erlass wird zunehmend an Bedeutung gewinnen, weil jetzt die Schule auch für sich wahrnehmen muss, 
dass deren Interventionsmechanismen für einige Schülerinnen und Schüler nicht mehr ausreichen. (…) 
Bildung als Verknüpfung unterschiedlicher Möglichkeiten, über Bewegung zu lernen, über Naturerfah-
rung zu lernen, letztlich sich über Sprache, über Bilder, über Kultur, über Musik ausdrücken zu können.“ 
(Bm02) 

„Also ich glaube, dass man mit Schulleitung und Lehrern intensiv sich mit dem Thema Deeskalation, Ag-
gression und Gewalt auseinandersetzen muss. Dass das soziale Lernen im Prinzip ein Unterrichtsfach in 
den Schulen sein muss. Gerade wenn der Ganztag in allen Schulen integriert ist. Dann kann man nicht 
einfach die gleichen Unterrichtsfächer durchziehen, die man traditionell durchgezogen hat, sondern muss 
ganz gezielt auch intensiv das soziale Lernen im Stundenplan implementiert sein. Und Lehrer, Schullei-
tung im Prinzip diejenigen sind, die einen Teil von Jugendhilfe übernehmen müssen und von Erziehung 
übernehmen müssen. Und nicht mehr sagen können: ‚Du störst, raus!’ Ich glaube, das funktioniert nicht 
mehr.“ (Bm10) 

 

Kooperation Polizei und Schule 

Der Problemdruck bei auffälligen Jugendlichen, verbunden mit einer wachsenden Sensibili-

sierung von Eltern, Schülern und Lehrern für Gewalt einerseits und für Kooperation anderer-

seits, hat dazu geführt, dass einige der einstigen Kooperations- und Kommunikationsbarrieren 

zwischen Schule und Polizei überwunden wurden. Die Erkenntnis, die auf beiden Seiten vor-

handenen unterschiedlichen Kompetenzen stärker für die jeweils eigene Arbeit in Form von 

Kooperation zu nutzen, ist inzwischen zu einer Offenheit und Bereitschaft zur Kooperation 



 

 115

gewachsen. Viele Interviewpartner gehen davon aus, dass sich dieser Trend hin zu einer in-

tensiveren Zusammenarbeit – zumindest in der Stadt – weiter fortsetzen wird. In der ländli-

chen Region wurde über weitaus weniger Erfahrungswerte bezüglich bisheriger Kooperatio-

nen zwischen Polizei und Schule berichtet. Die „Inseln“ (Cm03), wo Kooperation blockiert 

wird, könnten also in Zukunft eventuell eher auf dem Land als in der Stadt zu finden sein. 

„Das Rad kann man nicht zurückdrehen, und das ist gut so. Ich glaube, dass dieser Präventionstag, aber 
auch die vorhergehenden, die ich nicht besucht habe, immer wieder ein Zeichen setzen wird, und es ist 
spürbar, dass der Wunsch, das Bedürfnis nach Vernetzung da ist. Nach unterschiedlicher Kompetenz. Leh-
rer wollen die Kompetenz der Polizei. Die Polizei will aber auch die pädagogischen Kompetenzen der 
Lehrer nutzen. Da wird es immer mehr ein Miteinander geben. In den Bereichen, wo das gemacht wird. 
Es wird aber auch immer wieder Inseln geben, mehr oder weniger große Inseln, wo das nicht zum Thema 
gemacht wird, wo es totgeschwiegen wird.“ (Cm03) 

„Ich hab vorhin schon gesagt, dass wir weniger Gewalt im Umfeld von Schulen beobachten. Das liegt 
schlicht und einfach daran, dass (…) die Polizeibeamten, die wir an die Schulen schicken, dort eine hohe 
Akzeptanz haben, dass die auch kommunikative Schwelle, die es früher gegeben hat – d. h. Lehrer spra-
chen nicht mit der Polizei –, die gibt es mittlerweile nicht mehr bzw. ist erheblich reduziert, so dass mit 
den Polizeibeamten gesprochen wird.“ (Am01) 

Die gestiegene Akzeptanz der Polizei als Partner der Schule im Umgang mit delinquenten 

Jugendlichen führt dazu, dass nicht nur die Reaktionszeiten bei der Intervention kürzer wer-

den, sondern auch eine Grundlage für Präventionsmaßnahmen geschaffen wird. 

„Ich denke, im strategischen Sinne werden wir über das Medium XXX [Konzeptname] in einen Bereich 
hineingegangen sein, der Dunkelfelderhellung bedeutet. Schulen haben sich traditionell abgeschottet mit 
Fragen der Gewalt, weil sie auch die mediale Außenwirkung, die Wirkung auf die Eltern befürchtet ha-
ben. Mit der Folge, eventuell für das nächste Jahr geringere Schüleranmeldungen zu haben, Personal 
abgeben/tauschen zu müssen. Diese Black Box, die hat sich in YYY [Stadt] geöffnet, und Schulen merken, 
dass Polizei kein Gegner ist, sondern ein Partner, um Gewaltkonflikte zu lösen, und dass da sehr wohl 
über das Konzept XXX auch pädagogische Maßnahmen mit einfließen können. Also nicht der traditionelle 
Widerspruch zwischen soziologischer Herangehensweise und strafverfolgender Herangehensweise. Ich 
glaube, da haben wir Dogmen aufgebrochen. Wir werden früher gerufen. Wir werden als Konfliktpartner 
akzeptiert.“ (Am03) 

 

Kooperation Schule und Jugendhilfe 

Aber auch die in Deutschland separierten Bereiche Jugendhilfe und Schule arbeiten zum Bei-

spiel im Rahmen des Ganztagsbetriebs, der den Schulalltag vermehrt prägt, stärker zusammen 

als früher. Gleichwohl existieren unterschiedliche Zielvorstellungen bezüglich der Zusam-

menarbeit. Das Selbstverständnis und Kooperationsverständnis von Schule hinkt nach Ansicht 

einiger Interviewpartner aus dem Bereich der Jugendhilfe den neuen Anforderungen noch 

hinterher. Auch das Präventionsverständnis ist nach der Wahrnehmung einiger Interviewpart-

ner noch nicht sehr verbreitet. Anfragen an Jugendhilfe kämen eher kurzfristig bei aktuell 

„brennenden“ Problemen. Schule müsse aber selbst ein dauerhafter Partner beim Angebot von 

gemeinsamen Präventionsprojekten sein, um an Langfristigkeit und Nachhaltigkeit orientierte 
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Präventionsstrukturen etablieren zu können. Einige Interviewpartner wiesen aber auch darauf 

hin, dass viele Schulen bereits die Notwendigkeit erkannt hätten, ihren Bildungsauftrag aus-

zuweiten und sich dabei ggf. Hilfe von Trägern der Jugendhilfe zu holen. 

„Ja, zwischen Schule und Jugendhilfe gibt es zwar viele Kontakte, aber es ist schwierig. Weil wenn man 
einen Lehrer sprechen will, muss man entweder genau wissen, wann die Pausen sind. Sonst erreicht man 
den nicht. Oder hoffen, dass man die private Telefonnummer kriegt, dass man den nachmittags erreichen 
kann. Und wir laufen da oft unheimlich hinterher und wir kriegen die Kontakte nicht immer so, wie wir 
sie wollen. Umgekehrt sind bei den Schulen teilweise Vorstellungen, die das Jugendamt so auf einer Linie 
mit Polizei oder mit dem Ordnungsamt sehen oder mit Feuerwehr besser gesagt. Wenn die Probleme dann 
angebrannt sind, dann sollen wir ganz schnell kommen und löschen. Und das versuchen wir immer zu 
vermitteln: ‚Mit ganz schnell geht da gar nichts. Und da muss man in Ruhe gucken, was kann man hier 
tun, was liegt an.‘ Schule neigt dazu, Probleme abzugeben.“ (Bm04) 

„Also bei Schulen ist es immer so eine zweischneidige Sache, die nehmen das Problem wahr und wollen 
auch daran arbeiten, ganz klar. Am liebsten hätten die das, wenn wir ein Mal vorbeikommen, alle Klassen 
durch einen Projekttag schleusen und dann sind alle geheilt und benehmen sich, wie man sich das 
wünscht und wie man es programmiert hat oder so. Das funktioniert natürlich nicht, das geht nur mit ei-
ner kontinuierlichen Arbeit.“ (Bw06) 

„Wir arbeiten ja viel im Kontext mit Schulen und Bildungseinrichtungen zusammen, dass es eine hohe 
Sensibilität gibt für das Thema. Also ich hab, ganz ehrlich gesagt, wenig frustrierende Erfahrungen mit 
Schulen gemacht. Es gibt immer noch so Schulen, wo es so ist, dass das Thema gar nicht präsent ist, es 
gibt aber den Großteil der Schulen, mit denen wir zusammenarbeiten, da ist schon eine Not da, aber auch 
ein großes Interesse daran etwas zu tun. Und sich auch Kooperationspartner und Kooperationspartnerin-
nen zu holen. Also da hab ich so das Gefühl, dass da viel passiert.“ (Cw05) 

 

Polizei und Jugendhilfe 

Was das Engagement der Polizei bei der Prävention von Jugendkriminalität angeht, gehen 

einige Experten davon aus, dass es eher zu- als abnimmt. Dabei wird die Polizei von Vertre-

tern der Sozialarbeit als wichtiger Netzwerkpartner angesehen, der sich nach ihrer Einschät-

zung in Zukunft eher stärker im Feld der Prävention einbringen als sich zurückziehen wird. 

„In meiner Arbeit selber stell ich immer fest, dass die Polizei ein ganz wichtiger Netzwerkpartner ist im 
Bereich der Jugendarbeit. Deshalb geh ich davon aus, dass sie sich nicht zurückziehen wird, sondern im-
mer mehr vernetzen wird mit externen Trägern, mit freien Hilfen, freien Angeboten und vielleicht sogar 
ihre Aufgabenpalette noch ausbauen wird. Also über die Prävention hinaus vielleicht noch zusätzliche 
Aufgaben wahrnehmen wird.“ (Cm08) 

„Und deswegen meine ich, dass es für die Polizei schwierig ist als isolierter Bereich. Was sollen die als 
Polizei denn machen? Die Situation zu verändern, kann nur funktionieren, wenn der Rest mitspielt“ 
(Cm06) 

Wünsche für die zukünftige Kooperation werden dahingehend formuliert, dass der Informati-

onsfluss verstetigt und ausgebaut wird. Allerdings sei dafür auch ein sensibler Umgang mit 

Informationen und Daten erforderlich. Auch sollte ein Augenmerk darauf gelegt werden, dass 

die Aufgabenbereiche, auch wenn sie sich überschneiden, nicht vermischt werden. Dafür sei 

es erforderlich, die Zuständigkeiten, Rollen und Ziele in Kooperationsverbünden klar und ab-

grenzbar zu definieren sowie die Wege zur Zielerreichung verbindlich festzulegen. Weiterhin 
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müsse eine Erreichbarkeit gewährleistet sein, die schnelles, gemeinsames Handeln ermögli-

che. 

„Ich hoffe, dass die [Kooperation] intensiver wird. Intensiv heißt, dass ein Informationsaustausch statt-
findet, man dem anderen aber sein Arbeitsfeld in Ruhe überlässt. Also das heißt, Polizei kann nicht mit 
den Informationen, (…) die wir zum Beispiel im Gespräch von den jungen Leuten kriegen, (…) aktiv ar-
beiten. Das muss man für sich abspeichern, so als Hintergrund, um entsprechende Hilfen auch einleiten 
zu können.“ (Bm10) 

„'Wer hat Federführung in welchen Fragestellungen?' Das ist etwas, was mir noch weitestgehend unge-
löst erscheint. Jedenfalls in den praktischen Abläufen, die wir hier zu bewegen haben. Da stellt sich leider 
immer wieder dar, dass die Polizei der Motor solcher Gespräche ist und die Schule in solchen Dingen 
sehr offen ist, aber mit anderen Behörden, da fehlen immer die konkreten Ansprechpartner und Rufnum-
mern. Wie man für die Polizei die 110 hat, hat man für die anderen Behörden nichts.“ (Am03) 

„Wo man denkt, das ist doch eigentlich normal und selbstverständlich, dass die Institutionen zusammen-
arbeiten. Da fehlt es teilweise am Willen und es fehlt an Vorstellungen, wie wollen wir es denn machen?“ 
(Bm07) 

 

Zusammenfassung 

Insgesamt betrachtet wird das Kooperationsbedürfnis weiter steigen, womit aber auch höhere 

Ansprüche an die Kooperationsfähigkeit der einzelnen Akteure verbunden sind. Alle Akteure 

betonen die Notwendigkeit von Kooperation, was sich vor allem aus dem zu erwartenden 

steigenden Anteil psychisch und kriminell stark auffälliger Jugendlicher (Kapitel 2.4.5) und 

aus der Umgestaltung der Bildungslandschaft ergibt. Sie sind auch zuversichtlich, dass sich 

die positiven Entwicklungen im Bereich der überbehördlichen Kooperation weiter fortsetzen 

werden. Große Erwartungen werden an die Schule gestellt, die sich mit neuen Konflikten 

konfrontiert sieht, die sie mit ihrem traditionellen Selbstverständnis und Instrumenten nicht 

lösen kann. Es kristallisiert sich heraus, dass die Schulen in der hier untersuchten Großstadt 

bereits stärker in die kommunale Präventionsarbeit eingebettet sind als in der ländlichen Re-

gion, was einerseits auf den stärkeren Institutionalisierungsgrad der Akteurskooperation und 

andererseits auf den größeren Problemdruck zurückgeführt werden kann. In der ländlichen 

Region scheint sich Schule noch eher zaghaft der kooperativen Präventionsarbeit zu öffnen.  

2.4.7 Präventionsansätze 

Der letzte Abschnitt des Leitfadens für die Interviews enthielt Fragen zu möglichen Präventi-

onsansätzen und Handlungsoptionen für die von den Experten prognostizierten Entwicklun-

gen im Bereich der Jugendkriminalität. Hier war Platz für Anregungen und Vorschläge der 

Interviewpartner für die Neu- und Umgestaltung, Anpassung und Optimierung der Präventi-
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ons- und Interventionsansätze zur Verhinderung von Jugendkriminalität und deren unter-

schiedlicher Erscheinungsformen. 

 

Polizei als Partner in der Jungenarbeit 

Auch wenn sich leicht ansteigende Tendenzen in Richtung Mädchenkriminalität abzeichnen, 

werden auch in Zukunft vor allem die männlichen Jugendlichen die Jugendkriminalität prä-

gen. Da die Bedeutung von Bildung für die erfolgreiche private und berufliche Lebensgestal-

tung weiter zunimmt, gleichzeitig aber eine wachsenden Gruppe von Jungen an den Anforde-

rungen des Bildungssystems scheitert, wird sich die im Polarisierungsmilieu angesprochene 

Klientel, die sich vornehmlich aus eben diesen „Bildungsverlierern“ zusammensetzt, eher 

weiter „vermännlichen“ als „verweiblichen“, auch wenn kriminell auffällige Mädchen vor 

allem in diesem Milieu zu finden sein werden (Kapitel 2.4.4). Obwohl Mädchen vermehrt 

durch delinquentes Verhalten auffallen, kommen sie als „Bildungsgewinner“ (Leven, Hurrel-

mann & Quenzel, 2010, S. 74) im Durchschnitt besser mit den neuen Anforderungen in der 

Wissensgesellschaft zurecht, was sich an der weiter ungebrochen steigenden Bildungsbeteili-

gung und den im Vergleich zu ihren männlichen Mitschülern, Auszubildenden und Kommili-

tonen besseren Bildungserfolgen von Mädchen und Frauen zeigt (vgl. Budde, 2006; 2008; 

Helbig, 2010; Stamm, 2008). 

Die Jungenarbeit rückt deswegen in der schulischen und außerschulischen Bildungs- und Prä-

ventionsarbeit stärker in den Vordergrund (vgl. Bieringer, 2000; Bronner & Behnisch, 2007; 

Gause, 2004; Hollstein & Matzner, 2007; Jantz & Grote, 2003; Lohscheller, 2001; Sturzenhe-

cker & Winter, 2002). Im Bereich der Jungenarbeit wird von einem Interviewpartner der Vor-

schlag gemacht, die Polizei stärker als bisher als Kooperationspartner zu gewinnen bzw. stär-

ker einzubinden in sozialarbeiterische Maßnahmen. Ein Grund sei, dass der Anteil von 

männlichen Lehrern und Sozialarbeitern, die als Vorbilder fungieren und als Betreuer akzep-

tiert werden, wahrscheinlich auf dem bislang niedrigen Niveau bleiben wird, was bei der Poli-

zei nicht der Fall ist bzw. sein wird. Ein weiterer Grund für eine solche Kooperation liegt in 

der Attraktivität und Akzeptanz der Polizei bei Jugendlichen und speziell auch bei vielen de-

vianten Jugendlichen. Ein dritter Grund wird in der anderen Umgangsweise und Kommunika-

tion gesehen, die aufgrund der spezifischen institutionellen, rechtlichen und praktischen Rah-

mung des möglichen Verhaltensrepertoires als Polizeibeamter gegeben ist. 

„Also ich finde Jungenarbeit (…) total wichtig. Also weil die Jungen ja auch in Statistiken viel mehr auf-
tauchen als die Mädchen. Und ich glaub ja auch immer, dass die Jungen irgendwie viel zu wenig beachtet 
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werden. Mit Mädchen wird ganz viel gearbeitet, auch was irgendwie Sozialverhalten angeht und so. (…) 
Und dann wirklich früh anzufangen. Eine Schulsozialarbeiterin von der Hauptschule sagte das letztens 
noch: ‚Ich habe die ganz Kleinen in der fünften Klasse, ich weiß, in welche Richtung die sich bewegen 
werden und ich find' keine Männer, die mit denen arbeiten.’ Das ist ja auch ein Problem, in der sozialen 
Arbeit gibt es ja immer nur Frauen. (…) Also deshalb würde ich mir wünschen, dass es mehr Männer 
gibt, die halt auch mit Jungen arbeiten. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das auch Polizisten sein 
können. (…) Und ich glaub, Kooperation mit Polizei wäre da super, weil gerade die Jungs, die ja schon 
auffällig sind und sehr forsch sind, die können gut umgehen mit dem Auftreten von Polizei. Die treten sehr 
streng auf und sehr stringent auch, und ich glaube, da können Jungs – und gerade auch die frechen Jungs 
– gut mit umgehen.“ (Bw06) 

 

Familienhilfe und Elternarbeit als kriminalpräventive Aufgabe  

Die Diskussion um Frühprävention – etwa im Rahmen von „early intervention“-Programmen 

wie „Pro Kind“ (vgl. Jungmann, Kurtz & Brand, 2008) – wird schon seit längerem geführt. 

Die Familienhilfe wird von vielen als ein für die kriminalpräventive Arbeit in Zukunft stärker 

zu besetzendes Handlungsfeld angesehen. Auch die befragten Experten betonen, dass gerade 

in den Familien, in denen schon massive Erziehungs- und Sozialisationsprobleme bestehen 

oder bevorstehen, eine frühzeitige Hilfe notwendig sei. Für die Zukunft sei es – so einige In-

terviewpartner weiter – wünschenswert, dass die bestehenden familienpolitischen Hilfen we-

gen ihrer präventiven Wirkung früher und passgenauer zum Einsatz kommen. Zukünftig sei 

eine stärkere Verzahnung familien-, sozial-, bildungs- und kriminalpolitischer Maßnahmen 

notwendig, da sich auch die Problemkonstellationen in den Familien eher ver- als entschärfen 

werden. Ein wichtiger Punkt dabei sei, dass der Bekanntheitsgrad der bestehenden Angebote 

der Familienhilfe gesteigert werde. Darüber hinaus müsse – neben einer verstärkten Aufklä-

rungsarbeit und Sensibilisierung – über geeignete Anreiz- und ggf. Zwangsmittel nachgedacht 

werden, um auch insbesondere jene weitestgehend beratungsresistenten Zielgruppen zu errei-

chen, die sich nach dem Polarisierungsszenario soziokulturell zunehmend abkoppeln werden 

von der Mehrheitsgesellschaft. 

„Die Verzahnung von Maßnahmen muss eigentlich das Ziel sein und nicht die Entwicklung neuer Maß-
nahmen.“ (Aw05) 

„Ich würde mir wünschen, dass wir Gewaltprävention in Schulen auf einem ganz breiten Feld bearbeiten. 
Wenn die Schüler, die hier in der 5. Klasse sind und Schwierigkeiten haben im Umgang mit Gewalt, die 
erwerben diese Schwierigkeiten ja nicht erst in den 14 Tagen, wo sie hier an dieser Schule sind. Die hat-
ten diese Schwierigkeiten schon vorher. Das heißt, das fängt in den Kindergärten und in den Grundschu-
len an. Und da stell’ ich mir schon die Frage: Wo sind denn in den Kindergärten und in den Grundschu-
len die Sozialpädagogen, die Sozialarbeiter, die präventiven Fachkräfte?“ (Bm03) 

„Ich weiß von ganz vielen Familien, die sind total überrascht, was es alles für Hilfestellen gibt, Erzie-
hungshilfe und so weiter. (…) Also das, meine ich, sollte nicht erst mit 10 Jahren, sondern das sollte 
schon viel eher präventiv passieren. Dass viel früher in die Familien gegangen wird bzw. auch plakativ 
deutlich gemacht wird: ‚Hier es gibt Hilfe für euch, das ist ganz normal, das ist keine Schande, dass ihr 
Probleme mit der Erziehung zum Beispiel habt.’ Denn ganz häufig kommt die Gewalt eben halt aus dem 
Elternhaus und wird auf die nur weitergegeben.“ (Bm11) 
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„Man müsste vielleicht dann noch intensiv versuchen mit den Eltern zusammenarbeiten, dass die auch die 
Hilfen zur Erziehung annehmen. Dass diese einfach nicht gleichgültig ist. Also ich erlebe viele Eltern, 
denen es gleichgültig ist, was ihre Kinder machen.“ (Bm01) 

„Das Problem ist: Wie kriegen wir die Leute, für die es nötig ist, in die Angebote herein? Also das sind ja 
nicht die Familien, die wissen: 'Ich habe ein Erziehungsproblem und ich gehe zu einer Erziehungsbera-
tungsstelle.' Das sind ja schon die Guten, weil die ein Problembewusstsein haben.“ (Aw07) 

„Viele gibt es, die es nicht wollen, aber uns sind die Liebsten, in Anführungsstrichen, die kommen und sa-
gen: 'Wir haben es versucht, wir können es nicht. Also bitte, Profis, übernehmt und beratet uns gleichzei-
tig, wenn es eine Rückkehr in unsere Ursprungsfamilie gibt, wie wir dann weiter machen sollen.' Er-
schreckenderweise sind das aber nur wenige, die dazu bereit sind. Die meisten sagen (…): 'Hier ist mein 
Kind, das funktioniert irgendwie nicht und wir haben da auch keinen Bock mehr drauf. Jetzt seht mal zu, 
wie ihr damit zurechtkommt.'“ (Cm06) 

Auf der anderen Seite wird die Entwicklung beobachtet, dass sich Erwachsene mehr und mehr 

in die Konflikte und die Konfliktbewältigung unter Kindern und Jugendlichen einmischen. 

Der Anstieg von Jugenddelinquenz sei auch die Folge davon, dass heute die Polizei zur Kon-

fliktlösung viel früher in Anspruch genommen wird und von den Eltern für Konflikte eher 

eine rechtliche Lösung gesucht wird, anstatt die Kinder und Jugendlichen zu einer selbständi-

gen informellen Konfliktaustragung zu befähigen. 

„Ich denke, dass wir aufpassen müssen, dass nicht zu viel von der Erwachsenenwelt in Kinder- und Ju-
gendwelt hinein geht. Weil Kinder brauchen Konflikte zur Entwicklung ihrer Persönlichkeitsstrukturen. 
Sie müssen sich auch mal aneinander reiben. Aber die Erwachsenen, auch die Fachkräfte in Einrichtun-
gen wie Schulen, müssen dann die Rahmenbedingungen setzen, in denen diese Reibung angemessen lau-
fen kann. Wenn es dann über Grenzen hinausgeht, dann muss ganz klar ein Stoppschild herausgeholt 
werden, aber eine gewisse Reibung und gewisse Konfliktklärung untereinander und Aushandlung muss 
stattfinden.“ (Aw06) 

 

Verkürzung der Delinquenzphase als Ziel tertiärer Prävention 

Ein Interviewpartner sieht eine große Chance darin, durch ein gut aufeinander abgestimmtes 

Handeln der Institutionen die Phase von Delinquenz zu verkürzen. Selbst wenn die Zahl von 

Jugendlichen, die kriminell auffällig werden, sich nicht verändert und auch die Deliktsstruktur 

weitestgehend konstant bleibt (wovon einige Interviewpartner ausgehen), könne durch die 

Verkürzung der delinquenten Lebensphase die Jugendkriminalität insgesamt reduziert wer-

den. 

„Wir können die Phasen der Delinquenz eindeutig verkürzen über eine gute Kooperation zwischen Ju-
gendamt, Polizei und solchen Einrichtungen wie wir sie sind. Also da glaube ich fest dran. Und das ist 
letztendlich auch das, was ja auch Motivation für alle Beteiligten ist. Auch die Anzahl der Opfer zu redu-
zieren. Dass es abweichendes Verhalten gibt, dass es Straftaten gibt, dass es eine Kneipenschlägerei gibt, 
wo eine gebrochene Nase dabei ist, das wird es, glaube ich, immer geben. Aber die Phase der Delinquenz, 
die können wir sehr deutlich verkürzen.“ (Bm10) 

Ein Problem derzeitiger tertiärer Prävention, das diesem Ziel entgegenstehe, sei, dass sich 

durch den Ganztagsbetrieb in den Schulen die Vermittlung von Sozialstunden für verurteilte 

Jugendliche als sehr schwierig gestalte, da nach Schulschluss um 16 Uhr in vielen Firmen, 
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Vereinen und Behörden keine Möglichkeit mehr besteht, gemeinnützige Arbeitsstunden abzu-

leisten. Somit kollidiert die Schulpflicht mit Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe. 

„Was ich an Problemen in der Jugendgerichtshilfe heute habe, dass ich wenige Stellen für gemeinnützige 
Arbeit habe. Weil ja die Schüler bis 16 Uhr alle zur Schule müssen. Und danach ist keine gemeinnützige 
Arbeit mehr. (...) Und dann habe ich Schwierigkeiten.“ (Bm01) 

„Wir können die Jugendlichen kaum noch vermitteln für gemeinnützige Arbeitsstunden, weil wenn die aus 
der Schule kommen, nachmittags um vier, da kann man die kaum noch irgendwohin vermitteln, da ist 
dann bald Feierabend. Umgekehrt: Die Kinder sind fast den ganzen Tag in der Schule. Da gehören ja 
auch noch andere Sachen rein, als die die Schule üblicherweise so in ihrem Kanon hat. Also sprich musi-
sche Sachen, sprich Freizeitsachen oder eben Sachen, die unter Präventionsaspekten durchgeführt wer-
den können.“ (Bm04) 

 

Fortführung der Sensibilisierungs- und Aufklärungsstrategie im Bereich Gewalt 

Der in vielen Dunkelfeldstudien erkennbare Anstieg der Anzeigebereitschaft von Jugendli-

chen (z. B. Baier, Pfeiffer, Simonson & Rabold 2009; Baier, Pfeiffer & Rabold 2010) wurde 

auch von vielen Interviewpartnern noch einmal bestätigt. Der Abbau von Informations- und 

Kommunikationshürden sowohl zwischen den professionellen Akteuren im Handlungsfeld 

Jugendkriminalität als zwischen den Akteuren und Bürgern, in diesem Fall vor allem jungen 

Bürgern, hat dazu geführt, dass das Dunkelfeld erheblich aufgehellt werden konnte. Der Wer-

tewandel hin zu einer Ablehnung von und Sensibilisierung für Gewalt sei auch Ergebnis von 

Aufklärungsarbeit und müsse weiter durch entsprechende öffentlichkeitswirksame Kampag-

nen flankiert werden. 

„Das Anzeigeverhalten hat sich deutlich verbessert. Es ist heutzutage so, dass wir ganz viele Fälle haben, 
z. B. in der Beziehungsgewalt, dass man wirklich noch mal auf den Nachbarn guckt und dort nachfragt 
und auch sensibilisiert ist, insbesondere, wenn es um Kinder geht. Und im Jugendbereich stellen wir das 
jetzt auch fest, dass die Lehrer, die Jugendbetreuer, aber auch Eltern und Nachbarn einfach sensibler ge-
worden sind. (…) Das hat sich ja von der Beziehungsgewalt auch auf die Jugendkriminalität übertragen. 
Wir haben hier definitiv ein Mehr-Hinsehen und ein Schneller-Bescheid-Sagen.“ (Am04) 

 

2.4.8 Zusammenfassung 

Neue Medien wirken sich schon heute in vielfältiger Weise auf Jugendkriminalität aus. Ange-

sichts der Dynamik auf dem Sektor Neue Medien, was deren Verfügbarkeit und Nutzungs-

möglichkeiten angeht, sind Prognosen hier besonders schwierig. Die befragten Experten ge-

hen davon aus, dass es weniger zu einer Verlagerung der Jugendkriminalität vom öffentlichen 

in den virtuellen Raum kommen wird, sondern vielmehr zu einer Ausweitung. Der zu erwar-
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tende Bedeutungszuwachs Neuer Medien vor dem Hintergrund von Jugenddelinquenz wurde 

von den Interviewpartnern delikts- und funktionsspezifisch aufgeschlüsselt: 

 Neue Medien als Tatmittel im Bereich der Vermögensdelikte (Betrug) 

 Neue Medien als Tatmittel im Bereich der Delikte gegen die Person (Cybermobbing) 

 Neue Medien als taterleichterndes Instrument (Verabredung zu Gewalttaten) 

 Neue Medien als mögliche Impulsgeber für Nachahmungstaten (Amok). 

Aus der Perspektive der Befragten wird die jugendliche Gruppengewalt eher zu- als abneh-

men. Die Konstellationen in den Gruppen und zwischen den Gruppen werden dynamischer 

und durchlässiger, so dass insgesamt eine gewisse Unübersichtlichkeit eintritt, die die polizei-

liche Bekämpfung vor neue Herausforderungen stellt, insbesondere was die wechselnden Tä-

ter-Opfer-Konstellationen betrifft. Da die Brutalität bei der Gewaltausübung im Kontext von 

Gruppen mit großer Wahrscheinlichkeit höher ist, könnte die prognostizierte zunehmende 

Gruppengewalt mit einer Intensivierung von Gewalt einhergehen. Die hier skizzierten beo-

bachteten und erwarteten Veränderungen bei der Gruppenbildung und Gruppengewalt wurden 

durchgängig geteilt, jedoch ließ sich erkennen, dass diese Problematik schon aufgrund der 

tendenziell höheren Belastung mit Jugendkriminalität in Großstädten in Zukunft größere 

Ausmaße annehmen wird. 

Auch wenn Jugendkriminalität in erster Linie Jungenkriminalität ist und aller Wahrschein-

lichkeit auch bleiben wird, gehen die befragten Experten davon aus, dass es im Zuge von sich 

annähernden und emanzipierenden Orientierungs-, Rollen- und Verhaltensmustern zwischen 

den Geschlechtern und im Zuge einer Zunahme geschlechtsunspezifischer Risikofaktoren 

(steigende Bedeutung und Orientierung an der Peer-Group, steigender Alkoholkonsum) zu-

künftig auch zu einer leichten Annäherung im Bereich des delinquenten Verhaltens kommen 

wird – was in der Tendenz durch die Ergebnisse der ESPAD-Studie (Hibell, Guttormsson, 

Ahlström, Balakireva, Bjarnason, Kokkevi & Kraus, 2009) gestützt wird. Die Einschätzungen 

der Interviewpartner aus der ländlichen Region fielen hierzu tendenziell pessimistischer aus 

als bei den Interviewpartnern aus der Großstadt. Auch wenn die befragten Experten nicht im-

mer trennscharf unterschieden zwischen Kriminalität von Mädchen allgemein und Kriminali-

tät von Mädchen aus problembehafteten Milieus, erscheint für beide Bereiche ein leichter An-

stieg wahrscheinlich, wovon wiederum ein nicht quantifizierbarer Teil auf eine gestiegene 

und weiter steigende Sensibilisierung für Mädchenkriminalität speziell und auf eine ebenso 
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steigende und weiter steigende Anzeigebereitschaft bei Kriminalität generell zurückgeführt 

wird. 

Grundsätzlich stimmten viele Interviewpartner dem Polarisierungsszenario (Kapitel 2.3.3) zu, 

nahmen jedoch einige Differenzierungen und Relativierungen vor. Insgesamt halten die meis-

ten eine eher abgeschwächte Form der Polarisierung, wie sie im Szenario beschrieben wird, 

für wahrscheinlich. Einige der befragten Experten erwarten dagegen keine nennenswerten 

Polarisierungstendenzen. Die Befürworter des Polarisierungsszenarios gehen davon aus, dass 

sich die täterspezifische Polarisierung – wie im Szenario – auch in eine deliktsspezifische Po-

larisierung übersetzen wird. Jene soziokulturell abgekoppelten Jugendlichen werden einen 

zunehmenden Teil der Täter ausmachen, die über die jugendtypische Delinquenz mit Baga-

tell- und Übergangscharakter hinaus häufiger, länger und intensiver kriminell in Erscheinung 

treten werden. Innerhalb der Gewaltkriminalität wird es bei einem Teil dieser Problemklientel 

– so die Befürworter weiter – ebenfalls zu einer Zuspitzung von Brutalität kommen. 

Fasst man die Einzelstatements zu möglichen Präventionsansätzen zusammen, liegt der 

Schlüssel für eine erfolgversprechende zukunftsgerichtete Prävention in einer besonders ziel-

gruppenspezifischen, früh ansetzenden und stärker vernetzt agierenden Ausrichtung. Dabei 

erscheint es angebracht, bisher ungenutzte Potenziale der einzelnen Institutionen und Hilfe-

maßnahmen aufzuspüren und nutzbar zu machen. Dass die ressortübergreifende Kooperation 

dabei eine übergeordnete Rolle einnimmt, wurde von allen Interviewpartnern noch einmal 

durchgängig betont. Darüber hinaus wurden einige konkrete Anknüpfungspunkte für zu-

kunftsgerichtete Maßnahmen und Kooperationen genannt. Viele Interviewpartner wünschen 

sich eine stärkere Einbindung der Schulen in die kommunalen Präventionsnetzwerke. Leitlinie 

zukünftiger Präventionsarbeit sollte es nach Ansicht vieler befragter Experten sein, die Prä-

ventionsmaßnahmen stärker auf Elternarbeit, Familienhilfe und Jungenarbeit auszurichten. 

Für den Bereich der primären Prävention wurde empfohlen, die bisher eingeschlagenen Auf-

klärungs- und Sensibilisierungsstrategien weiter fortzuführen. Für den Bereich der tertiären 

Prävention müsse daran gearbeitet werden, die Phase der Jugenddelinquenz zu verkürzen, was 

aber ein stärker aufeinander abgestimmtes Handeln der Akteure erfordere. 
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3 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 

 

Die vorliegende Studie hat – gestützt und initiiert durch einen entsprechenden Auftrag der 

IMK – den Versuch unternommen, mittels einer Kombination unterschiedlicher methodischer 

Ansätze Blicke in die Zukunft des Phänomens Jugendkriminalität zu werfen. 

In diesem Kapitel soll zum einen eine inhaltliche wie methodische Bilanz des Ertrags und der 

Begrenzungen der Studie gezogen werden. Zum anderen werden die sich aus der Studie erge-

benden Handlungsoptionen und -erfordernisse dargestellt. 

3.1 Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse 

Die im Zeitraum von August 2009 bis September 2010 von der Deutschen Hochschule der 

Polizei durchgeführte Studie "JuKrim2020 – Mögliche Entwicklungen der Ju-

gend(gewalt)kriminalität in Deutschland: Szenarien, Trends, Prognosen 2010–2020" hat den 

Versuch unternommen, Entwicklungen der Jugendkriminalität in der Dekade zwischen 2010 

und 2020 mit prognostischer Zielsetzung zu analysieren und auf ihre Bedeutung für Vorbeu-

gung und Kontrolle zu untersuchen. 

3.1.1 Methodisches Vorgehen 

Die Studie hat sowohl auf qualitativ-heuristische Methoden (Delphi-Befragungen, Szenario-

Methode, qualitative Interviews) als auch auf quantitative Ansätze zurückgegriffen. Während 

zunächst das Ziel verfolgt wurde, den qualitativen Verfahren in starkem Maße eine unterstüt-

zende Funktion für quantitative Modellierungen zukommen zu lassen, wurden im Verlauf der 

Projektdurchführung zunehmend die Begrenzungen einer quantitativen Prognose von Jugend-

kriminalität deutlich. Dies hat zu Änderungen in der Gewichtung der Komponenten der Studie 

geführt. 

Im Rahmen des Projekts wurden – neben einer Sichtung und Analyse der einschlägigen Lite-

ratur – die nachfolgend skizzierten methodischen Elemente umgesetzt. 
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(a) Dreistufige Delphi-Befragung 

Im Zeitraum von November 2009 bis September 2010 wurde eine dreistufige Delphi-

Befragung mit Expertinnen und Experten aus den Bereichen der Wissenschaft, der Polizei, 

der Justiz und Rechtspflege, der Jugendsozialarbeit und Jugendhilfe sowie der Kriminalprä-

vention durchgeführt. Delphi-Befragungen (vgl. u. a. Adler & Ziglio, 1996) zeichnen sich 

durch ihren mehrstufigen Charakter, die systematische Informationsrückkopplung zwischen 

den Befragungsrunden und die typischerweise multidisziplinäre/multiprofessionelle Zusam-

mensetzung des Samples aus. Sie eignen sich besonders für Probleme, die komplexe Urteils-

prozesse erfordern und bei denen die Vorhersage sich nicht in einer einfachen numerischen 

Größe (wie z. B. dem Absatz eines Produkts) erschöpft. Rowe & Wright (2001) kommen auf 

der Grundlage einer Sichtung von Delphi-Studien zu dem Schluss, dass diese in ihrer Vorher-

sagegenauigkeit in der Mehrzahl der Fälle einstufigen Expertenrunden überlegen sind. Arm-

strong (2006) rechnet Delphi-Befragungen zu den vergleichsweise gut bewährten Prognose-

techniken. 

Die Stichprobengröße betrug in der ersten Runde 124 Personen und verringerte sich – inso-

fern typisch für Delphi-Studien – in der zweiten Runde auf 97 und in der dritten auf 94 Be-

fragte. Beteiligung und Verbleib in der Studie können insgesamt als gut bezeichnet werden. 

Die drei Delphi-Befragungen hatten je spezifische thematische Schwerpunkte. Während in der 

ersten Befragung die quantitative und qualitative Entwicklung der Jugendkriminalität bis zum 

Jahr 2020 im Vordergrund stand, ging es in der zweiten Runde vor allem um die den prognos-

tizierten Entwicklungen zugrunde liegenden Bedingungsfaktoren, in der dritten schließlich 

um die sich daraus ergebenden Optionen und Erfordernisse insbesondere für den polizeilichen 

Umgang mit Phänomenen der Jugendkriminalität. Zugleich wurden – wie es dem klassischen 

Vorgehen bei Delphistudien entspricht – zentrale Ergebnisse der ersten Befragungsrunde in 

der zweiten Welle an die Befragten zurückgespiegelt und einige Daten erneut erhoben. Primä-

res Ziel der hier durchgeführten Delphi-Befragung war jedoch nicht die Herstellung von Kon-

sens, sondern das strukturierte sequentielle Erfassen von Expertenurteilen. 

 

(b) Zwei multidisziplinär ausgerichtete Szenario-Workshops 

In den Monaten März und Juli 2010 wurden im Rahmen der Studie zwei so genannte Szena-

rio-Workshops durchgeführt. In derartigen Szenarioverfahren (vgl. u. a. Burt & van der Heij-

den, 2003; Chermack & Lynham, 2002; Chermack, Lynham & Ruona, 2001; Postma & Liebl, 
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2005; Ringland, 1998; Shoemaker, 1995) werden typischerweise mehrere mögliche Entwick-

lungsverläufe im Hinblick auf ihre Konsequenzen sowie Planungs- und Handlungserforder-

nisse bearbeitet. Sie gehören ebenfalls zu den qualitativen, auf Expertenurteilen basierenden 

Prognoseverfahren. Im Unterschied zu Delphi-Verfahren ist jedoch die direkte Interaktion 

zwischen den Experten hier ein zentrales Merkmal. Szenariotechniken eignen sich weniger 

zur (quantifizierenden) Vorhersage von Entwicklungen und Ereignissen, werden aber insbe-

sondere für die Entwicklung strategischer Leitlinien und konkreter Maßnahmen genutzt (vgl. 

Durand, 2008). In der vorliegenden Studie wurden die Szenario-Workshops mit den Delphi-

Befragungen verknüpft; insbesondere wurden die Daten der ersten Delphi-Runde benutzt, um 

drei Szenarien unterschiedlicher Entwicklungsverläufe der Jugendkriminalität bis zum Jahr 

2020 zu entwickeln. 

Wie bereits bei den Delphi-Befragungen war auch die Gruppe derjenigen, die an den 

Workshops teilnahmen, multidisziplinär besetzt. Im ersten Workshop (14 externe Teilnehmer 

plus Projektteam) wurde mit drei aus der ersten Runde der Delphi-Befragung entwickelten 

Szenarien zur Entwicklung der Jugendkriminalität gearbeitet („Fortschreibung des Status 

Quo“, „Polarisierung sozialer Milieus“ und „Phänomenveränderungen durch technologischen 

Wandel“). Im zweiten Workshop (13 externe Teilnehmer plus Projektteam) stand sodann – 

vor dem Hintergrund eines auf Basis des vorangegangenen Workshops weiterentwickelten 

Szenarios – die Erarbeitung von Handlungsperspektiven im Vordergrund. 

(c) Qualitative Interviewstudie  

In einem dritten Schritt wurden leitfadengestützte Experteninterviews mit insgesamt 31 Per-

sonen geführt. Im Unterschied zu den hinsichtlich der räumlichen Verortung der Teilnehmen-

den nicht spezifizierten Delphi-Befragungen und Szenario-Workshops standen hierbei zwei 

ausgewählte Regionen – eine großstädtische, eine ländlich geprägte – im Fokus. Auch hier 

wurde auf eine multiprofessionelle Zusammensetzung Wert gelegt. Interviewt wurden in den 

beiden Regionen insgesamt 22 Personen; darüber hinaus wurden ergänzende Interviews mit 9 

Expertinnen und Experten (für Jugendkriminalität / Jugendgewalt / Kriminal- und Gewaltprä-

vention) geführt, die unabhängig von den beiden Untersuchungsregionen rekrutiert wurden. 

Inhaltliche Schwerpunkte der inhaltsanalytisch ausgewerteten Interviews waren die Entwick-

lung der Jugendkriminalität sowie Perspektiven der Prävention und Intervention. 
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(d) Extrapolationen der polizeilich registrierten Jugendkriminalität 

Über die skizzierten qualitativen Elemente hinaus wurden – ausgehend von Daten der Polizei-

lichen Kriminalstatistik sowie der koordinierten Bevölkerungsvorausberechnungen des Statis-

tischen Bundesamtes – Extrapolationen der polizeilich registrierten Jugendkriminalität er-

stellt. Diese wurden einmal unter der Annahme einer auf dem Niveau des Jahres 2008 stabil 

bleibenden Tatverdächtigenbelastungszahl, zum anderen unter Fortschreibung von Trends der 

Entwicklung der Kriminalitätsbelastung Jugendlicher in den letzten Jahren vorgenommen.  

Von einer darüber hinaus gehenden Entwicklung komplexer quantitativer Modelle, welche 

möglichst umfassend jene Faktoren berücksichtigen, bei denen ein substantieller Einfluss auf 

die künftige Kriminalitätsentwicklung angenommen werden kann, wurde für den Rahmen der 

vorliegenden Studie Abstand genommen. Hierfür waren vor allem folgende Gründe aus-

schlaggebend: 

 Für viele Variablen, welche für die Entwicklung der Jugendkriminalität bedeutsam 

sein können (elterliches Erziehungsverhalten, Prozesse informeller Sozialkontrolle im 

alltäglichen Lebensumfeld, Gewalterfahrungen im Elternhaus etc.) liegen jedenfalls 

für eine bundesweit ausgerichtete Studie keine verlässlichen Daten vor. 

 Hinsichtlich anderer Merkmale (insbesondere Variablen aus den Bereichen Ökonomie 

und Bildungswesen) ist die (retrospektive) Datenlage zum Teil besser. Hier sind aller-

dings hoch aggregierte Werte (auf Bundes- oder Länderebene) kaum hilfreich, da sie 

die Lebenswirklichkeit derjenigen, deren Verhalten erklärt werden soll, nicht wider-

spiegeln. Hierfür wären sehr viel kleinräumigere Analysen erforderlich, die jedoch im 

Rahmen des vorliegenden Projekts (mit seiner kurzen Laufzeit und seinem mehrere 

Komponenten umfassenden methodischen Ansatz) nicht möglich waren.29 

 Zu diesen beiden Problemen gesellt sich jenes der in den meisten Bereichen sehr be-

grenzten Vorhersagbarkeit relevanter Variablen. Gerade die Entwicklungen im Ver-

lauf der aktuellen Wirtschaftskrise haben dies erneut deutlich gemacht. Ständig wur-

den zuletzt – erfreulicherweise – ohnehin sehr kurzfristig ausgerichtete wirtschaftliche 

Prognosen nach oben korrigiert. In Teilen der Wissenschaft wird die Sichtweise ver-

treten, dass in solchem Versagen von Prognosen praktisch unüberwindbare Probleme 

                                                 
29 Mit dieser Einschätzung befindet die Studie sich im Einklang mit aktuellen Entwicklungen in der 

kriminologischen Forschung, welche gerade die besondere Bedeutung kleinräumiger Analysen hervorheben 
(vgl. etwa Braga & Weisburd, 2010; Braga, Papachristos & Hureau, 2010; Groff, Weisburd & Yang, 2010; 
Oberwittler & Wikström, 2009; Wikström, Ceccato, Hardie & Treiber, 2010). 
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bezüglich der Qualität und Prognoseeignung der verwendeten Daten zum Ausdruck 

kommen (vgl. Ormerod & Mounfield, 2000).30 Ähnliche Probleme werden auch für 

kriminalitätsbezogene Daten gesehen (Ormerod & Smith, 2001). Günstiger ist die Si-

tuation sicherlich für den Bereich der demographischen Entwicklung, da hier – insbe-

sondere bei relativ kurzen Prognosezeiträumen – die Merkmale Fertilität und Mortali-

tät gut vorhersehbar sind und darüber hinaus lediglich die Zu- und 

Abwanderungsbewegungen der Schätzung bedürfen. 

Insgesamt führt dies zu dem Schluss, dass eine quantitative Prognose auf der Basis von 

Merkmalen, über die keine Informationen bzw. Informationen auf ungeeignetem Aggregatni-

veau vorliegen (bzw. im Projektzeitraum nicht erzeugt und verarbeitet werden können) und 

deren quantitative Entwicklung im Prognosezeitraum sich verlässlich nicht abschätzen lässt, 

mit dem substantiellen Risiko behaftet ist, scheinbar exakte Vorhersagedaten zu liefern, die 

letztlich jedoch auf zahlreichen Ungewissheiten beruhen. Es wurde daher – über die oben ge-

nannten Extrapolationen hinaus, welche kriminalstatistische und demographische Daten ver-

arbeiten – auf quantitative prognostische Modellierungen verzichtet. 

Die Studie stützt sich somit wesentlich auf eine strukturierte Erfassung von Experteneinschät-

zungen (zu Verfahren der Expertenbefragung vgl. u. a. Bogner, Littig & Menz, 2002; Gläser 

& Laudel, 2009; Meuser & Nagel, 1991; 2009; Mieg & Brunner, 2001). Zentrale Merkmale 

des methodischen Vorgehens sind – neben der Kombination unterschiedlicher methodischer 

Ansätze – die folgenden:  

 In allen Teilstudien wurden Teilnehmerinnen und Teilnehmer danach ausgewählt, dass 

sie über spezifisches Fachwissen und berufliche Erfahrungen verfügten, die für die 

Studie von Bedeutung sein konnten. Zufallsstichproben sind für derartige Verfahren 

nicht geeignet. Zudem war insbesondere bei den Szenario-Workshops und den Inter-

viewstudien die Teilnehmerzahl durch praktische Projekterfordernisse limitiert. 

 Es wurde auf eine breite Streuung der Fachdisziplinen und Tätigkeitsfelder geachtet. 

In allen Teilstudien waren sowohl Wissenschaftler als auch Praktiker (aus der Polizei, 

aber auch aus anderen für den Bereich der Jugendkriminalität relevanten Feldern) ver-

treten. 

                                                 
30  Zur mangelnden Genauigkeit ökonomischer Prognosen vgl. auch Osterloh (2008); ähnliche Probleme und 

Defizite werden in der Literatur zum Komplex von Verkehrsdiagnosen (prognostiziertes Aufkommen bei neu 
gebauten Straßen- oder Schienenverbindungen) berichtet (vgl. z. B. Bain, 1999; De Jong, Daly, Pieters, 
Miller, Plasmeijer & Hofman, 2007; Flyvbjerg, Skamris Holm & Buhl, 2006). 
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 Die methodischen Komponenten wurden im Interesse einer wechselseitigen Validie-

rung miteinander verknüpft. 

3.1.2 Befunde zur Entwicklung der Jugendkriminalität im Zeitraum 
bis 2020 

Ausgangspunkte 

Die vergangenen Jahrzehnte waren insgesamt durch einen deutlichen Anstieg der polizeilich 

registrierten Jugendkriminalität gekennzeichnet. So hat sich für die Altersgruppe der 14- bis 

17-Jährigen die TVBZ für Kriminalität insgesamt (ohne Verkehrsdelikte) im Zeitraum seit 

Mitte der 80er Jahre in etwa verdoppelt, war dabei allerdings ab der Mitte der 90er Jahre im 

Wesentlichen stabil bis leicht sinkend. Im Bereich der Gewaltkriminalität haben wir es im 

gleichen Zeitraum mit einer Vervierfachung der TVBZ Jugendlicher zu tun. Hier war der Zu-

wachs bis in die jüngste Zeit ungebrochen; erst in den letzten beiden Jahren wird auch im Be-

reich der polizeilich registrierten Jugendgewalt eine leicht sinkende Belastung verzeichnet. 

Ähnliche Zuwächse zeigen sich im Hellfeld auch bei den 18- bis 20- und den 21- bis 25-

Jährigen; in der Altersgruppe jenseits des 30. Lebensjahres hingegen blieb die Belastung lang-

fristig recht stabil. 

Mit der sich in den kommenden Jahren und Jahrzehnten deutlich verschiebenden Altersstruk-

tur – die Zahl der Jugendlichen wird bis zum Jahr 2020 gegenüber 2008 um etwa ein Fünftel 

abnehmen – stellt sich die Frage, wie sich unter diesen demographischen Rahmenbedingun-

gen die Jugendkriminalität quantitativ und qualitativ entwickeln wird. 

 

Extrapolationen 

Für eine Extrapolation der Zahlen 14- bis 17-jähriger Tatverdächtiger wurden auf der Basis 

von PKS-Daten sowie von Daten der 11. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung (Va-

riante 1-W1) drei Varianten möglicher Zukunftstrends berechnet. Die Varianten gingen von 

einer Stabilität der TVBZ Jugendlicher auf dem Niveau von 2008 bzw. von einer Fortsetzung 

der Trends der Jahre 1998–2008 bzw. 2004–2008 aus. 

Von diesen Annahmen ausgehend, würde sich – bei auf dem Niveau von 2008 konstant blei-

bender TVBZ – die Zahl polizeilich registrierter jugendlicher Tatverdächtiger bis zum Jahr 

2020 gegenüber 2008 von 266.000 um rund 20 % auf 214.000 verringern. Bei einer Fortset-
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zung der Trends der Veränderung der TVBZ in den Jahren 2004–2008 (bzw. 1998–2008) 

könnte die Zahl jugendlicher Tatverdächtiger bis 2020 sogar um 24 % (bzw. 27 %) auf 

201.000 (bzw. 193.000) fallen. Dabei wird die Zahl männlicher jugendlicher Tatverdächtiger 

– je nach Variante – zwischen 132.000 und 154.000 liegen, die der altersgleichen weiblichen 

Tatverdächtigen zwischen 60.000 und 70.000. Im Bereich der Eigentums- und Vermögensde-

likte weisen die Extrapolationen in allen Varianten auf einen weiteren Rückgang der Zahl 

junger Tatverdächtiger hin. Bei den Gewaltdelikten bietet sich derzeit ein unklares Bild. Unter 

Zugrundelegung der Trends der Jahre 2004 bis 2008 bzw. 1998 bis 2008 wäre insbesondere 

bei Mädchen von einer Steigerung der Zahl der Tatverdächtigen auszugehen. Allerdings wei-

sen die PKS-Daten der Jahre 2008 und 2009 darauf hin, dass sich hier auch im Hellfeld eine 

Trendwende vollziehen könnte, wie sie in den Ergebnissen von Schülerbefragungen seit län-

gerem deutlich wird (vgl. etwa Baier, Pfeiffer, Simonson & Rabold, 2009a; 2009b). Insofern 

ist gerade im Bereich der Gewaltdelikte eine Prognose der Tatverdächtigenzahlen derzeit mit 

großen Ungewissheiten behaftet. 

 

Ergebnisse der qualitativ-heuristischen Komponenten 

Die wesentlichen Ergebnisse der qualitativen Komponenten der vorliegenden Studie – der 

drei Delphi-Befragungen, der beiden Szenario-Workshops sowie der leitfadengestützten Ex-

pertinnen- und Experteninterviews – werden nachfolgend in einer integrierten Form darge-

stellt. Soweit in wesentlichen Aspekten Diskrepanzen zwischen den unterschiedlichen metho-

dischen Zugängen bzw. zwischen den von den Experten vertretenen Einschätzungen 

erkennbar waren, wird darauf eingegangen. 

Nach den Urteilen und Einschätzungen der Experten kann die Entwicklung der Jugendkrimi-

nalität im Jahrzehnt bis 2020 sich in ihren Grundzügen wie folgt darstellen: 

 Die im Rahmen der Delphi-Studie befragten Expertinnen und Experten gehen insge-

samt davon aus, dass sich die Kriminalitätsbelastung der Jugendlichen in der kom-

menden Dekade leicht erhöhen wird. Angesichts der im gleichen Zeitraum deutlich 

sinkenden Zahl Jugendlicher ist aber jedenfalls nicht von steigenden Fallzahlen auszu-

gehen. 

 Die Expertinnen und Experten gehen ferner mit großer Bestimmtheit davon aus, dass 

Jugendkriminalität auch im kommenden Jahrzehnt in erster Linie weit verbreitete De-

linquenz geringer Schwere und überwiegend episodischen Charakters sein wird. Der 
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ubiquitäre und biographisch episodische Charakter von Jugendkriminalität gehört seit 

langem zu den gesicherten kriminologischen Forschungsbefunden (vgl. etwa Schu-

mann, 2010). Delikte wie Ladendiebstahl, Beförderungserschleichung oder auch Er-

werb und Besitz illegaler Drogen sind im Jugendalter weit verbreitet. Nur zu einem 

geringen Teil entwickeln sich aus jugendtypischer Delinquenz jedoch Handlungsmus-

ter, die heute mit einem Begriff wie „Intensivtäterschaft“ belegt werden. Jugenddelin-

quenz, die normal, ubiquitär, episodenhaft und überwiegend von geringer Schwere ist, 

erfordert andere polizeiliche und strafrechtliche Reaktionen als eine sich möglicher-

weise entwickelnde Intensivtäterschaft. Bei allen Einschränkungen der Vorhersehbar-

keit künftiger Entwicklungen – nicht nur, aber eben auch auf dem Felde der Jugend-

kriminalität – muss betont werden, dass es auch aus Sicht der Forschungsgruppe 

keinerlei Grund zu der Annahme gibt, dass sich an diesen grundlegenden Merkmalen 

delinquenten Verhaltens Jugendlicher im Prognosezeitraum wesentliche Änderungen 

vollziehen könnten. Dies schließt die Tatsache keineswegs aus, dass es bei einer Min-

derheit jugendlicher Rechtsbrecher eben doch zu gravierender, wiederholter, biogra-

phisch verfestigter, die Sicherheit Dritter bedrohender und die eigene Entwicklung 

massiv gefährdender Kriminalität kommt. Dieser Problematik wandten sich die Exper-

ten – wie im weiteren Verlauf dargestellt – ebenfalls intensiv zu. 

 Die in die Studie einbezogenen Expertinnen und Experten gehen überwiegend davon 

aus, dass der hier in Frage stehende Zeitraum bis zum Jahr 2020 durch wachsende so-

ziale Ungleichheit, zurückgehende Finanzmittel der öffentlichen Haushalte, insbeson-

dere der Kommunen, und abnehmenden privaten Wohlstand gekennzeichnet sein wird. 

Infolge dieser Entwicklungen kann es sodann zu einer sozialräumlichen Verfestigung 

von „Armutsmilieus“ kommen, wobei dieser Prozess sich nach Einschätzung der Be-

fragten mit einer zunehmenden ethnischen Heterogenisierung verbinden würde. Nach 

Ansicht eines großen Teil der befragten Experten wird die nächste Dekade auch durch 

anomische Symptome, d. h. schwindenden sozialen Zusammenhalt, nachlassende 

Werteorientierungen, sich lockernde familiäre Bindungen und eine geringer werdende 

Bedeutung intermediärer Gruppen (wie Vereine oder Kirchen) gekennzeichnet sein. 

Die Befragten nehmen an, dass der Anteil von Jugendlichen mit gravierenden sozialen 

Defiziten wachsen wird. Eine Abnahme der Polizeidichte wird – mit Blick auf die 

Einsparungsbestrebungen der öffentlichen Haushalte – befürchtet. Neben diesen ins-

gesamt kritischen Perspektiven auf die Entwicklung der bundesdeutschen Gesellschaft 
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herrschte unter den Experten auch die Einschätzung vor, dass der erkennbare Trend 

einer zunehmenden gesellschaftlichen Ächtung von Gewalt sich fortsetzen wird und 

gewalttätige Erziehungsformen abnehmen werden. Zudem wird der weiteren techni-

schen Entwicklung Bedeutung für die Gesellschaft als Ganzes, aber auch – etwa im 

Sinne der Nutzung von Medien zur Begehung von Straftaten, auch durch verbesserte 

technische Sicherungen – für den Bereich der Kriminalität zugeschrieben. 

 Diese Prozesse werden nach Einschätzung der Experten Konsequenzen für den Be-

reich der Jugendkriminalität haben. Sollten wachsende soziale Ungleichheit, die Ver-

festigung sozial und ethnisch gering integrierter großstädtischer Milieus und zuneh-

mende Anomie die gesellschaftliche Entwicklung charakterisieren, dürfte sich dies 

dämpfend auf den mit dem demographischen Wandel zu erwartenden quantitativen 

Rückgang der Jugendkriminalität auswirken. Weitere steigernde Effekte sind von sin-

kender Wertebindung und einer Schwächung familiärer Bindungen zu erwarten. Ein 

Teil der Experten geht auch davon aus, dass Jugendliche zunehmend exzessiv Alkohol 

konsumieren werden, ihre Mediennutzung noch intensivieren und in vermehrtem Ma-

ße psychische Störungen und soziale Defizite aufweisen werden und dass sich auch 

dies insbesondere auf das Ausmaß jugendlicher Gewalt- und Aggressionsdelikte aus-

wirken wird. Zugleich werden auch Antagonisten zu den erwähnten Faktoren be-

schrieben. Dazu gehören neben dem demographischen Wandel – Pfeiffer spricht im-

mer wieder davon, dass „die Vergreisung der Republik (...) die innere Sicherheit“ 

fördere (z. B. Pfeiffer, 2005, S. 41) – eine wachsende gesellschaftliche Ächtung von 

Gewalt und eine höhere Sensibilität der Bevölkerung für Gewalt31 (die allerdings 

zugleich eine stärkere Aufhellung des Dunkelfeldes in diesem Bereich mit sich bringt 

und damit im Hellfeld möglicherweise erst langfristig einen dämpfenden Einfluss auf 

                                                 
31  In der sozialwissenschaftlichen Literatur nehmen Perspektiven, die einer gewachsenen gesellschaftlichen 

Sensibilität für Gewaltphänomene und einer damit einhergehend zunehmenden Anzeigebereitschaft 
Bedeutung beimessen, oftmals explizit oder implizit Bezug auf Elias’ (1976) Theorie vom 
Zivilisationsprozess. Mucchielli (2010) hat – in einer kritischen Weiterentwicklung des Ansatzes von Elias – 
die Entwicklung von Gewaltphänomenen im Frankreich der 1970er Jahre bis zur Gegenwart analysiert und 
kommt zu dem Schluss, dass fünf gesellschaftliche Prozesse miteinander verknüpft sind und sich 
wechselseitig verstärken. Dabei handelt es sich erstens um einen gesellschaftlichen Prozess der Befriedung, 
der in einem reduzierten Gebrauch von Gewalt als Mittel zu Lösung alltäglicher sozialer Konflikte besteht, 
zweitens um einen Prozess zunehmender Kriminalisierung von Gewalt, drittens um eine wachsende 
Verrechtlichung/Judizialisierung der Bewältigung sozialer Konflikte, viertens um einen Prozess wachsenden 
Wettbewerbs um den Besitz von Konsumgütern und schließlich um Prozesse der wirtschaftlichen, sozialen 
und räumlichen Segregation. Mucchielli (2010) hebt hervor, dass insbesondere in Bezug auf Phänomene der 
Jugendkriminalität und der Gewalt im Nahraum die ersten drei genannten Prozesse wirksam sind. Zugleich 
schreibt er aber auch den sozioökonomisch verankerten Prozessen einer zunehmenden Segregation 
Bedeutung als Entstehungsbedingungen von Jugendkriminalität zu. 
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das Deliktsvolumen hat), der zurückgehende Gebrauch physischer Gewalt in der Er-

ziehung, die Verstärkung und technische Verbesserung privater Sicherheitsvorkehrun-

gen, auch die wachsende Qualität von Präventionsmaßnahmen; zum Teil wurde auch 

die Einschätzung geäußert, dass die Bereitschaft der öffentlichen Hand, in Prävention 

zu investieren, wachsen werde. 

 Die befragten Expertinnen und Experten gehen mehrheitlich davon aus, dass Tenden-

zen zu gesellschaftlicher Spaltung und sozialer Ungleichheit sich innerhalb der kom-

menden Dekade verstärken werden. Insbesondere in Verbindung mit der angespannten 

Lage der öffentlichen Haushalte sowie mit fortbestehenden Problemen im Bereich der 

Integration von Zuwanderern kann dies dazu führen, dass der Anteil von Jugendlichen, 

die unter ungünstigen Sozialisationsbedingungen aufwachsen, steigt und dass sich ins-

besondere in Großstädten Tendenzen zu einer sozialräumlichen und ethnischen Segre-

gation verstärken. Während die Experten mit Blick auf die Gesellschaft der Bundesre-

publik Deutschland als Ganzes in erster Linie von einem Fortbestehen der aktuellen 

Situation im Bereich der Jugendkriminalität und Jugenddelinquenz ausgehen, sehen 

sie in Bezug auf großstädtische Räume und dort insbesondere für marginalisierte Mi-

lieus spezifische Probleme. Hier besteht nach Einschätzung der Experten in Familien 

und sozialen Milieus, die durch multiple Problemlagen gekennzeichnet sind (Armut, 

Abhängigkeit von Sozialleistungen, mangelnde sprachliche und Bildungsintegration 

etc.), die Gefahr, dass es in erhöhtem Maße zu einer Verfestigung delinquenten Han-

delns im Sinne krimineller Karrieren Jugendlicher kommt. 

 Insgesamt halten die Experten somit Entwicklungen hin zu einer zunehmenden gesell-

schaftlichen Polarisierung und damit auch einer Polarisierung des Geschehens im Be-

reich der Jugendkriminalität für wahrscheinlich. Sie skizzieren ein „Auseinanderdrif-

ten“ von Entwicklungen in der Mehrheitsgesellschaft und in marginalisierten, sozial 

und ethnisch segregierten sozialen Milieus, dies insbesondere in Großstädten. Wäh-

rend die Mehrheitsgesellschaft durch eine wachsende Ächtung von Gewalt und einen 

Rückgang gewalttätiger Erziehungsformen gekennzeichnet ist, die Kriminalitätsbelas-

tung hier stabil bis zurückgehend ist und Jugenddelinquenz sich zwar als weit verbrei-

tet, aber zugleich biographisch episodisch und überwiegend von geringer Schwere 

darstellt, findet sich in marginalisierten (vor allem) großstädtischen Multiproblemmi-

lieus unter Jugendlichen eine hohe Kriminalitätsbelastung mit einer Tendenz zu 
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schwerer und biographisch verfestigter Delinquenz. Hier konzentrieren sich die für 

Maßnahmen schwer erreichbaren Mehrfach- und Intensivtäter. 

 Hinsichtlich der in den letzten Jahren immer stärker in den Fokus polizeilicher und 

kriminalpolitischer Überlegungen gerückten Gruppe der Mehrfach- und Intensivtäter32 

ist nach Expertenansicht davon auszugehen, dass sie sich vor allem aus marginalisier-

ten Milieus rekrutieren werden, primär in Großstädten und Ballungsräumen aktiv sein 

werden und dass es vermehrt zu einer Tatbegehung in – häufig lose strukturierten und 

instabilen – Gruppen kommen wird. Kein eindeutiges Bild ergab sich in der Frage, ob 

künftig mit einer zeitlichen Ausdehnung krimineller Karrieren – d. h. mit einem bio-

graphisch früheren Beginn und/oder einem längeren Verbleib in der Phase intensiver 

Delinquenz – zu rechnen ist. An zahlreichen Stellen wurde auf potenziell stigmatisie-

rende Effekte von Konzepten wie „Mehrfach- und Intensivtäter“ hingewiesen. Die le-

benslaufbezogene kriminologische Forschung hat inzwischen gezeigt, dass auch bei 

den meisten so genannten Intensivtätern die delinquente Phase nicht die gesamte Le-

bensspanne umfasst, vielmehr vor allem Veränderungen in Bindungskonstellationen 

als „turning points“ wirken und zu einem Ausstieg aus der Delinquenzkarriere führen 

können (vgl. etwa die Arbeiten von Sampson & Laub, 2003; 2005).33 

 Ein weiterer von den Expertinnen und Experten angesprochener Trend betrifft in erster 

Linie Tatbegehungsweisen und Tatmodalitäten im Bereich der Jugendkriminalität. 

Demnach ist davon auszugehen, dass Jugendliche auch weiterhin rasch die sich durch 

technologische Weiterentwicklungen eröffnenden, erweiternden und verändernden 

Handlungsmöglichkeiten und Tatgelegenheiten in ihr Handlungsrepertoire integrieren 

werden. Phänomene wie Cybermobbing, Cyberbullying oder Happy Slapping, die vor 

einem Jahrzehnt noch nahezu unbekannt und vor zwei Jahrzehnten in Ermangelung 

technischer Möglichkeiten bzw. vor dem Hintergrund einer geringen Verbreitung der 

entsprechenden elektronischen Geräte praktisch unmöglich waren, sind heute bereits 

                                                 
32  Zu jugendlichen Mehrfach- und Intensivtätern und zu entsprechenden polizeilichen Konzepten vgl. u. a, die 

Arbeiten von Bindel-Kögel (2009), Block, Brettfeld & Wetzels (2009), Bock (2009), Holthusen (2008), 
Koch-Arzberger, Bott, Kerner & Reich (2008), Müller-Rakow (2008), Steffen, (2003; 2005) und Walter 
(2003). 

33  Die Gefahr von Stigmatisierungs- und Etikettierungsprozessen wird auch in der Fachliteratur (vgl. etwa 
Bock, 2009; Huck, 2009; Stelly & Thomas, 2005; Walter, 2003) diskutiert; dabei wird die Unschärfe der in 
der Praxis verwendeten „Mehrfach- und Intensivtäter“-Definitionen kritisiert und auf die Gefahr einer 
unreflektierten Übernahme derartiger Begriffe (etwa durch die Medien) hingewiesen. 
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Bestandteile des Repertoires delinquenten jugendlichen Verhaltens geworden.34 Es ist 

davon auszugehen, dass dieser Trend sich fortsetzen wird. Viele der befragten Exper-

ten gehen davon aus, dass die durch den technologischen Fortschritt erweiterten Hand-

lungsmöglichkeiten im Bereich psychischer Aggressionstaten zu einer auch quantitati-

ven Ausdehnung dieses Delinquenzbereiches führen werden. Insbesondere in 

Verbindung mit einer wachsenden gesellschaftlichen Sensibilisierung für Gewaltphä-

nomene und der durch Ergebnisse der Dunkelfeldforschung gut belegten steigenden 

Anzeigebereitschaft im Bereich der Jugendgewalt würde dies bedeuten, dass entspre-

chende Delikte künftig in stärkerem Maße ins Hellfeld gelangen und das Bild der Ju-

gendkriminalität in einem höheren Maße prägen werden als bisher. Hinzu kommen di-

gitale Urheberrechtsverletzungen (die bereits jetzt ein Massenphänomen darstellen 

und wohl kaum in erster Linie mit strafrechtlichen Mitteln bekämpft werden können) 

und unter Ausnutzung des Internets begangene Betrugsdelikte (hier wurde allerdings 

von Experten die Ansicht vertreten, dass dies eher bei Heranwachsenden und jungen 

Erwachsenen ein Problem darstellen werde als in der Gruppe der 14- bis 17-Jährigen). 

Zum Teil wurde auch auf eine mögliche stärkere Nutzung des Internets für Propagan-

dadelikte sowie auf die Nutzung neuer Medien für die Verabredung zu (Gewalt-)Taten 

hingewiesen. Insgesamt wird – so die Expertensicht – die sich immer noch in rasantem 

Tempo fortentwickelnde Nutzung neuer Medien auch delinquentes Verhalten weiter 

prägen. Diese Prägung konzentriert sich auf einige Deliktsfelder und wird die klassi-

schen Bereiche jugendlicher Gewalt- und Eigentumskriminalität und die daraus für die 

Polizei erwachsenden Herausforderungen nur in begrenztem Umfang berühren.35 

                                                 
34  Die Nutzung elektronischer Medien zum Begehen von Straftaten ist eine der großen Veränderungen, die sich 

im Bereich der Kriminalität in jüngerer Zeit vollzogen haben (vgl. u. a. Brenner, 2010; Egg, 2008; Grabosky, 
2007a; 2007b; Higgins, 2010; Wall, 2007; Yar, 2005; 2006). Die heutige Generation Jugendlicher ist die 
erste, die – als „digital natives“ (Palfrey & Gasser, 2008) – den Umgang mit neuen Medien von Beginn an 
selbstverständlich in ihren Alltag integriert hat. Es liegt nahe, dass diese Medien nicht nur gesetzeskonform 
benutzt werden. Vor allem zwei Bereiche delinquenter Nutzung neuer Medien durch junge Menschen werden 
heute in der Forschungsliteratur thematisiert: (a) Cybermobbing bzw. Cyberbullying, d. h. die Nutzung 
vornehmlich des Internets (aber auch etwa von Mobiltelefonen) zur Drangsalierung und Belästigung von 
Personen durch Individuen oder Gruppen (vgl. u. a. Katzer & Fetchenhauer, 2007; Scheithauer & Schultze-
Krumbholz, 2009; Schultze-Krumbholz & Scheithauer, 2009); (b) Digitale Urheberrechtsverletzungen durch 
Filesharing, Downloads über Peer-to-Peer-Netzwerke, Kopierschutzumgehung etc. (vgl. u. a. Hachenberger, 
2003; Higgins, Fell & Wilson, 2006; Moore & McMullan, 2009; Taylor, Ishida & Wallace, 2009). Andere 
Bereiche von Cybercrime, insbesondere über das Internet angebahnte und begangene Betrugsdelikte, werden 
bislang allenfalls am Rande mit jungen Tätern in Verbindung gebracht. Ähnliches gilt für 
Kinderpornographie oder Propaganda- und Staatsschutzdelikte. 

35  Der Umstand, dass ein die Neuen Medien in den Mittelpunkt stellendes Szenario der Entwicklung der 
Jugendkriminalität im ersten Szenario-Workshop nur begrenzte Zustimmung fand, muss auch vor dem 
Hintergrund gesehen werden, dass Cybermobbing und Cyberbullying oftmals weniger mit 
„Jugendkriminalität“ als mit „Schulgewalt“ oder „jugendlichem Problemverhalten“ assoziiert werden und 



 

 136

 Darüber hinaus ergeben sich aus den Einschätzungen der Experten und Expertinnen 

für die Jugendkriminalität des kommenden Jahrzehnts folgende Tendenzen: 

 Es wird angenommen, dass Gewaltdelikte Jugendlicher in noch stärkerem Maße 

als bislang Gruppenphänomene sein werden und es dabei eine Tendenz zu sponta-

nen, kurzfristigen und vorübergehenden Gruppenbildungen gibt (vgl. bereits das 

Konzept der „'wanna-be' groups" von Gordon, 2000). 

 In Bezug auf weibliche Jugendliche wird von einem Teil der Experten eine im 

Vergleich zu Jungen ungünstigere Entwicklung der registrierten Kriminalität an-

genommen. Dabei stehen allerdings zwei Deutungen dieses Trends neben-, teils 

auch gegeneinander. Zum einen wird ein „Aufholeffekt“ mindestens bei Teilen der 

weiblichen Jugendlichen angenommen, zum anderen eine erhöhte Aufhellung des 

Dunkelfeldes, die von Mädchen typischerweise begangene Delikte stärker erfasst 

als Delikte männlicher Jugendlicher. 

 Schließlich wurde vor allem in den Delphi-Befragungen die Einschätzung geäu-

ßert, dass es künftig unter Jugendlichen vermehrt zu psychischen Aggressionsde-

likten kommen werde. Zurückgeführt wird eine solche für wahrscheinlich gehalte-

ne Entwicklung auf insbesondere durch moderne Kommunikationsmedien sich 

bietende und erweiternde Tatgelegenheiten, ein allgemeines gesellschaftliches 

Konkurrenzdenken und fehlende (familiäre) Werte- und Kompetenzvermittlung 

gegenüber Jugendlichen. Diese Prognose lässt sich in Teilen mit der zuvor be-

schriebenen Hypothese einer wachsenden Mädchendelinquenz verbinden. Es ge-

hört seit langem zu den gut gesicherten Befunden der Kriminologie, dass die Un-

terschiede in der Kriminalitätsbelastung von Jungen und Mädchen mit der Schwere 

der Gewalthandlung zunehmen. Die „gender gap“ ist relativ schmal bei leichten 

Formen körperlicher Übergriffe oder Bedrohungen, sehr groß hingegen bei schwe-

ren Gewalttaten. Amerikanische Untersuchungen (vgl. etwa Schwartz, Steffens-

meier, Zhong & Ackerman, 2009; Steffensmeier, Schwartz, Zhong & Ackerman, 

2005) lassen darauf schließen, dass die in US-Polizeidaten seit längerem im Be-

reich der leichten Körperverletzungen zu verzeichnenden „Aufholeffekte“ von 

Mädchen in erster Linie auf verändertem Anzeigeverhalten und einer intensivier-

                                                                                                                                                         
digitale Urheberrechtsverletzungen so weit verbreitet sind, dass sie nur schwer kontrollierbar erscheinen; 
zudem wird bisweilen ihr Unrechtsgehalt bzw. die Sinnhaftigkeit einer Pönalisierung von 
Urheberrechtsverstößen in Frage gestellt (vgl. Lessig, 2008). 
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ten Dunkelfeldausschöpfung beruhen. Daten aus Dunkelfeldstudien weisen jeden-

falls nicht auf eine „narrowing gender gap“ hin. 

3.2 Reichweite und Begrenzungen der Studie 

Die vorliegende Studie hat für die Zeitspanne eines Jahrzehnts mögliche Entwicklungslinien 

der Jugendkriminalität analysiert und aufgezeigt. Sie hat sich dabei auf eine Kombination un-

terschiedlicher Methoden gestützt und neben Extrapolationen von Daten der Polizeilichen 

Kriminalstatistik vor allem qualitative Verfahren eingesetzt.36 Das entstandene Bild besagt 

zum einen, dass Jugendkriminalität als Massenphänomen sich in der kommenden Dekade in 

ihren – seit langem zu den zentralen Erkenntnissen der Kriminologie und insbesondere der 

Dunkelfeldforschung gehörenden – Grundmerkmalen der Normalität, Ubiquität, Episodenhaf-

tigkeit und überwiegenden Bagatellhaftigkeit nicht wesentlich verändern wird. Auf der ande-

ren Seite ergeben sich aus den Einschätzungen der Experten Hinweise auf für Prävention und 

Intervention bedeutsame Veränderungen in Verteilung und Erscheinungsbild von Jugendkri-

minalität. Dazu gehören insbesondere die prognostizierte weitere Konzentration gravierender 

und im Lebenslauf verfestigter Kriminalität in besonders belasteten Sozialräumen und die 

Veränderungen des Erscheinungsbildes von Jugendkriminalität vor dem Hintergrund raschen 

technologischen Wandels (insbesondere im Bereich der Kommunikationsmedien). Hinsicht-

lich der Fallzahlen der Jugendkriminalität im kommenden Jahrzehnt ist in erster Linie die ge-

genüber 2008 um rund ein Fünftel zurückgehende Zahl Jugendlicher zu berücksichtigen; die 

Experteneinschätzungen weisen darauf hin, dass die hiermit einhergehende dämpfende Ten-

denz durch Anstiege im Bereich schwerer Delikte von Jugendlichen aus mehrfach belasteten 

Milieus sowie durch ein weiteres Anwachsen der Anzeigebereitschaft und damit eine bessere 

Dunkelfeldausschöpfung partiell ausgeglichen werden wird. 

Begrenzungen der Studie erwachsen aus unterschiedlichen Bedingungen: 
                                                 
36  Auch in anderen sozialwissenschaftlichen Forschungsfeldern wird einer Ergänzung quantitativer Ansätze 

durch die Sichtweisen von Experten einbeziehende qualitative Methoden Bedeutung beigemessen. So sieht 
Jaschke in seinem Gutachten zu den „Bedingungsfaktoren gesellschaftlichen Zusammenhalts“ (Jaschke, 
2009) ein Defizit an qualitativer Forschung für diesen Phänomenbereich: „(...)Es erscheint dringend 
erforderlich, grundlegende Erwartungen bei bestimmten sozialen Gruppen durch qualitative Studien 
herauszuarbeiten. Denkbar sind offene oder halbstandardisierte Interviews oder auch zukunftsgerichtete 
Delphi-Befragungen von Experten und Meinungsführern in ausgewählten gesellschaftlichen Bereichen (...). 
Infrage käme auch die Szenariotechnik, mittels derer künftige Entwicklungen des gesellschaftlichen 
Zusammenhalts abgeschätzt werden könnten, oder eine Kombination verschiedener Methoden“ (Jaschke, 
2009, S. 101f.). 
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(1) Sie liegen zunächst in der Natur des Auftrags und der Zielstellung, nämlich eines wissen-

schaftlich gestützten „Blickes in die Zukunft“. Damit ist empirische Sozialforschung vor 

grundsätzlich andere Probleme gestellt als bei der Analyse aktueller Phänomene oder bereits 

vergangener Ereignisse. Ein solcher „Blick nach vorne“ – so unerlässlich und unvermeidbar 

er für strategische Planungen jeglicher Art ist – erweist sich in nahezu allen Feldern als ein 

mit hohen Graden von Unsicherheit behaftetes Unterfangen. Die demographische Entwick-

lung stellt – wenigstens bei Prognosen der hier in Frage stehenden zeitlichen Reichweite – bis 

zu einem gewissen Grad eine Ausnahme dar. Sie wird durch die drei Faktoren Fertilität, Mor-

talität und Wanderung gesteuert. Da die Jugendlichen des hier relevanten Prognosezeitraums 

heute bereits geboren sind und die Mortalität in dieser Altersgruppe nahezu vernachlässigt 

werden kann, stellen lediglich die Wanderungsbewegungen eine prognostische Herausforde-

rung dar. Wie insbesondere die Erfahrungen der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts gezeigt 

haben, können diese durch kaum vorhersehbare historische Ereignisse in ihrem Ausmaß, den 

Wanderungsrichtungen, den wandernden Populationen und den Konsequenzen für die Gesell-

schaften, in die ein- bzw. aus denen ausgewandert wird, in beträchtlichem Maße verändert 

werden. 

In Bezug auf Jugendkriminalität hat die eingeschränkte Prognostizierbarkeit gesellschaftlicher 

Entwicklungen mehrere Bedingungsfaktoren. Dazu gehören insbesondere 

 die Komplexität und Vielgestaltigkeit des Phänomenbereichs „Jugendkriminalität“, 

der weit verbreitete jugendtypische Delikte (wie Ladendiebstahl oder Beförderungser-

schleichung) ebenso umfasst wie schwere, biographisch verfestigte Formen von Ge-

waltdelikten, 

 die Vielzahl, komplexe Interaktion und zum Teil geringe Prognostizierbarkeit der die 

Jugendkriminalität bedingenden Faktoren, 

 die prinzipielle Nicht-Vorhersehbarkeit von Großereignissen, welche Gesellschaften 

insgesamt und damit auch die Kriminalität Jugendlicher tangieren.37 

Die hieraus erwachsenden und hiermit verknüpften Probleme haben zu der Entscheidung bei-

getragen, den Schwerpunkt der Studie nicht auf eine Prognose von Fall- oder Tatverdächti-

                                                 
37 Wäre der Auftrag für die vorliegende Studie 1985 ergangen und hätte sich dementsprechend auf den 

Prognosezeitraum 1986 bis 1996 erstreckt, hätten mit großer Sicherheit weder die deutsche 
Wiedervereinigung, noch die rasche politische und ökonomische Transformation im gesamten früheren 
„Ostblock“ noch die Kriege und Bürgerkriege im zerfallenden Ex-Jugoslawien vorhergesehen werden 
können. 
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genzahlen im Bereich der Jugendkriminalität zu legen, sondern – gestützt auf systematisch 

erhobene Expertenurteile – in erster Linie mögliche qualitative Trends herauszuarbeiten. 

(2) Begrenzungen ergeben sich ferner aus den für die Durchführung der Studie verfügbaren 

zeitlichen und personellen Ressourcen. Diese haben eine Reihe von Optionen eröffnet, 

zugleich aber Untersuchungsdesigns, die eine lange Projektdauer bzw. einen hohen Personal-

einsatz erfordern, ausgeschlossen. Insbesondere konnten über Extrapolationen hinausgehende 

quantitative Modellierungen nicht realisiert werden. Aus Sicht der Forschungsgruppe erfor-

dern diese die Verfügbarkeit von Daten auf kleinräumigen Aggregationsniveaus – in der Re-

gel auf Gemeinde- oder Stadtteilebene. Die Erstellung entsprechender Datensätze ist mit e-

normem Aufwand verknüpft. So liegen etwa Daten über Anzeigebereitschaft und 

Anzeigeverhalten (als eine gerade die Entwicklung der Jugendgewalt zentral determinierende 

Größe) nicht institutionell vor, sondern müssten – und auch dies natürlich nur retrospektiv – 

in Dunkelfeldbefragungen eigens erhoben werden. 

Derartiges war im Rahmen der vorliegenden Studie keinesfalls leistbar. Die oben angespro-

chenen grundsätzlichen Probleme prognostischer kriminologischer Forschung bestehen 

gleichwohl auch bei Vorliegen einer entsprechenden Datenbank fort. Sofern jedoch prognosti-

sche Modellierungen auf der Basis retrospektiver Analysen in Angriff genommen werden, 

setzen diese aus Sicht der Autoren die Verfügbarkeit von Daten auf einem räumlichen Aggre-

gationsniveau voraus, dass den die Jugendkriminalität determinierenden Faktoren angemessen 

ist (vgl. hierzu Annex).  

(3) Schließlich haben Schwerpunktsetzungen, die in der Studie vorgenommen wurden, 

zugleich – wiederum vor dem Hintergrund der Begrenztheit der verfügbaren Ressourcen – 

andere Vorgehensweisen ausgeschlossen. Dies gilt auf methodischer Ebene für die Entschei-

dung, qualitativ-heuristischen Ansätzen im Rahmen des Untersuchungsdesigns große Bedeu-

tung zukommen zu lassen. Daneben ist die Studie auch durch eine Reihe inhaltlicher Fokus-

sierungen charakterisiert: 

1. Die in der vorliegenden Studie vorgenommene Prognose nimmt die Entwicklung des 

Phänomenfeldes der Jugendkriminalität bis 2020 in den Blick. Sie macht Vorschläge 

in Bezug auf Handlungsansätze, die sich aus der phänomenbezogenen Prognose erge-

ben. Sie unternimmt jedoch keine systematische Prognose im Hinblick auf die Wahr-

scheinlichkeit der Inangriffnahme und Umsetzung von Maßnahmen; Fragen kriminal-

politischer Schwerpunktsetzungen und Strategieentscheidungen werden prognostisch 

nur am Rande berührt. 
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2. Damit verknüpft ist eine weitere Begrenzung auf der Ebene des Prognosegegenstan-

des. Die Studie konzentriert sich auf den Bereich der Kriminalität junger Menschen. 

Sie kann und will nicht – wie etwa die ungleich aufwändigeren Shell-Studien (vgl. zu-

letzt Shell Deutschland Holding, 2010; Hurrelmann, Albert & TNS Infratest Sozialfor-

schung, 2006), die allerdings in erster Linie jeweils aktuelle Bestandsaufnahmen dar-

stellen und im Kern keine prognostische Zielsetzung haben – die Entwicklung 

jugendlicher Lebensstile, Einstellungen und Handlungsmuster in Gänze betrachten. 

Insofern zeichnet sich der Prognosegegenstand im Interesse der Erfüllung des For-

schungsauftrags durch eine gewisse „künstliche Verkürzung“ aus. 

3. Wiederum unter Ressourcengesichtspunkten wurde im Rahmen des Projekts der Ent-

schluss gefasst, die zu analysierenden und prognostisch zu bearbeitenden Phänomene 

auf den Bereich der Jugendkriminalität im engeren Sinne – d. h. die Kriminalität der 

14- bis 17-Jährigen – zu fokussieren. Eine Ausdehnung auf die Felder der Kriminalität 

von Kindern, Heranwachsenden oder gar jungen Erwachsenen jenseits des 21. Lebens-

jahres hätte entsprechende eigenständige Analysen erfordert. Im Rahmen der bereits in 

der vorliegenden Form umfangreichen Erhebungen wäre es nicht möglich gewesen, in 

entsprechend detaillierter Form Daten zur Kriminalität von Kindern, Heranwachsen-

den oder Jungerwachsenen zu erheben. 

4. Aus den gleichen Gründen war die primäre Perspektive der Studie eine täterorientier-

te. Viktimisierungen Jugendlicher, die zugleich zu großen Teilen Viktimisierungen 

durch Jugendliche sind, wurden nicht zum zentralen Untersuchungsgegenstand ge-

macht. Durch kriminologische Studien (vgl. etwa Chen, 2009; Fattah, 1992; Jennings, 

Higgins, Tewksbury, Gover & Piquero, 2010; Lauritsen & Laub, 2007; Nofziger, 

2009; Sampson & Lauritsen, 1994; Schreck, Stewart & Osgood, 2008; Shaffer, 2003; 

Shaffer & Ruback, 2002; Smith & Ecob, 2007) ist gleichwohl gut belegt, dass gerade 

im Bereich der Jugendkriminalität Täter- und Opferrollen sowohl auf der Ebene von 

Populationen als auch von Individuen vielfach eng miteinander verknüpft sind. Von 

kriminellen Handlungen Jugendlicher sind primär Gleichaltrige betroffen, und die 

Rollen von Täter und Opfer wechseln häufig. 
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3.3 Handlungsimplikationen für den Umgang mit Proble-
men der Jugendkriminalität 

Ein wesentliches Ziel der qualitativen Komponenten der Studie bestand darin, im je nach me-

thodischem Zugang unterschiedlich ausgestalteten Dialog mit den Expertinnen und Experten 

Handlungsperspektiven zu erarbeiten, die sich aus der vorausschauenden Analyse von Ent-

wicklungen im Bereich der Jugendkriminalität ergeben. Dabei wurden sowohl allgemeine 

Merkmale einer Strategie der Prävention und Intervention in Bezug auf Jugendgewalt und 

Jugendkriminalität deutlich als auch spezifische durch die Experten nahe gelegte Maßnahmen. 

3.3.1 Allgemeine Merkmale einer zukunftsorientierten Strategie zum 
Umgang mit Jugendkriminalität 

Werden die im Rahmen der Studie im Wesentlichen gemeinsam mit den befragten Expertin-

nen und Experten erarbeiteten Handlungsperspektiven im Umgang mit Jugendkriminalität 

zunächst auf ihre allgemeinen, über einzelne Maßnahmen hinausgehenden Merkmale unter-

sucht, ergibt sich folgendes Bild: 

 Im Umgang mit dem Problemfeld der Jugendkriminalität wird eine breite Palette von 

Maßnahmen für erforderlich erachtet. Diese reicht von frühen Hilfen für von Gewalt, 

Armut, sozialer und sprachlicher Desintegration bedrohte Individuen, Familien und 

Gruppen bis zu einer zeitnahen, auch strafrechtlichen Reaktion auf gravierende Ju-

gendgewalt. 

 Repressiven Ansätzen, wie sie in der politischen Auseinandersetzung mit Problemen 

der Jugendkriminalität häufig in den Vordergrund gerückt werden, sprechen die Ex-

pertinnen und Experten – dies gilt ganz überwiegend auch für solche aus dem polizei-

lichen Bereich – insgesamt eine sehr geringe Bedeutung zu, attestieren fehlende bis 

kontraproduktive Effekte. Dies betrifft auch Maßnahmen, die zu Zielen von Regie-

rungspolitik erklärt wurden, wie den so genannten Warnschussarrest38 und die Anhe-

                                                 
38  Zur Diskussion um den Warnschussarrest vgl. u. a. Findeisen (2007), Heinz (2008), Radtke (2009; 2010). 

Kritiker bezweifeln insbesondere das Vorhandensein eines Personenkreises, bei dem Anordnung und Vollzug 
eines Warnschussarrests positive Effekte im Hinblick auf die Legalbewährung zeitigen kann. So sei bei der in 
Frage kommenden Tätergruppe vielfach bereits Arrest oder Untersuchungshaft vollzogen worden und 
entsprechende „Signalwirkungen“ eines Warnschussarrests nicht zu erwarten. Die Vermittlung der 
Ernsthaftigkeit einer Bewährungsstrafe sei auch eine Frage der Kommunikation mit dem Täter, nicht eine 
feststehende Eigenschaft des Instruments der Bewährungsstrafe. 
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bung von Höchststrafen für Jugendliche. Eine deutliche Ausnahme bildet hier der As-

pekt einer Verkürzung der Zeitspanne zwischen dem (in aller Regel polizeilichen) Be-

ginn strafrechtlicher Ermittlungen und der strafjustiziellen Bearbeitung des Falles. 

Die Experten machen somit einen Unterschied zwischen Sanktionshärte einerseits und 

der – in vielen Konzepten gerade für den Bereich des Umgangs mit Jugendkriminalität 

als relevant erachteten – Promptheit einer Sanktion.39 

 Die Experten heben hervor, dass es einer zielgruppenspezifischen Ausrichtung von 

Maßnahmen bedarf. Insbesondere erschiene es als nicht zielführend, für die große 

Mehrheit derjenigen, die während einer zeitlich begrenzten Phase Formen delinquen-

ten Handelns zeigen (und das heißt typischerweise etwa Ladendiebstähle begehen, öf-

fentliche Verkehrsmittel ohne Fahrschein benutzen, Cannabisprodukte konsumieren 

oder der Schulpflicht nicht umfassend nachkommen), die gleichen Präventions- und 

Interventionsansätze bereit zu halten wie für die Gruppe derjenigen, die in den letzten 

Jahren meist als Mehrfach- und Intensivtäter bezeichnet werden. Die Weiterentwick-

lung spezifischer Maßnahmen in Bezug auf in hohem Maße, über längere Zeiträume 

und mit schweren Delikten auffällige Täter wird ausdrücklich nahe gelegt.40 

 Eine im Umgang mit Problemen der Jugendkriminalität erfolgreiche Strategie kann 

keine rein polizeiliche sein. Sie setzt vielmehr vernetztes Arbeiten verschiedener Insti-

tutionen voraus; dabei sind Polizei, Justiz, Schule und Jugendhilfe/Jugendsozialarbeit 

von zentraler Bedeutung. Dies ist ein bereits seit langem verfolgtes, in der PDV 382 

                                                 
39 Das Bemühen um eine prompte Reaktion steht auch im Zentrum des zunächst als so genanntes „Neuköllner 

Modell“ bezeichneten Ansatzes, bei jugendtypischen Delikten mit mäßiger Sanktionsandrohung durch eine 
enge Zusammenarbeit von Polizei, Staatsanwaltschaft und Gericht innerhalb weniger Wochen zu einer 
Hauptverhandlung zu kommen. Der Ansatz ist eng mit der Arbeit der verstorbenen Jugendrichterin Kirsten 
Heisig verknüpft (vgl. Heisig, 2008; 2010). 

40 Die Sichtweise, dass auf bestimmte besonders gefährdete Zielgruppen abgestimmte Prävention am 
erfolgversprechendsten ist, stimmt mit den Schlussfolgerungen des so genannten Sherman Reports (Sherman, 
Gottfredson, MacKenzie, Eck, Reuter & Bushway, 1997) überein, der eine Konzentration präventiver 
Ressourcen auf die Sozialräume mit der höchsten Kriminalitätsbelastung empfiehlt. Im „Düsseldorfer 
Gutachten“ (Rössner et al., 2002) wird explizit auf dieses entscheidende Ergebnis des Sherman Reports 
hingewiesen: „Als eine der wichtigsten Schlussfolgerungen aus den erfolgten Analysen wird von Sherman 
dem ganzen Report vorangestellt, dass die Effektivität der (…) eingesetzten Mittel davon abhängt, ob sie für 
die städtischen Nachbarschaften eingesetzt werden, in denen Jugendgewalt konzentriert auftritt. Eine 
wesentliche Zurückdrängung der nationalen Kriminalitätsraten kann (…) nur erreicht werden, wenn gezielte 
Präventionsmaßnahmen in Gebieten mit konzentrierter Armut stattfinden, in denen die meisten 
Tötungsdelikte vorkommen und in denen die entsprechenden Raten 20 mal höher als im nationalen 
Durchschnitt liegen“ (Rössner et al., 2002, S. 199). 
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(Bearbeitung von Jugendsachen) unter Nr. 1.341 verankertes und in der Fachliteratur 

immer wieder erörtertes Konzept (zur Kooperation von Polizei, Justiz, Jugendhilfe, 

Jugendsozialarbeit und Bildungseinrichtungen im Umgang mit Jugendkriminalität vgl. 

u. a. Feuerhelm, 2000b; Gabriel, 2000; Günther, 2005; Heusinger, Steinkirchner & 

Lenkner, 2009; Mücke, 1996; Pötzinger, 2005; Simon, 1999; Sonnen, 2005). Ihm liegt 

die Sichtweise zugrunde, dass Entstehungsbedingungen von Jugendkriminalität viel-

fach in Faktoren des sozialen Umfeldes, der Lebenssituation und den Perspektiven der 

Jugendlichen zu finden sind, welche mit strafrechtlichen Mitteln kaum zu beeinflussen 

sind; auch die Erziehungsorientierung des Jugendstrafrechts spricht für eine enge insti-

tutionenübergreifende Kooperation.42 

Darüber hinaus wurden im Rahmen der Studie von den Experten weitere allgemeine Rah-

menbedingungen eines erfolgreichen Umgangs mit Problemen der Jugendkriminalität hervor-

gehoben. Dazu gehört die Passung von Analyse und Maßnahmen. Wenn Desintegration eines 

der zentralen Probleme des kommenden Jahrzehnts ist, müssen Maßnahmen darauf abzielen, 

die Bedingungen für eine bessere Integration zu schaffen. Die Ausrichtung von Prävention 

und Intervention an bekannten Risiko- und Schutzfaktoren sollte zum Qualitätsstandard der 

Auswahl und Ausgestaltung von Maßnahmen werden. Wirksame Prävention im Jugendbe-

reich benötigt eine gesicherte Finanzierung, die auch Mittel für Qualitätssicherung und Eva-

luation einschließt. Ferner wurde die Bedeutung von Qualitätssicherung in der Jugendkrimi-

nalprävention betont, wie sie sich insbesondere auch das Beccaria-Projekt des 

Landespräventionsrates Niedersachsen zur Aufgabe gemacht hat und vor allem durch entspre-

chende Aus- und Fortbildungsangebote umzusetzen versucht (vgl. Meyer & Marks, 2005). In 

diesem Zusammenhang verdienen die einschlägigen Handreichungen des Programms Polizei-

liche Kriminalprävention der Länder und des Bundes aus dem Jahr 2003 und die Überarbei-

tung aus dem Jahr 2009 Erwähnung (Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des 

Bundes, 2003: 2009). Zur Sicherung von Qualität in der Prävention gehört die Orientierung 

an evaluierten Programmen. Informationsquellen hierzu sind u. a. der 1997 unter dem Titel 

„Preventing crime: What works, what doesn't, what's promising?“ veröffentlichte Sherman-

Report (Sherman, Gottfredson, MacKenzie, Eck, Reuter & Bushway, 1997) und das so ge-

                                                 
41  „Die Bearbeitung von Jugendsachen erfordert sowohl im präventiven als auch im repressiven Bereich eine 

ständige Kooperation der damit betrauten Polizeibeamten mit anderen Institutionen, die sich mit 
Jugendfragen befassen.“ 

42  Grundlegend kritisch hierzu u. a. Emig (2010), der befürchtet, „dass das Primat der Pädagogik in Jugendhilfe 
und Schule zugunsten eines repressiven Umgangs mit Kindern und Jugendlichen ausgehöhlt wird“ (S. 155). 
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nannte Düsseldorfer Gutachten „Empirisch gesicherte Erkenntnisse über kriminalpräventive 

Wirkungen“ (Rössner et al., 2002). Die Auswahl von Maßnahmen sollte sich an definierten 

Gütekriterien wie denen der Maryland Scientific Methods Scale (vgl. Farrington, Gottfredson, 

Sherman & Welsh, 2002), der Cambridge Quality Checklists (Murray, Farrington & Eisner, 

2009) und insgesamt an den Prinzipien evidenzbasierter Prävention (Eisner, Ribeaud & Bittel, 

2006) orientieren. Als wirksam evaluierte Maßnahmen zeichnen sich u. a. aus durch eine spe-

zifische Ausrichtung auf Tatgelegenheitsstrukturen, eine selektive Orientierung auf gefährdete 

bzw. bereits auffällig gewordene Personen, eine Orientierung an Risiko- und Schutzfaktoren 

sowie durch das Angebot im Sozialisationsverlauf früh ansetzender Förder- und Unterstüt-

zungsmaßnahmen für gefährdete und benachteiligte Gruppen. 

3.3.2 Handlungsempfehlungen 

Auch die im Rahmen der Studie entwickelten spezifischeren Handlungsempfehlungen basie-

ren auf der voranstehend dargestellten Diagnose und Prognose. Für die episodenhafte, im 

Rahmen der Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen normale Delinquenz stehen Institu-

tionen der Strafverfolgung in weiten Bereichen vor der Herausforderung, sich in gewissem 

Maße in Gelassenheit zu üben und jenseits einer bestimmten Deliktsschwere für den Jugend-

lichen klar erkennbare Grenzen zu ziehen. Angesichts begrenzter Ressourcen legen die Exper-

ten eine deutliche Ausrichtung polizeilicher Maßnahmen auf Probleme schwerer und sich 

biographisch verfestigender Jugendkriminalität nahe. 

Zentrale sich für die Polizei ergebende Herausforderungen und Entwicklungsmöglichkeiten 

liegen aus Expertensicht vor allem in folgenden Bereichen: 

 Eine durch entsprechende Aus- und Fortbildung gestützte spezialisierte Jugendsach-

bearbeitung (wie sie überwiegend bereits heute zum Standard geworden ist) wird all-

gemein für notwendig erachtet. Soweit organisatorisch leistbar, sollten dabei innerhalb 

des Bereiches der Bearbeitung von Jugendsachen weitere Spezialisierungen erfolgen, 

insbesondere im Hinblick auf die Problematik von Mehrfach- und Intensivtätern einer-

seits und von so genannten Schwellentätern43 andererseits.  

                                                 
43 Der Begriff „Schwellentäter“ etabliert sich in den letzten Jahren zunehmend, ein einheitliches 

Begriffsverständnis hat sich aber noch nicht herausgebildet. Es werden darunter Täter verstanden, bei denen 
sich eine Entwicklung zum Mehrfach- und Intensivtäter abzeichnet. Zum Teil wird die Unterscheidung 
zwischen beiden Gruppen lediglich an Zahl und Schwere der verübten Straftaten festgemacht. In anderen 
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 Als notwendige polizeiliche Ressource für den Umgang mit Jugendlichen wird dem 

Ausbau interkultureller Kompetenz innerhalb der Polizei – im Hinblick auf eine Popu-

lation von Tätern die durch beträchtliche Anteile von Jugendlichen mit Migrationshin-

tergrund charakterisiert ist – hohe Bedeutung beigemessen (zu Stellenwert, Inhalten 

und Förderung interkultureller polizeilicher Kompetenzen vgl. u. a. Ahmari & Kers-

ten, 2009; Büttner, 2003; Kersten & Ahmari, 2007; Leenen, Grosch & Groß, 2005; 

Ohlemacher, Seipel & Klukkert, 2009; Sigel, 2009; Werries, 2008). Angesichts der 

erwarteten zunehmenden Relevanz neuer Kommunikationsmedien für den Bereich der 

Jugendkriminalität werden darüber hinaus „jugendnahe“ EDV-Kompetenzen für die 

Polizei als vorteilhaft erachtet. 

 Angesichts der durch die Experten nahe gelegten primären Ausrichtung polizeilicher 

Arbeit auf den Bereich schwerer, sich nicht alleine als jugendtypisches Entwicklungs-

phänomen darstellender Delinquenz wird das Erfordernis der Weiterentwicklung von 

spezifischen Konzepten für Mehrfach- und Intensivtäter betont. Elemente von Mehr-

fach- und Intensivtäterkonzepten sind etwa eine nicht delikts-, sondern täterorientierte 

Sachbearbeitung mit festen Zuständigkeiten, die Erstellung personenorientierter bio-

graphischer Berichte, wiederholte (ggf. auch anlassunabhängige) Gefährderanspra-

chen, die Abstimmung mit Jugendamt, Schule, Jugendgerichtshilfe und Bewährungs-

hilfe sowie eine enge Verzahnung von Polizei und Staatsanwaltschaft in der 

Fallbearbeitung. Es wurde hervorgehoben, dass es bislang an Erkenntnissen zur Wirk-

samkeit von Mehrfach- und Intensivtäterkonzepten mangele. Hier wurde Forschungs-

bedarf gesehen. 

 Neben den Mehrfach- und Intensivtäterkonzepten wird auch die Weiterentwicklung 

von Konzepten für so genannte Schwellentäter, bei denen sich die Verfestigung einer 

kriminellen Karriere abzeichnet, empfohlen. Ziel hierbei sollte es aus Sicht der Exper-

ten sein, Fehlentwicklungen frühzeitig zu erkennen und durch Interventionen und Hil-

fen zu beeinflussen. Eine erfolgreiche institutionenübergreifende Zusammenarbeit un-

ter Einbindung von Jugendhilfe, Schulen und Erziehungsberechtigten wird als 

entscheidend für die Effektivität solcher Konzepte gesehen. Auch hier erscheinen feste 

Zuständigkeiten bei Polizei und Staatsanwaltschaft sinnvoll. 

                                                                                                                                                         
Kontexten ist von Schwellentätern im Zusammenhang mit noch nicht strafmündigen, aber bereits mehrfach 
durch Straftaten und delinquentes Handeln in Erscheinung getretenen Jungen und Mädchen die Rede. 
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 Die angesprochene Kooperation/Vernetzung der Polizei mit anderen relevanten Insti-

tutionen, insbesondere Jugendämtern und Schulen bildet die notwendige Vorausset-

zung für ein weiteres Konzept, das von den Experten als erfolgversprechend und aus-

baufähig bewertet wurde: Institutionenübergreifende Fallkonferenzen (vor allem 

wiederum in Bezug auf Mehrfachauffällige) werden als effektives Mittel gesehen, um 

individuell angepasste intervenierende Maßnahmen abzustimmen und so der Verfesti-

gung krimineller Karrieren bei gefährdeten Jugendlichen entgegenzuwirken. 

 Lokale Kriminalitätsanalysen wurden von den Experten als bedeutsame Instrumente 

im Umgang mit Jugendkriminalität charakterisiert. Der polizeiliche Bedarf an einer 

belastbaren aktuellen Datenbasis schließt Erkenntnisse zum Dunkelfeld notwendig ein. 

In Bezug auf Jugendkriminalität können diese über Schülerbefragungen, wie sie seit 

langem von unterschiedlichen Forschergruppen durchgeführt werden44, gewonnen 

werden. Darüber hinaus bietet sich das von Jäger (1976) entwickelte Instrument der 

Kriminologischen Regionalanalyse45 mit seinen drei analytischen Säulen Region, lo-

kale bzw. regionale Kriminalität und lokale bzw. regionale Kriminalitätskontrolle an 

(zum Instrument der Kriminologischen Regionalanalyse vgl. u. a. Becker-Oehm, 

2010; Bornewasser, 2003; Hunsicker, 2006; Jäger, 1976; 2006; Koch, 1992; Luff, 

1998; Rüther, 2005; Schröder, 2002; Steffen, 1993; Wälter & Pannenbäcker, 1997). 

Dieses mittlerweile in zahlreichen Städten angewandte Verfahren bringt zwar regel-

mäßig eine Reihe von Umsetzungsproblemen mit sich, doch können mit Kriminologi-

schen Regionalanalysen (KRA) „präventive Maßnahmen bedarfsgerecht entwickelt 

werden“ (Becker-Oehm, 2010, S. 59). Die KRA schafft auch eine Basis für die Evalu-

ation von Maßnahmen. Sie wirkt „blindem Aktionismus“ entgegen, schafft die Vor-

aussetzungen für einen wirtschaftlichen Ressourceneinsatz und fördert die Kommuni-

kation zwischen den im Bereich der kommunalen Kriminalprävention relevanten 

Akteuren. 

                                                 
44  Vgl. dazu u.a. Baier (2008), Baier & Pfeiffer (2007), Baier, Pfeiffer, Simonson & Rabold (2009a; 2009b), 

Baier, Pfeiffer & Windzio (2006), Boers & Reinecke (2007), Boers, Reinecke & Walburg (2006), Brettfeld & 
Wetzels (2003), Feltes & Goldberg (2006), Oberwittler & Köllisch (2004), Wetzels, Enzmann, Mecklenburg 
& Pfeiffer (2001), Wilmers, Enzmann, Schäfer, Herbers, Greve & Wetzels (2002); Überblick bei Görgen und 
Rabold (2009). 

45  Definiert als „eine (…) fortzuschreibende kriminalistisch-kriminologische Dokumentation mit zeitlich und 
räumlich eingegrenzter Aussagekraft über den Einsatzort, die Kriminalität, ihren Entstehungszusammenhang, 
ihre Bekämpfung (Verbrechensverhütung und Strafverfolgung) und ihre Prognose. Sie ist ein Produkt aus der 
Zusammenführung von Kriminalgeographie, Regionalwissenschaft und angewandter Kriminologie mit 
Raumbezug.“ (Koch, 1992, S. 33, in Anlehnung an Jäger, 1976). 
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 Von den Experten für notwendig erachtet wurde ein institutionalisierter regelmäßiger 

Erfahrungsaustausch der Länder in Bezug auf Probleme der Jugendkriminalität. An-

gesichts der insgesamt starken Ausrichtung von Präventionsbemühungen auf die Ziel-

gruppe Jugend findet ein Austausch bereits jetzt in der Arbeit der Kommission Poli-

zeiliche Kriminalprävention statt. Dort sind aber weder die Phänomenebene noch über 

Prävention hinausgehende Ansätze Gegenstand der Erörterungen. Hier wurde sehr 

deutlich die Notwendigkeit eines spezifisch auf Probleme der Jugendkriminalität aus-

gerichteten Gremiums und der Schaffung systematischer Möglichkeiten des Erfah-

rungsaustauschs über die Ländergrenzen hinweg gesehen. 

 Ebenso hoben die Experten hervor, dass es bislang an einer Bestandsaufnahme prakti-

zierter Programme mit der Zielgruppe Mehrfach- und Intensivtäter mangele. Zwar 

werden entsprechende Maßnahmen in den Ländern inzwischen flächendeckend prakti-

ziert, doch fehlt es an einem aktuellen und aktuell gehaltenen Überblick. 

 Desgleichen wurde das Erfordernis der Evaluation von Mehrfach- und Intensivtäter-

programmen hervorgehoben. Bislang fehlt es an fundiertem Wissen zu Effekten und 

Effizienz entsprechender Maßnahmen. Hierzu sollten Evaluationsstudien in Auftrag 

gegeben und veröffentlicht werden. 

 Ferner wurde der Bedarf an einer Datenbank zu evaluierten Präventionsprogrammen 

betont, die sich an Kriterien wissenschaftlich belegter Wirksamkeit orientiert. Vorbil-

der hierfür können etwa die so genannten Blueprints for Violence Prevention46 des 

Center for the Study and Prevention of Violence an der University of Colorado (Boul-

der) und die Systematic Reviews der in Norwegen ansässigen Campbell Collaborati-

on47 sein. 

 

                                                 
46 Diese im Jahr 1996 gestartete Initiative zur Identifizierung wirksamer Programme zur Gewalt- und 

Drogenprävention zeichnet Präventionsmaßnahmen aus, die strengen Evaluationskriterien genügen 
(experimentelles Design; starke und andauernde Effekte). Derzeit gibt es 12 als vorbildlich identifizierte 
Blueprint-Programme, weitere 18 gelten als vielversprechend. Zu den Blueprints gehören u. a. das Nurse-
Family Partnership-Programm (NFP), in dessen Rahmen Hebammenbesuche bei sozial schwachen 
Erstgebärenden mit weiteren Risikofaktoren durchgeführt werden, das Olweus Bullying Prevention Program 
(BPP), ein auf den Ebenen Schule, Klasse und Individuum ansetzendes Programm gegen Schulgewalt oder 
das Project Towards No Drug Abuse (Project TND), ein an 14- bis 19-jährige Schüler gerichtetes 
Unterrichtsprogramm mit den Schwerpunkten Rauchen, Alkohol und Cannabiskonsum; vgl. 
http://www.colorado.edu/cspv/blueprints/index.html. 

47 Vgl. http://www.campbellcollaboration.org/ 
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3.4 Ausblick 

Es ist davon auszugehen, dass das kommende Jahrzehnt im Bereich der Jugendkriminalität 

insgesamt keine Erhöhung der Fallzahlen bringen wird. Sollten die Belastungszahlen stabil 

bleiben, könnte es bis 2020 relativ zum Basisjahr 2008 sogar zu einer 20-prozentigen Reduk-

tion der Zahl jugendlicher Tatverdächtiger kommen. In Bezug auf Gewalthandlungen Jugend-

licher sprechen die Daten der letzten beiden Jahrgänge der Polizeilichen Kriminalstatistik da-

für, dass der von Dunkelfeldforschern seit Jahren vermeldete Rückgang im Dunkelfeld nun 

auch im Hellfeld erkennbar wird. Noch ist es aber zu früh, um verlässlich zu beurteilen, in-

wieweit sich hier ein längerfristiger Trend abzeichnet. Das kommende Jahrzehnt wird nach 

Einschätzung der im Rahmen der vorliegenden Studie einbezogenen Expertinnen und Exper-

ten qualitative Veränderungen im Bereich der Jugendkriminalität bringen. Diese werden – 

neben der Veränderung der Altersstruktur der Bevölkerung – voraussichtlich durch zuneh-

mende gesellschaftliche Polarisierungsprozesse und den technologischen Wandel geprägt 

sein. 

Zugleich bleibt das Unterfangen einer Prognose gesamtgesellschaftlicher Entwicklungen mit 

vielen Ungewissheiten behaftet. Vielzahl, Heterogenität und komplexe Wechselwirkungen 

der Erscheinungsformen und Bedingungsfaktoren von Jugenddelinquenz und Jugendkrimina-

lität machen wissenschaftlich fundierte Blicke in die Zukunft schwierig. Dies gilt – da die 

Bedingungsfaktoren von Jugendkriminalität eben nur zum kleineren Teil hier liegen – insbe-

sondere für Prognosen auf Makro-Ebene. Günstige Rahmenbedingungen für den Ertrag kri-

minologischer Prognoseforschung sind ein klar umrissener, nicht zu weit gefasster Gegen-

standsbereich, ein eng begrenzter Prognosezeitraum und die Konzentration auf überschaubare 

räumliche Einheiten (Gemeinden, Städte, Stadtteile). Insgesamt dürfte die Zukunft kriminolo-

gischer Prognoseforschung eher in Studien mittlerer Reichweite liegen. Die sich aus Crime 

Mapping- und Hot spots-Ansätzen entwickelnden, GIS-Systeme und ein dichtes Netz lokaler 

Daten nutzenden Verfahren des „predictive crime mapping“ (vgl. dazu u. a. Bowers, Johnson 

& Pease, 2004; Chainey, Tompson & Uhlig, 2008; Gorr & Olligschlaeger, 2002; Groff & 

LaVigne, 2002) nehmen kleinräumige und relativ kurzfristige Prognosen eng umrissener Kri-

minalitätsphänomene in den Blick und erscheinen einer weiteren Entwicklung und Erprobung 

wert. 

Die auf der Basis der Studie formulierten, letztlich auf den Einschätzungen von Experten be-

ruhenden Handlungsempfehlungen erheben nicht den Anspruch, „das Rad neu zu erfinden“. 
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Die Stabilität von Jugendkriminalität ist sicherlich größer als ihre historische Variabilität, und 

über geeignete und weniger geeignete Wege, dem Problemfeld zu begegnen, ist in den ver-

gangenen Jahren, teils bereits Jahrzehnten, viel geforscht und geschrieben worden. Die ziel-

gruppenspezifische Ausrichtung von Maßnahmen und das vernetzte Arbeiten von Polizei und 

anderen für den Jugendbereich relevanten Akteuren waren vor einem Jahrzehnt wichtig und 

werden es – diese Prognose sei erlaubt – auch in zwei Jahrzehnten noch sein. Andere hier ge-

gebene Empfehlungen wie die der Weiterentwicklung von Mehrfach- und Intensivtäterkon-

zepten, der Stärkung interkultureller Kompetenzen in der polizeilichen Aus- und Fortbildung, 

der stärkeren Institutionalisierung von Fallkonferenzen, der Intensivierung lokaler Kriminali-

tätsanalysen, der Institutionalisierung eines regelmäßigen Erfahrungsaustauschs der Länder in 

Bezug auf Probleme der Jugendkriminalität, einer Bestandsaufnahme praktizierter Programme 

mit der Zielgruppe Mehrfach- und Intensivtäter oder der Evaluation von Mehrfach- und Inten-

sivtäterprogrammen greifen aktuelle, in die Zukunft hineinwirkende Problemlagen auf. 

Der künftige Rückgang der Zahl der Jugendlichen kann als Chance für die Auseinanderset-

zung einer Gesellschaft mit Jugendkriminalität begriffen werden. Es besteht immerhin die 

Aussicht, dass es auch im Bereich der Jugendgewalt zu sinkenden Fallzahlen kommen könnte. 

Medienberichte über steigende Jugendgewalt könnten dann für eine gewisse Zeit der Vergan-

genheit angehören. Damit könnte der durch die Medien erzeugte politische Druck zurückge-

hen und mehr Raum für einen rationalen Umgang mit Jugendkriminalität entstehen. 
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Annex: Zur Nutzung und Nutzbarkeit panelökono-
metrischer Analyseansätze im Rahmen der vorlie-
genden Studie 

In den letzten Jahren wurden insbesondere von Entorf und Spengler (vgl. Entorf & Spengler, 

2002; 2005a; 2005b; Spengler, 2004; 2006) unter Rückgriff auf vorwiegend in der Volkswirt-

schaftslehre verwendete Verfahren Ansätze zu einer quantitativen Analyse der Veränderungen 

im Kriminalitätsaufkommen vorgestellt. Im Rahmen der vorliegenden Studie wurden Mög-

lichkeit und Sinnhaftigkeit einer Übertragung dieser methodischen Zugänge auf eine prognos-

tische Studie zur Entwicklung der Jugendkriminalität geprüft. 

Ausgangspunkt der so genannten panelökonometrischen Analysen ist eine primär ökonomisch 

begründete Sichtweise von Kriminalität – zurückgehend auf den von Becker (1968; vgl. auch 

Becker, 1993; in Deutschland vergleichbar Wittig, 1993) formulierten Ansatz, demzufolge 

eine Person dann eine Straftat begeht, „wenn der ihr daraus resultierende Nutzen jenen Nut-

zen übersteigt, der ihr durch die alternative Verwendung ihrer Zeit und Ressourcen entstünde" 

(Spengler, 2004, S. 12). Oder, wie Becker es formuliert: „Some persons become ‚criminals‘ 

(...) not because their basic motivation differs from that of other persons, but because their 

benefits and costs differ” (Becker, 1968, S. 176). 

Spengler (2004) legte zuerst in seiner Dissertation drei ökonometrische Teilstudien vor, in 

denen es erstens um Abschreckungseffekte von Strafrecht und Strafverfolgung, zweitens um 

lokale Determinanten von Kriminalität und Tätermobilität und drittens um die „monetäre Be-

wertung von Leben und Gesundheit“ (S. 105) geht, d. h. um eine Abschätzung der durch Kri-

minalität verursachten Kosten über die unmittelbar monetär bezifferbaren materiellen Schä-

den hinaus. 

Die Analysen zur Abschreckungswirkung stützen sich auf eine aus Daten der Polizeilichen 

Kriminalstatistik und der Strafverfolgungsstatistik für den Zeitraum 1977 bis 2001 bestehende 

Datenbank. Als „Strafverfolgungsindikatoren“ verwendet Spengler Aufklärungsquote, Verur-

teilungsquote, Bewährungsquote, Geldstrafenquote, Strafarrest-Maßregelquote, Länge der 

Haftstrafe und Anzahl der Tagessätze (vgl. Spengler, 2006). Spengler kommt zu dem Schluss, 

dass die Verurteilungswahrscheinlichkeit polizeilich ermittelter Tatverdächtiger der „wich-

tigste kriminalitätsreduzierende Faktor“ sei (Spengler, 2006, S. 678). An anderer Stelle (En-

torf & Spengler, 2005b, S. 22) wird ausgeführt, „dass insbesondere von den ersten beiden Stu-
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fen des Strafverfolgungsprozesses eine abschreckende Wirkung auf potentielle Straftäter aus-

geht, die für Eigentumsdelikte stärker als für Gewaltkriminalität und für Erwachsene stärker 

als für Jugendliche ausfällt“. Die Befunde stimmen insoweit mit älteren Konzepten und Er-

gebnissen der Sanktionswirkungsforschung überein, denen zufolge weniger die Sanktionshär-

te als vielmehr die Sanktionsgewissheit entscheidend für die Abschreckungswirkung ist; hin-

sichtlich des Status des – möglicherweise insbesondere bei jungen Tätern bedeutsamen – 

Merkmals der Sanktionspromptheit gehen die Einschätzungen in der Literatur auseinander 

(vgl. zu diesem Komplex u. a. Nagin, 1998; Ross, 1992; Williams & Hawkins, 1986). 

Die Autoren kommen insgesamt zu dem Ergebnis, dass eine Erklärung des Straftatenauf-

kommens über die genannten Strafverfolgungsindikatoren in Bezug auf Eigentumsdelikte 

besser gelingt als bei Gewalttaten und für Erwachsene besser als für Jugendliche. Auch dies 

ist – geht man noch einmal zu Beckers ökonomisch verwurzelten Handlungsmodell zurück – 

plausibel. Es wirft aber zugleich Fragen hinsichtlich des Werts und der Übertragbarkeit einer 

solchen Vorgehensweise für eine Studie auf, deren Fokus eben auf Taten Jugendlicher und 

hier noch einmal besonders auf dem Bereich der Gewaltdelikte liegt, zumal Jugendkriminali-

tät und insbesondere Gewaltkriminalität häufig spontan, im Kontext situativer Bedingungs-

faktoren entsteht, bei denen rationale Kosten-Nutzen-Erwägungen nur eingeschränkt das Han-

deln leiten. 

In der zweiten seiner Teilstudien befasst Spengler (2004) sich – am Beispiel des Bundeslan-

des Baden-Württemberg – mit „lokalen Determinanten der Kriminalität und Tätermobilität“. 

Als erklärende Variablen zieht er (soweit verfügbar jeweils auf der Ebene von Gemeinden 

erfasst) heran: durchschnittliche monatliche Miete, mittleres Einkommen der Steuerpflichti-

gen, Einkommensungleichheit innerhalb der Gemeinden (Gini-Koeffizient), Anteil der Sozi-

alhilfeempfänger an der Bevölkerung, Bevölkerungsanteil von Männern im Alter von 15 bis 

24 Jahren, Arbeitslosenquote der Bevölkerung im Alter von 15 bis 64 Jahren, Bevölkerungs-

anteil von Personen mit geschiedener Ehe, Anteil von Einwohnern mit einem Fachhochschul- 

oder Hochschulabschluss, Anteil der ausländischen Bürger an der Bevölkerung, Anteil der 

berufsbedingten Einpendler, Anteil der berufsbedingten Auspendler, Anzahl der Ladenge-

schäfte je 1.000 Einwohner, Zahl und Dichte der lokalen Bevölkerung sowie Grenzlagen der 

jeweiligen Gemeinde zu einem anderen Bundesland bzw. zu Frankreich oder der Schweiz. 

Die Ergebnisse fasst Spengler (2004, S. 102f.) dahingehend zusammen, dass „die Verdienst-

möglichkeiten im legalen Bereich, der zu erwartende Erlös aus einer Straftat und teilweise 

auch das Risiko eines Fehlschlags der erwogenen Tat“ zentrale Kriminalitätsdeterminanten 
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sind. Auch wurde ein positiver Zusammenhang zwischen Einkommensungleichheit und Dieb-

stahlsdelikten gefunden. Zugleich zeigten sich „räumliche Effekte“ im Sinne eines „Einflusses 

von Bedingungen in den benachbarten Gemeinden. (…) So üben beispielsweise die Arbeitslo-

sigkeit und die Zahl der Ausländer in den Nachbarschaftsgemeinden stärkere Effekte auf ein-

zelne Deliktgruppen aus als die entsprechenden Ausprägungen dieser Variablen in der be-

trachteten Gemeinde“. Im Kontext der Ergebnisdarstellung führt Spengler (2004, S. 93) auch 

aus: „Höhere Armut (...) und Arbeitslosigkeit (...) führen zu einem Anstieg von Kriminalität, 

der im Falle der Armut allerdings nur für Gewaltkriminalität als statistisch gesichert gelten 

kann. Es ist aber denkbar, dass das auf Kreisebene errechnete Armutsmaß eine zu ungenaue 

Abbildung der lokalen Verhältnisse erzielt.“ 

Es entspricht der dominierenden Sichtweise kriminologischer Modelle, dass deviantes Han-

deln weniger durch Bedingungen auf der Makro-Ebene gesteuert wird als vielmehr – neben 

den in der Person selbst liegenden Faktoren – durch Einflüsse aus dem alltäglichen Lebens-

umfeld der Akteure. Im Rahmen der vorliegenden Studie war es – angesichts der relativ kur-

zen Bearbeitungszeit und des multimethodalen Ansatzes – nicht realistisch, den Versuch zu 

unternehmen, mögliche Bedingungsfaktoren von Jugendkriminalität und Jugendgewalt klein-

räumig (idealerweise auf Gemeinde- oder Stadtteilebene) zu erheben und in entsprechende 

Modelle einzuspeisen. Die erreichbaren Daten liegen vielmehr in der Regel auf der Ebene von 

Bundesländern vor. Ausgehend von der Annahme, dass Jugendkriminalität in bedeutsamem 

Maße auch durch lokale Bedingungen (i. e. das alltägliche Lebensumfeld) bestimmt wird (zu 

lokalen Determinanten von Kriminalität/Jugendkriminalität vgl. u. a. Büttner & Spengler, 

2003; Levitt, 2001; Oberwittler, 2007; 2008; 2010; Oberwittler & Wikström, 2009) und die 

auf Landesebene aggregierten Werte diese spezifischen Bedingungen nicht widerspiegeln 

können, erscheinen Modelle, die mit Daten auf einer solch hohen Aggregatebene arbeiten, 

kaum ertragreich. Folgt man etwa den neueren Arbeiten von Oberwittler, denen zufolge 

„Kontexteffekte sozialräumlicher Benachteiligungen auf Jugendliche im Sinne einer Verstär-

kung der Delinquenz existieren, jedoch im Vergleich zu den wesentlich bedeutsameren indi-

viduellen Risikofaktoren eher schwach sind“, die „Effekte des Sozialraums vorrangig über 

Gleichaltrigenbeziehungen vermittelt werden“ und „sozialstrukturelle Benachteiligungen“ 

sich „vor allem über subkulturelle Prozesse auf Jugendkriminalität“ auswirken (Oberwittler, 

2010, S. 222), sind Analysen auf der Basis demographischer/sozialstruktureller Daten auf ho-

her Aggregatebene wenig Erfolg versprechend. 
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In den Arbeiten von Entorf und Spengler zu möglichen Abschreckungseffekten von Strafrecht 

und Strafverfolgung wurde mit hoch aggregierten Daten gearbeitet. Dies ist jedoch auch dann 

nicht auf die vorliegende Studie übertragbar, wenn ihre prognostische Ausrichtung zunächst 

einmal ausgeblendet wird. Vielmehr sind die Voraussetzungen bei Analysen zu Abschre-

ckungswirkungen von Sanktionen und Sanktionsandrohungen ungleich besser als bei dem 

Versuch, umfassende Modelle zu den Entstehungsbedingungen von Jugendkriminalität und 

Jugendgewalt zu entwickeln, zu operationalisieren und zu prüfen. Sofern es um Strafe und 

ihre potenziellen Wirkungen geht, ist das Universum der in Frage kommenden Variablen (wie 

Sanktionswahrscheinlichkeit und Strafhöhe) begrenzt, die Merkmale selbst vergleichsweise 

gut operationalisierbar. Auch wenn lokale Justiz- und Polizeikulturen polizeiliches Handeln 

mitprägen (vgl. u. a. Behr, 2006; Chan, 2003; Klukkert, Ohlemacher & Feltes, 2009; Langer, 

1994; Mastrofski & Ritti, 1996), handelt es sich um Merkmale, die mit einer gewissen Be-

rechtigung auf höher aggregierten Ebenen abgebildet werden können. Sollen hingegen die 

Entstehungs- und Aufrechterhaltungsbedingungen von Jugendkriminalität in einem Modell 

repräsentiert werden, sind mannigfaltige Probleme unmittelbar evident: 

Das Universum der relevanten Einflussgrößen ist – relativ zum Szenario „Strafwirkungen“ – 

groß und schlecht definiert. Auch unter Ausblendung individueller Merkmale kann eine Viel-

zahl von Variablen aus Bereichen wie Altersstruktur der Bevölkerung, Bevölkerungsdichte, 

ethnische und konfessionelle Zusammensetzung, Bildung, Arbeitsmarkt und Ökonomie, Ein-

kommens- und Vermögensverteilung, Mobilität und Verkehr, Siedlungsformen und Wohnbe-

bauung, Freizeit- und Kultureinrichtungen, Sozial- und Gesundheitswesen, Gewalt- und Kri-

minalprävention, ordnungsrechtliche Maßnahmen und Strafverfolgung von Bedeutung sein. 

Ein großer Teil der relevanten Variablen lässt sich nur schwer in einer Weise empirisch mess-

bar machen, die den Ansprüchen einer solchen Modellbildung Genüge tut. Was etwa für die 

Bevölkerungsdichte möglich ist, bereitet – immer mit dem Ziel einer Abbildung potenziell 

kriminalitätsrelevanter Merkmale – im Hinblick auf Mobilität und Verkehr, Sozial- und Ge-

sundheitswesen oder Maßnahmen der Gewalt- und Kriminalprävention erhebliche Schwierig-

keiten. 

Schließlich ist in Bezug auf die meisten potenziell bedeutsamen Variablenbereiche eine Erfas-

sung auf der Ebene von Bundesländern oder gar auf Bundesebene kaum sinnvoll. Dies gilt 

auch für so „einfache“ Merkmale wie etwa die Bevölkerungsdichte. Die durchschnittliche 

Bevölkerungsdichte eines Flächenlandes wie Nordrhein-Westfalen (ca. 520 Personen / qkm) 

dürfte weder für die Bewohner der Landeshauptstadt Düsseldorf (ca. 2.700 Personen / qkm) 
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oder anderer Metropolregionen noch für jene ländlicher Regionen im Sauerland (Hochsauer-

landkreis: ca. 140 Personen / qkm) oder in der Eifel (Kreis Euskirchen: ca. 150 Personen / 

qkm) besondere Bedeutung haben. 

Die – sich unterschiedlicher Methoden bedienenden – qualitativen Komponenten des Projekts 

JuKrim2020 haben die Bedeutung kleinräumiger Betrachtungsweisen insofern betont, als sie 

auf die zu erwartende besondere Relevanz sozial und ethnisch segregierter (vorwiegend groß-

städtischer) Räume hingewiesen haben. Die Studie steht damit in Übereinstimmung mit neue-

ren Tendenzen in der deutschen wie internationalen Kriminologie, welche die Bedeutung von 

Sozialräumen für menschliches Handeln im Allgemeinen und für Kriminalität und Gewalt 

Jugendlicher im Besonderen hervorheben (vgl. etwa Crane, 1991; Kling, Ludwig & Katz, 

2005; Oberwittler, 2010). Oberwittler (2010, S. 215) fasst die Perspektive so zusammen: „So-

zialräumliche Theorien nehmen die kollektiven Eigenschaften von sozialen Gruppen in den 

Blick, von denen angenommen wird, dass sie mehr sind als die Summe der Eigenschaften der 

Individuen und daher eigenständige Wirkungen entfalten.“ Die wesentlichen angenommenen 

Wirkfaktoren sind dabei nicht physikalisch-räumlicher Art. Vielmehr wird postuliert, dass 

sich in bestimmten Wohngebieten sozial benachteiligte Bevölkerungsgruppen konzentrieren 

und dort für Jugendliche ein erhöhtes Kriminalitätsrisiko besteht, weil 

 Jugendliche hier mit größerer Wahrscheinlichkeit Anschluss an delinquente Peers fin-

den, 

 sich in den genannten Wohngebieten ein Normsystem entwickelt, in dem Gewalt als 

Mittel zur Wahrung von „Ehre“ anerkannt und legitim ist, 

 zugleich die Heterogenität von Normen in den Wohngebieten erhöht und die Verbind-

lichkeit von Werte- und Regelsystemen reduziert ist, 

 es den Jugendlichen an positiven Rollenvorbildern mangelt und 

 die soziale Kohäsion und damit die informelle Sozialkontrolle schwach sind (vgl. O-

berwittler,. 2010). 

Sozialräumliche Segregation (zum Teil ist auch von „sozialer Polarisierung” die Rede; vgl. 

Hamnett, 2001) ist ein Phänomen, das vorwiegend in Bezug auf städtische Räume diskutiert 

wird („spatiality of social inequalities within the urban sphere“, Joseph, 2008, S. 46). Segre-

gation im Sinne einer ungleichen Verteilung der Wohngebiete sozialer Gruppen wird vor al-

lem im Hinblick auf räumliche Konzentrationen sozial benachteiligter Gruppen („soziale 

Brennpunkte“) und von Bevölkerungsgruppen mit Migrationshintergrund („Parallelgesell-
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schaften“) als Problem betrachtet. Derartige Konzentrationen sind Ausdruck sozialer Un-

gleichheit und können zugleich zu deren Verfestigung beitragen (zum Komplex der sozial-

räumlichen Segregation und den möglichen kriminogenen Effekten existiert eine reichhaltige 

Literatur, vgl. u. a. Atkinson & Blandy, 2006; Bonelli, 2007; Brun & Rhein, 1994; Crane, 

1991; Dangschat, 2004; 2008; Dikeç, 2007a; 2007b; Farwick, 2009; Friedrichs & Triemer, 

2009; Häußermann & Kronauer, 2009; Johnston, Forrest & Poulsen, 2002; Joseph, 2008; 

Kling, Ludwig & Katz, 2005; Le Goix, 2005; Lees, Slater & Wyly, 2008; Marcuse, 1993; 

Massey, 1990; Massey & Denton, 1993; Pauwels & Hardyns, 2009; Simpson, 2007; van 

Kempen, 2007; Wacquant, 2008). Segregation und soziale Exklusion werden in kriminologi-

schen Studien mit erhöhter Kriminalitätsbelastung in Verbindung gebracht (vgl. u. a. Estrada 

& Nilsson, 2008; Krivo, Peterson & Kuhl, 2009; Peterson, Krivo & Velez, 2001). In den Del-

phi-Befragungen und Szenario-Workshops des JuKrim2020-Projekts spielten Überlegungen 

hinsichtlich der Rolle segregierter Sozialräume für die Entwicklung von Jugendgewalt und 

Jugendkriminalität in der kommenden Dekade eine zentrale Rolle. Sozialräumliche Segrega-

tion in städtischen Räumen lässt sich aber wiederum über Daten auf Länderebene nicht abbil-

den. 

Die genannten Probleme verschärfen sich noch einmal unter Berücksichtigung der prognosti-

schen Ausrichtung des Projektes JuKrim2020. Wenn 

 von einem schwierig zu umreißenden, zu operationalisierenden und zu messenden En-

semble von Einflussfaktoren auf Jugendkriminalität auszugehen ist, 

 diese Faktoren zudem kleinräumig (auf Gemeinde-, in großstädtischen Räumen auf 

Stadtteilebene) erfasst werden müssten, dies aber zumindest im Rahmen des vorlie-

genden Projektes nicht leistbar ist, 

 existierende Modelle unter günstigeren Rahmenbedingungen für den Bereich der Er-

wachsenenkriminalität und hier insbesondere die Eigentums- und Vermögensdelikte 

eine höhere Erklärungskraft haben als für Jugend(gewalt)kriminalität, 

 die künftige Entwicklung relevanter Merkmale nur mit großer Unsicherheit abschätz-

bar ist (man denke nur an die divergierenden und schwankenden Prognosen hinsicht-

lich der Entwicklung der deutschen Wirtschaft, wie sie seit Beginn der aktuellen öko-

nomischen Krise vorgebracht wurden), 

stellt dies die Nutzbarkeit panelökonometrischer Modelle im Rahmen des vorliegenden Pro-

jekts in Frage. Die Zweifel wurden durch mit hoch aggregierten Daten unternommene Versu-
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che der Modellbildung bestärkt, die zu nicht eindeutig interpretierbaren und daher für die stra-

tegische Planung kaum nutzbaren Ergebnissen hinsichtlich der die Entwicklung der Jugend-

kriminalität steuernden Faktoren führten. Die oben dargestellten Überlegungen lassen hier 

große Vorsicht angeraten erscheinen. 

Die Forschungsgruppe entschied sich daher dafür, im Rahmen der vorliegenden Studie die 

originäre Planung zu modifizieren. Diese sah vor, zunächst rückblickend Modelle zu entwi-

ckeln, welche – über die demographische Entwicklung hinaus – die Entwicklung von Jugend-

kriminalität im Hellfeld zu erklären vermögen und dann – gestützt auf Annahmen über die 

Entwicklung relevanter Bedingungsfaktoren in der kommenden Dekade – Prognosen für den 

Zeitraum bis 2020 zu entwickeln. Stattdessen begrenzt sich die quantitative Prognose auf Ext-

rapolationen, die unter Rückgriff auf demographische Schätzungen sowie unter der Annahme 

stabil bleibender oder sich im Trend der letzten Jahre verändernder Belastungszahlen vorge-

nommen werden48. Zentrale mögliche Entwicklungslinien der Jugendkriminalität werden vor 

dem Hintergrund der Befunde der qualitativen Komponenten des Projekts dargestellt. 
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